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Dr. Gredler, Dr. Kraus, Dr. Pfe ifer, Her­
z ele, S tendeb a c h  u. G. an den Bundes­
minister für die Auswärtigen Angelegen­
heiten, betreffend Vermögenswerte öster­
reichischer Staatsbürger im Ausland (327/J) 

Dr. Pfe ifer, Dr. Kraus u. G. an die Bundes­
regierung, betreffend die Durchführung des 
Vergütungsgesetzes (328jJ) 

Dr. Pfe i fer, Dr. Kraus, Dipl.-Ing. Dok­
tor Scheuch u. G. an die Bundesregierung, 

betreffend die eheste Einbringung einer Re­
gierungsvorlage eines Besatzungsschäden­
gesetzes (329jJ) 

Anfragebeantwortung 

Eingelangt ist die Antwort 
des Bundesministers für Justiz auf die Anfrage 

der Abg. Mark u. G. (284/A. B. zu 307/J) 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 

Vors i t zende: Präsident Dr. Hurdes, Dritter 
Präsident Hartleb. 

Präsident: Die Sitzung ist er öffnet. 

Kran k  gemeldet sind die Abg. Dipl.-Ing. 
Hartmann, Dip1. -Ing. Kottulinsky, Dr. Reiset­
bauer, Dr. Toneie und Ernst Fischer. 

Entsch u ld igt  haben sich für die heutige 
Sitzung die Abg. Altenburger, Dr. Josef Fink, 
Krippner, Jonas, Czernetz, Wimberger und 
Truppe. 

Den eingelangten A ntrag  168/A der 
Abg. Jonas und Genossen, betreffend die 
Förderung der Errichtung von verkehrstech­
nischen Einrichtungen von Häfen (Hafenein­
richtungen-Förderungsgesetz) ,  habe ich dem 
Ausschuß für verstaatlichte Betriebe z u­
g e w i es e n. Wird dagen ein Einwand erhoben � 
- Dies ist nicht der Fall. Der Vorschlag ist 
daher angenommen. 

Die schriftliche B eantwor t u ng der An­
frage Nr. 307 der Abg. Mark und Genossen, 
betreffend die Auslieferung des flüchtigen 
Rechtsanwaltes Zorko an Österreich, wurde 
den Anfragestellern ü b e r m i t t el t. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn 
Abg. Weikhart, um die Verlesung des E i n­
l a u fe s. 

Bundesgesetz über die Abänderung des 
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (7 . Arbeits­
losenversicherungsgesetz-Novelle) (561 d. B . ) .  

Es werden zugewiesen: 
556,557 und 558 dem Finanz- und Budget­

ausschuß; 
560 und 561 dem Ausschuß für soziale Ver­

waltung. 

Präsident : Es ist mir der Vorschlag zuge­
kommen, die Debatte über die Punkte 3, 4 
und 5 der heutigen Tagesordnung unter 
einem abzuführen. Es sind dies die Wirtschafts­
treuhänder-Berufsordnung, die Wirtschafts­
treuhänder-Kammergesetznovelle und ein 
Bundesgesetz über einige Änderungen der 
Gewerbeordnung. Wenn dieser Vorschlag an­
genommen wird, werden zuerst zu diesen 
drei Gesetzen die Berichte erstattet werden, 
sodann wird die Debatte unter einem abge­
führt. Die Abstimmung erfolgt selbstverständ­
lich getrennt. Wird gegen diesen Vorschlag 
ein Einwand erhoben � - Dies ist nicht der 
Fall. Mein Vorschlag ist daher angenommen. 

Wir gehen in die Tagesordnung  ein. 

Wir gelangen zum 1. Punkt der Tages­
ordnung: Bericht des Rechnungshofausschusses 
über 507 der Beilagen: Tätigkeitsbericht des 
Rechnungshofes für das Verwaltungsjahr 1954 
(535 d. B . ) .  

Schriftführer Weikhart: Von der Bundes-, Berichterstatter ist der Herr Abg. Aigner. 
regierung sind folgende Vorl agen  einge- Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu berichten. 
langt: 

Bundesgesetz, betreffend die Erhebung einer 
Grunderwer bsteuer ( Grunderwerbsteuergesetz 
1955) (556 d. B . ); 

Bundesgesetz, betreffend die Erhebung einer 
Erbschafts- und Schenkungssteuer (Erbschafts­
und Schenkungssteuergesetz 1955) (557 d. B . ); 

Bundesgesetz zur Durchführung des Finanz­
Verfassungsgesetzes 1948 (Finanza usgleichs­
gesetz 1956 - FAG. 1956) (558 d. B . ) ; ·  

Bundesgesetz, womit das Opferfürsorge­
gesetz in der geltenden Fassung abgeändert 
und ergänzt wird (10. Opferfürsorgegesetz­
Novelle) (560 d. B . ); 

Berichterstatter Aigner: Hohes Haus ! Der 
Bericht des Rechnungshofes über seine Ein­
schautätigkeit im Verwaltungsjahr 1954 zeigt 
gegenüber den Rechnungshof berichten der 
Vorjahre eine sehr erfreuliche Verbesserung. 
In diesem Tätigkeitsbericht wird eindeutig 
festgestellt, daß sowohl die Bundesministerien 
wie auch die Behörden und Ämter den An­
regungen des Rechnungshofes nicht nur nach­
kommen,sondern zum Unterschied von früher 
auch bestrebt sind, alle Beanstandungen des 
Rechnungshofes in möglichst kurzer Zeit zu 
beseitigen. Ebenso ist aus diesem Bericht die 
Tatsache festzustellen, daß die Berichte und 
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die Gegenäußerungen im allgemeinen frist­
gerec�t vorgelegt werden. 

Aus diesem Tätigkeitsbericht kann fest­
gestellt werden, daß die österreichische Ver­
waltung gut geführt wird, denn die Bean­
standungen, die vorgenommen wurden, sind 
im allgemeinen solche, die sich aus einer 
schlechten Handhabung von Kassenvorschrif­
ten oder lus unrichtiger Anwendung von 
Verrechnungsvorschriften oder auch von Ver­
waltungsregeln ergeben. 

Der Rechnungshof kann auch in diesem 
Tätigkeitsbericht so wie in allen übrigen die 
positiven Ergebnisse seiner Einschau nicht 
darstellen, sondern er muß sich darauf be­
schränken, alle die Fälle aufzuzeigen, bei 
denen Beanstandungen und Bemängelungen 
vorgenommen werden mußten. 

In dem Zusammenhang darf ich, Hohes 
Haus, auf einige wesentliche Beanstandungen 
und Mängel, die in diesem Bericht aufgezeigt 
wurden, hinweisen. 

Beim Bundeskanzleramt konnte der Rech­
nungshof feststellen, daß die Überprüfung 
der Gebarung des Hilfsfonds der Bundes­
regierung "Österreichische Hollandhilfe" die 
richtige und einwandfreie Verwendung der 
von der österreichischen Bevölkerung, von 
den Gebietskörperschaften und diversen Orga­
nisationen aufgebrachten Geldspenden ergeben 
hat. 

Die Einschau beim Bundesministerium für 
Inneres, die sich auch auf die Gebarung des 
Dorotheums erstreckte, zeigte eine geordnete 
Gebanmg dieser Einrichtung, nur bemängelte 
der Rechnungshof, daß die vom Dorotheum ein­
gehobenen Pfändergebühren-Prozentsätze eine 
Höhe bis zu 26 Prozent erreichen, wozu der 
Rechnungshof mit Recht meint, daß dadurch 
die Zweckbestimmung dieser Einrichtung nicht 
mehr gegeben ist. 

Ein breiter Rahmen in der Darstellung 
des Rechnungshofes ist dem Bundesministe­
rium für soziale Verwaltung gewidmet. Hier 
stellt der Rechnungshof bei seiner Einschau­
tätigkeit bei einzelnen Landes-Arbeitsämtern 
fest, daß das Jugend- und das Invaliden­
einstellungsgesetz nicht jenen Erfolg gebracht 
haben, den der Gesetzgeber erreichen wollte. 
Der Rechnungshof kommt zur Auffassung, daß 
es bei der Invalideneinstellung vor allem 
die sehr geringe Ausgleichstaxe ist, die die 
Unternehmer immer wieder veranlaßt, um 
Ausnahmen anzusuchen, und daß der Zweck 
des Gesetzes damit nicht erreicht wird. Das 
Bundesministerium gab in seiner Beantwor­
tung dem Rechnungshof bekannt, daß es 
schon beantragt habe, die Ausgleichstaxe 
zu erhöhen, aber mit seinem Antrag bisher 
nicht durchgekommen ist. 

Einen breiten Raum nimmt auch die 
Einschau des Rechnungshofes bei den Sozial­
versicherungsträgern ein. Der Rechnungshof 
stellt hier fest: In der Krankenversicherung 
haben von den insgesamt 39 Krankenversiche­
rungsträgern im Jahre 1953 12 mit mehr 
oder minder großen Betriebsabgängen abge­
schlossen. Zum Teil führten diese Abgänge 
zur völligen Erschöpfung der vorhandenen 
Reserven. Die erzielten Überschüsse bei den 
aktiv gebarenden Versicherungsträgern sind 
wesentlich geringer als in den Vorjahren. 
Als einen der vornehmlichsten Gründe für die 
Verschlechterung der Finanzlage bei den 
Krankenkassen sieht der Rechnungshof die 
erhöhten Sachleistungen, insbesondere die Ko­
sten für Arzneien und der Krankenhaus­
pflege, an, denen keine gleichmäßige Zunahme 
in den Beitragseinnahmen gegenübersteht. 

In diesem Zusammenhang ist interessant, 
daß der Rechnungshof auch den Verwaltungs­
kostenanteil in seinem Tätigkeitsbericht auf­
zeigt. Bei den Gebietskrankenkassen beträgt 
der Verwaltungskostenanteil 5, bei den Land­
wirtschaftskrankenkassen 8, bei den Meister­
krankenkassen 1 0, bei der Krankenversiche­
rungsanstalt der Bundesangestellten 6, bei den 
Rentenversicherungsträgern 3 und bei den 
Unfallversicherungsträgern 7 Prozent. Die 
Unterschiede sind in der Verschiedenartigkeit 
des Leistungswesens, aber auch in der Ver­
schiedenartigkeit der Verwaltungsorganisation 
begründet. . 

Beim Bundesministerium für Finanzen 
konnte der Rechnungshof feststellen, daß sich 
der Personalmangel bei einer Finanz­
landesdirektion vor allem bei den Betrie bs­
und Lohnsteuerprüfungen und im Einbrin­
gungsdienst, aber auch im Zoll- und im 
Zollwachedienst sehr nachteilig auswirkt. 

Der Rechnungshof hat auch stichprobenweise 
Geschäftsstücke des BundesminiEiteriums ge­
prüft, die die Nachsicht von Steuerrückständen 
zum Gegenstand haben. Er konnte keinen Fall 
feststellen, in dem das Bundesministerium 
das ihm eingeräumte pflichtgemäße Ermessen 
offensichtlich überschritten hätte. 

Auf Grund seiner Einschautätigkeit hat 
der Rechnungshof auch die Bundesschuld 
sehr eingehend in seinem Tätigkeitsbericht 
dargestellt. 

Im Bereich des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft kam es zu einer 
Reihe von Beanstandungen. So hat der 
Nationalrat am 3. November 1954 einen 
Resolutionsantrag angenommen, in dem die 
gleichzeitige Ausübung der Funktion eines 
Obmannes der Verwaltungskommission und 
der eines leitenden Beamten im aufsichts­
führenden Bundesministerium durch ein und 
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dieselbe Person als unvereinbar bemängelt 
wird. Das Bundesministerium hat auf diese 
Resolution des Nationalrates noch nicht ge­
antwortet, sondern steht auf dem Standpunkt, 
daß hiezu noch nicht die notwendigen gesetz­
mäßigen Grundlagen geschaffen worden sind. 

Eine Einschau bei den Bundesforstverwal­
tungen ergab eine Reihe von Beanstandungen 
bei Forstverwaltungen, die auf Verwaltungs­
mängel und auf Nichteinhaltung von Verrech­
nungsvorschriften zurückzuführen sind. 

Überprüft wurde seitens des Rechnungshofes 
auch die Abrechnung der Preisstützungen 
für Brotgetreideimporte und die Einlagerung 
von Fleisch und Fett. Hier mußte der Rech­
nungshof feststellen, daß die mit den Im­
porten betrauten Firmen Jahre brauchten, 
um die notwendigen Abrechnungen durch­
zuführen. Der Rechnungshof erklärte, daß 
seine Einschautätigkeit dadurch behindert 
gewesen ist, daß Rechnungsbelege nicht vor ­
gelegt wurden. Beanstandet wurde vom Rech­
nungshof, daß die Organe des Bundesmini­
steriums mit den Abrechnungen selbst noch 
nicht zu Ende gekommen sind. Das Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat in seiner Erwiderung dargelegt, daß es ihm 
zur Zeit des Beginns dieser Importe an ge­
schultem Personal gefehlt hat. 

Der Rechnungshof kommt, nachdem er 
auch die Fleischimporte einer Prüfung unter­
zogen hat, zur Auffassung, daß er verlangen 
müsse, daß künftighin jede zur Sicherung der 
Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln 
durchgeführte Einzelmaßnahme gesondert und 
zeitgerecht abgerechnet, überprüft und un­
verzüglich ausgeglichen wird; andernfalls sind 
Verzugszinsen den Firmen in Anrechnung zu 
bringen. 

Bei der Fleisch- und Speckeinlagerung aus 
dem Jahre 1952 konnte der Rechnungshof 
ebenfalls fe�tstellen, daß die Abrechnung 
sehr spät erfolgte, obwohl der Abverkauf der 
Waren Monate zurückliegt. Das Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
hat es auch unterlassen, für eine laufende 
Kontrolle zu sorgen, wodurch einige Un­
annehmlichkeiten entstanden sind. 

Beim Bundesministerium für Handel und 
Wiederauf bau konnte der Rechnungshof bei 
Prüfung der Gebarung des Wohnhaus-Wieder­
auf baufonds feststellen, daß das Ministerium 
für die Verwaltung dieses Fonds einen wohl­
durchdachten, zweckmäßig organisierten und 
gut funktionierenden Apparat aufgebaut hat. 

Die überprüfung des Bundesministeriums 
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe ver­
anlaßte den Rechnungshof, einleitend eine 
Reihe von Feststellungen grundsätzlicher Natur 
über die verstaatlichten Unternehmungen zu 

machen. Der Rechnungshof stellt in seiner 
Einleitung die Finanzierung der verstaat­
lichten Betriebe dar, und er stellt fest, daß die 
Gesamtsteuerleistung der verstaatlichten Indu­
strie im Jahre 1953 556 Millionen Schilling 
betragen hat. Die Zahl der Beschäftigten 
setzte sich aus 90 .500 Arbeitern und 17 .610 An­
gestellten zusammen, insgesamt somit 108.110  
Beschäftigten. ., 

Die Produktivitätskennzahl wurde für die 
gesamte österreichische Industrie im ersten 
Halbjahr 1954 mit 121 ,9, für die verstaat­
lichte Industrie mit 135 angegeben. Die 
stärkste Steigerung zeigt der Eisen- und 
Stahlsektor sowie der Kohlenbergbau, was 
vor allem auf die in der letzten Zeit fertig­
gestellten Großinvestitionen zurückzuführen 
ist. Seit 1950 hat sich die Produktivität der 
gesamten verstaatlichten Industrie im Durch­
schnitt um 35 Prozent erhöht. Der Gesamt­
anteil der verstaatlichten Industrie am öster ­
reichischen Export betrug im ersten Halb­
jahr 1954 26 Prozent. 

Die überprüfung der einzelnen Unterneh­
mungen zeigt ein sehr verschiedenartiges Bild. 
Bei der Firma Gebrüder Böhler & Co. Aktien­
gesellschaft, deren frühere Gebarung in einem 
vorhergehenden Tätigkeitsbericht dargestellt 
wurde, konnte der Rechnungshof feststellen, 
daß die Bemühungen der Geschäftsleitung und 
ihrer Mitarbeiter zu einer anerkennenswerten 
Aufbauleistung und zu der Wiedergesundung 
und zur Krisenfestigkeit des Unternehmens 
beigetragen hat. 

Ein weniger günstiges Ergebnis zeigt die 
Einschau bei der Schoeller-Bleckmann Stahl­
werke Aktiengesellschaft. Der Rechnungshof 
sagt einleitend, daß bei der Beurteilung der 
Entwicklung dieses Unternehmens von 1950 
bis 1954 zu berücksichtigen ist, daß sich 
die ungünstigen Verhältnisse der Jahre 1945 
bis 1950 noch immer nachteilig auswirken, 
obwohl sich die Geschäftsführung des Unter­
nehmens sehr stark bemüht hat, diese Schwie­
rigkeiten zu überwinden. Diese Bemühungen 
waren nicht vergeblich. Die Rohstahlproduk­
tion betrug 1937 70.000 t, sie sank im Jahre 
1946 auf 1 1.806 t und erreichte im Jahre 1954 
rund 74.000 t. 

Beanstandet wird in diesem Bericht, daß 
die Planungsarbeiten vielfach nicht zeitgerecht 
durchgeführt wurden, daß die Kalkulationen 
für die Projektierungen mangelhaft und un­
genau gewesen sind und dadurch eine Reihe 
von Verteuerungen und Überschreitungen ein­
getreten sind. Durch die verspätete Durch­
führung der Planung ist die Inbetriebnahme 
einer großen Anlage später erfolgt, die nach 
ihrer Inbetriebnahme noch beträchtliche Män­
gel zeigte, die zu einem Engpaß im Produk-
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tionsablauf geführt haben. Trotz dieser viel- deren vorgesetzten Ministerien. Das Rohmate­
fachen Bemängelungen weist der Rechnungs- rial und auch das Halb- und Fertigfabrikat 
hof darauf hin, daß die Hindernisse, die dem bekommen die Abgeordneten nicht zu Gesicht, 
Ziele der Gesundung der Gesel1schaft entgegen- nur das Endprodukt, eben den Tätigkeits­
wirkten, wohl sehr groß waren und zum Teil bericht. 
auf Gebieten lagen, die von der Gesellschaft Warum eigentlich? Es ist nicht einzusehen, 
nicht beeinflußt werden konnten. warum uns die ursprünglichen Feststellungen, 

Der Rechnungshof hat auch die in Liqui- die der Rechnungshof an Ort und Stelle ge­
dation befindliche "Pram" Erdöl-Explorations- macht hat, so ängstlich verborgen werden, 
gesellschaft m. b. H. überprüft und stellt fest, sich nur aus den zwangsläufigerweise sehr 
daß die Liquidation mit der gebotenen Spar- komplizierten Tatsachendarstellungen des 
samkeit durchgeführt wurde. Rechnungshofes im Tätigskeitsbericht ahnen 

Auch sein Einschaubericht über die Öster- lassen. Ein vollständiges und absolut richtiges 
reichisch-Bayerische Kraftwerke AG. zeigt Bild über einen bestimmten Teil oder Fall zu 
eine Reihe von Beanstandungen, die sich aus machen, ist nahezu unmöglich. Detektivistische 
der Abwicklung zwischen österreichischen und Privatnachforschungen wird man von den 
bayerischen Stellen ergaben. In seiner Schluß- einzelnen Abgeordneten nicht verlangen kön­
bemerkung macht der· Rechnungshof darauf nen. Daraus folgt, daß die Abgeordneten, wenn 
aufmerksam, daß es erstmalig in der Ge- sie nicht zufällig hie undda aus eigener Kenntnis 
schichte des österreichischen Staates gelungen über diese oder jene Angelegenheit, die der 
ist, im Wege einer zwischenstaatlichen Ver- Rechnungshofbericht berührt, etwas Zusätz­
einbarung Wasserkräfte eines Grenzflusses nutz- liches wissen, auf Treu und Glauben das hin­
bar zu machen, wobei die mit der Durch- nehmen und schlucken müssen, was ihnen 
führung des Vorhabens verbundenen, zum vorgesetzt wird. 
Teil sehr erheblichen organisatorischen Schwie- Dieser Vorwurf trifft auch nicht den Rech­
rigkeiten im beiderseitigen guten Einver- nungshof ; seine Leistung ist imponierend. 
nehmen und Entgegenkommen befriedigend 5644 verschiedene Stellen, darunter gewaltige 
gelöst werden konnten. Unternehmungen mit verschiedenster be-

Der Rechnungshofausschuß hat sich mit trieblicher Struktur und wirtschaftlicher Ziel­
dem Tätigkeitsbericht sehr eingehend be- setzung, hat er zu kontrollieren. Das ist wahr­
schäftigt. An der Sitzung des Rechnungshof- lich keine Kleinigkeit, zumal bei dem noto­
ausschusses nahmen nicht nur die leitenden rischen Personalmangel des Rechnungshofes. 
Beamten des Rechnungshofes unter Führung Aber eben dieser gewaltige Umfang bringt 
des Herrn Präsidenten und des Herrn Vize- zwangsläufig auch die Gefahr von Fehler­
präsidenten, sondern auch Bundeskanzler Ing' j quellen mit . sich, zumindest die Mö?lichke�t, 
Raab und die Minister der einzelnen Ressorts daß man hlC und da anderer AnSICht sem 
mit ihren leitenden Beamten teil. könnte , daß wir, die Abgeordneten, uns ein 

Namens des Rechnungshofausschusses stelle 
ich den Antrag: Der Tätigkeitsbericht des 
Rechnungshofes für das Verwaltungsjahr 1954 
(507 d. B .) wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident : Als erster Redner ist zum Wort 
gemeldet der Herr Abg. Dr. Stüber. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Dr. Stüber : Hohes Haus ! Es ist nicht 
die Schuld des Rechnungshofes, wenn sein 
jeweiliger Tätigkeitsbericht den Eindruck von 
eingefrorenen Posthorntönen erweckt, denn 
die Feststellungen, die er macht, beziehen sich 
immer auf Vorfäl1e, die mehr oder minder 
weit zurückliegen und daher, soweit sie nicht 
symptomatische Bedeutung haben, der Aktu ­
alität entbehren. Dazu kommt noch etwas: 
Die Tätigkeitsberichte , wie sie uns vorliegen, 
sind immer Filtrate, Endprodukte aus den 
ursprünglichen Einschauergebnissen und aus 
einem Schriftwechsel zwischen dem Rechnungs­
hof einerseits und der überprüften, oft bean­
standeten Stelle andererseits beziehungsweise 

eigenes, das eine Mal vom Rechnungshof, das 
andere Mal vom betreffenden Ministerium ab­
weichendes Urteil bilden könnten oder sollten. 

Warum setzt man uns dazu nicht in die 
Lage � Diese unsere Pflicht setzt aber auch vor­
aus, daß wir, um in der Amtssprache zu reden, 
den Vor akt kennenlernen. Kein pflichtgetreuer 
Amtsvorstand würde eine Aktenerledigung 
nur auf Grund eines Referentenberichtes unter­
schreiben. Warum also enthält man uns die 
Unterlagen vor und verlangt, daß wir uns bloß 
mit dem Filtrat begnügen? Ich wiederhole 
daher an dieser Stelle das von mir schon mehr­
mals geäußerte und, wie ich weiß, auch von 
anderen Abgeordneten wiederholt vorgebrachte 
Verlangen hinsichtlich der Tätigkeitsberichte : 
Den Vorakt bitte ! 

Im Rechnungshofausschuß hat der Präsident 
des Rechnungshofes mitgeteilt, daß sich allein 
aus der Überprüfung von 72 Hauptstellen 
für den Bund finanzielle Erfolge in der Höhe 
von beiläufig 4 Y2 Millionen Schilling ergeben 
haben. Das macht der Tätigkeit des Rech-
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nungshofes jedenfalls alle Ehre. Aber allerdings 
wären gerade auch hier nähere Angaben 
wünschenswert, um welche Stellen und um 
welche Teilbeträge es sich handelt. Jedenfalls 
sollte der Erfolg des Rechnungshofes für das 
Parlament eine Mahnung sein, bei diesem so 
wichtigen obersten Organ nicht allzusehr zu 
sparen. 

Und noch eine Kleinigkeit in formeller 
Hinsicht. Der Rechnungshofbericht in seiner 
äußeren Aufmachung zeigt insofern einen 
Fortschritt , als mm die einzelnen Absätze fort­
laufend numeriert sind. Dies erhöht die Über­
sichtlichkeit und erleichtert das Auffinden der 
betreffenden Stelle, die man sucht . Aber man 
könnte noch eines dazutun, wenn man vorne 
auf den ersten. Seiten in der Übersichts­
tabelle bei jenen Stellen, bei denen der Rech­
nungshof die Einschau vorgenommen hat, in 
Klammern die Zahlen der betreffenden Ab­
schnitte, die diese Stelle behandeln, dazufügen 
würde. Das wäre dann gleichzeitig ein Index 
oder Inhaltsverzeichnis und würde die Hand­
lichkeit des Berichtes wesentlich erhöhen. 

Und nun zu einzelnen der sachlichen Fest­
stellungen des Rechnungshofes, wozu zu be­
merken ist, daß es für einen Redner allein 
völlig unmöglich erscheint , die gesamte Ma­
terie auch nur halbwegs erschöpfend zu be­
handeln ; es müßte denn hier nochmals eine 
Budgetdebatte abgeführt werden. Daher also 
nur exemplikativ zu einzelnen besonders wich­
tigen Punkten und Teilen. 

Abschnitte 1 7  bis 27 : Österreichisches Pro· 
duktivitätszentrum. Die schweren Vorwürfe, 
die der Rechnungshof der Geschäftsführung 
des Österreichischen Produktivitätszentrums 
macht , haben hinterher durch die Verfehlungen 
des Leiters der forstwissenschaftlichen Abteilung 
im Österreich ischen Produktivitätszentrum, 
Tresnak, eine traurige Bestätigung erfahren. 
Dieser Fall Tresnak ist nicht eine Angelegen­
heit, die immer vorkommen kann, die man auch 
bei größter Aufmerksamkeit und Umsicht 
nicht verhindern kann, und wie derlei Entschul­
digungen immer zu lauten pflegen, sondern 
hier handelt es sich darum, daß ein verhältnis­
mäßig junger Mensch - Tresnak wurde 1923 
in Rumänien geboren -, der erst seit verhält. 
nismäßig kurzer Zeit die österreichische Staats. 
bürgerschaft besitzt - er ist während des 
Krieges nach Österreich eingewandert -, 
völlig unbeaufsichtigt und unkontrolliert - das 
sind die eigenen Worte des Rechnungshofes 
bei seinen allgemeinen Feststellungen über die 
Referententätigkeit im Österreichischen Pro­
duktivitätszentrum - über Millionenbeträge 
verfügen und Millionen verschwinden lassen 
kann, ohne daß vorerst ein Hahn darnach 
kräht. Wie schwer den Verantwortlichen der 

Fall Tresnak in die Knochen gefahren sein 
muß, beweist am besten die Tatsache, daß die 
Verhaftung Tresnaks bereits am 8. Dezember 
des Vorjahres erfolgte, aber erst nach dem 
4. Jänner des heurigen Jahres, also fast einen 
Monat später, der Öffentlichkeit bekannt­
gegeben worden ist. Gewiß stimmt es, daß der 
Rechnungshof, der 5644 Stellen - ich wieder­
hole es nochmals - überprüfen muß, quanti­
tativ weniger Mängel feststellen mußte als in 
früheren Jahren. Aber der Fall Tresnak allein 
beweist, daß wir vom Ideal einer mustergültigen 
Verwaltung noch weit entfernt sind. 

Diese Feststellung trifft nun nicht das Gros 
der anständigen, fleißigen Normalbeamten, 
sondern jene Personen, die auf Grund von 
Parteibeziehungen und sonstiger protektioni­
stischer Einflüsse über Nacht in Stellungen auf­
steigen, für die sie weder die fachliche noch 
die charakterliche Eignung mitbringen. Man 
möchte sich wünschen, daß der Rechnungshof 
manchmal eine weniger sordinierte Sprache 
sprechen und die Dinge deutlicher beim Namen 
nennen würde, wenn er von den Sonderver­
trägen spricht, für die kein Grund bestand. 
Man muß sich nur einmal klar vor Augen 
halten, wie schwer es einem jungen Menschen 
fällt, der ein gebürtiger Österreicher ist, der 
das Leid seiner Heimat in der letzten Zeit 
hier mitgemacht hat, auf normalem Weg in 
den öffentlichen Dienst, und sei es auch nur 
auf einen ganz untergeordneten Posten, zu 
kommen. Und auf der anderen Seite kommt 
da ein Jüngling aus Rumänien daher, flunkert 
entsprechend und gibt an, findet familiären 
Anschluß an einen Mandatar einer Koalitions­
partei und ist, husch, husch, husch, über 
Nacht ein ganz großer Mann, der über Millionen 
verfügen kann, den niemand kontrolliert, ja 
den sich trotz verdächtigster Anzeichen nie­
mand ein bißehen näher anzusehen die Mühe 
nimmt oder getraut. Ich weiß nicht, ob die 
Meldung einer Wien er Nachrichtenagentur 
stimmt, daß Protokolle über den Fall Tresnak 
beim Österreichischen Produktivitätszentrum 
hinterher einer Korrektur unterzogen wurden, 
weil man die Namen einiger prominenter 
Personen unterdrücken wollte. Auch wenn es 
nicht stimmt, ist der Fall Tresnak schlimm 
genug. Er ist die direkte Frucht des Protek­
tionismus, der Freunderlwirtschaft, des Nepo­
tentums, wie sie sich in Österreich im Schatten 
des Proporzes breitgemacht haben. Den 
Schaden - man spricht über die offiziell ange­
gebene Schadensziffer hinaus von einer Gesamt­
summe von über 2 % Millionen Schilling -
trägt die Bevölkerung, der Steuerzahler . 

Nur im weiteren Zusammenhang mit den 
Feststellungen des Rechnungshofes über die 
wirklich unglaubliche Gebarung des Öster-
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reichischen'Produktivitätszentrums, namentlich 
im Sektor Land- und Forstwirtschaft, und mit 
dem Fall Tresnak will ich noch kurz auf die 
schwierige Lage des Holzforschungsinstitutes 
hinweisen, das trotz der großen Opfer , die 
namentlich das Land Steiermark für dieses 
Institut gebracht hat, in große finanzielle 
Bedrängnis geraten ist. 

Über den Wert und Zweck dieses Institutes 
braucht man in Anbetracht der überragenden 
Bedeutung der österreichischen Holzwirtschaft 
kein Wort zu verlieren. Es ist grotesk, daß 
dieser Stelle die Mittel fehlen, während ein 
hochmögendes Protektionskind gleichzeitig 
die Millionen, die dort gebraucht werden, 
unterschlagen kann. Es zeigt dies aber auch, 
daß der Rechnungshof mit seiner Kontrolle, 
so gut und so richtig sie ist, immer wieder zu 
spät kommen wird, solange wir ihm nicht 
größere Befugnisse zur Vorbeugung einräumen, 
worüber ich am Schluß noch näher sprechen 
möchte. 

Punkt 82: Der Rechnungshof beschäftigt 
sich unter dieser Ziffer mit dem Bundesdenk­
malamt, dem Anregungen gegeben wurden. 
Mit Anregungen allein· allerdings ist dem 
Denkmalschutz wenig gedient, wenn das nötige 
Kleingeld dazu fehlt, die Anregungen zu 
befolgen. Es wurde in der letzten Zeit wieder­
holt darauf hingewiesen, daß den österreichi­
schen Burgen und Schlössern, von denen die 
meisten unter Denkmalschutz stehen , der 
Verfall droht, wenn hier nicht sofort mit einer 
großzügigen kulturellen Hilfe eingegriffen wird. 
Nun hat sich in jüngster Zeit ein Burgenver­
band "Österreichischer Burgenverein" als 
Interessenverein der österreichischen Burgen­
besitzer gebildet. Doch fehlen auch diesem die 
notwendigen materiellen Mittel. Die ganze 
Angelegenheit hat jetzt dadurch erhöhte Aktua­
lität bekommen, daß im Augenblick etwa 
hundert Burgen, die bisher als Deutsches 
Eigentum beschlagnahmt und von der USIA 
verwaltet worden waren, an uns zurückfallen. 
Wahre Kleinode mittelalterlicher Wehrbau­
technik, romantische Stätten, die mit der 
Geschichte und Kultur unseres Landes auf das 
innigste verknüpft sind, befinden sich unter 
diesen hundert Burgen und Schlössern. Ich 
erinnere nur an das Schloß Niederweiden. 
Damit, daß man diese historischen Denkmäler 
einfach unter Denkmalschutz stellt und dann 
nichts weiter tut - ja, wie aus einem Referat 
hervorgeht, das jüngst auf einer Pressekonfe­
renz vom Leiter des Denkmalamtes, Professor 
Demus, gehalten worden ist, nichts tun kann, 
weil die Befugnisse des Denkmalamtes rein 
negativer Natur sind -, ist niemandem genützt . 

Das Bundesdenkmalamt hat insgesamt im 
Laufe der letzten fünf Jahre für die Erhaltung 

vom Verfall bedrohter Kulturstätten 1 Million 
Schilling aufwenden können, das ist ein Fünftel 
seines Gesamtbudgets, ein wahrhaft lächer­
Jicher Liliputbetrag. Wenn auch die Landes­
regierungen und Gemeinden noch manches zu­
schießen, so ist es doch alles in allem weniger 
als ein Bettel, was Österreich für die bleibende 
Erinnerung an seine große Vergangenheit tut. 
In dieser Hinsicht müssen wir uns wirklich von 
allen europäischen Staaten beschämen lassen, 
in denen zwar von der Liebe zu den großen 
Zeugen einer ehrwürdigen Tradition oft weniger 
gesprochen, aber dafür umsomehr getan wird. 
Ich erwähne nur die vorbildlichen Leistungen 
Italiens zur Wiederherstel1ung seiner durch 
den letzten Krieg zerstörten Kunstschätze. 

Ein besonders trauriges Kapitel im allge­
meinen österreichischen Kulturdenkmälerver­
fall bildet aber Wien. Nur mehr höchst be­
scheidene Reste mittelalterlicher Stadtbauten 
- zum Beispiel von ehemals 39 feststellbaren 
festen Turmhäusern nur mehr ein einziges -
sind uns erhalten geblieben. Aber auch an diesem 
kümmerlichen Überbleibsel tobt sich die Demo­
lierungswut aus, der Herr Demolierer ,  wie ein 
Wiener Skizzenschreiber um die Jahrhundert­
wende ihn nannte, weil es gewissen modernen 
"Stadtplanern" nicht schnell genug gehen 
kann, bis auch das Antlitz von Wien jene 
Maske der internationalen architektonischen 
Charakterlosigkeit trägt, die heute bereits 
nahezu allen Großstädten der Welt aufgestülpt 
ist. Die einzige Kraft, die dieser scheußlichen 
Uniformierungswut entgegenwirken könnte, 
wäre das Bundesdenkmalamt. Aber regel­
mäßig zieht es den kürzeren und wird sich 
seiner Ohnmacht neu bewußt, wenn ein Stück 
um das andere unserer alten baulichen Klein­
odien der Spitzhacke und dem Preßluftbohrer 
zum Opfer fällt, damit der Geschwindigkeits­
teufel - mitten in der Großstadt! - neue 
Orgien feiern und neue Opfer einheimsen 
kann. 

. Ganz dasselbe gilt auch für unsere herrliche 
Wachau, die eben jetzt durch den Bau einer 
Autorollbahn, der sogenannten Weinstraße, 
verschandelt werden soll und zum Teil bei 
Emmersdorf bereits verschandelt worden ist. 
Das herrliche Ufer . wird einer Kaimauer aus 
Beton weichen müssen, die stillen verträumten 
Örtchen, die liederbesungenen Hänge werden 
von Reklametafeln, Espresso.s, Bars, Tank­
stellen überschwemmt werden, und der Zauber 
der Wach au wird vorbei sein. Es wäre zu 
wünschen, daß es dem Bundesdenkmalamt 
noch gelingt, hier das Ärgste abzuwenden. 
Aber leider ist zu befürchten, daß nicht die 
Technik, sondern der Mißbrauch, der mit der 
Technik getrieben wird, der dumme Kult, der 
kritiklos mit allem Modernen getrieben wird, 

71. Sitzung NR VII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 7 von 79

www.parlament.gv.at



3242 71. Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich - VII. GP. - 22. Juni 1955 

und nicht zuletzt das Geschäft triumphieren 
werden. 

Daher ist im Zusammenhang mit den Fest­
stellungen des Rechnungshofes zum Thema 
Bundesdenkmalamt zu fordern, daß durch die 
Gesetzgebung die Kompetenz dieser so wich­
tigen Stelle entsprechend erweitert und vor 
allem endgültig klar fixiert wird und daß ihr 
auch bereits vom nächsten Budget ab die not­
wendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden. 

Sessellifte sind sicher sehr bequeme Einrich­
tungen, eignen sich aber nicht überall und nicht 
zur Beförderung von Neugierigen zu Burgruinen, 
deren Landschaftseinordnung damit zerstört 
wird, und Jazztrompeten bei Fünfuhrtees als 
Fremdenverkehrsattraktion in alten Schlössern 
sind meiner Auffassung nach nicht die richtige 
Fremdenverkehrswerbung. Der Denkmalschutz 
ist ein Stiefkind unserer Verwaltung. Aber 
das soll er und darf er nicht dauernd 
bleiben. 

Nun zu den Ziffern 93 bis 104, verschiedene 
dort aufge3ählte Schulen. Bei diesen ver­
schiedenen Mittelschulen, Fach-, Gewerbe­
und Oberschulen sowie Bundeskonvikten, deren 
Gebarung der Rechnungshof überprüft hat, 
wurde fast durchwegs die nicht vorschrifts­
mäßige Verrechnung beziehungsweise Ein­
hebung des Schulgeldes, der Schulgebühren, 
beanstandet, und das gibt Anlaß, auf folgendes 
hinzu weisen: 

Der Herr Unterrichtsminister Dr. Drimmel 
hat selbst erst kürzlich die Not unserer Mittel­
schulen geschildert. Es gibt in Österreich 
Mittelschulen, in denen bis zu 800 Schüler 
zusammengepfercht sind. Während im Schul­
jahr 1949/50 in Wien 18.226 Schüler und 
Schülerinnen in 542 Klassen untergebracht 
waren, sind es im Schuljahr 1954/55 bereits 
rund 28.500, die in 858 Klassen Unterricht 
erhalten. Die Zunahme an Mittelschülern und 
Mittelschülerinnen betrug also in Wien allein 
mehr als 1 0.000, das ist weit über 50 Prozent. 
Im geradezu gleichen Verhältnis aber 
stieg der Raum- sowie der Geld- und Sach­
mangel. Der Sachaufwand für die Mittel­
schulen betrug bekanntlich im Jahre 1953 
rund 14 Millionen Schilling, im Jahre 1954 
17 Millionen Schilling, 1955 allerdings bereits 
3212 Millionen Schilling;' aber das genügt 
noch immer nicht, denn für eine Mittelschule 
in Wien mit 650 Schülern soll der monatliche 
Sachaufwand 660 S betragen, dem Staat ist 
also ein Schüler pro Monat in dieser Hinsicht 
einen Schilling wert. 

Diese Zustände führen dazu, daß die Direk­
tionen verschiedener Mittelschulen insofern 
zu einer Art Selbsthilfe schreiten, als sie jeden 
Augenblick von den Schülern unter irgend­
einem Titel Geld verlangen. Wenn bei irgend-

einer Keilerei eine Fensterscheibe eingeschlagen 
oder ein Ausstellungsstück im Lehrmittel­
kabinett kaputt gemacht wird, ist es selbst­
verständlich, daß die schuldtragende Klasse 
hiefür Ersatz leisten soll, aber dieser wird oft 
willkürlich und hoch festgesetzt. Daß man 
aber beispielsweise einer Klasse - und hier 
handelt es sich nicht um Einzelfälle in Öster­
reich - auch die Kosten für das Ausmalen des 
Schulzimmers auflastet, geht offensichtlich zu­
weit und ist in keiner V orschrift begründet. 

Immer wieder finden sich ähnliche Anlässe, 
um den Schülern, das heißt richtigerweise den 
Eltern, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die 
Eltern zahlen meist ohne Widerspruch, damit 
ihren Kindern nichts nachgetragen wird, aber 
diese Methode ist ein Mißbrauch, denn auf 
diese Art werden Leistungen, zu denen der 
Staat verpflichtet ist, einfach auf den Privaten, 
auf den Staatsbürger überwälzt. 

Auch vom erzieherischen Standpunkt aus 
macht die ewige Geldfechterei des Lehrkörpers 
- der sich der Lehrkörper nicht mit Vergnügen, 
sondern höchst ungern unterziehen muß, 
das möchte ich hinzufügen - auf die Schüler 
nicht den besten Eindruck, da die Lehrerschaft 
andere Aufgaben hat, als fortwährend Moneten 
einzukassieren. Der Unterricht leidet darunter, 
und die Schülerschaft erhält den Eindruck, 
vom Staat gewurzt zu werden. Ich muß bei 
diesem Anlaß auch tadeln, daß die Schüler­
schaft in ungeheizten Räumen frieren muß, 
wenn es nach dem bürokratisch festgesetzten 
Ende der Heizperiode weiterhin kalt bleibt. 

Die Ausstattung der Lehrmittelkabinette 
mit modernen Versuchs- und Anschauungs­
gegenständen läßt sehr zu wünschen übrig. 
Oft stammen die Lehrbehelfe noch aus dem 
vorigen Jahrhundert, sie beschränken sich auf 
ein paar mottenzerfressene ausgestopfte 
Waldtiere, vergilbte Wandbilder und der­
gleichen, zersprungene Eprouvetten und ver­
schimmelte Chemikalien. Diese geben mehr 
Stoff zum Lachen als Möglichkeiten zu einem 
Anschauungsunterricht für die Schüler. 

Dem modernen Lehrfilm wird noch immer 
zuwenig Raum gegeben. Für all dies und viele 
andere Übelstände ist der chronische Geld­
mangel verantwortlich, unter dem unser ge-
samtes Unterrichtswesen leidet. 

. 

Mit der pflichtgemäßen Kritik des Rechnungs­
hofes allein ist es daher nicht getan. Im nächst­
jährigen Budget müssen endlich ausreichende 
Mittel für den Unterrichtsbetrieb zur Ver­
fügung gestellt werden, und zwar wird dazu 
etwa das Doppelte der gegenwärtigen Summe 
notwendig sein, da Fachleute erklären, daß 
für einen geordneten Unterricht an unseren 
Mittelschulen 65 Millionen Schilling notwendig 
wären. \ 
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Ziffer 188 bis 221: Träger der Sozialversiche­
rung. Das Bild, das der Rechnungshof über 
den Gebarungsumfang der gesamten Sozialver­
sicherung im Jahre 1953 gibt, ist alles eher 
denn schön. Wenn von 39 Krankenversiche­
rungsträgern bereits 12 mit einem Passivum 
abschließen und wenn alle Sozialversicherungs­
träger aller Versicherungszweige trotz der sehr 
beträchtlichen Bundesbeiträge nur mehr mit 
einem Einnahmenüberschuß von 223 Millionen 
Schilling abschlossen, so ist das in höchstem 
Maße alarmierend. Unsere gesamte Sozial­
versicherung steht finanziell bereits auf einem 
recht brüchigen Fundament. 

Der Rechnungshof hat die Ergebnisse seiner 
diesbezüglichen Prüfungstätigkeit dem Bundes­
ministerium für soziale Verwaltung in einem 
Sammelbericht zur Stellungnahme übermittelt. 
Ich betone auch hier, daß es sehr bedauerlich 
ist, daß wir Abgeordnete von diesem Sammel­
bericht keine Kenntnis erhalten. Dadurch, 
daß das Parlament bloß das oft recht farblose 
Endprodukt der Einschautätigkeit des Rech­
nungshofes zu Gesicht bekommt, die früheren 
Ergebnisse aber nicht, ist eine eingehende 
sachliche Kritik sehr erschwert, wie ich schon 
wiederholt ausgeführt habe. Und das trifft 
insbesondere bei diesem Ressort zu . 

Nun die Krankenkassen. Ein österreichischer 
Schriftsteller, der gegenwärtig in Westdeutsch­
land lebt, namens Hans Gustl Kernmayr, 
hat jüngst einBuch über das deutsche Kranken­
kassenwesen veröffentlicht, das den aufsehen­
erregenden, wenn auch etwas reißerischen 
Titel trägt : "Weil Du arm bist, mußt Du 
früher sterben". Nun ist das Krankenkassen­
wesen in der Bundesrepublik gewiß nicht 
völlig ident mit dem unseren. Trotzdem sind 
bei der Verabschiedung des Kassenarztgesetzes 
durch den Deutschen Bundestag jüngst, in 
der letzten Maiwoche, grundsätzlich dieselben 
Probleme aufgetaucht, die auch hier zur Er­
örterung stehen und uns insbesondere bei der 
Beschlußfassung über das Allgemeine Sozial­
versicherungsgesetz noch eingehend beschäf­
tigen werden. 

Es ist eine Binsenweisheit, daß der Mensch 
von heute irgend etwas, worauf er einen An­
spruch besitzt, nur mehr auf dem Wege über 
eine Organisation wahrnehmen und vertreten 
kann. Ebenso richtig ist aber auch , daß dem 
Kollektivismus aus Prinzip, der Vermassung 
einer engstirnigen Parteidoktrin zuliebe 
rechtzeitig ein Riegel vorgesoooben werden 
muß. Das gilt insbesondere für das moderne 
Gesundheitswesen. Heute sind wir drauf und 
dran, einen, ich betone, an sich richtigen sozial­
fortschrittlichen Gedanken durch die Zemen­
tierung mammuthaftel' Gesundheitsbürokratien 
in das absurde Gegenteil zu verkehren, wenn 

sich bereits überall zwischen den Kranken 
und dem Arzt die Apparatur der Kasse, der 
Paragraph, die Standesorganisation einschaltet. 
Das ist der Grund für die in so vielen Fällen 
unbefriedigende ärztliche Versorgung des 
Kassenpatienten. Dieser Kassenpatient macht 
heute bei uns - übrigens ebenso in West­
deutschland und ähnlich in vielen anderen 
europäischen Ländern - 80 Prozent der Be­
völkerung aus . 80 Prozent der Kranken sind 
durch die Vorschriften der Krankenkassen in 
der Freiheit der Ärztewahl und auf verschiedene 
andere Weise empfindlich eingeschränkt. Auf 
der anderen Seite ist der freiberufliche Standes­
charakter des Kassenarztes ständig in Gefahr, 
in ein Arbeitnehmerverhältnis mit allen seinen 
Schattenseiten, aber ohne seine Vorteile ab­
zusinken. 

Die Österreichische Ärztekammer hat nun, 
übrigens wie die Dentistenkammer, in einem 
sehr ausführlichen Zehnpunkteprogramm zum 
Entwurf des Allgemeinen Sozialversicherungs­
gesetzes Forderungen aufgestellt, Wünsche 
vorgebracht und Anregungen gegeben, die 
nicht überhört werden sollten. Die Ärzteschaft, 
das sei heute schon festgestellt, bejaht grund­
sätzlich den Gedanken der Sozialversicherung. 
Ihre Vorschläge sind daher geeignet, dem in 
Bedrängnis geratenen Krankenkassenwesen 
auch in finanzieller Hinsicht zu helfen. Ich 
verweise nur auf die in Punkt 6 dieses Program­
mes geforderte Einkommensgrenze für die 
Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe zu begünstig­
ten Tarifen. Daß eine solche Grenze der sozia­
len Gerechtigkeit durchaus entspräche, leuchtet 
ohne weiteres ein. Hier, bei der Diskussion 
über den Rechnungshofbericht, haben wir 
uns aber vorläufig nur mit den finanziellen 
Auswirkungen zu beschäftigen. Es ist klar, 
daß wir nicht ruhig zusehen können, bis alle 
Sozial versicherungsträger Defizitunterneh­
mungen geworden sind - der Staat wird 
schon zahlen. Rechtzeitig muß da vorgebeugt 
werden! 

Die Absätze 188 und folgende im Tätig­
keitsbericht sind eine unmißverständliche War­
nung und deshalb besonders wertvoll, weil sie 
zur Beratung über das ASVG. noch zurecht 
kommen. Machen Sie also dieses wichtige 
Gesetz, das den Charakter der österreichischen 
Sozialversicherung vielleicht für Jahrzehnte 
hinaus bestimmen wird, ausnahmsweise zu 
keinem Kompensationsgegenstand, zu keinem 
Packelobjekt! 

Vielleicht wird heute der Eindruck erweckt, 
als ob unser derzeitiges Kral1kenversicherungs­
wesen die einzige und glücklichste Lösung dieses 
Problems wäre, die man sich vorstellen kann. 
Aber das Beispiel zeigt, daß es auch auf einem 
anderen Wege geht und daß die berechtigten 
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Wünsche der Ärzte-, Dentisten- und Apothe­
kerschaft, kurz der Heilberufe, sowie die der 
Versicherten durchaus erfüllbar sind, ohne 
daß sie einen sozialen Rückschritt bedeuten. 
Ganz im Gegenteil. Das Beispiel heißt Frank­
reich. Dort haben die Kassenpatienten un­
beschränkte freie Arztwahl, dort ist auch die 
Verordnungsfreiheit des Arztes gewahrt, dort 
besteht ein direktes Rechtsverhältnis zwischen 
Arzt und Patienten. Der Arzt erhält in Frank­
reich sein' Honorar vom Patienten, der seiner­
seits wiederum einen Erstattungsanspruch 
an die Krankenkasse stellt. Es sollte unS doch 
zu denken geben, daß die französische Rege­
lung seinerzeit gerade deshalb getroffen worden 
ist, weil man gewarnt war durch die deutschen 
Erfahrungen, die im wesentlichen mit den 
österreichischen übereinstimmen. 

Sozialversicherungsbeiträge von 10 auf 1 1  Pro­
zent ab 1 .  Juli. 

Nun noch ein besonderes Wort zum Medi­
kamentenaufwand, Ziffer 191. Über diesen 
Medikamentenmißbrauch muß gesprochen 
werden. Er bildete jüngst den Gegenstand 
einer intensiven ärztlichen Diskussion und ist 
vom Rechnungshof als einer der vornehm­
lichsten Gründe für die Verschlechterung der 
Finanzlage der Krankenkassen angegeben 
worden. Nun ist da zuerst auf die Stellung­
nahme der Österreichischen Apothekerkammer 
hinzuweisen, die mit Recht feststellte, daß bei­
spielsweise ein jährlicher Verbrauch von 80 Mil­
lionen schmerzstillenden Tabletten gar nicht 
so enorm ist, da auf den Kopf unserer Bevölke­
rung durchschnittlich weniger als eine 
Tablette pro Monat kommt. Auch ist 

Es ist zuzugeben, daß der Verwaltungs- sicherlich die Überalterung der Bevölkerung 
aufwand der verschiedenen Krankenkassen in eine der Ursachen des gesteigerten Medika­
der Höhe von 5 bis 10 Prozent in vertret- mentenkonsums, da von einer gewissen Alters­
baren Grenzen bleibt ; daß er trotzdem aber grenze die Widerstandsfähigkeit des Organis­
möglichst reduziert werden sollte, empfiehlt mus abnimmt· und eine höhere Krankheits­
der Rechnungshof mit allem Recht. Ein sehr anfälligkeit eintritt. 
empfehlenswertes und notwendiges Mittel hiezu Es ist ferner klar, daß eine Vergrößerung der 
wäre, wie überall, der Abbau des Proporzes. Zahl der Versicherten auch einen gesteigerten 
Und hiefür ein Beispiel, das allerdings schon Verbrauch der Arzneien nach sich ziehen muß, 
weiter zur�ck1iegt und da�er niemanden me�r und schließlich sind seit 1950 die Indexzahlen w�h tu� WIrd: In .der GebI�tskrankenkasse fur um die Hälfte gestiegen, was sich natürlich 
NIederosterreICh m St. Polten wurden nach zwangsläufig auch bei den Medikamenten-1?45 :=tuf Grund des �r�porzes anstatt �er I kosten auswirken muß. 
bIsherIgen früheren ZWeI DIrektoren deren funf . .  
ernannt. Einige wurden später allerdings Tr.otzdem aber reIChe

.? alle dIese
. Argumente 

pensioniert. Der erste Direktor war ein Sozialist, zu eI�ler restlosen Erklarung des Immer 
.. 
n�ch 

der erste Stellvertreter ein ÖVP-Mann, der a�stelgenden �ablet�enkonsums naturh.ch 
zweite Stellvertreter ein Kommunist. Einer nICht au? Der elg�nthche Grund. - und hIer 
von diesen leitenden Fu ktionären nämlich komme ICh noch emmal auf meme eben ge­
der erste Stellvertreter, ha� Bestätigu�gen über mac�ten .fr�heren Feststel�u.ngen zurück -:­
fingierte Versicherungszeiten zur Erreichung s?heInt mIr I� der standa�dls�erten, schablom­
der Invaliden- und Altersrenten ausgestellt. SIerten ArzthIlfe ?el�gen, �lC SIe u�ser Kranken­
Er wurde später vom Dienst enthoben, soll kasse?system ml� slCh brmgt. Fur den Regel­
aber mit ei er Pension im immerhin ganz fall Ist eben nICht mehr der Mensch des 
schönem Au�aß von 2500 bis 3000 S in den Menschen He�ler, nicht die Persönlichkeit des 

Ruhestand geschickt worden sein. Arztes d�r LI?derer des Schmerzes und . der 

Meine Damen und Herren! Derlei Dinge 
kommen immer wieder vor und werden sich 
nicht ganz verhindern lassen. Das weiß ich 
schon. Was aber nicht vorkommen soll und 
sich ohne weiteres verhindern ließe, das wäre, 
daß einem früheren Buchdruckergehilfen, der 
keinerlei Praxis besitzt, sofort ein Direktor­
posten gegeben wird, nur darum, weil er einer 
der 1945er Parteien genehm ist, die ihren 
Proporzanteil eben ausfüllen will. Auch hierin 
ist einer der Gründe für die unbefriedigenden 
Gebarungsergebnisse unserer Sozialversiche­
rungsträger zu suchen, und die Sanierung wird 
ja wieder auf Kosten der Bevölkerung, der 
Arbeiter und Angestellten, vor sich gehen, 
denn wir hören bereits von der Erhöhung der 

Gesundheltsbrmger, sondern das Chemlkal, 
die Droge, das Medikament. An Stelle der 
Person ist die Sache getreten. Diese Erschei­
nung ist eine universale, sie gilt für alle mensch­
lichen Lebensbereiche und macht natürlich 
auch vor dem Gesundheitswesen nicht halt. 
Staunen dürfen darüber am allerwenig­
sten die Verfechter des Materialismus, denn 
ihre Weltauffassung hat ja konsequenterweise 
auch zum Kollektivismus der Medizin geführt, 
und das Medikament als "Kollektiv-Gesun­
dungsmittel" besitzt eben heute in den Augen 
der Menge magische Wirkung, selbst wenn 
man nur ein Rezept dafür in der Westentasche 
oder im Handtäschen mit sich trägt, wie ehe­
mals einen Fetisch oder ein Amulett. Wenn es 
wirklich· stimmt, was Professor Brücke erklärt 
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hat, daß zwei Drittel aller verschriebenen wundern, wenn das unzulängliche Ersatzmittel 
Medikamente in den Schubladen von Nacht- immer wieder bezogen werden muß. 
kästchen verschwinden, wo wertlose, wenn Der Rechnungshof hat Anregungen zur Ein­
nicht schädliche Hausapotheken eingerichtet schränkung des übermäßigen Medikamenten­
werden, dann darf man die Leute, denen der- verbrauches und damit zur Verminderung der 
artiges zur Gewohnheit ist, nicht pauschal ver- Kosten der Krankenkassen gegeben, und mit 
urteilen. Sie wurden ja durch das ganze System denen muß man sich zweifellos beschäftigen. 
unseres modernen Krankenkassenwesens dazu Auch ich möchte für den gesamten Komplex 
erzogen, in der Krankheit ein Geschäftsverhält- eine Anregung geben, obwohl ich mir bewußt 
nis zu sehen, bei dem es darauf ankommt, bin, daß sie wenig populär ist, nämlich das 
möglichst viel herauszuschlagen. Gesundheitswesen einem eigenen Ressort zu-

Der jüngste Notschrei der österreichischen zuteilen, einen Minister für Gesundheitswesen, 
Ärzteschaft gegen ihre geplante weitere Ent- für Volksgesundheit zu schaffen, wie ihn ja fast 
rechtung durch das Allgemeine Sozialversiche- alle Regierungen der Welt tatsächlich kennen 
rungsgesetz muß in diesem Zusammenhang - also keine utopische Erfindung -, einen 
noch einmal erwähnt werden. Wenn dem wirklich Verantwortlichen für alle Gesundheits­
Arzt zugemutet wird, seinen Krankenkassen- fragen, und am besten selbstverständlich für 
patienten drei Monate lang für einen Kassen- diese Stelle einen Arzt zu nehmen. 
zettel zu behandeln, der im besten Fall 24 S, 293 bis 345 : Bundesschuld. Die gesamte 
unter Umständen nur 11 S oder ex- Nominalschuld des Bundes einschließlich aller 
trem .gar nur 1 ·60 .S wert ist, �ann kann es 

I Bundesschatzscheine, Bundesschuldverschrei­
gar nIcht anders sem, als daß dIe Krankenbe- bungen, der Schulden aus Vorkriegs- und 
handlung zur Massenabfertigung wird. Es bleibt Nachkriegsanleihen, der Kredite und Darlehen 
keine Zeit und keine Möglichkeit mehr zur indivi- sowie der sehr bedeutenden Bundeshaftungen 
duellen Diagnose und Einfühlung in den Kran- ergibt, wenn man sich die Mühe macht, die 
ken, es bleibt nur mehr die Zeit für eine büro- Saldi der Absätze 293 bis 334 zu addieren, was 
kratische Rezeptausstellung. Die Flucht in ich gemacht habe, wobei ich VS-Dollar und 
das Medikament ist eine Zeit erscheinung, die Pfund zu den gestrigen Börsenkursen berechnet 
auch mit den an sich sicherlich gut gemeinten habe, einen Betrag von 20.201 ,789.897,36 S ,  
Vorschlägen des Rechnungshofes auf Einfüh- also annähernd so viel wie ein österreichi­
rung einer Rezeptgebühr nicht aus der Welt sches Jahresbudget. Allerdings ist diese Summe 
geschafft werden wird. Um das Übel an der - das weiß ich schon - fiktiv, zumal vor allem 
Wurzel anzufassen, muß zuerst der Arzt die verschiedenen sehr bedeutenden Haftungs­
wieder aus den Klauen des Kassenbürokratismus verpflichtungen nicht als echte Bundesschuld 
befreit werden, es muß seine Würde wieder gewertet werden können. Aber immerhin 
hergestellt werden, die ihm Vnterentlohnung ist auch die unter 345 gegliederte Gesamt­
und Degradier�ng zu einem bloßen Medika- schuld an österreichischen Staatspapieren von 
mentenverschrelber genommen haben. Erst über 9,3 Milliarden Schilling recht respektabel. 
dann wird sich auch die Einstellung des Publi- Inzwischen ist im laufenden Jahr die Bundes­
kums ändern. haftung für die Energieanleihe im weiteren 

Im übrigen soll aber auch nicht vergessen 
werden, daß ja gerade die . wirksamsten und 
wertvollsten Medikamente meist oder immer 
von den Krankenkassen gesperrt sind und 
weiterhin laufend gesperrt werden. Jeder 
Kassenpatient weiß ein Lied davon zu singen, . 
daß er in neun von zehn Fällen das Medikament, 
das er wirklich braucht und das ihm wirklich 
helfen würde, nicht bekommt, weil es als zu 
teuer von der Krankenkasse gesperrt wurde. 
Davon wurde in der Diskussion um den Medi­
kamentenverbrauch nichts gesagt, daß nur 
die wichtigsten und naturgemäß wenigst wert­
vollen Medikamente von den Krankenkassen 
bezahlt werden, während die Präparate, die 
wirklich Heilung oder Linderung bringen 
könnten, als zu teuer gesperrt sind. In zahl­
losen Fällen kann der Arzt das richtige Mittel 
gar nicht verschreiben, weil es ihm von der 
Kasse verboten ist. Es kann sich niemand 

Betrag von über 1 Milliarde dazugekommen, 
und die 10 Millionen Dollar für das Lünersee­
Projekt werden heute noch hinzukommen. 

Nicht zu übersehen ist in diesem Zusammen­
hang auch, daß durch den geänderten Ver­
rechnungsmodus bei der EZV, der Europä­
ischen Zahlungsunion, wo Österreich seine 
Guthaben bereits erschöpft hat, damit zu 
rechnen ist, daß wir uns im laufenden Ver­
rechnungsjahr auf einen Abgang von rund 
2 Y2 Milliarden Schilling Devisen gefaßt machen 
können. 

Meine Damen und Herren ! Das sind sehr 
ernste Tatsachen, denen man ins Auge schauen 
muß, wenn man, wie dies in jüngster Zeit 
von verschiedenen Seiten ventiliert wurde, 
schon wieder an die Begebung einer neuen 
Anleihe, einer sogenannten Freiheitsanleihe, 
denkt. Zweifellos ist der Gedanke einer An­
leihe, um vor allem das für die Flottmachung 
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der USIA-Betriebe notwendige Kapital zu 
erhalten, dem Gedanken von Steuererhöhungen 
bei weitem vorzuziehen, aber es ist doch 
zu fragen, ob die Begebung einer neuen 
Staatsanleihe in so kurzer Zeit erfolgverspre­
chend und auch vom finanzpolitischen Stand­
punkt aus zu verantworten ist. Die Unter­
bringung einer solchen Anleihe im Inland 
scheint auf Schwierigkeiten zu stoßen, denn 
die Lohnzeichneraktion der heurigen Energie­
anleihe hat allen offiziellen Jubelmeldungen 
zum Trotz keineswegs die erwartete Streu­
wirkung erzielt. Die steigende Ratenver­
schuldung der Bevölkerung mag einer der 
Gründe dafür sein. 

Der archimedische Punkt dieser Frage, wie 
man den zu erwartenden weiteren starken 
Kapitalbedarf der öffentlichen Hand sättigen 
kann, ist aber zweifellos die Stärkung des 
allgemeinen Vertrauens in die Kreditwürdig­
keit des Staates. Bei dieser Gelegenheit weise 
ich wieder einmal darauf hin, wie wichtig eine 
endliche Regelung der alten inneren Schilling­
und Kronenschulden ist. Es gehören hierher 
die alten Kriegsanleihen als Kronenschuld, 
die Restbestände der Lokalbahnanleihen und 
die Restbestände an Schillinganleihen sowie 
die auf Grund der Tatsache des Umtausches 
rein österreichischer Papiere zweifellos als 
österreichische Anleihe zu wertende Reichs­
anleihe 1938/II. 
. Bis vor kurzem herrschte in dieser Frage 
bei allen maßgebenden Stellen eisige Abwehr. 
Erst in allerjüngster Zeit scheint sich ein 
Wandel im Finanzministerium angebahnt zu 
haben, indem man sich des psychologischen 
Effektes besann, den eine Geste des Entgegen­
kommens für den Altpapierbesitzer auf den 
gesamten Kapitalmarkt ausüben mußte. Eines 
der Anzeichen dafür ist ein Artikel der "Öster­
reichischen Neuen Tageszeitung" vom 29. Mai, 
der unter anderem auch unterstreicht, was von 
vornherein feststand, daß die in Frage kom­
mende Entschädigungssumme in einem Milli­
arden-Budget praktisch überhaupt nicht fühl­
bar werden würde. 

Bei diesem Stand der Dinge scheint es mir 
nun für einen Oppositionsabgeordneten ge­
boten, obwohl oder weil der Anstoß zur 
Regelung der Frage von ihm selbst ausging, 
die reifende Frucht im Schoß einer Koalitions­
partei nicht durch eigenes Lärmen übermäßig 
zu stören. Ich möchte mich daher in dieser 
Frage diesmal nur auf die Bemerkung be­
schränken, daß die Lektüre des Abschnittes 301 
peinlichste Gefühle hervorruft, wenn man sich 
der so grundverschiedenen Haltung bewußt 
wird, die Österreich gegenüber elen Auslands­
gläubigern und Inlandsgläubigern einnimmt. 
Aber auch für den über kurz oder lang wahr-

scheinlich eintretenden Fall, daß man an eine 
neue Auslandsanleihe denkt, wird die Behand­
lung der inländischen Vorkriegsgläubiger von 
großer und bester Bedeutung sein. Vielleicht 
kann dadurch auch, wenigstens zu einem Teile, 
der schlechte Eindruck, den die im Staats­
vertrag verankerte Konfiskation des Deutschen 
Eigentums in Österreich in allen ausländischen 
privatwirtschaftlichen Kreisen hinterlassen hat, 
wieder etwas wettgemacht werden. Das wohl­
verstandene eigene Interesse, um schon von 
der Moral gar nicht zu reden, gebietet also 
dem österreichischen Staat, die Aufwertung 
der genannten Altpapiere nicht mehr länger 
hinauszuschieben. 

389 bis 421 : Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft. Beim Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft ist man schon 
nach den früheren Berichten des Rechnungs­
hofes auf einiges gefaßt. Aber das diesmal 
Gebotene übersteigt wirklich ein normales 
staatsbürgerliches Fassungsvermögen. Die 
leichtfertige Art, wie hier mit Millionenbeträgen 
umgesprungen, die primitivsten staatlichen 
Sicherheiten durch rechtzeitige Aktenbeurkun­
dung außer acht gelassen, Verlustgeschäfte 
auf die leichte Schulter genommen, kurz und 
gut Steuergelder , Volksvermögen verwirt­
schaftet wurde, ist einmalig. Darüber hinaus 
sind die Feststellungen des Rechnungshofes 
zu den Abschnitten 389 bis 421 das ver­
nichtendste Urteil über unser ganzes, nunmehr 
wiederum um ein halbes Jahr verlängertes 
Preisstützungssystem und überhaupt die Ban­
krotterklärung jeglichen Dirigismus. 

Wenn von 55 Brotgetreideimporten - nur 
ein Beispiel - aus den Jahren 1951/52 im 
Feber 1954, also 2 Y2  Jahre später, 42 Importe 
mit einem Stützungsvolumen von 135 Millionen 
Schilling noch nicht abgerechnet waren, von 
den anderen 13 Firmen aber, die immerhin 
Abrechnungen vorgelegt hatten, nicht einmal 
die nach ihrer eigenen Darstellung nicht 
verbrauchten Millionenbeträge zurückverlangt 
worden sind, dann darf man sich nicht wundern, 
wenn die Öffentlichkeit über eine solche 
Amtsführung längst elen Stab gebrochen hat. 

Ein Redner der ÖVP hat sich bei einer 
früheren Rechnungshofdebatte darüber auf­
geregt, daß ich. für die damals festgestel1ten 
Mißstände den Ausdruck "ungeheuerlich" ge­
braucht habe. Ich möchte fragen, wie denn 
man dies nennen soll, wenn Abmachungen über 
Millionengeschäfte nicht einmal rechtzeitig 
schriftlich fixiert und dann hinterher natürlich 
regelmäßig zum Schaden des Bundes ausgelegt, 
wenn abrechnungspflichtige Millionenbeträge 
jahrelang nicht zurückgefordert werden, was 
zumindest einem zinsenlosen Darlehen an 
die betreffenden Firmen gleichkommt, wobei 
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der Staat den Währungsverlust trägt, wenn 
entgegen den Feststellungen von Prüfungs­
organen bestimmten Firmen derart weit­
gehende Zugeständnisse gemacht werden, wie 
dies im Abschnitt 397 - Sie hl1ben ihn ge­
lesen - festgestellt erscheint, zum Beispiel 
die Anerkennung einer Versicherungsprämie 
von rund 1 Million Schilling, obwohl gl1r kein 
Versicherungsvertmg I1bgeschlossen worden ist ? 

Dl1s Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft hat dem Rechnungshof in 
mehreren Fällen die stereotype Antwort ge­
geben, daß Beträge, l1uf die ein Rückforderungs­
recht des Bundes bestehe, dadurch herein­
gebracht wurden, ganz oder zum Teil, daß 
bei Flüssigstellung neuer Stützungskonti diese 
Beträge angerechnet wurden. Hat niemand 
ein Gefühl dafür, daß das zu deutsch nichts 
anderes heißt, 111s daß jene Firmen, die sich 
schon einmal, sagen wir, höchst schll1mpig 
erwiesen haben, nun noch dafür belohnt 
werden, indem sie neuerliche Importaufträge 
erhalten ? Bei einer solchen Übung müssen 
diese Firmen, deren Namen leider im Rech­
nungshofbericht nicht genannt sind, geradezu 
glauben, daß sie den Staat umso besser in der 
Hand haben, je säumiger sie sind. Ihre 
Schulden, ihre Versäumnisse, sind gleichzeitig 
ihre Faustpfänder für weitere derartige Ge­
schäfte. 

Mehrerlöse von 4,8 Millionen Schilling aus 
Importgeschäften von Mai und Juni 1949 
waren im Feber 1954 von zwei Import­
firmen, deren Namen leider auch schamhaft 
verschwiegen werden, noch nicht zurückgezahlt. 
Und jetzt denken Sie einmal daran, wie 
gnadenlos der Fiskus bei den kleinen Leuten 
seine Steuerforderung eintreibt, wie gleich 
der Exekutionsbeamte den Kuckuck an die 
Möbel des greisen Gewerbetreibenden klebt, 
der mit seiner Steuerschuld von ein paar 
zehn Schillingen hier ein paar Monate in 
Verzug gerät ! Hier aber, bei diesen großen 
Ex- und Importkaufleuten, die sich ganz 
leicht aus der Währungsdifferenz ihrer dem 
Staat jahrelang vorenthaltenen Millionenschul­
den diese teuren Luxuslimousinen leisten 
können, mit denen sie hochmütig am ge­
meinen Volk vorbei durch die Straßen brausen, 
drückt der Staat beide Augen zu. 

Wenn man die Prüfungsergebnisse des Rech­
nungshofes über seine Einschautätigkeit beim 
Bundesministerium für Land- und Forstwirt­
schaft liest, dann wird man unwillkürlich 
an einen Ausspruch in der Dreigroschenoper 
erinnert, wo , glaube ich, der Peecham sagt : 
"Wozu noch stehlen, da wir heute die Gesetze 
haben 1 "  

Unter ziemlich mysteriösen Umständen hat 
ein höherer Beamter des Bundesministeriums 

für Land- und Forstwirtschaft vor einiger 
Zeit Selbstmord verübt. Wenn er auch in 
seiner Fachsparte Ähnliches erlebt hat, wie 
es die Seiten 45 bis 51 des Tätigkeitsberichtes 
über das Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschl1ft dl1rstellen, dann kann man 
ihm seinen Selbstmord nachfühlen. ( Abg. 
Grub hofe r :  Hoffentlich begehen Sie nicht 
Selbstmord I) 

448 bis 455 : ' Österreichische Verkehrs­
werbung. Die Verkehrswerbung hat schon 
in den früheren Tätigkeitsberichten des Rech­
nungshofes einen umfangreichen Platz ein­
genommen und immer wieder zu Beanstan­
dungen Anlaß gegeben. Ich erinnere nur an 
die verschiedenen Werbezeitschriften, die mit 
hohen Subventionen des Ministeriums bezahlt 
werden mußten, obwohl ihr Effekt mit dem 
Aufwand in gar keinem Verhältnis stand. 
Es waren sehr unerquickliche Dinge von 
Kompetenzüberschreitungen, Minister briefen 
und merkwürdigen Vertragsauslegungen, die 
unter anderem in der Anfrage der Abg. 
Gschweidl, Preußler und Genossen vom März 
1952 festgehalten wurden. Auch heute wieder 
nimmt die Verkehrswerbung im Tätigkeits­
bericht des Rechnungshofes einen breiten 
Raum ein. Das Wort Mißbrauch, das der 
ansonsten mit scharfer Sprache so zurück­
haltende Rechnungshof dafür gebraucht, daß 
sich die Verkehrswerbung einfach Sonder­
zahlungen zubilligt, ist in Anbetracht der 
Schwere der hier festgestellten Verfehlungen 
noch ein gelinder Ausdruck. 

Verkehrswerbung und Verkehrsbüro 
(Abg. Machunz e :  Soviel kommt nicht �n8 
Radio I) Nein, es kommt gar nichts ins 
Radio ! (Abg. Machun z e :  Sie haben von 
Selbstmord gesprochen I) Ich bin heute kein 
Proporzteilhaber am Radio. Aber gesagt 
muß es werden, und ins Protokoll kommt es. 

Verkehrswerbung und Verkehrsbüro haben 
miteinander eine Art Kopplungsgeschäft oder 
Nachziehverfahren vereinbart, dergestalt, daß, 
wenn das eine Unternehmen aus dem Titel 
des Heiligen Jahres für seine Angestellten mehr 
ausgeworfen hat, auch die andere Stelle 
nicht zurückstehen wollte und ein Gleiches 
getan hat, oder wenn ein Wechsel in der 
Leitung beim Gigel eintrat, der Gogel bei 
gleichen Voraussetzungen sich natürlich auch 
nicht weniger splendid zeigen wollte. (Abg. 
Machunze  : Sogar die Galerie schläft schon I) 
Überhaupt war die Verkehrswerbung sehr 
generös und selbstherrlich, unterließ die not­
wendigen Anzeigen an das Zentralbesoldungs­
amt, traktierte fleißig mit Zigaretten und 
Wein, zahlte eine "Pfunds" -Entschädigung 
für einen Restaurator in Ägypten und küm­
merte sich den Teufel um irgendwelche Vor-
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schriften. Der Hauch der großen Welt, mit 
dem das Verkehrsbüro zu tun hat, macht 
offenbar großzügig. (Abg. M a c h u n z e  : Herr 
Dr. Stüber ! Die Galerie schläft schon !) 

Das alles wäre noch bis zu einem gewissen 
Grad zu entschuldigen, wenn auch die Leistun­
gen unserer Verkehrswerbung dementsprechend 
wären. Aber das ist absolut nicht der Fall. 
Im Gegenteil ist die Feststellung am Platz , 
daß unsere Verkehrswerbung so ziemlich die 
schlechteste ist, die man in allen europäischen 
Staaten überhaupt findet. Wer sich die Mühe 
nimmt und, wenn er in ein fremdes Land reist, 
zum Beispiel nach Italien, in einem der dortigen 
Verkehrsbüros Erkundigungen über Urlaubs­
aufenthalte in Österreich einzieht, der wird 
betroffen sein über die völlige U norientiertheit 
der dortigen Stellen. Manchmal geschieht es 
zweifellos aus schlechtem Willen der Ein­
heimischen, aber sehr oft liegen im Ausland 
überhaupt keine österreichischen Prospekte 
auf, weil Österreich keine solchen geliefert 
hat. Eine Erklärung für dieses Phänomen 
gibt ja jetzt der Tätigkeitsbericht, denn wenn 
das Werbematerial von uns bis knapp vor 
Beginn der Reisesaison zurückgehalten wird, 
dürfen wir uns nicht wundern, wenn derartige 
Pannen passieren. In allen europäischen Län­
dern prangen Plakate der Schweiz, Italiens, 
Hollands, ja sogar der Deutschen Bundes­
republik, die zum Besuch dieser Länder 
einladen. Man hat zum Teil seine Freude an 
der künstlerischen Ausführung dieser Werbe­
gemälde und an dem Einfallsreichtum der 
Werbegraphiker, aber wenn man in Italien, 
in Westdeutschland oder in der Schweiz nun 
nach österreichischen Werbeplakaten sucht, 
dann kann man lange suchen. Es wird zwar 
hier bei uns vom Fremdenverkehr sehr viel 
geredet und immer wieder beteuert, wie 
wichtig er für unsere gesamte Volkswirtschaft 
ist, aber eine großzügige Initiative wird außer 
beim Wein und bei den Zigaretten nicht ent­
faltet. Ja gar oft machen wir uns mit unseren 
offiziellen Reisewerken geradezu lächerlich, 
wie mit der jüngsten Publikation dieser Art, 
die mit ihrem geschwollenen Bildertext gerade 
das Gegenteil von dem erreichen mußte, was 
beabsichtigt war. 

506 bis 516 : Bundesministerium für Verkehr 
und verstaatlichte Betriebe. (Abg. M a chunze  : 
Die Galerie schläft schon !) Das glaube ich 
von der Galerie weniger. Es könnte im 
Plenum sein. Aber es wäre nicht das erstemal, 
daß das Plenum schläft. (Abg. M a c h un z e :  
Sie haben längere Zeit Redesperre gehabt !) 

Ich komme hier zur öffentlichen Verwaltung 
für das österreichischeRundspruchwesen, Radio 
Wien. Hinter den Bemerkungen des Rech­
nungshofes, wie : erhebliche Personalver­
mehrung, trotzdem zunehmende überstunden 
und Mehrdienstleistungen, die nicht überprüf­
bar sind ; willkürliche Vorschußgewährung, hohe 
Reisekosten und so weiter, stehen in Wahrheit 
viel wichtigere Dinge. Die Führung des Rund­
funks nach dem Proporz hat naturgemäß 
auch auf die Qualität des Programms gedrückt. 
Als seinerzeit durch die Presse bekannt wurde, 
daß der bisherige öffentliche Verwalter für das 
österreichische Rundspruchwesen Dr. Guggen­
berger von seinem Posten abberufen worden 
sei, wurde gleichzeitig in einer Aussendung des 
Bundesministeriums für - Verkehr und ver­
staatlichte Betriebe erklärt, daß neben dem 
öffentlichen Verwalter Dipl.-Ing. Füchsel ein 
zweiter öffentlicher Verwalter in der Person 
des ÖVP-Bundesrates Dr. Alfons übelhör 
bestellt worden sei . Bis zu diesem Zeitpunkt 
war zwar bekannt geworden, daß der Herr 
Minister Waldbrunner zusätzlich zu dem der 
ÖVP nahest ehen den Dr. Guggenberger noch 
einen zweiten öffentlichen Verwalter aus den 
Reihen der SPÖ haben und durchdrücken 
wollte; aber daß Ing. Füchsel bereits längst 
bestellt war, als Guggenberger ging und 
übelhör kam, wußte die Öffentlichkeit zu 
jenem Zeitpunkt nicht. 

Der Vorfall - ich weiß - liegt längere Zeit 
zurück und hat daher in unserer Ära der 
Politik der vollzogenen Tatsachen keine un­
mittelbare aktuelle Bedeutung mehr. Er ist 
aber symptomatisch und daher lehrreich auch 
für die Gegenwart und liefert den eigentlichen 
Schlüssel zum Verständnis der finanziellen 
Beanstandungen des Rechnungshofes beim 
Rundspruchwesen. überall, wo eine Person 
genügen würde, müssen in Österreich deren 
zwei sitzen, ein Schwarzer und ein Roter, 

Es ist gar keine Frage, daß unsere Fremden- .  damit die Parität zwischen ÖVP und SPÖ 
verkehrswerbung, wenn sie in privater Hand hübsch gewahrt bleibt. Das kostet natürlich 
läge, weit besser funktionieren würde. Doppelt nach Adam Riese das Doppelte, und zwar der 
schlimm ist aber, daß sich beim heutigen Bevölkerung. Man hat über die österreichisch­
Stand der Dinge auch die Aufsichtsbehörde ungarische Monarchie gelacht, weil damals die 
in dienstrechtlicher Hinsicht um nichts küm- Bestellung jedes Amtsdieners geradezu zu einer 
mert, wie wir aus dem Rechnungshofbericht Kabinettsfrage gemacht wurde, da die 
erfahren haben. Daher war der Rüffel, den Deutschen, die Tschechen, die Polen immer 
das Bundeskanzleramt vom Rechnungshof gleichzeitig ihre Ansprüche erhoben haben. Aber 
in dieser Hinsicht einstecken mußte, wohl- heute ist es nicht um ein Haar anders, nur daß 
verdient. die Rolle, die damals die Nationen spielten, 
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heute von den Proporzparteien übernommen 
worden ist. 

Das Rundspruchwesen in Österreich gehört 
zu j enen Erscheinungen, die von der Öffent­
lichkeit am häufigsten und am abfälligsten 
kritisiert werden. Die Forderung der Hörer­
schaft lautet auf öffentliche Rechnungslegung 
des Rundfunks. Man will wissen, wo die 
Riesenbeträge - abgesehen von den 7 S ,  die 
j eder Hörer als Anerkennungsgebühr an die 
Post, und den weiteren 7 S, die er als soge­
nannten Kunstförderungsbeitrag an das Unter­
richtsministerium zahlen muß - eigentlich 
hinkommen. Schätzungsweise frißt von den 
über 150 Millionen Schilling Einnahmen, von 
denen dem Rundfunk nach Abzug des Anteils 
der Post immerhin noch rund 120 Millionen 
Schilling bleiben, zirka ein Drittel die Ver­
waltung inklusive der Personalkosten auf. 
Das ist ein völlig ungesunder Zustand. Er ist 
nur verständlich durch die Tatsache des Pro­
porzes, mit dem sich im Rundfunk eine 
Freunderl- und Nepotenwirtschaft eingenistet 
hat, für die das vietnamesische Sprichwort 
gilt : " Wenn du einen Mandarin in deiner 
Familie hast, dann ist für deine ganze Familie 
gesorgt!" Und so erhalten denn bei unserem 
Rundfunk Inspizienten, die nicht viel mehr 
machen, als einmal des Tages mit verkreuzten 
Armen ein Stündchen lang durch die ehrwürdi­
gen Hallen in der Argentinierstraße zu spa­
zieren, Gehälter, um die sie mancher Schwer­
arbeiter und Facharbeiter beneiden könnte. 
Es ist begreiflich, daß die Regierungsparteien 
und deren Günstlinge an der Aufrechterhaltung 
dieses bequemen Zustandes interessiert sind. 
Es ist aber mindestens ebenso begreiflich, daß 
die Hörerschaft für dieses Pfründenwesen 
absolut kein Verständnis aufbringt und end­
lich einmal genau erfahren will, wo eigentlich 
ihr Geld hinkommt. Dies umsomehr, als man 
vor gar nicht langer Zeit gewagt hat, sogar mit 
dem Gedanken einer Erhöhung der Radio­
gebühren zu spielen und vielleicht über kurz 
oder lang mit dießem Gedanken neuerlich 
daherkommen wird. . 

Die Forderung der Öffentlichkeit konzen­
triert sich daher auf ein Rundfunkgesetz, das 
einem nach demokratischen Regeln, aber nicht 
nach dem Proporz, zu bestellenden Hörerbeirat 
entsprechenden Einfluß auf die Programm­
gestaltung einzuräumen hat. Warum sich die 
Ravag dagegen so sträubt, ist nicht einzusehen, 
da ihr diese Institution doch zweifellos eine 
wesentliche Entlastung ihrer Verantwortung 
für das Programm bringen würde . 

Nun wird es zweifellos niemals möglich sein, 
ein Programm so zu gestalten, daß alle damit 
einverstanden sind. Dieses Kunststück wird 
auch mit Hilfe des geforderten Hörerbeirates 

nicht gelingen, wohl aber würde doch die Ver­
breitung des übelsten musikalischen und lite­
rarischen Mistes - die Zeitschrift des Interes­
senverbandes der Radiohörer "Radio" spricht 
treffend von "literarischen Roßknödeln " -
unterbleiben. (Abg. Horn : Sind das Ihre Erzeug­
nisse?) 

In diesem Zusammenhang ist auch das 
Schicksal des Senders Rot-Weiß-Rot aufzu­
werfen. Dieser Sender, den während der Be­
setzung das amerikanische Element betrieben 
hat, erfreute sich seit j eher großer Beliebtheit, 
da er künstlerisch lebendiger und von schwarz­
roten Parteieinflüssen freier war als die im 
Schatten der Sowjets, der Kommunisten und 
der Koalition stehende Ravag. Es wäre ein 
unglaublicher Fehler, die freiere - ich sage 
nicht absolut freie, aber relativ freiere -
Stimme von Rot-Weiß-Rot zugunsten eines 
staatlichen Rundfunkmonopols zum Schweigen 
zu bringen. 

Der Verwaltungsgerichtshof selbst hat fest­
gestellt, daß der Betrieb von Rundfunkanlagen 
kein Akt der Hoheitsverwaltung ist. Es besteht 
keinerlei rechtliches Hindernis; einem von 
Bürokratie und Parteieinflüssen freien neuen 
Sender Rot-Weiß-Rot eine entsprechende Kon­
zession zu erteilen. Befürchtet man vielleicht, 
daß eine private Gesellschaft, die sich um 
eine solche Konzession bewerben würde, in 
kultureller und a-qch politischer Hinsicht ein­
seitige Absichten verfolgen könnte, so ist 
immer noch die Möglichkeit entsprechender 
Sicherungs vorkehrungen gegeben. Irgendeine 
kulturelle Instanz, bestehend aus Vertretern 
aller wichtigeren künstlerischen und wissen­
schaftlichen Vereinigungen, könnte die Ober­
aufsicht über das Programm ausüben. 

Jedenfalls wäre es absolut verfehlt, den 
Sender Rot-Weiß-Rot, der auch in puncto 
sparsamer Verwaltung der Ravag nur zum 
Vorbild dienen könnte, abzuwürgen und da­
durch einen gesunden Leistungswettbewerb 
österreichischer Stationen im Äther zu ver­
hindern. 

632 bis 651 : Schoeller-Bleckmann Stahl­
werke Aktiengesellschaft. Das Gustostückerl 
des Rechnungshofberichtes ! Nun zu der 
nicht weniger als 20 Punkte umfassenden 
und drei volle Seiten füllenden Kritik an der 
Schoeller-Bleckmann Stahlwerke AG. Da 
ich fremde Autorenrechte achte, will ich die 
eigentliche Ausführung dieses Komplexes der 
in dieser Sache schon durch die Anfrage der 
Abg. Dr. Maleta und Genossen federführend 
gewordenen ÖVP überlassen. 

Der Rechnungshof ist hier - entgegen seiner 
sonstigen Gewohnheit - mit seinem Tadel 
so scharf, daß man sich eigentlich damit 
begnügen kann, bloß zu zitieren : Unsyste-
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matische und zum Teil unzweckmäßige In- des Rechnungshofes bei den Schoeller-Bleck­
vestitionspolitik, Überschreitungen des Auf- mann Werken. Wenn der Fall Schoeller-Bleck­
wandes der Planungsarbeiten bis zu 300 Pro- mann irgend etwas Gutes hat, dann ist es 
zent, Auftragsvergebung ohne Einholen von meines Erachtens das, daß er uns gerade im 
Gegenangeboten - das alte Lied, das bei gegenwärtigen Augenblick ein warnendes Mene­
den verstaatlichten Betrieben und öffentlichen tekel für überflüssige weitere Verstaatlichungen 
Unternehmungen nie verstummen wird -, sein sollte, da sich unsere Wirtschaft anschickt, 
unrationelles Arbeiten, unzulängliche Planung, sich um große, ihr seit zehn Jahren vor­
unrichtige Kontierung und Verrechnung der enthaltene Komplexe zu vermehren, 
Investitionskosten, überflüssige Neuaufnahmen, Ebenso wichtig erscheint mir zweitens die die dann den plötzlich notwendig gewordenen weitere Feststellung des Rechnungshofes in Abbau noch erschwerten, Verschlechterung der Punkt 640, daß die Abwicklung eines be-Produktion, unzureichende Marktanalyse usw, t' t E t h" ft . ht . d t . . _ . . s Imm en xpor gesc a es nIC In geor ne er 

Es
, 

gIbt sc�ließ�lCh kaum eIllen Vorwurf Weise erfolgte und daher bemängelt wurde. 
an eme Betnebsfuhrung, der der Schoeller- , Es ist im Bericht auch diesmal nichts Näheres 
Bleckma,nn Stahlw�rke AG. nicht gemacht über dieses bestimmte Exportgeschäft zu 
worden Ist, wozu dIe Feststellungen d/;/s Ab- entnehmen. Es wäre interessant darüber 
schnittes 642 geradezu wie ein Hohn wirken, Einzelheiten zu erfahl'en. 

' 

daß nämlich trotz dieses glänzenden Vers agens 
der Vorstand eine Abfertigung erhielt, auf 
die er keinen Anspruch hatte, zahlreiche 
Nebenleistungen, wie die Beistellung einer 
Wohnung für ein Vorstandsmitglied, Über­
nahme einer Wohnungsablöse, Pensionszu­
sicherung an den V orstand ohne Beitrags­
leistungen, der mit Verlust verbundene Kauf 
und Verkauf einer Villa für ein Vorstands­
mitglied und die verschwenderische Aus­
gestaltung der Direktionsräume. 

Aber aus all dem erscheinen mir zwei 
Feststellungen des Rechnungshofes von all­
gemeiner Bedeutung zu sein. Erstens : Der 
Vorstand hatte darauf gerechnet, daß der 
Staat für eine ge,wisse Investition aufkommen 
werde müssen. Das ist nämlich mehr oder 
minder die Mentalität aller Verstaatlichten : 
Wenn es ganz schief geht, kann auch noch 
nichts passieren, weil der Staat ja aushelfen 
muß. Mit dieser Trostr.eserve ausgestattet, 
kann man lustig draufloswirtschaften. (Abg. 
C z e t t e l :  Sie haben keine Ahnung davon !) 

Hier ist einmal ganz klar ausgesprochen 
worden, was die Lobpreiser der Verstaatlichung 
sonst immer wieder in Abrede stellen wollen : 
daß die wirtschaftliche Verantwortung eines 
Boß der verstaatlichten Grundindustrie, weil 
er ja schließlich doch nur ein Beamter ist, der 
für fremde Interessen und nicht für seine eige­
nen wirtschaftet, an die des pflichtbewußten 
Privatunternehmers nicht heranreichen kann. 
Der Privatunternehmer kann nicht damit 
rechnen, daß der Staat dafür aufkommen 

. werde. Das einzige, was der Exponent der 
freien Wirtschaft vom Staat zu erwarten hat, 
sind höhere Steuervorschreibungen, Exekuti­
onen und mannigfache bürokratische Be­
lästigungen. Ich möchte wirklich wissen, 
was geschieht, wenn beispielsweise eine Buch­
prüfung bei einem Privatunternehmer ähnliche 
Ergebnisse zeitigen würde wie die Einschau 

Der rapid wachsende Passivsaldo unserer 
Handelsbilanz stellt ein sehr ernstes Problem 
dar, das nicht bagatellisiert werden darf. 
Vorüber sind die Tage der wirtschaftlichen 
Siegesmeldungen vom vorigen Jahre, daß 
Österreich zum erstenmal eine aktive Handels­
bilanz aufzuweisen hatte. Es zeigt sich nun 
doch, daß diese Erscheinung eine bloß 
temporäre war, bedingt durch das Zusammen­
treffen einer ganzen Reihe von Umständen, 
die wir in dieser glücklichen Konstellation 
nicht so bald wieder erwarten dürfen. Da 
wir den Überhang der Importe nicht oder 
zumindest nicht in entscheidendem Maße 
werden drosseln können oder wollen, ist die 
Notwendigkeit einer Steigerung unserer Ex­
porte dringender denn je.  

Dies auch im Hinblick auf das schon berührte 
Verhältnis zur EZU, zur Europäischen Zah­
lungsunion, das langsam ernste Formen an­
zunehmen beginnt. Das Ergebnis der Pariser 
OEEC-Ministerratstagung beinhaltet für die 
Europäische Zahlungsunion einen neuen Ver­
rechnungsmodus ab 1 .  August dergestalt, daß 
von diesem Zeitpunkt an das Verhältnis 
zwischen Goldzahlung und Kreditgewährung 
nicht mehr 50 : 50, sondern 75 : 25 zugunsten 
des Goldes sein wird. Daraus wird sich für 
Österreich die Notwendigkeit ergeben, bei 
Fortbestand seines Defizites 75 Prozent des 
monatlichen Passivsaldos in Gold abzudecken. 
Unsere bei der Nationalbank gehorteten De­
visen werden also rasch dahinschwinden, 
Schätzungsziffern lauten auf 2 % Milliarden 
Schilling für das nächste Verrechnungsjahr. 
Was das für unsere Wirtschaft bedeutet, 
brauche ich nicht näher auszuführen. 

Die Verschärfung unserer Situation in der 
EZU trifft uns in einem Augenblick, da wir 
die hohen wirtschaftlichen Lasten abzutragen 
beginnen müssen, die wir mit dem Staats­
vertrag übernommen haben. Die Rohmateri-
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alien und Halbfabrikate, die wir in den näch­
sten Jahren an die Sowjetunion zu liefern 
haben werden, werden unsere Produktions­
grundlage sehr einengen. Die Belastung der 
Ausgabenseite des Budgets mit 4 oder gar 
5 Milliarden Schilling wird unsere finanzielle 
Situation weiter komplizieren. Es ist nicht 
damit getan, daß man immer wieder von 
offizieller Seite erklärt : Österreich ist lebens­
fähig. Die Frage lautet : Wie lebensfähig ? 
Auf dem Lebensniveau chinesischer Reiskulis 
kann jedes Land lebensfähig sein, aber diese 
Lebensfähigkeit ist doch hier offensichtlich 
nicht gemeint. Entscheidend ist, ob wir das 
gegenwärtige Lebensniveau und den gegen­
wärtigen Lebensstandard der Bevölkerung 
halten und noch heben können, aus eigener 
Kraft, trotz der zusätzlichen Belastungen aus 
dem Staatsvertrag, trotz des immer schwieriger 
werdenden Wettbewerbes auf dem Weltmarkt, 
ohne fremde finanzielle Unterstützung. 

Hier spielt nun der österreichische Export 
eine entscheidende Rolle. Nur wenn es trotz 
aller erwähnten Schwierigkeiten gelingt, unsere 
Exporte zu steigern, und zwar sehr bedeutend 
zu steigern, werden wir die kommenden 
schweren Jahre durchstehen können. Daraus 
folgt aber, daß jedes einzelne Exportgeschäft 
exakt, präzise, sauber abgewickelt werden muß, 
daß die österreichische Ware Werbekraft 
besitzen, also für sich selber sprechen muß, daß 
alles, was von uns erzeugt und geliefert wird, 
den Maßstäben höchster Qualität und Bonität 
entspricht. 

Und eben deshalb ist jedes "nicht in ge­
ordneter Weise" abgewickelte Exportgeschäft 
- ich bediene mich der Sprache des Rechnungs­
hofes - eine Versündigung an unserer Volks­
wirtschaft, die nicht scharf genug getadelt 
werden kann. Wenn Privatfirmen minder­
wertige Ware liefern oder Lieferfristen nicht 
einhalten, dann ist dies wahrlich schlimm 
genug, wenn aber Unternehmungen des Staates 
selber solche Sünden begehen, dann ist dies 
tausendmal ärger. Die Erschütterung des 
Vertrauens der ausländischen Kundschaft, 
unseres internationalen Goodwills, kann nicht 
so leicht wiedergutgemacht werden. Das 
Vertrauen des Auslandes läßt sich nicht einfach 
durch eine Rüge des Rechnungshofes wieder­
herstellen. 

Und nun noch einige Schlußbemerkungen. 
Die Debatten über die jeweiligen Tätigkeits­
berichte des Rechnungshofes zeigen regelmäßig 
so ziemlich das gleiche Bild : Die Österreichische 
Volkspartei hakt mit ihrer Kritik in den Ressorts 
der Sozialistischen Partei ein, die Sozialistische 
Partei revanchiert sich bei den "schwarzen" 
Ministerien, die Opposition aber nimmt - was 
ihr gutes Recht ist, eines der wenigen Rechte, 

die sie besitzt - alles gleichmäßig unter die 
Lupe. Viel kommt bei der ganzen Sache 
meistens schon deshalb nicht heraus, weil 
es sich ja immer um Fälle handelt, in denen 
die Kuh schon aus dem Stall ist, wenn wir davon 
erfahren. Seiner ihm verfassungsgemäß zu­
bestimmten Aufgabe nach kann der Rechnungs­
hof nichts anderes, als Fehler und Unterlassun­
gen aufzeigen, kurz, vollendete Tatsachen 
registrieren und bestenfalls Vorbeugungsmaß­
regeln gegen ähnliche Fälle in der Zukunft 
anempfehlen. Das tut er denn auch nach 
besten Kräften, und dafür verdient er alle 
Anerkennung. und alles Lob. Aber im ganzen 
gesehen, ist das doch zuwenig. 

Es ist nicht die Schuld des Rech�ungshofes, 
daß es zuwenig ist. Es ist auch nicht seine 
Schuld, wenn seine Empfehlungen nicht befolgt, 
seine guten Ratschläge in den Wind geschlagen 
werden. Es ist aber ein Mangel in seiner 
verfassungsmäßigen Kompetenz, daß er nicht 
in stärkerem Maße vorbeugend wirken kann. 
Daher wäre es notwendig, daß sich das Parla­
ment einmal in Ruhe - und nicht immer 
gedrängt durch politische Tagesaufgaben und 
nervös gemacht durch ausgeschnapste Termin­
programme - mit der Frage beschäftigt, wie 
der Aufgabenkreis des Rechnungshofes und 
vor allem auch seine Anordnungsbefugnis als 
oberstes Inspektionsorgan neu geregelt werden 
könnten, damit er seine verantwortungsvolle 
Tätigkeit nicht bloß wie jetzt im wesentlichen 
hinterher feststellend, sondern sehr weit­
gehend - weitergehend als bisher - auch 
vorbeugend ausüben könnte. Zweifellos würde 
dies dem Staatswesen frommen, dem Willen der 
Bevölkerung entsprechen und viel überflüssigen 
innerpolitischen Reibungsstoff entfernen. 

Präsident : Ich erteile dem nächsten vor­
gemerkten Redner, dem Herrn Abg. Elser, 
das Wort. 

Abg. Elser: Geschätzte Frauen und Herren ! 
Der Kontrollbericht des Rechnungshofes für 
ein bestimmtes Verwaltungsjahr ist für alle 
Abgeordneten des Nationalrates von großem 
Interesse. In der gesetzgebenden Körperschaft 
des Bundes werden bekanntlich die ver­
schiedenen Gesetze beraten und schließlich 
zum Beschluß erhoben, unter anderem auch 
alljährlich das Finanzgesetz für den ordent­
lichen und außerordentlichen Bundeshaushalt. 
Viele Milliarden an Steuergeldern werden den 
verschiedenen Sektoren und Zweigen der 
öffentlichen Hand zugewiesen und für sie 
verausgabt. Ob nun alle diese Riesensummen 
auch im Sinne des Finanzgesetzes verwendet 
wurden, in welcher Art und Weise man diese 
Gelder verausgabt hat, in alle diese Dinge 
kann der einzelne Abgeordnete in der Regel 
nur mit Hilfe des Kontrollberichtes des 

243 
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Rechnungshofes Einblick gewinnen. Diese 
Feststellungen erweisen die außerordentliche 
Bedeutung und Wichtigkeit des Rechnungs­
hofes. 

Vieles von dem, was der Rechnungshof im 
Verwaltungsjahr 1954 beanständet, muß man 
anerkennen, manche Ansichten des Rech­
nungshofes kann ich jedoch namens meiner 
Fraktion nicht billigen. Ich werde diese meine 
Stel1ungnahme auch noch näher erläutern. 
Trotz dieser kritischen Einstellung möchte 
ich folgendes hervorheben : 

Seit vielen Jahren spricht man nun schon 
von der Dringlichkeit der Verwaltungsreform 
in unserem Lande, von der Notwendigkeit, 
auf den verschiedenen Gebieten der öffentlichen 
Verwaltung und Wirtschaft Einsparungen zu 
erzielen. Es blieb aber, meine Frauen und 
Herren, bis heute bei den Reden und guten 
Vorsätzen . Man sagt ja im allgemeinen : 
"Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen 
gepflastert" . Geschehen ist nichts ! Einzig 
und allein das verhältnismäßig kleine Arbeits­
kollektiv im Rechnungshof ist eine rühmliche 
Ausnahme ; mit wenigen Ar beitskräften 
- allerdings solchen mit hoher Qualifikation -
wird hier ein umfangreiches Arbeitspensum 
bewältigt. 

Die Kontrolltätigkeit der Organe des Rech­
nungshofes ist nicht immer leicht. Vieles 
in den Verwaltungs- und Wirtschaftssektoren 
der öffentlichen Haushalte ist, gelinde gesagt, 
nicht in Ordnung. Der Geist des Protektionis­
mus spukt in vielen Regierungskanzleien 
herum, ja Korruptionsfälle im öffentlichen 
Leben sind leider auch bei uns in Österreich 
keine Seltenheit. Unter solchen Umständen 
haben es die Organe des Rechnungshofes nicht 
immer leicht. Dazu begegnen sie bei ihren 
Kontrollgängen überall dem bekannten Heili­
gen namens Proportius, vom wiehernden 
Amtsschimmel will ich gar nicht reden. 

Ich will mich nun mit einzelnen Beanstan­
dungen und Kritiken des Rechnungshof­
berichtes befassen. Vorerst zu dem Kontroll­
bericht über das Österreichische Produktivi­
tätszentrum : Über die Gebarung bei diesem 
Wirtschaftsinstitut liest man im Rechnungshof­
bericht ganz interessante Dinge. Die Prüfung 
erstreckt sich auf die Zeit von 1950 bis 1953, 
sie vollzog sich schließlich in einzelnen Stich­
proben. In diesen vier Jahren bekam dieses 
Institut den ansehnlichen Betrag von rund 
42 Millionen Schilling. Diese wirtschaftliche 
"Wetterstation" kommt, wie man sieht, ver­
flucht teuer zu stehen. Ob die "Wetter­
berichte" dieses Institutes für die öster­
reichische Wirtschaft in Anbetracht der hohen 

. Kosten zu verantworten sind, möchte ich, 
geschätzte Kolleginnen und Kollegen, be­
zweifeln. 

. Dieses Wirtschaftsinstitut soll eigentlich für 
die gesamte österreichische Wirtschaft weg­
weisend sein, in seiner eigenen Verwaltung 
scheinen jedoch wirtschaftliche Grundsätze 
nicht besonders hoch im Kurs zu stehen. 
Man lese nur im Kontrol1bericht nach über 
die Unzukömmlichkeiten bei der Auszahlung 
von Reisediäten. Pauschalien werden einzel­
nen Herren großzügig zugestanden. Der Fall 
Tresnak wurde von meinem V orredner ge­
bührend behandelt ; es erübrigt sich, dem 
etwas hinzuzufügen. Dieses Institut ist groß­
zügig beim Geldausgeben, eine einheitliche Per­
sonal- und Gehaltspolitik kennt man in diesem 
angeblichen Musterinstitut für Nationalökono­
mie anscheinend nicht. Für viele einzelne Herren 
wurden "Sonderverträge" abgeschlossen. Man 
kann dazu ruhig sagen : Wozu sparen 1 
Wir haben's ja in Österreich !  Das Produkti­
vitätszentrum arbeitet bekanntlich auch Wirt­
schaft.spläne und Projekte aus. Der Rechnungs­
hof kritisiert unter anderem auch einige 
dieser Projekte, vor allem, wo es sich um 
Projekte für den land- und forstwirtschaft­
lichen Sektor gehandelt hat. Auf j eden Fall, 
glaube ich, wird das Bundeskanzleramt als 
Aufsichtsbehörde hier nach dem Rechten 
sehen müssen. Billig kommt uns diese Ein­
richtung keinesfalls zu stehen. 

Zum Kontrollbericht über das Versatz- und 
Versteigerungsamt Dorotheum verweise ich 
auf die berechtigte Kritik des Rechnungshofes. 
Ein Wohlfahrtsunternehmen ist diese Ein­
richtung schon lange nicht mehr. Die Pfänder­
gebühren-Prozentsätze erreichen durchschnitt­
lich 26 Prozent pro anno. Das ist, gelinde 
gesagt, Ausbeutung ; sprechen wir es ruhig 
aus, es ist eigentlich Wucher ! 

Zu dem Kontrollbericht über das Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
möchte ich folgendes sagen : Dieses Ministerium 
hat eine Reihe von Fonds zu verwalten, 
trägt aber auch unmittelbar die Verantwortung 
für die Fondsgebarung auf Grund einer Reihe 
von Agrargesetzen. Dort kommt es immer 
und immer wieder zu Unzukömmlichkeiten, 
wie sie der Rechnungshof auch diesmal in 
seinem Bericht beanständet. Ich möchte 
aber gleich vorweg sagen : Man kann trotz 
dieser negativen Erscheinungen in diesem 
Ministerium nicht einfach eine Pauschal­
verurteilung gegenüber dem ganzen Ministerium 
aussprechen. Gewiß . hat auch dieses Ministe­
rium manches - meiner Ansicht nach sehr 
viel - Positive aufzuweisen. 

Der Rechnungshof unterzog dieses Mini­
sterium abermals, so wie im Vorjahr, einer 
ziemlich scharfen Kritik. Er kritisierte einzelne 
Pachtverträge wie auch Unterschlagungen 
von Geldbeträgen bei der Forstverwaltung 
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Ebensee. Die vielen staatlichen Forstver­
waltungen scheinen eben sehr selbstherrlich 
zu sein. Strengere Kontrollen durch die 
Generaldirektion der Bundesforste erweisen 
sich daher als unbedingt notwendig. Holz­
geschäfte größten Stils werden in vielen 
Fällen oberflächlich und leichtfertig zugunsten 
privater Interessen abgeschlossen. Es ist [l,lso 
an der Zeit, Hohes Haus, dem Bonzentum 
bei den Bundesforsten Einhalt zu gebieten . 
Es hat tatsächlich den Anschein, als ob einzelne 
leitende Herren bei den Bundesforsten der 
Ansicht wären, die Bundesforste seien nicht 
Volkseigentum, sondern ihr Privateigentum. 

Nun zum Kontrollbericht des Rechnungs­
hofes im Bereich unseres Sozialsektors. Mit 
einigen Kritiken kann man einverstanden sein, 
doch vielen Beanstandungen bei den Invaliden­
ämtern und anderen Sozialinstituten muß 
man die Berechtigung absprechen. Vor allem 
gilt diese Ablehnung gegenüber den verschie­
denen Einsparungsvorschlägen des Rechnungs­
hofes. Bei Zuerkennung von Renten, sagen 
die Organe des Rechnungshofes, gehe man 
vielfach zu großzügig vor. Man müsse hier, 
meinen die Herren des Rechnungshofes, einen 
strengeren Maßstab anwenden. 

Dazu ist wohl folgendes grundsätzlich einmal 
Zu den Überprüfungsergebnissen in den von dieser Stelle aus zu sagen : Die Landes­

verstaatlichten Betrieben möchte ich mir invalidenämter als Träger der Kriegsopfer­
erlauben, etwas Grundsätzliches hier abermals versorgung sind durchaus nicht als großzügige 
auszusprechen. Es ist klar : Diese Überprüfungs- Bewilliger von Renteil bekannt. Im Gegenteil, 
ergebnisse im verstaatlichten Sektor inter es- mit Recht werden von den Kriegsopfern 
sieren uns alle sehr, sind es doch volkseigene Beschwerden gegen die Invalidenämter wegen 
Betriebe. Zweifelsohne kann das Gros der ihrer viel zu engherzigen und viel zu formal­
verst.aatliehten Unternehmungen - wie die rechtlichen Auslegungen des Kriegsopftrver­
Post und die Bundesbahn, der Bergbau sorgungsgesetzes geführt. 
und die eisenerzeugende Industrie mit ihren Mögen doch die Kontrollbeamten des Rech­
Walz- und Stahlwerken - beachtliche Erfolge nungshofes endlich zur Kenntnis nehmen : 
aufweisen. Ihre technische und maschinelle Im Sozialsektor steht der Mensch im Mittel­
Ausrüstung ermöglicht eine große Steigerung punkt und nicht eine Sache ! Mag sein, daß 
der Produktionskapazität. Man muß - und manchmal die subjektiven Beschwerden eines 
das muß immer wieder gesagt werden - die Rentenbewerbers keine volle Deckung im 
überdurchschnittliche Leistung der Arbeiter objektiven Krankheitsbefund finden, aber in 
und Angestellten rühmend hervorheben. Es Zweifelfällen und vor allem bei den soge­
soll auch nicht geleugnet werden, daß der nannten Grenzfällen hat man stets zugunsten 
verstaatlichte Industriesektor über namhafte des Antragstellers zu entscheiden. Das ist 
Fachleute und Direktoren verfügt. Einzelne auch der Wille des Gesetzgebers. Einige 
Verfehlungen von einzelnen führenden Direk- Millionen Ersparnis, meine Damen und Herren, 
toren und Angestellten im verstaatlichten sind für eine Sozialausgabenseite von hunderten 
Sektor sollen und durfen aber meiner Ansicht Millionen belanglos, für die Einzelperson be­
nach nicht einfach verallgemeinert werden. deutet aber eine Ablehnung des A'Iltrages in 

Die gesamte österreichische Arbeiterschaft vielen Fällen einen Sturz ins materielle Elend, 
steht positiv zu den verstaatlichten Unter- oder sie ist geeignet, einen materiellen Elends­
nehmungen. Ihre Produktionsleistungen und zustand zu einem dauernden zu gestalten. 
ihre Arbeitsproduktivität stehen in keiner Im Sektor der Sozialversicherung schlägt 
Weise hinter dem privaten Sektor zurück. der Rechnungshof einen von den Versicherten 
Die Kritik des Rechnungshofes gegenüber zu leistenden Medikamentenzuschlag vor. Auch 
den Schoeller-Bleckmann Stahlwerken ist eine prozentuelle Beteiligung der Versicherten 
sicherlich berechtigt, aber daraus ein Pauschal- an den Kosten der ärztlichen Behandlung 
urteil über den verstaatlichten Sektor zu wäre ins Auge zu fassen, meinen die Beamten 
konstruieren, wäre abwegig und unrichtig. des Rechnungshofes. Das sind alles Vorschläge, 
Dennoch erscheint mir eine sachliche Kritik die ins Leere gehen, die die Defizite der Kran­
an den yerstaatlichten Betrieben notwendig kenversicherungsträger keineswegs wesentlich 
und fruchtbar. Es erscheint mir aber auch verringern können. Wohl aber bedeuten sie 
notwendig, daß man den Arbeitern und einen Angriff gegen die hart erkämpften 
Angestellten einen größeren Einfluß auf die Leistungen in der Sozialversicherung. Es ist 
Verwaltung und die Führung der Betriebe nicht Sache des Rechnungshofes, Sanierungs­
einräumt. Gerade im verstaatlichten Sektor, vorschläge für Sozialvel'sicherungsinstitute 
meine Damen und Herren, soll den arbeitenden 'auszuarbeiten. Über die österreichische 
Menschen Gelegenheit geboten werden, ihre Sozialordnung wacht das arbeitende Volk 
Begabungen und Fähigkeiten unter Beweis selbst. 
zu stellen. (Präsident Har t l eb  übernimmt Man könnte, wie dies hier bereits zur Sprache 
den Vorsitz.) gekommen ist, über die Verschreibweise der 
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Krankenkasse, über das große und umfang­
reiche Problem des Medikamentenverbrauches 
stundenlang reden. Das würde den Tages­
ordnungspunkt, zu dem ich spreche, weit 
überschreiten. Man wird noch Gelegenheit 
haben, über die Probleme des Medikamenten­
verbrauches, über die Verschreibweise der 
Krankenkasse zu sprechen. Aber eines muß 
man doch schließlich wahrheitsgemäß fest­
stellen. Wenn hier gesagt wurde, daß die 
österreichischen Krankenversicherungsträger 
ihren Versicherten nur die billigsten Arzneien 
abgeben, dann entspricht das unter gar 
keinen Umständen den Tatsachen. Das ist 
unwahr. Im Gegenteil. Es wäre falsch, zu 
glauben, daß man bei dieser Verschreibweise 
gute und teure Medikamente dem Versicherten 
grundsätzlich vorenthalten will. Das ist nicht 
der Fall. Daß man dabei eine gewisse Kontroll­
tätigkeit ausübt, ist verständlich. 

Auf der einen Seite kritisiert man den 
großen Medikamentenverbrauch, den eigent­
lichen Schuldigen will man aber nicht nennen. 
Ich möchte gleich erklären, daß der Schuldige 
nicht der Versicherte ist, der wahre Schuldige 
ist auch nicht der Krankenversicherungsträger. 
Die Ursache dieses erhöhten Medikamentenver­
brauches ist keine österreichische Spezies, 
wir können sie in allen Ländern feststellen, 
vor allem in den Industrieländern. Es ist 
sicherlich eine erfreuliche Tatsache, daß die 
Menschen auf Grund eines verbesserten Sozial­
systems länger leben, aber sie sind auf Grund 
der Hast der Zeit, der Industrialisierung, der 
Technik viel krankheitsanfälliger als früher. 
Auch andere Ursachen sind es, die zu dem 
.erhöhten Medikamentenverbrauch führen. Also 
hier nach ,Schuldigen zu suchen und vor allem 
den Krankenversicherungsträgern eins zu ver­
setzen, erscheint mir abwegig. Ich bin selbst 
ein Kritiker im Sektor der Sozialversicherung, 
aber der Sozialversicherung in Österreich 
kann nur mit sachlichen Vorschlägen geholfen 
werden, nicht mit dilettantischen Vorschlägen, 
die mehr oder weniger ganz oberflächlich 
sehr tiefgreifende Probleme behandeln und 
Lösungen vorschlagen, die in Wirklichkeit 
keine Lösungen sein können. 

Soviel also zu diesem Sektor, der Millionen 
von Menschen in Österreich interessiert. Es 
ist in Ordnung, meine Damen und Herren, 
wenn die Organe des Rechnungshofes die 
Sozialversicherungsträger einer Kontrolle 
unterwerfen, ob dieselben ihre Tätigkeit im 
Sinne der zuständigen Sozialgesetze und 
Verordnungen ausüben. 

Trotz dieser kritischen Bemerkungen soll 
die Arbeit des Rechnungshofes ihre Anerken­
nung finden. Mögen die Laternen des Rech­
nungshofes nur überall hineinleuchten, denn 

sicherlich hat vieles in Österreich das Licht 
noch zu scheuen. In diesem Sinne wird meine 
Fraktion diesmal dem Rechnungshofbericht 
ihre Zustimmung geben. 

Präsident Hartleb : Als nächster Redner 
ist gemeldet der Herr Abg. Eibegger. Ich 
erteile ihm das Wort. 

Abg. Eibegger : Hohes Haus ! Die alljähr­
lichen Berichte des Rechnungshofes über das 
Ergebnis der von ihm durchgeführten Ge­
barungsüberprüfungen bei den Bundesbehör­
den und Dienststellen sowie bei den Bundes­
betrieben und bei den verstaatlichten Unter­
nehmen bilden einen wichtigen Grundbehelf 
für den Nationalrat, damit er seiner ver­
fassungsmäßigen Verpflichtung, die Verwal­
tung zu kontrol�ieren, auch tatsächlich nach­
kommen kann. Es liegt ohne Zweifel im Wesen 
einer jeden Prüf tätigkeit, daß der Bericht 
über das Ergebnis der durchgeführten Über­
prüfungen in erster Linie und in der Haupt­
sache nur die festgestellten Mängel und Un­
zukömmlichkeiten aufzeigt. Bei einem ein­
gehenden Studium des Tätigkeitsberichtes des 
Rechnungshofes kommt man aber zur Über­
zeugung, daß die Verwaltung mit der Konsoli­
dierung der wirtschaftlichen und staatlichen 
Verhältnisse in Österreich im allgemeinen wohl 
Schritt hält. 

Bei der Beurteilung des Prüfungs berichtes 
muß berücksichtigt werden, daß alles das, was 
bei den 16.1 überprüften Bundesbehörden 
und Dienststellen als Mängel und Un­
zukömmlichkeiten aufgezeigt wird, in WirkHch­
keit den für die Verwaltung geltenden Vor­
schriften vollkommen entspricht. 

Tief bedauerlich ist nur, daß es noch immer 
einige Verwaltungsstellen innerhalb der ein­
zelnen Verwaltungszweige unterlassen, von 
der Möglichkeit, die das Rechnungshofgesetz 
vorsieht, innerhalb von drei Monaten nach 
Fertigstellung des Rechnungshofberichtes 
schriftlich Stellung zu nehmen, Gebrauch zu  
machen. Würde von dieser Möglichkeit, die 
eigentlich für die Verwaltung eine Verpflichtung 
darstellt, voll Gebrauch gemacht werden, 
würde nicht nur die Arbeit des Rechnungshof­
ausschusses und die des Nationalrates wesent­
lich erleichtert werden, sondern es würde auch 
in der Öffentlichkeit manche heftige und oft 
sachlich unrichtige Kritik unterbleiben. 

Es liegt daher unserer Ansicht nach im 
Interesse der Verwaltung selbst, daß sie von 
der im Gesetz vorgesehenen Möglichkeit Ge­
brauch macht, damit den Mängelfeststellungen 
des Rechnungshofes auch die Gegenäußerung 
des zuständigen Ministeriums mit der Mitteilung, 
was in den betreffenden bemängelten Angelegen­
heiten vorgekehrt worden ist oder vorgekehrt 
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werden wird, im Druck beigeschlossen werden 
kann. In einem solchen Falle würde dann auch 
die Presse - zumindest der anständige Teil 
derselben, und das ist der größte Teil der 
Presse - wahrscheinlich nicht einseitig gegen 
eine bemängelte Verwa.Itungsstelle Stellung 
nehmen. Sie würde sicherlich die Anständig­
keit aufbringen, auch die Rechtfertigung des 
Verwaltungszweiges der Öffentlichkeit zur 
Kenntnis zu bringen. Aber auf die Mängelfest­
stellung des Rechnungshofes nicht zu reagieren, 
bedeutet für die betreffende Verwaltungsstelle 
ein Absinken ihres Ansehens so lange, bis zum 
Tätigkeitsbericht des Rechnungshofes im Rech­
nungshofausschuß und im Nationalrat die 
notwendigen Aufklärungen gegeben werden 
können. 

Der Rechnungshofausschuß hat sich mit dem 
Prüfungsbericht des Rechnungshofes in einer 
neun Stunden dauernden Sitzung sehr ein­
gehend befaßt. Es wurden alle 720 Punkte 
des Rechnungshofberichtes, soweit sie von 
wesentlicher Bedeutung sind, eingehend durch­
beraten. Der Herr Berichterstatter hat über 
das Ergebnis dieser Ausschußberatungen 
schriftlich sehr eingehend berichtet und hat 
einleitend noch einmal das Ergebnis der 
Beratungen aufgezeigt. Ich will deshalb heute 
nur zu den wichtigsten Punkten des Rechnungs­
hofberichtes, und auch dazu nur grundsätzlich, 
Stellung nehmen. 

Zwei Verwaltungszweige stehen im Blick­
punkt des Rechnungshofberichtes und damit 
auch der Öffentlichkeit : das Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
mit seinen nachgeordneten Dienststellen einer­
seits und die verstaatlichten Unternehmungen 
anderseits. 

Auch wenn man Abstand davon nimmt, 
die vielen kleineren Mängel, die vielfach 
auch in anderen Verwaltungszweigen vorkom­
men, beim Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft näher zu erörtern, so muß 
doch festgestellt werden, daß in einzelnen 
Verwaltungsstellen des Bundesmini::;teriums 
für Land- und Forstwirtschaft große System­
mängel bestehen. 

Der Rechnungshofbericht stellt unter an­
derem fest, daß seit 1950 bis zum Jahre 1953 
durch verschiedene Firmen ungefähr 400. Ge­
treideimporte bewerkstelligt worden sind und 
daß zur Preisstützung dieser Getreideimporte 
auf Grund einer Vorkalkulation ein Stützungs­
betrag in der Höhe von 830 Millionen ver­
anschlagt und den Importeuren auch vorschuß­
weise ausbezahlt worden ist. Zur Zeit der 
Prüfung der Gebarung dieser Importgeschäfte 
durch den Rechnungshof - das war im 
Februar 1954 - sind nur hinsichtlich des 
kleinsten Teiles dieser Jahre zurückliegenden 

Importe die Endabrechnungen vorgelegen ; 
der kleine Teil von vorhandenen Endabrech­
nungen war aber von den Prüfungsorganen 
des Landwirtschaftsministeriums nur ungefähr 
zur Hälfte überprüft. Aber schon diese 
Überprüfung zeigte, daß der Bund Rück­
forderungsrechte in einem ganz besonderen 
Ausmaß zu stellen hatte. 

Der Mangel in der VerWl;1ltung beim Bundes­
ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
liegt in erster Linie darin, daß Geschäfte, 
die zwar volkswirtschaftlich notwendig und 
zum Ausgleich des Marktbedarfs bestimmt sind, 
nur auf Grund mündlicher Absprachen ohne 
Festsetzung genauer Richtlinien in die Wege 
geleitet werden. Es werden - mindestens in 
der Vergangenheit war es so - nicht schriftliche 
Verträge mit den beauftragten Firmen vor 
Durchführung der Geschäfte abgeschlossen. 
Es ist selbstverst.ändlich, daß sich dadurch 
bei der Endabrechnung, die auch nicht be­
fristet vereinbart worden ist, Differenzen 
zwischen den beiden Partnern ergeben und 
zumeist zuungunsten des Bundes ausgehen, 
weil die genauen Bedingungen für die Durch­
führung der Geschäfte nicht von vornherein 
festgelegt worden sind. 

Dasselbe ist bei den Fleisch- und Fett­
importen und bei der Einlagerung dieser 
wichtigen Lebensmittel der Fall gewesen. 
Auch hier wurde der Auftrag auf Gnmd 
mündlicher Vereinbarungen ohne Hinausgabe 
bestimmter Richtlinien durchgeführt. Und 
die Abrechnung zeigt, daß tatsächlich auf 
Grund dieses Systems die größten Schwierig­
keiten und dadurch vielleicht auch Schäden 
für den Bund entstehen. 

Positiv ist wohl die nachträgliche Bericht­
erstattung des Bundesministeriums für Land­
und Forstwirtschaft zu werten, daß die 
Getreideimporte, die bis Ende 1953 bewerk­
stelligt worden sind, nunmehr endgültig ab­
gerechnet erscheinen. 

Im großen und ganzen hat zu diesem System­
mangel, daß nichts vorbereitet wird, daß 
nicht vertraglich festgesetzt wird, worauf der 
Importeur oder der Verwerter der Lebensmittel 
Anspruch hat, das Bundesministerium drei 
Argumente angeführt. Erstes Argument : Zur 
Zeit der Durchführung dieser Importe und 
Einlagerungen standen dem Bundesministerium 
nicht die notwendigen Fachkräfte für die 
Überprüfung und die notwendigen Sachverstän­
digen zur Durchführung dieser Aktionen zur 
Verfügung. Das Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft hat in der späteren 
Folge Fachkräfte insbesondere für die Über­
prüfung der Endabrechnl1ngen beim Finanz­
ministerium und auch beim Bundeskanzleramt 
angesprochen, doch wurde die Einstellung 
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von solchen Fachkräften mit Rücksicht auf 
die SpsJrmaßnahmen in der Personalwirtschaft 
nicht genehmigt. Nur nachher, als es schon 
zu spät war, wurden drei Prüforgane auf­
genommen. In der Sitzung des Rechnungshof­
ausschusses wurde mitgeteilt, daß der Herr 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 
zehn weitere Kräfte angefordert hat. 
Zweites Argument : Der Bund befand sich 
vor einigen Jahren in einer angespannten 
Kassenlage. Es war deshalb gar nicht er­
wünscht, daß die . Endabrechnungen vorgelegt 
werden, weil dann der Ausgleich gegenüber 
den Importeuren hätte durchgeführt werden 
müssen. - Drittes Argument : Das Bundes­
ministerium für Land- und ]!'orstwirtschaft 
habe in den vergangenen J aluen alles daran­
gesetzt, um dem Marktbedarf in j eder Weise 
zu entsprechen. Gerade die Steigerung der 
Produktivität im Inlande und die Versorgung 
des Marktes durch Importe beweise, daß das 
Bundesministerium auf diesem Gebiet ohne 
Zweifel voll entsprochen habe. 

Diese Hauptargumente können nun nicht 
zur Gänze als stichhältige Begründung für den 
Systemmangel betrachtet werden. Zu Punkt 1 
ist zu sagen : Es ist wohl selbstverständlich, 
daß, wenn Aktionen im Interesse der Voll{S­
wirtschaft durchgeführt werden, die zur 
Durchführung notwendigen Fachkräfte dem 
betreffenden Vcrwaltungszweig auch für die Ver­
tragsabschlüsse zur Verfügung gestellt wer­
den. Hier muß selbstverständlich im Interesse 
der Gebarung selbst von den üblichen Spar­
maßnahmen Abstand genommen werden. Ich 
bin auch überzeugt : Wenn seitens des Land­
wirtsehaftsministeriums die Größe und die 
Bedeutung dieser Aktion der Regierung ge­
schildert worden wären, würde die Zuteilung 
der notwendigen Fachkräfte jedenfalls erfolgt 
sein. - Zu Punkt 2 :  Die Endabrechnung 
hat ja ergeben, daß per Saldo nicht die Import­
firmen Anspruch auf Nachtragszahlungen hat­
ten, sondern der Bund von den Importfirmen 
und Verarbeitungsfirmen noch eine Rück­
vergütung zu begehren hatte. Bei der an­
gespannten Kassenlage, in der sich der Bund 
vor Jahren befand, wäre es also zweckmäßig 
gewesen, den Rückforderungsanspruch 
des Bundes rechtzeitig geltend zu machen, 
damit der Bund die entsprechenden 
Beträge rechtzeitig zurückerhält. - Zu 
Punkt 3 :  Von uns wird gerne anerkannt, 
daß sich nicht nur das Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, sondern die 
Landwirtschaft insgesamt angestrengt hat, den 
Bedürfnissen der österreichischen Bevölkerung 
voll zu entsprechen. Es wird anerkannt, 
daß eine gewaltige Produktionssteigerung im 
Inlande zu verzeichnen ist. Das rechtfertigt 
aber doch noch nicht, daß man sagt : Weil 

man das eine gut gemacht hat - und die 
Gutpunkte werden dem Landwirtschaftsmini­
sterium auch von unserer Seite gerne gut­
geschrieben -, kann man den anderen Zweig 
vernachlässigen. Ich weiß und bin mir bewußt, 
daß nicht Böswilligkeit vorhanden war, aber 
ohne Zweifel eine gewisse Fahrlässigkeit, weil 
man es in der langen Zeit doch hätte bemerken 
müssen, daß im System eine Änderung not­
wendig ist. 

Im Rechnungshofbericht, im Bericht über 
die Ausschußberatungcn und auch heute im 
Bericht des Herrn Berichterstatters wurde eine 
Angelegenheit aufgezeigt, die schon seit Jahren 
anhängig ist und seitens des Bundesministeri­
ums nicht zur Zufriedenstellung der Anreger 
�rledigt worden ist. Das ist die Ausübung 
einer Doppelfunktion eines leitenden Beamten 
des Ministeriums in der Weise, daß der be­
treffende leitende Beamte gleichzeitig Obmann 
der Verwaltungskommission des Getreideaus­
gleichsfonds ist. Diese Angelegenheit wurde 
auch im Rechnungshofausschuß wieder er­
örtert. Der Herr Bundesminister für Land­
und Forstwirtschaft vertrat den Standpunkt, 
weil noch nicht ein Gesetz beschlossen worden 
sei, das die Unvereinbarkeit der Ausübung 
dieser Doppelfunktion verbietet, könne man 
diese Angelegenheit nicht bereinigen. Ich 
glaube, daß auch der Herr Bundesminister 
Ökonomierat Thoma nicht voll von der 
Richtiakeit dieser Argumentation überzeugt 
ist. E� ist eine reine Verwaltungsangelegenheit, 
deren Bereinigung wir aus grundsätzlichen 
Erwägungen begehren. Uns interessiert nicht so 
schr, ob der betreffende Beamte einen kleinen 
oder einen größeren Nebenverdienst hat, aber 
zum Schutze des Ansehens der Verwaltung 
kann man doch nicht so vorgehen, daß ein 
leitender Beamter des Ministeriums eine Funk­
tion ausübt und aus dieser Funktionsausübung 
dann eine Beschwerde oder Berufung an das 
Mini�terium gelangt. Man könnte und man 
würde wahrscheinlich im Falle einer solchen 
Beschwerdeführung oder der Einbringung einer 
Berufung das Ministerium beschuldigen, daß 
es als Berufungsinstanz dem Beschwerde­
führer deshalb nicht recht gegeben hat, weil 
ein leitender Beamter des gleichen Ministeriums 
als erste Instanz entschieden hat. Ich glaube, 
es liegt wirklich im Interesse des Ansehens 
der Verwaltung, daß auch diese Angelegenheit 
endlich bereinigt wird. 

Daß System fehler vorhanden sind, beweist 
ein weiteres Beispiel, auch eine Art Doppel­
funktion, die dem Betreffenden sicherlich nicht 
ein Nebeneinkommen bringen wird. Der 
Leiter eines Bundesforstamtes wurde zum 
inspizierenden Forstmeister für fünf Forst­
ämter bestellt, hierunter auch für das Forst-
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amt, das er leitet. Das ist also eine DoppeI­
betrauung mit Aufgaben. Der Betreffende 
hätte daher seine eigene Wirtschaft und 
Gebarung zu überprüfen. Daß es dabei nicht 
zu Beanstandungen kommen wird, muß wohl 
allgemein vorausgesetzt werden. Ich verstehe 
sehr gut : Es mag vielleicht in dem einen Fall 
nicht rentabel sein, nur die Funktion eines 
inspizierenden Forstmeisters zu verleihen, aber 
der Ausweg ist doch sehr leicht, wie beispiels­
weise bei den Schulaufsichtsbeamten, daß 
nämlich das Forstamt, dessen Leiter der 
Betreffende ist, von einem anderen Forstmeister 
inspiziert wird, sodaß eine Kontrolle des 
Leiters nicht durch ihn selber in seiner Eigen­
schaft als inspizierender Forstmeister erfolgt. 

Ich habe das aufgezeigt, weil hier wirklich 
ein Mangel im System vorhanden ist. Ich 
will hoffen, daß gerade die ausführliche 
Schilderung des Rechnungshofes über die 
festgestellten Mängel dazu führen wird, daß 
der Herr Bundesminist({r für Land- und 
Forstwirtschaft Vorsorge treffen wird, daß 
in Hinkunft den Gutpunkten, die das Mini­
sterium hinsichtlich der Versorgung des in­
ländischen Marktes mit Lebensmitteln erhalten 
hat, auch die Gutpunkte hinsichtlich der Ver­
waltung in einzelnen Zweigen zugeschrieben 
werden können, sodaß dann, so wie auch in 
anderen Verwaltungszweigen, eine Durch­
schnittsnote "gut" für das Gesamtressort 
herauskommt. 

Ich verstehe, daß es große Schwierigkeiten 
gibt und daß auch, wenn der Rechnungshof 
beispielsweise anführt, daß beim Verkauf 
der Rindfleischkonserven Verluste zu ver­
zeichnen sind, das keineswegs ein Verschulden 
des Bundesministeriums für Land- und Forst­
wirtschaft ist. Im Sommer des vorigen Jahres 
trat in Österreich eine Fleischknappheit auf, 
die Preise stiegen ins Gigantische, und um 
dem abzuhelfen, wurden die vorrätigen 
1,200.000 Dosen Rindfleischkonserven, die 
einen Gestehungspreis von zirka 30 S pro 
Stück hatten, um den Preis von 9,20 S ver­
kauft. Man erreichte damit einerseits, daß 
die Fleischknappheit behoben wurde, und 
andererseits, daß durch die Abgabe der billigen 
Konserven auch der Fleischpreis wiederum 
auf ein annehmbares Niveau gesenkt worden 
ist. Ich stelle das deshalb fest, damit nicht 
der Eindruck entsteht, daß, wenn der Bünd bei 
dieser einen Aktion über 1 6 Millionen Schilling 
draufgezahlt hat, das ein Verschulden des 
Landwirtschaftsministeriums gewesen sei. Im 
übrigen hat ja die Aktion im Einvernehmen 
mit allen beteiligten Ministerien stattgefunden. 

Der zweite Blickpunkt des Rechnungshof­
berichtes sind die verstaatlichten Unterneh­
mungen. Der Bericht des Rechnungshofes 

zeigt uns mit einer einzigen Ausnahme ein 
erfreuliches Bild der Entwicklung mid der 
Wirtschaft der verstaatlichten Unternehmun­
gen. Abgesehen von kleinen Mängeln, die 
im Prüfungsbericht selbstverständlich auf­
gezeigt werden, wurde seitens des Rechnungs­
hofes festgestellt, daß die verstaatlichte In­
dustrie hinsichtlich der Steigerung der Pro­
duktion und der Produktivität mit der Privat­
wirtschaft nicht nur Schritt hält, sondern 
diese in vielen Fällen übertrifft. 

Die Gebarung - immer ausgenommen den 
einen Fall - ist im allgemeinen sehr erfreulich. 
Die Organisation der Betriebe entspricht den 
neu esten Erfahrungen, sodaß sie wirtschaftlich 
im allgemeinen wirklich als gut funktionierend 
betrachtet werden können. Immer mit einer 
Ausnahme, und diese eine Ausnahme ist 
die Schoeller-Bleckmann Stahlwerke AG. 
mit ihren Werken in Ternitz, Mürzzuschlag 
und Hönigsberg. Hier wird durch den Rech­
nungshof festgestellt, daß Fehlinvestitionen 
zu verzeichnen waren, daß die Planung nicht 
immer ordnungsgemäß durchgeführt worden 
ist und daß an der Geldknappheit zu erkennen · 
ist, daß der Betrieb äußerst ungünstig gebart 
hat. 

Im Rechnungshofausschuß wurde diese Frage 
sehr eingehend erörtert. Der Herr Minister 
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe hat 
zu den aufgeworfenen Problemen Stellung 
genommen. Es wurde dabei festgestellt, daß 
lange nicht an allen fehlgeschlagenen Maß­
nahmen die Verwaltungsorgane des verstaat­
lichten Unternehmens die Schuld tragen. 
Zur damaligen Zeit war aus stlOl,atspolitischen 
Gründen so manche Maßnahme notwendig, 
die oft nur improvisiert werden konnte. Ich 
weiß, man kann mir antworten : Das sollte 
in der Gegenäußerung enthalten sein. Es soll 
so gelten wie für die Bundesbetriebe, wie für 
die Bundesverwaltung, dann wären die Dif­
ferenzen vielleicht zumindest teilweise auf­
geklärt worden. Ich weiß nicht, ob man zur 
damaligen Zeit alle Probleme in der Öffentlich­
keit hätte erörtern dürfen, ohne der Gefahr 
ausgesetzt zu sein, daß dies bei den damaligen 
Verhältnissen schwere Rückwirkungen auf 
die österreichische Staatspolitik gehabt hätte. 

Mit Rücksicht auf die eingehende Erörte­
rung dieses Problems im Rechnungshof­
ausschuß und auf die Anfragebeantwortung 
in dieser Angelegenheit durch den Herrn 
Bundesminister für Verkehr und verstaat­
lichte Betriebe unterlasse ich es absichtlich, 
heute, mindestens vorläufig, näher auf diese 
Angelegenheit einzugehen. 

Ich habe mich bemüht, unter Anerkennung 
der Vorzüge der österreichischen Verwaltung 
lediglich Systemrnängel aufzuzeigen. Ich bin 
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überzeugt, daß die zuständigen Verantwort­
lichen darangehen werden, diese Mängel 
zu beheben. Wir werden bei den nächsten 
Budgetberatungen Gelegenheit haben, über alle 
ofIengebliebenen Frft,gen die notwendige Klä­
rung herbeizuführen. 

Ich gebe zu bedenken, daß in Auswirkung 
des Staatsvertrages die Wirtschaftsministerien 
Österreichs für die nahe Zukunft eine weitere 
gewaltige Arbeit bekommen werden. Wichtig 
erscheint mir, daß die Bewältigung und 
Durchführung dieser Leistungen rechtzeitig 
geplant und hiefür fixe Normen vorbereitet 
werden, damit man nicht nachträglich feststel­
len muß , daß das wieder planlos durchgeführt 
worden ist. -

Dem Rechnungshof, der ja bestimmte Auf­
gaben als Hilfsorgan des Nationalrates hat, 
ist hinsichtlich der Bearbeitung der einzelnen 
Fälle ohne Zweifel der Dank auszusprechen. 
Ich darf feststellen : Schon die Existenz des 
Rechnungshofes allein wirkt auf die Verwal­
tung, weil sie weiß, sie wird, wenn auch erst 
in längeren Abständen, immer wieder hin­
sichtlich ihrer Gebarung überprüft. Es wäre 
wünschenswert, daß diese Prüfungstätigkeit 
des Rechmlngshofes noch auf manche andere 
Gebiete ausgedehnt würde. Ich gebe zu : 
Zwischen Verwaltung und Rechnungshof, viel­
leicht auch zwischen Verwaltung und Gesetz­
gebung mag es hinsichtlich der Handhabung 
der einzelnen Bestimmungen zu Differenzen 
kommen. Auch im volkswirtschaftlichen Sinn 
mag es Meinungsverschiedenheiten geben, die 
nicht einseitig beseitigt wer.den können. Wichtig 
erscheint mir aber, daß die Verwaltung in Hin­
kunft innerhalb der im Gesetz vorgesehenen 
Frist zum endgültig fertiggestellten Rechnungs­
hofbericht ihre Gegenäußerung abgibt, und 
zwar in ihrem eigenen Interesse und im 
Interesse der leichteren Arbeit im Parlament. 

Unsere Fraktion stimmt selbstverständlich 
für die Kenntnisnahme des Rechnungshof­
berichtes. (Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident Hartleb : Als nächster Redner ist 
gemeldet der Herr Abg. Grubhofer. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Abg. Grubhofer : Hohes Haus ! Der Rech­
nungshof ist zur Überprüfung der Gebarung 
der gesamten Staatswirtschaft des Bundes, 
ferner der Gebarung der von Organen des 
Bundes verwalteten Stiftungen, Fonds und 
Anstalten sowie zur Überprüfung der Gebarung 
der verstaatlichten Betriebe und jener Unter­
nehmen, an denen der Bund beteiligt ist, 
berufen. Der Rechnungshof ist daher, wie 
heute schon festgestellt wurde, das Kontroll­
organ des Nationalrates. 'Venn er die Gebarung 
der Länder und der Gemeinden überprüft, ist 

er das Organ der Landtage. Der Rechnungshof 
ist also das dem Nationalrat verantwortliche 
Kontrollorgan der gesamten Rechnungslegung 
des Bundes. Durch die Kontrolltätigkeit des 
Rechnungshofes und seine alljährlichen Berichte 
an den Nationalrat bekommen die Abgeordne­
ten Kenntnis über die Gebarung in den Ver­
waltungsbereichen, Staatsbetrieben und ver­
staatlichten Unternehmungen. Für diese Kon­
trolltätigkeit und Berichterstattung, die eine 
sehr umfassende und gründliche ist, gebührt 
dem Rechnungshof der Dank des Hauses. 

Der zur Verhandlung stehende Bericht 
gibt Rechenschaft über die Einschautätigkeit 
im Verwaltungsjahr 1954 ; die Rechnungs­
kontrolle bezieht sich auf die Zeit bis zum 
31.  Dezember 1953. Die den Nationalrat an­
gehende Kontrolle des Rechnungshofes bezieht 
sich auf 118 Verwaltungsdienststellen 
des Bundes, 10 Staatsbetriebsdienststellen und 
9 verstaatlichte Unternehmungen. 

Der Rechnungsh.of kennt im Gegensatz 
zu anderen Kontroll- oder Revisionsverbänden 
keine wie immer gearteten Bestätigungs- oder 
Entlastungsvermerke. Einem solchen Vermerk 
kommt daher die Kenntnisnahme des Berichtes 
durch den Nationalrat gleich. Diese Kenntnis­
nahme wird ja gesetzlich kundgemacht. Es 
ist daher recht und billig, wenn die Abgeordne­
ten, bevor sie beschließen, daß der Bericht 
zur Kenntnis genommen werde, an Hand der 
Darlegungen des Rechnungshofes Stellung 
nehmen und ihre Besorgnisse oder ihre Wohl­
meinung zum Ausdruck bringen. Ihre Ver­
antwortung, die sie mit dem Eid auf die Ver­
fassung übernommen haben, verpflichtet sie 
hiezu. 

Was sagt nun der Rechnungshofbericht ? 
Ich möchte hier wörtlich zitieren, und zwar 
den Punkt 720 : "Der Rechnungshof hat mit 
dem vorstehenden Bericht versucht, dem Hohen 
Nationalrat aus dem umfangreichen Material 
der Prüfungsergebnisse des Jahres 1954 einen 
kurzgefaßten Überblick zu geben. Wenn er 
sich dabei, ohne die vielen positiven Ergebnisse 
bei den geprüften Stellen einzeln zu erwähnen, 
im wesentlichen darauf beschränkt, die vor­
gefundenen Mängel und . Unzulänglichkeiten 
aufzuzeigen, so soll dadurch die Möglichkeit 
geboten werden, durch Erörterung dieser 
Mängel die im Interesse einer sparsamen 
und sauberen Verwaltung erforderlichen Maß­
nahmen zu veranlassen. " 

Es sind also viele positive Ergebnisse bei 
der Überprüfung durch den Rechnungshof fest­
zustellen gewesen, von denen er aber in diesem 
Bericht, wie er selber sagt, nichts kundtut. 
Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, den Ver­
antwortlichen in der Regierung und in der 
Beamteuschaft für diese viele positive Arbeit, 
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die in der letzten Ziffer dieser Darlegungen 
zum Ausdruck kommt, Anerkennung und 
Dank auszusprechen. 

Und nun die Mängel und Unzuläng1ichkeiten 
und die erforderlichen Maßnahmen, dic dazu 
ver anlaßt wurden oder veranlaßt werden 
sollten. Es ist heute SChOll von meinem 
Vorredner gesagt worden - ja ich möchte 
sagen, von allen Vorrednern -, daß da Gutes 
uncl-dort Schlechtes zum Ausdruck kommt. Ich 
will darauf nicht mehr näher eingehen, sondern 
vielmehr so, wie es mein unmittelbarer Vor­
redner getan hat, darauf hinweisen, wo im 
besonderen Mängel und Unzukömmlichkeiten 
vorgekommen sind. Und da sind es eben zwei 
Bereiche, interessanterweise ein Bereich mit 
einem ÖVP-Minister und ein Bereich mit einem 
sozialistischen Minister. Man könnte in Ver­
suchung kommen, zu fragen, ob da nicht der 
Geist des Proportius irgend wie gewirkt habe. 
Ich möchte annehmen - nein, ich möchte glau­
ben und hoffen -, daß es tatsächlich Zufall ist, 
denn der Rechnungshof sollte nicht auf 
Proporz oder Koalition Rücksicht nehmen. Wir 
Abgeordnete dürfen auch nicht in den Fehler 
verfallen, gegenseitig die verantwortlichen 
Regierungsmitglieder irgendwie anzuprangern. 
'ViI' wollen alles rein und sachlich darlegen, 
und ich muß anerkennen, daß mein Vorredner 
dies getan hat. 

Beim Kapitel Landwirtschaft berichtet der 
Rechnungshof von Fleischimporten, Fleisch­
und Speckeinlagerungen, Brotgetreideimpor­
ten, Konservenaktionen, Schweinefett.importen, 
und er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß 
für die Endabrechnungen keine Termine vor­
geschrieben wurden, daß die Endabrechnungen 
nicht überprüft worden sind, daß zuviel an die 
liefernden Firmen bezahlt wurde, daß Rück­
forderungen unterblieben oder noch nicht 
getätigt sind, daß die Fleisch- und Speck­
eil1lagerul1gen einem Preisverfall untcrlagen 
und daher einen Schaden von 15,3 Millionen 
Schilling bewirkten , daß die Konservenaktion 
einen Verlust von 19 ,6 Millionen Schilling zu 
verzeichnen hat, daß aber bei den Schweinefett­
importen ein Mehrerlös von nahezu 5 Millionen 
aufscheine, der aber dem Bund noch nicht 
abgeführt sei. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Es ist richtig, ein solches Einschauergebnis 
kann keinen Abgeordneten befriedigen, ('1' 

kann es auch nicht unkritisiert zur Kenntnis 
nehmen. Daher die berechtigten Fragen an 
den zuständigen Minister im Ausschuß, und 
Fragen hat es reichlich gegeben. 

Im Ausschuß hat der Herr Abg. Weikhart 
von der Sozialistischen Partei erklärt : "Das 
zweite Ministerium, da.s immer wieder größere 
Beanstandungen in dell Berichten des Rech-

nungshofes erfa.hren hat, sei das Landwirt­
schaftsministerium. Wenn die Gegenäußerung 
des Landwirtschaftsministeriullls für die Ver­
zögerung in der Überprüfung der Abrech­
nungen bei den Brotgetreideimporten nichts 
Besseres anzuführen wisse, als »daß ihm 
anfangs kein entsprechend geschultes und 
mit den Gesehäftsusaneell vertrautes Personal 
zur Verfügung stand «,  so habe sich damit das 
Ministerium vor aller Öffentlichkeit bloß­
gestellt. "  Der Herr Abg. Eibegger hat heute 
etwas milder gesprochen und erklärt, es 
handle sich um Systemfehler. Ich gebe ihm 
da ohne weiteres recht. Aber wir dürfen nicht 
vergessen, daß bei allon diesen Überprüfungen 
und bei allen diesen Stellungnahlllen der oder 
jener Partei schließlich und endlich auch die 
wirtschaftspolitischen Ansichten der Parteien 
zum Ausdruck kommen. Sie haben eine andere 
Ansicht als wir. Es sind gewiß weltanschau­
liche Überlegungen dabei nicht ausgeschlossen. 
Es ist auch festzustellen, daß die Marktregu­
lierungen, wie sie mit diesen Importen getätigt 
wurden, eine absolute Notwendigkeit darge­
stellt haben. Das ist auch heute nicht bestritten 
worden. 

Ich möchte nun den Herrn Bundesminister 
Thoma zitieren, der im Ausschuß zu vielen 
Fragen sehr eingehend Stellung genommen 
hat. Er hob hervor, "daß seiner Meinung 
nach die Organe des Rechnungshofes die 
Dinge vom Gesichtspunkt der Jahre 1954 
und 1955 betrachtet und nicht die Zeitum­
stände berücksichtigt haben, die in den Jahren 
1949 bis 1953 herrschten. Wenn man sich 
die damaligen Schwierigkeiten hinsichtlich der 
Beschaffung der Lebensmittel und der Ver­
sorgung der Konsumenten vor Augen hält, 
muß man zu ganz anderen als den aufgezeigten 
Ergebnissen kommen. Besonders muß auch 
die damalige angespannte Finanzlage des 
Bundes berücksichtigt werden, die eine so­
fortige Abrechnung nicht möglich machte. 
Auch die angestrebte Einstellung von Prüf­
kräften scheiterte damals an den Personn,l­
einsparungsmaßnahmen. Erst 1954 habe 
das Finanzministerium vier Fachkräfte be­
willigt. " 

Der Abg. Eibegger hat hiezu speziell gemeint, 
bei so wichtigen Dingen wäre ein Herantreten 
an die Regierung am Platze gewesen, er sei 
überzeugt, daß die Regierung sicher Kräfte 
zugewiesen hätte. Ich muß ihn wiederum 
fragen : Wie stellt Cl' sich das vor ? Wir alle 
in diesem Hause beschließen alljährlich das 
Budget, und dem Budget angehängt ist der 
Dienstpostenplan, und man kann nicht so 
ohne weiteres über den Dienstpostenplan hinaus 
mit Kräften hin- und herschieben oder Kräfte 
anstellen. 
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Der Herr Bundesminister Thoma hat im 
Ausschuß weiter erklärt : "Das Ministerium 
ist derzeit mit den Abrechnungen am laufen­
den." Der Herr Minister hat dann in 
ausführlicher Weise zu den in der Debatte 
aufgeworfenen Fragen im einzelnen Stellung 
genommen. Er hielt der Kritik entgegen, 
"daß in allen die Preise betreffenden Fragen 
das Einvernehmen mit dem Innenministerium 
und, wo notwendig, auch mit dem Finanz­
ministerium hergestellt wurde. "  Er hob die 
Fortschritte bei der Tbc-Bekämpfung bei den 
Rindern hervor und stellte abschließend im 
Ausschuß fest : "Trotz manchen kritischen 
Situationen in früheren Jahren ist es uns 
gelungen, die benötigten Nahrungsmittel immer 
wieder aufzubringen."  Er sagte, daß die 
Handlungen richtig waren. "Im Jahre 1 946 
könnten wir etwas über 40 Prozent der Lebens­
mittelversorgung aus eigenem Boden decken, 
im Jahre 1954 waren es trotz der verringerten 
Zahl von landwirtschaftlichen Arbeitskräften 
84 Prozent, und -es wird unser Bemühen sein, 
auch noch die restlichen 16 Prozent aus unseren 
Wirtschaften herauszuarbeiten. Wir werden 
durch Mechanisierung und Elektrifizierung 
weiter versuchen, den Ausfall an landwirt­
schaftlichen Arbeitskräften, wie es bereits 
in weitgehendem Maße gelungen ist, auszu­
gleichen. " 

Das war die Stellungnahme des Herrn 
Bundesministers im Ausschuß ; eine ganz 
gründliche Stellungnahme, die sogar dazu 
führte, daß ein Abgeordneter der Gegenpartei 
erklärte : "J a, wenn man das alles gewußt 
hätte, dann wäre es gar nicht notwendig 
gewesen, diese Fragen zu stellen."  Und hier 
gebe ich dem Vorredner recht, daß es richtig 
wäre, wenn die Gegenäußerungen der Ministe­
rien einen etwas breiteren Raum im Bericht 
einnehmen würden. 

Ich habe anfangs der Behandlung dieses 
Kapitels erklärt : Wir Abgeordneten waren 
über die Mängel nicht erbaut. Der Herr 
Bundesminister hat aufgeklärt, er trägt die 
Verantwortung, und wir können wieder be­
ruhigt sein. Ich glaube fest, daß eine Wieder­
holung derartiger Mängel nicht mehr vorkom­
men wird. Aber ich darf auch sagen : Nichts 
ist vollkommen ; ob nun das von einem ÖVP­
Minister geleitete Ressort gemeint ist oder 
das eines SPÖ.Ministers, es gibt nichts Voll­
kommenes. Es besteht meines Erachtens 
auch nirgends die Absicht, willkürlich zu 
handeln, Fehler mit Absicht und aus Bös­
willigkeit heraufzubeschwören. 

Und nun die besonderen Mängel und Un­
zulänglichkeiten in einem Verwaltungsbereich, 
der von einem SPÖ-Minister geführt wird. 
Die Überprüfung in einer Reihe von verstaat-

lichten Betrieben erbringt den Beweis, daß 
die Wirtschaft in diesen Betrieben im großen 
und ganzen in Ordnung ist. Der Rechnungs­
hof stellte fest, daß das Jahr 1953 im Zeichen 
der beginnenden Beendigung des Wieder­
aufbaues und · des Abflauens der Weltkon­
j unktur 1951/52 stand. Die 1953 aufge­
tretenen Spannungen in einzelnen Zweigen 
der österreichischen Wirtschaft haben zum 
Teil auch die verstaatlichte Industrie berührt, 
sodaß deren Ertragslage im Jahre 1953 etwas 
ungünstiger war als im vergangenen 
Jahr. Der buchmäßige Steueraufwand hatte 
ebenso wie die Ertragslage der Gesellschaften 
einen Rückgang aufzuweisen. Die Gesamt­
steuerleistung der verstaatlichten Industrie 
belief sich im Jahre 1953 auf 556 Millionen 
Schilling gegenüber 636 Millionen Schilling 
im Jahre 1952. 

Auch beim Beschäftigtenstand machte sich 
im Jahre 1953 gegenüber den beiden Vorjahren 
eine etwas rückläufige Tendenz bemerkbar. 
Durch die weltwirtschaftliche Hochkonj unktur 
begann sich seit dem dritten' Quartal 1953 die 
Beschäftigungs- und die Erzeugungslage der 
gesamten österreichischen Wirtschaft wieder 
zu festigen. Diese Aufwärtsbewegung erhielt 
im Jahre 1 954 einen weiteren Impuls, sodaß 
der Beschäftigtenstand mit rund 2 ,072.200 zu 
Ende Oktober 1954 seinen Höchststand seit 
dem Bestehen der Republik Österreich erreicht 
hat. Auch die verstaatlichte Industrie konnte 
Ende September 1954 die Zahl ihrer Be­
schäftigten gegenüber dem Stand zur gleichen 
Zeit des Vorjahres um 6, 1 Prozent erhöhen 
und somit einen Rekordstand erreichen. 

Im Gegensatz zum Personalsektor zeigte sich 
im Jahre 1953 in den wichtigsten Produktions­
sparten keine rückläufige Tendenz. Die Pro­
duktion der verstaatlichten Betriebe erhöhte 
sich in den wichtigsten Sparten beträchtlich. 
Ich weise darauf hin, daß dies der Herr Bericht­
erstatter in seinem Bericht ausführlich dar­
gelegt hat. Im September 1954 konnte die 
österreichische Wirtschaft das bisherige Höchst­
produktionsvolumen der Nachkriegszeit auf­
weisen, rund 2 1 9  Prozent von 1937 beziehungs­
weise rund 178 Prozent vom Durchschnitt 1949 
erreichen. Auch die Erzeugung der ver­
staatlichten Industrie war durch einen hohen 
Ausstoß gekennzeichnet. Auch weiterhin ist 
ein leichter Anstieg der Produktion wahr­
zunehmen. 

Noch etwas Interessantes : Nach den vom 
Österreichischen Institut für Wirtschafts­
forschung angestellten Berechnungen betrug 
die Produktivität in der gesamten öster­
reichischen Industrie im Jahre 1954 1 2 1 ,9 Pro­
zent bei 100 Prozent im Jahre 1950. Das 
Statistische Institut der Universität Wien hat 
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gemeinsam mit dem :Sundesministerium für 
Verkehr und verstaatlichte Betriebe die Pro­
duktivität für die verstaatlichte Industrie 
mit 135 Prozent - bei 100 Prozent im 
Jahre 1950 - errechnet. Die Produktivitäts­
kennzahl beträgt für die einzelnen Produktions­
zweige im ersten Halbjahr 1954 bei Kohle 140, 
bei Eisen und Stahl 131 ,  bei Nicht-Eisen­
Metallen 132 und in der Elektroindustrie 
148 Prozent. 

Man wird sich wundern, daß gerade ich als 
Sprecher der Österreichischen Volkspartei die­
ses günstige Ergebnis der verstaatlichten 
Industrie hier im Hause bekanntgebe. Warum 
aber auch nicht � Man soll eben objektiv sein. 
Ich habe von Sachlichkeit gesprochen. Wir 
wollen also das Gute absolut anerkennen. 

Aber es gibt ein Sorgenkind in diesem Bereich 
der verstaatlichten Industrie . Der Herr Vor­
redner hat es bereits beim Namen genannt. 
Ich darf es wieder tun. Es ist die Schoeller­
Bleckmann Stahlwerke Aktiengesellschaft. Die 
Fraktion der Österreichischen Volkspartei hat 
bezüglich Schoeller-Bleckmann eine Anfrage 
an den Minister gerichtet. Der Minister 
hat diese Anfrage sehr rasch beantwortet. 
Er hat im wesentlichen gesagt, die Verant­
wortung trage nicht der Minister, sondern 
die hiefür bestellten Organe. Zugegeben, er 
hat damit formal recht. Ich muß mich aber 
jetzt doch im einzelnen mit den Beanstan­
dungen des ' Rechnungshofes bei diesem Werk 
befassen. 

Es sind etwa 1 1  Punkte. Es wären mehr, 
aber ich greife nur die wichtigsten heraus, 
bei denen der Rechnungshof zu sehr unguten 
Feststellungen kam. Ich will also nicht alle 
diese 1 1  Kardinalsätze hier vorlesen. Sie 
haben den Bericht ja selber vor Ihnen, und 
ich glaube, Sie dürften sich damit beschäftigt 
haben. Zwei Dinge muß ich hier aber doch 
zur Kenntnis bringen. Der Rechnungshof 
sagt : 

"Zunächst mußte festgestellt werden, daß 
die bei der ersten Prüfung durch den Rech­
nungshof im Jahre 1950 hinsichtlich der 
Investitionen erfolgten Bemängelungen und 
die darauf fußenden Anregungen zum Teil 
unberücksichtigt blieben und zum Teil nur 
unzulänglich beachtet wurden, sodaß auf 
diesem Sektor seither keine wirksame Besse­
rung eingetreten ist und der Vorwurf einer 
unsystematischen und zum Teil unzweck­
mäßigen Investitionspolitik aufrechterhalten 
bleiben mußte." Zweifellos eine Anklage, 
über die man nicht hinwegsehen darf. 

Etwas anderes. "Die in der Höhe von 
rund 425 Millionen Schilling (bis Ende N 0-

vember 1954) für Investitionen aufgewendeten 
Mittel haben das Verhältnis der Eigenmittel 

zu den Fremdmitteln ungünstig beeinflußt. 
Die für das Jahr 1953 auf Grund der In­
betriebnahme der neu erstellten Anlagen er­
wartete wesentliche Besserung der Finanzlage 
ist nicht eingetreten. Di!:l von der Gesellschaft 
den zuständigen Stellen vorgelegten Finanz­
pläne wurden nicht mit der erforderlichen 
Sorgfalt erstellt und ließen auch eine �wün­
sehenswerte Übersichtlichkeit im Finanzie­
rungserfordernis der Investitionsprogramme 
vermissen. Bei der Investitionsdurchführung 
wurden zum Teil auch kurzfristige Betriebs­
mittelkredite herangezogen, ohne daß eine 
Aussicht bestand, sie durch langfristige später 
konvertieren zu können. Der Vorstand hatte 
entgegen einer Mahnung des Bundesmini­
steriums für Verkehr und verstaatlichte Be­
triebe Investitionen erst in Angriff zu 
nehmen, wenn deren geldliche Bedeckung 
gesichert erscheint und bei Durchführung der 
Investitionen auf die Einhaltung des Prä­
liminares besorgt zu sein, Großinvesti­
tionen unter Vernachlässigung dieser Sorg­
faltspflicht in Angriff genommen und darauf 
gerechnet, daß der Staat für die Fertigstellung 
einer bereits begonnenen Investition mit Unter­
stützung des Bundesministeriums für Verkehr 
und verstaatlichte Betriebe aufkommen wird 
müssen. Der Vorstand hätte vielmehr, durch 
die Finanzlage der Gesellschaft veranlaßt, 
bemüht sein müssen, eine wohl überlegte 
und vorsichtige Investitionspolitik zu be­
treiben und bei deren Durchführung die 
größte Sparsamkeit walten zu lassen, was 
leider vielfach vermißt werden mußte." 

"Die Verschlechterung des Ergebnisses war 
einerseits auf die im Jahre 1953 in fast all€n 
Betrieben vorherrschende geringe Kapazitäts­
ausnützung zurückzuführen, anderseits auf 
die Tatsache, daß es dem Unternehmen nicht 
gelungen war, seine Kosten dem verminderten 
Auftragsstand anzupassen." 

"Der Betriebsverlust und die Unterbeschäfti­
gung eines anderen Fertigungsbetriebes im 
Jahre 1953 waren darauf zurückzuführen, 
daß die Gesellschaft auf Grund zu hoher 
Abrechnungswerte" - also zu hohe� Preise -
"nicht konkurrenzfähig war." 

Meine Frage im Ausschuß sowie auch hier 
geht nun dahin : Steht eine solche Handlungs­
weise in Einklang mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes ? Der Leiter eines 
so großen Betriebes, der über 6000 Menschen 
beschäftigt, muß doch die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmannes walten lassen ! Ich 
habe nicht festgestellt, daß er sie nicht walten 
ließ, sondern der Rechnungshof hat dies 
festgestellt. Er hat festgestellt, daß dies 
nicht geschehen ist. N ach allem, was der 
Rechnungshof gesagt hat, scheint der Nachweis 
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der Fähigkeit für die Betriebsführung nicht 
voll gegeben zu sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren ! 
Im Ausschuß wurde dazu sehr eingehend 
Stellung genommen. Der Herr Abg. Czettel 
erklärte unter anderem : "Was an Fehlern ge­
scheh.en ist, soll keine Unterstützung finden. 
Aber wir sollten uns hüten, aus dem sachlichen 
und sicherlich objektiven Text des Berichtes 
den einseitigen Schluß zu ziehen, daß für den 
derzeitigen Zustand wirklich nur eine Un­
fähigkeit der Betriebsführung verantwortlich 
gemacht werden kann. Was wäre geschehen, 
wenn man in Ternitz seinerzeit tausend 
Menschen abgebaut hätte 1 Hätten wir das 
verantworten können 1"  

Solche Argumente klingen im ersten Moment 
sehr gut, jedoch setzen sozialpolitische Er­
wägungen vor allem auch wirtschaftspolitische 
voraus. Eine schlechte Wirtschaft zertrüm­
mert jede Sozialpolitik ! (Beifall bei der Ö VP.) 

Der Herr Minister Dipl.-Ing. Waldbrunner 
hat zu den zu Schoeller-Bleckmann auf­
geworfenen Fragen wie folgt Stellung genom­
men : 

"Ich stehe nicht an, zu sagen, daß ich der 
Meinung bin, daß das Blechwalzwerk keine 
Fehlinvestition ist. . . .  In den Jahren zwischen 
1946 und 1950 konnte man praktisch Groß­
investitionen ohne Unterstützungen aus der 
ERP-Hilfe nicht beginnen. Derartige Unter­
stützungen für eine Edelstahlroherzeugung 
in Österreich sind jedoch abgelehnt worden . . . .  
Es ist meines Erachtens" - erklärte der 
Minister im Ausschuß - "zumindest von 
nichtfachlieher Seite zu früh, den Stab über 
das Werk Schoeller-Bleckmann zu brechen. 
Ich würde das schon deshalb nicht tun, weil 
ich überzeugt bin, daß die Errichtung dieses 
Werkes nicht falsch ist und daß das Blech­
walzwerk für Schoeller-Bleckmann wohl die 
wichtigste Aussicht für die Zukunft ist. 
Schoeller-Bleckmann hat in der ganzen Zeit 
nur 100 Millionen Schilling ERP-Kredite 
bekommen. Die Erhöhung des Eigenkapitals 
betrug bloß 52 Millionen, während eine Aus­
weitung des Anlage- und Umlaufvermögens 
auf das Fünffache vor sich gegangen ist. 
Verschiedene Mängel, wie sie im Rechnungs­
hofbericht aufgezeigt sind, sind wohl auch 
in anderen Betrieben vorgekommen. Nur 
haben diese Betriebe eine Reserve gehabt, 
aus der sie das eine oder andere decken konnten. 
Bei Schoeller-Bleckmann war aber keine Mög­
lichkeit gegeben, diese Reserven anzusam­
meln." 

Der Minister fügte hinzu : "Ich bin der 
letzte, der eine Verantwortung scheut und 
sie ablehnt. Ich habe gerade in der An­
gelegenheit Schoeller-Bleckmann all die Jahre 
die größte Müh� aufge.wendet." 

Ich möchte dazu feststellen :  Wir Abgeord­
neten von der Volkspartei nehmen dieses 
Bekenntnis gerne zur Kenntnis, es steht aber 
in einem gewissen Widerspruch zu der Anfrage­
beantwortung, denn dort sagte der Herr 
Minister, von einem persönlichen Einfluß 
könne keine Rede sein. 

Der Herr Minister sagte dann in seiner 
abschließenden Erklärung im Ausschuß : 

"Alle unsere Mühe, diesen Substanzverlust 
auszugleichen, hat nicht ausgereicht. Ich will 
hoffen, daß wir gerade jenen Wirtschafts­
betrieben in der Ostzone, die zehn Jahre lang 
an den Hilfsmitteln nicht so partizipieren 
konnten wie andere Zonen, wenigstens jetzt 
aus den Resten dieser Hilfe unter die Arme 
greifen werden. . . .  Die drei Vorstandsmit­
glieder, die sich bis Ende 1952 gemeinsam 
geplagt haben, haben den Betrieb gemeinsam 
geführt. . . .  Das Blechwalzwerk, das nicht 
unter dem günstigsten Stern gestanden ist, 
ist auch nicht gut angelaufen . Das hat aber 
von der technischen Seite her seine Ursache 
darin, daß Böhler die Blöcke besonderer 
Herkunft und mit besonderer Behandlung 
nicht in dem vorgesehenen Ausmaß liefern 
konnte. Schoeller-Bleckmann hat sich 
nach dem Kriege praktisch aus dem Nichts 
zu einem Betrieb entwickelt, der absolut 
lebensfähig ist, der aber in der nächsten Zeit 
unter der geschilderten Last keuchen wird 
und dem man helfen muß, damit er rascher mit 
seinen Aufgaben fertig wird. Dies ist schon 
deswegen notwendig, weil wir uns beeilen 
müssen, eine Konjunktur, wie wir sie jetzt 
haben, voll und ganz auszunützen." 

Der Herr Minister hat seine Ausführungen 
folgendermaßen geschlossen : "Von einer frau­
dulosen Führung oder von einer Führung, 
die bar jedes fachlichen Könnens ist, kann 
meines Erachtens nicht gesprochen werden. "  

Sehr geehrter Herr Minister ! Ich darf 
erklären, daß kein Abgeordneter der ÖVP, 
also auch nicht meine Person, im Ausschuß 
von einer fraudulosen Führung gesprochen 
hat, denn das würde übersetzt eine betrüge­
rische Führung bedeuten. Ich habe im Aus­
schuß deutlich erklärt, daß wir nicht Willkür, 
sondern mangelnde Eignung annehmen, also 
auch nicht bar jedes fachlichen Könnens. 
Aber ein Mangel muß an diesem Körper doch 
gemäß dem Rechnungshofbericht festgestellt 
werden. 

Und nun noch etwas zu dem Vorstand in 
diesem Werk. Der Herr Minister hat in seiner 
Erwiderung gesagt, daß der Vorstand gemein­
sam die Verantwortung trage. Hier müssen 
wir mit Recht fragen : Kann man von einer 
gemeinsamen Verantwortung sprechen, wenn 
die Sachlage ungefähr so war : Bis zum 

71. Sitzung NR VII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)28 von 79

www.parlament.gv.at



7 1 .  Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich - VII. GP. - 22. Juni 1955 3263 

Jahr 1952 haben drei Vorstands direktoren den 
Betrieb geleitet. Einer war Generaldirektor 
und hatte zugleich das Technische über, ein 
anderer war finanzieller Direktor und der 
dritte kaufmännischer Direktor. Als der finan­
zielle Direktor starb, kam man über die 
Neubesetzung zu keiner Einigung. Nicht im 
sogenannten Sechserausschuß, aber anscheinend 
auch nicht im Aufsichtsrat. Der Herr 
Minister hat· daraufhin Weisung gegeben, daß 
die finanzielle Direktorstelle gleichzeitig vom 
Generaldirektor eingenommen werde. Damit 
ist der Generaldirektor, der zugleich tech­
nischer Direktor war, sein eigener Financier 
geworden. Er hat schon drei Machtvoll­
kommenheiten gehabt, nämlich Vorsitzender 
des Vorstandes, technischer Direktor und 
Personalhoheit. Dazu kam jetzt noch das 
Finanzielle. Das ist eine Machtvereinigung 
auf eine Person, wie sie sonst nirgends zu 
finden ist. Das ist es, was wir hier rügen 
müssen. Da kann man nicht mehr - und da 
müssen wir dem Herrn Minister wider­
sprechen - von einer Verantwortung des 
ganzen Vorstandes sprechen. 

Unsere gesamte Meinung zu den sicherlich 
sehr plausiblen Darlegungen des Herrn Mini­
sters ist die : Wir würdigen sie, wir haben 
keine Ursache zu zweifeln. Der Herr Minister 
Waldbrunner ist Mitglied dieser österreichischen 
Regierung, genau wie die anderen Minister. 
Wir sind jedoch der Meinung, daß durch die 
Aufzeigung der ständig wachsenden Liquiditäts­
schwierigkeiten die Geschäftsleitung, die Ober­
führung in ihrer Auffassung von ungerechter 
Behandlung usw. nicht gestärkt werden soll, 
sondern vielmehr die Tatsache nachgewiesen 
werden muß, daß sie unbeschadet dieser 
Schwierigkeiten die Projekte in Angriff nahm, 
ja erweiterte und überdies das Präliminare 
weit überschritten hat und sie sich in der 
Personalpolitik nicht der nötigen Sparsamkeit 
befleißIgte, im Vertrauen darauf, daß irgend­
welche Stellen schon zahlen werden. Es ist 
falsch, zu sagen : Wären rechtzeitig langfristige 
Mittel geflossen oder staatliche Hilfe zuteil 
geworden, bestünde heute nicht die Banken­
verschuldung und Zinsen verpflichtung. Viel­
mehr ist es richtig, zu sagen : Wäre mit ent­
sprechender Planung und Vorsicht an die 
Investitionsdurchführung geschritten und der 
Aufwand gedrosselt worden, wäre die Situation 
heute wesentlich günstiger. 

Bei Anerkennung aller widrigen Umstände 
kann die Geschäftsoberleitung nicht von der 
Verpflichtung zur entsprechenden kaufmän­
nischen Sorgfalt befreit werden. Sie hätte 
im Gegenteil doppelte Vorsicht walten lassen 
müssen. Auch der Hinweis, daß die zu­
ständigen Stellen, insofern über deren Anraten 

und mit ihrem Wissen gehandelt wurde, eine 
gewisse Mitverantwortung treffe, kann die 
Oberleitung nicht entlasten. Die primäre 
Verantwortung trifft jedenfalls immer die 
Geschäftsleitung. 

Zusammenfassend darf ich im Namen der 
Österreichischen Volkspartei feststellen : Wir 
Abgeordneten der ÖVP haben unsere Sorge 
deutlich zum Ausdruck gebracht. Der Herr 
Minister als verantwortliches Hoheitsorgan 
teilt unsere Sorgen nicht. Er legte im Ausschuß 
dar, daß er der Auffassung sei, daß keine Fehl­
investitionen getätigt wurden, daß die Führung 
des Betriebes richtig sei. Hinsichtlich der 
Geschäftsaufteilung und Erweiterung des Vor­
standes könne man reden. Da darf icn noch 
einwenden : Der Herr Minister hat weiter ent­
gegnet, daß er selber für Schoeller-Bleckmann 
immer die größte Mühe aufwenden werde 
und daß es sicherlich wieder aufwärtsgehen 
werde. Der Herr Minister nimmt uns somit 
unsere Sorgen ab. Als Regierungsmitglied 
und Hoheitsorgan über diesen Bereich trägt 
er die Verantwortung. Wir fühlen uns daher 
entlastet und nehmen den Bericht und die 
Verantwortung des Herrn Bundesministers 
zur Kenntnis. 

Die ÖVP stimmt dem gesamten Bericht des 
Rechnungshofes für das Verwaltungsjahr 1954 
zu. (Beifall bei der Ö VP.j 

Präsident Hartleb : Als nächster Redner 
ist gemeldet der Herr Abg. Dr. Gredler. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Gredler : Hohes Haus ! Meine 
Damen und Herren ! In den früheren Rech­
nungshofdebatten war es oftmals so, daß 
weniger das Allgemeine, weniger die Gesamt­
linie des Rechnungshofberichtes zur Debatte 
stand als vielmehr Details und Kleinigkeiten. 
Es war etwa so, wie in der vorjährigen Debatte 
der Abg. Dr. Stüber sagte : "Lausklaubereien" . 
Im allgemeinen hat die eine Regierungspartei die 
Rosinen im Rechnungshofbericht dort gesucht, 
wo es gegen die andere ging, und vice versa. 
Heute haben wir ein etwas anderes Bild gehabt. 
Wir haben heute - in der Sprache des Box­
kampfes würde man es so nennen - ein 
"Streicheln des Gegners" erlebt. Parlamentarier 
sprechen von einer besonders zahmen Debatte. 
Aber dabei muß man doch erwägen, ob die gegen­
wärtige Form uns überhaupt befriedigen kann, 
die Regelung nämlich, daß der Rechnungshof 
an einer Gestaltung Kritik übt, die letzten 
Endes den Verantwortlichen der Mehrheits­
parteien zur Last fällt, wobei aber dann 
die Verantwortlichen der Mehrheitsparteien, die 
Mehrheitsparteien selbst, entscheiden, daß 
sie selbst es sind, die diese Fehler ausbessern 
sollen. Man fragt sich, ob es nicht besser und 
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richtiger wäre, hier jedem einzelnen Abgeord­
neten mehr Gelegenheit zu geben - und das 
ist heute schon gesagt worden -, die Urform 
der Kritik des Rechnungshofes kennenzu­
lernen, in die Verantwortung des Mini­
steriums, kurzum in den einzelnen Akten­
lauf eine individuelle Einschau zu gewähren. 
Man sollte prüfen, ob in einem solchen System, 
wo der Rechnungshof an Männern einer Mehr­
heitspartei Kritik übt und die Abgeordneten 
dieser Mehrheitspartei diese Fehler ausbessern 
sollen, es nicht richtiger wäre, auch der 
parlamentarischen Minderheitspartei mehr 
Rechte, mehr Initiativmöglichkeiten zu geben 
und sie geschäftsordnungsmäßig weniger ein­
zuengtm. Aber das sei nur ein Problem, 
einmal am Rande aufgeworfen. 

Nun etwas anderes, auch zum Allgemeinen. 

Es wurde mir gesagt, der Grund für diese neue 
Form liege darin, daß sonst im Ausschuß bei der 
Beratung des Rechnungshofberichtes die Mini­
ster vielleicht zweimal zu verschiedenen Zeiten 
anwesend sein müßten. Ich sehe ein, daß 
die Zeit unserer Minister sehr bemessen ist. 
Wäre die Zeit unserer Minister nicht so be­
messen, würde auch schon eine Anfrage 
von mir beantwortet worden sein. die ich mir 
vor etwa zwei Jahren der Bundesregierung 
vorzulegen erlaubte, wie es sich denn mit den 
Sprechstunden der Minister verhielte. Es ist 
wohl bekannt, daß es zu der Zeit, als ein 
Träger der Krone über Österreich herrschte, 
jedem Staatsbürger mög1ich war, zu gewissen 
Zeiten zu diesem Träger der Krone vorzu­
dringen. Ich bezweifle, ob alle österreichischen 
Minister die gleiche Zugänglichkeit haben wie 
damals der Träger der Krone. Daraus erklärt 
sich auch, daß meine Anfrage keine Antwort 
gefunden hat. 

Der Rechnungshofbericht für das Verwaltungs­
jahr 1 954 - und ich habe im Ausschuß schon 
kurz darauf hingewiesen - enthält Berichte 
über die Prüfung von - wie § 12 des Rech- Ich habe wenig Verständnis dafür, daß die 
nungshofgesetzes sagt _ "Unternehmungen, Minister hinter einem Bambusvorhang regieren, 
die der Bund allein betreibt oder an denen aber ich habe viel Verständnis dafür, daß sie 

nicht zweimal in den Ausschuß kommen der Bund finanziell beteiligt ist". Die Prüfungs-
11 11 .. . 

berichte wurden diesmal und übrigens erstmalig so �n oder .wo en. Man. hatte . d.urch diese 
nicht als Einheit behandelt, sondern jeweils' WeIterverweIs�ng ohne.weIteres die m Punkt B 
im Anschluß an den Bericht des ressortmäßig e�thaltenen wlrtschafthc�en Unternehmungen, 
zuständigen Bundesministeriums gebracht, eben dl� der RechnungshofberlCht. zusammengefaßt 
dort, wo ressort mäßig diese Unterneh- br!n?en . sollte, d�durch mIt dem R�ssort­
mungen, die der Bund allein betreibt oder an Immstermm gel11em�am abhafo1deln konnen, 

denen der Bund finanziell beteiligt ist, hin- d�� man. am 
.
�chlu� des ��nchtes A. ebe.n 

gehören. Diese Auf teilung ist aber gegenüber emlge Selten uberbla!tert hatte. Da Ja die 
den bisherigen Prüfungsberichten neu. Sie �unst des Lesens zweIfellos .allen 

.. 
Anw�send.en 

entspricht nicht der gesetzlichen Regelung, be- 1m A�sschuß wohl bek�nnt 1st, hatte SICh dIes 
treffend die Gliederung der Materie, die nämlich techmsch schon durchfuhren lassen. 
unterscheidet : A. Hoheitsverwaltung, Mono- Das Abgehen von dieser dem gesetzlichen 
pole und Bundesbetriebe - das sind §§ 1 bis 1 0  Aufbau entsprechenden Gliederung hat aber 
Rechnungshofgesetz -, B. Wirtschaftliche noch eine merkwürdige Groteske zur Folge, 
Unternehmungen - §§ 11 und 12 Rech- die zu meiner Freude anscheinend kein Red­
nungshofgesetz - und C. Öffentlich-rechtliche ner, vor allem auch kein Oppositionsredner, be­
Körperschaften und sonstige Rechtsträger - merkt hat, die ich Ihnen aber trotzdem 
§§ 1 3  und 1 4  Rechnungshofgesetz. vortragen möchte, obwohl vielleicht dann der 

Diese Zerreißung des Gesamtkomplexes der 
wirtschaftlichen Unternehmungen und die An­
gliederung der Teile an die einzelnen ressort­
mäßig zuständigen Bundesministerien halte 
ich an sich für keine glückliche Lösung, denn 
begreiflicherweise wird in diesen Gruppen A, 
B und C jeweils eine andere Form der Über­
prüfung Platz greifen müssen. Die mit der 
Prüfung der wirtschaftlichen Unternehmen 
zusammenhängenden Probleme sollten - und 
darum halte ich, wie gesagt, die gegenwärtige, 
diesjährige Form nicht für sehr glücklich - un­
abhängig von der Ressorteinteilung zusammen­
gefaßt sein. Man hätte ohne weiteres bei den 
Ressorts Vermerke oder Verweisungen an­
bringen können, wo die Stelle zu finden ist, 
die zu dem betreffenden Ressort gehört. 

Ruf faUen könnte, au�h ich tue "lausklauben". 
Wenn Sie nämlich die Drucktypen, die für 

die Überschriften der einzelnen Ressorts ge­
wählt wurden, vergleichen, kommen Sie plötz­
lich darauf, daß ein Bundesministerium in 
einem wesentlich größeren Druck drinnen 
steht. Sie werden es vielleicht erraten : es ist 
das Bundesministerium für Verkehr und ver­
staatlichte Betriebe. Auch das kann einen 
inneren Sinn haben, denn der Herr Kollege 
Dr. 'Koref hat kürzlich hier das Scherzwort 
geprägt, dieses Ministerium würde nun durch 
die Eingliederung zusätzlicher verstaatlichter 
USIA-Unternehmungen aus einem Königreich 
zu einem Kaiserreich werden. Vielleicht hat 
man aus diesem Aspekt heraus nunmehr 
das Kaiserreich in anderen Drucktypen dar-
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stellen wollen als die übrigen 'Ministerien, 
die es ja noch nicht einmal zu anerkannten 
Königreichen gebracht hatten. (Heiterkeit.) 

Um das zu erhärten, was ich sagte, sehen 
Sie nach unter "A. Post- und Telegraphen­
verwaltung" , "B. Österreichische Bundesbah­
nen" und "C. Verstaatlichte und sonstige 
Unternehmungen, an denen der Bund beteiligt 
ist". Das sind alles Abschnitte beim Bundes­
ministerium für Verkehr und verstaatlichte 
Betriebe ;  für sie sind eben jene Drucktypen 
gewählt, die sonst als Drucktypen für die 
anderen Ministerien verwendet wurden. Sie 
sehen also, zu welcher Groteske - zuge­
gebenermaßen eine Kleinigkeit - diese neue 
Auf teilung des Stoffes, di� nicht sehr sinnvoll 
ist, geführt hat. Vielleicht liegt also der Sinn 
in der, wie schon gesagt, zugegeben beschränk­
ten Zeit für die Anwesenheit der Herren Mini­
ster. Einen wirklich tieferen logischen Effekt 
sehe ich nicht. 

Ich möchte mir aus der Fülle der Materie, 
die dieser Rechnungshofbericht enthält - und 
es ist ja heute schon erwähnt worden, wie 
dankenswert dieser Bericht in so vieles Einsicht 
genommen hat -, verschiedene Dinge heraus­
nehmen, zuerst allgemeiner Natur. 

Es ist interessant und sicherlich richtig, 
daß bei Aufträgen Offerte von mehreren 
Stellen einzuholen sind. Das sagt die Z. 659 . 
Der Bericht lehnt in Z. 662 sogar die Herstel­
lung in Eigenregie ab. Er legt besonderes 
Gewicht auf die sorgfältige Vorbereitung der 
Ausschreibung, damit dem besten Bieter der 
Zuschlag erteilt werden müßte - 446 und 61 9. 
Und er nimmt ausdrücklich gegen die Aus­
schaltung des niedrigsten Bieters Stellung. 
In diesem Zusammenhang erinnere ich, daß 
ich mehrfach - so in der Budgetdebatte 
beim Kapitel Handel - darauf hingewiesen 
habe, daß das Problem der öffentlichen 
Auftragserteilung seit vielen Jahren, eigentlich 
seit 1 945/46, keine moderne Neuregelung 
gefunden hat. Alle diesbezüglichen Vorschläge 
sind irgendwo gescheitert, irgendwo in einer 
Schreibtischlade gelandet, und trotz ständiger 
parlamentarischer Hinweise hat das zuständige 
Handelsministerium bisher noch keine Rege­
lung ausgearbeitet. 

Der Rechnungshof hat noch etwas sehr 
Interessantes gestreift, und zwar, ob bei der Auf­
tragserteilung wirtschaftspolitische Ziele für die 
wirtschaftlichen Unternehmungen des Staates 
Gültigkeit haben sollen. In Z. 431 verneint 
er dies, indem er es als abträglich bezeichnete, 
wenn die Bundesforste nicht überhöhte Preise 
akzeptieren, obwohl im Bericht ausdrücklich 
festgestellt wird, daß die Generaldirektion 
der Bundesforste dies in dem Bestreben getan 
habe, um bei de! angespannten Lage auf dem 

Holzmarkt jede Beunruhigung zu vermeiden. 
ICh gebe zu, daß sich für den Bericht des 
Rechnungshofes aus der Materie heraus hier 
Verschiedenes sagen läßt. Ich bin kein Forst­
wirtschaftleI', aber diejenigen, die sich mit 
diesem Absatz befaßt haben und Fachleute 
sind, sagen, daß an sich, sachlich, Verschiede­
nes für die Kritik des Rechnungshofes spricht. 

Was mich aber dabei interessiert, ist das 
viel tiefergehende und interessantere Problem, 
ob eine gemeinwirtschaftliche Institution die 
Möglichkeit hat, im Sinne der gesamten 
Volkswirtschaft Dinge zu tun, die nicht 
mit der unmittelbaren Preisgestaltung zu­
sammenhängen. Da komme ich - und ich 
werde Sie dabei nur ganz kurz in Anspruch 
nehmen - nämlich zu einem Prinzip. Wenn 
man gemeinwirtschaftliehe Institutionen als 
solche anerkennt, dann muß man sich auch 
dafür aussprechen, daß sie in den Fragen 
der Preisgestaltung anderen Überlegungen 
Folge geben. Das heißt aber, daß gemein­
wirtschaftliehe Institutionen, wenn sie über­
haupt einen Sinn haben, nur auf einem 
schmalen Sektor bestehen können. Denn wenn 
ich sehr viel ver gemein schaf te , wenn ich sehr 
viel vergesellschafte, dann werde ich gezwungen 
sein, sehr oft von der normalen Preisgestaltung 
abzuweichen. Aus diesem Grund ist meine 
Fraktion von tiefem Skeptizismus erfüllt, was 
die Ausdehnung dieser vergesellschaftlichten 
Sphäre betrifft, gleichgültig, ob es sich um 
Verländerung, Verstaatlichung oder Kommu­
nalisierung handelt. Wenn Sie beispielsweise, 
um nur irgend etwas herauszugreifen, in 
einer Großstadt eine Fülle von vergesell­
schafteten Kinos vorfinden, kann das einen 
Sinn haben, wenn nämlich das vergesell­
schaftete Kino kulturpolitische Zwecke ver­
folgt. Gehen Sie aber in diese Kinos, die in 
dieser oder jener Form vergemeinschaftet sind, 
so werden Sie finden, daß in dem einen, 
ich weiß nicht, "Im Schatten des Korsen" und 
in dem anderen "Le lit - das Bett" gespielt 
wird. Nun wage ich nicht, die gemeinwirt­
schaftlichen Zwecke des übrigens ausgezeich­
neten Films "Le lit" hier zu erörtern. Mit Recht 
würden mir viele Abgeordnete der Volkspartei 
Vorwürfe machen, sie, die doch oft hier richtige 
Worte für die Moral und für die Abtötung 
der Fleischeslust gesprochen haben. ( H eiter­
keit.) Ich weiche also von dem Film "Le 
lit" ab und weise nur darauf hin, daß ich 
mich selbstverständlich mit der Mehrheit 
einig fühle, daß ein gemeinwirtschaftlicher 
Zweck solcher Filme, so gut sie auch sein mögen, 
schwer zu finden ist. 

Nun bitte etwas anderes. Und zwar hat 
mein Vorredner, Kollege Grubhofer, hier 
einige lobende Worte über die verstaatlichte 
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Industrie gesprochen, dann hat er freilich 
konkret seinen Gegner etwas stärker "strei­
cheln" müssen. Aber er hat eingeleitet mit 
einigen Paraphrasen eines Kompliments. Ich 
möchte doch von diesen Dingen etwas den 
Schleier ziehen, indem ich mich auf verschie­
dene andere Ausführungen des Rechnungshof­
berichtes basiere, denn es ist schon aufschluß­
reich, was er  über die Finanzierung der im 
Eigentum des Staates befindlichen Industrien 
schreibt. Es ist nämlich daraus ersichtlich, daß 
in außerordentlichem Umfang ERP-Mittel 
zur Finanzierung herangezogen wurden. Son­
stige Fremdmittel haben ja erBt im Laufe des 
Jahres 1 954 Verwendung gefunden. Aus dieser 
Tatsache resultiert aber, daß die Belastung der 
verstaatlichten Industrie durch den Zinsen­
dienBt zweifellos sehr viel geringer sein mußte 
als für die Privatindustrie, woraus sich eine 
entsprechende Verschiebung der Wettbewerbs­
verhältnisse ergeben hat. Für den, der unter 
günstigeren Bedingungen in den Wettbewerb 
eintritt, ist es verhältnismäßig leichter, positive 
Resultate zu erzielen, und es wird ihn umso­
mehr freuen, wenn er von der bürgerlichen 
Partei des Hauses dafür ein zusätzliches Sonder­
lob erhält. 

In diesem Zusammenhang muß aber auch 
auf eine Bemerkung hingewiesen werden 
- Z. 575 -, daß durch das Erste Verstaat­
lichungs-Entschädigungsgesetz das Hindernis 
in Wegfall kommen wird, das bisher einem 
Gewinnverteilungs- und Gewinnausschüttungs­
beschluß und der Schaffung eines Investitions­
fonds im Wege stand. Obwohl dieses Gesetz , 
wie Sie wissen, erst im Jahre 1954 zustandekain,  
enthält der Tätigkeitsbericht in der Z. 578 
die Mitteilung, daß schon 1953, also sicherlich 
ohne gesetzliche Grundlage, die Beträge, die 
normal als Dividenden zur Auszahlung gelangt 
wären, zusammen mit den übrigen Gewinn­
anteilen der "Fondsrücklage" zugewiesen 
wurden. Eine Kritik an der Rechtswidrigkeit 
dieser Gebarung hat der Rechnungshof an­
scheinend nicht für erforderlich gehalten. Ich 
möchte gegen diese Zuweisung an sich keines­
falls polemisieren. Ich möchte nur kritisierend 
darauf hinweisen, daß dieses Entschädigungs­
gesetz so spät kam. Wohl ist auch angesichts 
dieser Gegenüberstellung des Bezuges von 
ERP-Mitteln manches zu dem Lob zu sagen, 
das hier der verstaatlichten Industrie zuun­
gunsten der Privatindustrie ausgesprochen 
worden ist. 

Noch etwas ist vielleicht am Rande zu er­
wähnen, und zwar die Heranziehung von 
Sachverständigen. Es hat sich die Heran­
ziehung der Sachverständigen - es gibt eine 
Stelle im Rechnungshofbericht, die darauf 
besonders Bezug nimmt - nicht immer als rich-

tiger Weg erwiesen ; die Sachverständigen-
gutachten widersprechen sich. . 

Nehmen wir zum Beispiel Z. 444. 
Hier ist die Antwort einer gerügten Stelle so 
einleuchtend, daß eigentlich nicht einzusehen 
ist, warum die Beanstandung dann überhaupt 
aufrechterhalten worden ist. Wenn eine Frage 
eine völlige Klärung gefunden hat, dann wäre 
es nicht erforderlich, das Problem in den Tätig­
keitsbericht überhaupt hineinzunehmen, weil 
sich dann eine unzweckmäßige Fülle von 
Beanstandungen ergibt, aus der man sich 
schwer das herausnehmen kann, was wirklich 
zu einer schweren Beanstandung Anlaß ge­
geben hat. 

Der Rechnungshofbericht spricht auch von 
arbeitstechnischen Studien. Er verspricht in 
Z.  573, auf Grund der SchiUingseröffnungs­
bilanz in Zukunft wissenschaftliche Kennziffern 
in den Tätigkeitsbericht aufzunehmen, die 
ein erkenntniskritisches Werturteil über die 
Struktur des Vermögensaufbaues, die Anlagen­
intensität, Ertragsfähigkeit und Produktivität 
sowie über den Umschlagskoeffizienten er­
möglichen. 

Aus dieser Bemerkung wie aus einer Kritik, 
die Zeitstudien, insbesondere Verlustzeitauf­
nahmen verlangt, dann aus der Forderung 
nach genauer Arbeitszeitaufnahme und Ar­
beitsstudien und nach Durchführung von 
Marktanalysen bei der Planung für Kapazitäts­
erweiterung ist ersichtlich, welche Unterlagen 
der Rechnungshof vorzufinden wünscht. An 
sich ist dieser Wunsch gerechtfertigt, und einer 
möglichst genauen Durcharbeitung wird man 
positiv gegenüberstehen. Wer praktisch in der 
Wirtschaft tätig ist, ist allerdings bei manchen 
dieser Ziffern, dieser Studien, dieser Unterlagen 
von einem gewissen Skeptizismus erfüllt. Aber 
wir werden schließlich sehen, welche Ergebnisse 
aus den kommenden Rechnungshofberichten 
erhellen, ob man tatsächlich mit dieser Fülle 
verschieden gearteten statistischen Materials 
Wesentliches erfahren und erarbeiten kann. 

Der Rechnungshof - um etwas ins Detail 
zu gehen, das heißt, zwei Redner haben es 
heute schon ausführlich getan - beschäftigt 
sich auch mit dem Österreichischen Produk­
tivitätszentrum. Zweifellos hatte der Rech­
nungshof hier Grund gehabt, viele Mißstände 
zu konstatieren. Allerdings ist es eine Frage, 
ob dieses Österreichische Produktivitätszen­
trum als Verein überhaupt überprüfbar war. 
Eine diesbezügliche Antwort, warum es über­
haupt überprüft wurde, habe ich im Ausschuß 
seitens des Herrn Präsidenten nicht erhalten. 
An sich ist freilich meine Fraktion für einen 
möglichst breiten Umfang der Überprüfung. 
Sie stimmt der Anregung meines Vorredners 
Eibegger zu, der ja auch gesagt. hat, dem 

71. Sitzung NR VII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)32 von 79

www.parlament.gv.at



7 1 .  Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich - VII. GP. - 22. Juni 1955 3267 

Rechnungshof seien möglichst viele Materien 
vorzulegen. Wenn ich daher hier kritisiere 
- ich möchte nicht einmal sagen, kritisiere, 
sondern frage -, so ist es eine Frage nach der 
Rechtsform, nach dem Grund, und nicht 
etwa eine Kritik, daß das ÖPZ überprüft 
worden ist. 

Allerdings kann ich der Hoffnung des Herrn 
Abg. Elser nicht beipflichten, es werde der 
Herr Bundeskanzler - ich glaube, er hat es 
so ähnlich ausgedrückt - dort nach dem Rech­
ten sehen. Der Herr Abg. Elser war nicht 
im Ausschuß. Der Herr Bundeskanzler hat 
dort nämlich erklärt, er lehne jede Verant­
wortung für das ÖPZ ab . Daher ist zu befürch­
ten, daß der Herr Bundeskanzler der Anre­
gung Elsers, sich entsprechend einzuschalten, 
nicht Rechnung trägt . Allerdings ist j etzt eine 
neue Geschäftsführung im ÖPZ, und die 
Kritik betrifft die Vergangenheit. 

Zweifellos wurden zu Recht kritisiert die Vor­
gänge im landwirtschaftlichen Sektor, die von 
zwei Herren schon erwähnte Affäre Tresnak. 
Ein Punkt des Rechnungshofberichtes spricht 
von fortwährendem Hin- und Rerbuchen und 
davon, daß die Umbuchungsaufträge ein 
"unentwirrbares Durcheinander" ergeben 
haben. Ich weiß nicht, ob es wahr ist, daß der 
Rechnungshof das bei seiner ursprünglichen 
Überprüfung nicht bemerkt haben soll, sondern 
erst, nachdem die Affäre Tresnak aufgeflogen 
ist. 

Zweifellos hat es also im ÖPZ Mißstände 
gegeben, Dinge, die wir einfach nicht verstehen. 
Wir haben auch nicht verstanden, nachdem 
die Affäre aufgeflogen ist, wieso so lange gerade 
darüber nichts in den Zeitungen gestanden ist. 
Aber das mag seine bestimmten internen 
Gründe gehabt haben. 

Nicht ganz beipflichten kann ich allerdings 
dem Rechnungshof dort, wo er sich - im 
Fall ÖPZ mag es vielleicht richtig gewesen 
sein, das kann ich ohne Unterlagen nicht über­
prüfen - bei Dienstverträgen von Angestellten 
zu einer völlig einheitlichen Linie bekennt, wo 
er sich gegen die Verwendung von Konsulenten 
ausspricht. In der lebenden modernen Wirt­
schaft wird es immer notwendig sein, einem 
Angestellten, der Besonderes leistet, ein Sonder­
honorar zu geben. Wir werden sicher die 
letzten sein, die Bedenken dagegen erheben, 
daß der Tüchtige für seine Leistung Entspre­
chendes bekommt. Wir haben allerdings schwer­
wiegende Bedenken dagegen, daß nicht der 
Tüchtigste, sondern der Proporzgeölteste diese 
Zulagen bekommt. Diesbezüglich nehme ich 
an, daß der Rechnungshof, ohne es auszu­
sprechen, vermutlich die unangenehme Wahr­
nehmung machen mußte, daß Konsulenten­
verträge oder Leistungssonderzuwendungen 

nicht etwa dem Tüchtigsten gegeben werden, 
sondern demjenigen, der sich nach einer oder, 
wenn er besonders klug war - und solche 
Fälle gibt es auch -, nach beiden Seiten hin 
besonders verankert hat, obwohl vielleicht 
gerade dessen Leistung zu einer Unterhono­
rierung hätte veranlassen können ! 

Über das Dorotheum und über seinen man­
gelnden Charakter eines Wohltätigkeitsinsti­
tutes ist schon gesprochen worden. Es ist 
nicht notwendig, noch weitere Worte dazu zu 
sprechen. 

Breiten Raum haben in der Debatte im 
Ausschuß die zwei Vorarlberger Straßen­
meister eingenommen � wir müssen sie hier 
nicht breit erwähnen. In Vorarlberg - dem 
völlig zu Recht sogenannten Musterländle -
gibt es einen Spruch : "Hinterm Arlberg, da 
fängt der Balkan an."  In diesem Fall gibt es 
zwei vorgeschobene Posten. Vielleicht wird 
sogar dieser kleine Um- und Mißstand der 
föderativen Einheit positiv Rechnung tragen. 
Lassen wir also die zwei Straßenmeister. 

Wenden wir uns dagegen dem besonders 
interessanten Problem zu - und ich bedaure, 
hier ein heißes Eisen anfassen zu müssen -, 
das seitens des Rechnungshofes bei den Bundes­
bahnen gerügt wurde und das auch im Aus­
schuß einen gewissen Raum in der Debatte ein­
nahm. Es steht nämlich dort, daß fachlich 
nicht ausgebildete Beamte bei der Material­
verwaltung der Bundesbahnen Verwendung 
gefunden haben. Es heißt dort auch, daß Be­
dienstete in das Beamtenverhältnis über­
nommen wurden, die Ordnungs- und Dienst­
strafen, darunter auch solche wegen Trunken­
heit und Diebstahl, aufzuweisen hatten. Wir 
haben nun im Ausschuß die Aufklärung er­
halten, es würde sich um sehr wenige Fälle 
handeln, so auch um den Fall eines politisch 
Verfolgten, der sich durch Wehrkraftzersetzung 
um Österreich Verdienste erworben habe. 

Nun, ich weiß, daß ich hier ein Problem an­
packe, bei dem die Gefahr eines Mißverständ­
nisses sehr groß ist, aber trotzdem möchte ich 
ihm nicht ausweichen. Sie wissen genau, daß 
nicht jeder, der im Konzentrationslager war, 
deswegen dort war, weil er Verdienste um 
Österreich hatte. Und Sie wissen genau, daß 
nicht jeder, der Deserteur war, desertierte, 
weil er ein militanter Gegner des damaligen 
Regimes war. Und Sie wissen genau, daß nicht 
jeder, der die Wehrkraftzersetzte, dasunter dem 
Aspekt politischer Tatkraft getan hat. Ich 
glaube, daß wir alle miteinander so weit parallel 
gehen. Sicherlich ist dieser Einzelfall eine 
Nebensächlichkeit, und vielleicht betrifft es 
einen armen Teufel, dem ich bestimmt nicht 
schaden will. Aber ich warne Sie davor, oder 
besser gesagt, ich bitte Sie dringend, Trunk-

244 

71. Sitzung NR VII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 33 von 79

www.parlament.gv.at



3268 7 1 .  Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich - VII. GP. - 22. Juni 1 955 

sucht und Diebstahl ja nicht dann zu tolerieren, 
wenn auf der anderen Seite ein politisches 
Verdienst liegt, das an sich den Charakter 
einer strafbaren Handlung getragen hat. Sie 
werden mir recht geben, daß man hier genau 
prüfen muß, wie weit politische Motive für 
diese Handlung vorgelegen sind und vielleicht 
auch andere Motive. Die Großzügigkeit der 
Bundesbahn in diesen vom Rechnungshof auf­
gegriffenen Fällen durchaus in Ehren, wenn ihr 
eine ebenso große Geste auf der anderen Seite 
gegenübergestanden ist. (Abg. Freund:  Unter 
77.000 Bediensteten war es ein Fall !) Wir 
haben von diesem einen Fall gesprochen. 
Der Präsident des Rechnungshofes deutete 
allerdings an, daß es vielleicht mehrere Fälle 
gewesen seien. Ich sagte schon, ich will nicht 
dem einen Mann, für den besondere Gründe 
sprechen mögen, schaden, ich spreche lediglich 
über das Prinzip. Ich bin für Großzügigkeit, 
aber dann nach beiden Seiten. Und wenn Sie 
mir beweisen können, daß die gleichen Bundes­
bahnen nach 1945 die gleiche Großzügigkeit 
den anderen irgend wie Belasteten gegenüber 
gezeigt haben, dann bitte : Hut ab ! Aber ich 
glaube, daß der Persorialausschuß, der in dem 
einen Fall großzügig war, in dem anderen Fall, 
wo er es hätte machen müssen, die Zu­
stimmung verweigert hat. (Zustimmung bei 
der Wd U.) 

Lassen wir nun dieses Kapitel, wenden wir 
uns der Frage der Sozialversicherungsträger zu. 
Auch hier sehen Sie : Alle Argumente, die gegen 
unser derzeitiges System der Sozial- und be­
sonders der Krankenversicherung sprechen, 
werden in diesem Bericht neuerlich und nicht 
zum erstenmal unterstrichen. Wieder wird, 
wie seit Jahren, in verstärktem Umfang über 
die ungünstige Kassengebarung berichtet, 
wieder nehmen die Sachleistungen stärker als 
die Beitragseinnahmen zu. Die Rentenver­
sicherung weist eine besonders ungünstige 
Gebarung auf. Die Invalidenversicherung bringt 
erstmalig einen nicht unerheblichen Abgang. 
Die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt 
mußte Millionen Schilling ihrer Liquiditäts­
reserve entnehmen. Die Verwaltungskosten 
werden zwar allgemein nicht als überhöht be­
zeichnet, aber es muß trotzdem hervorgehoben 
werden, daß gerade die Anstalt mit den höch­
sten Verwaltungskosten, nämiich die steirische 
Meisterkrankenkassa, das beste Ergebnis auf­
gewiesen hat. Ich glaube, dafür mag maß­
geblich sein, daß diese Krankenkassa eine freie 
Ärztewahl und die Honorierung der ärztlichen 
Einzelleistung vorsieht. Es ist heute vor 
einigen · Stunden schon davon gesprochen 
worden, daß es ein solches System grundsätz­
lich in Frankreich gibt. 

Meine Fraktion befürchtet nun, daß das 
kommende Allgemeine Sozialversicherungs-

gesetz dieser Einschau des Rechnungshofes und 
den damit durchaus gleichlaufenden allge­
meinen Erfahrungsberichten kaum Rechnung 
tragen wird. Wir befürchten - das sagen wir 
ganz offen -, daß es zum Gegenstand eines 
parlamentarischen Tauschhandels gemacht 
wird, zum Objekt der Parlamentsbörsianer. 
Es war der Herr Abg. Dr. Pittermann, der 
einmal über die sogenannte Parlamentsbörse 
die Stirne gerunzelt hat. Er hat vor etwa vier 
oder sechs Wochen rügend darüber gesprochen. 
Ich befürchte allerdings, daß er sich jetzt 
janusköpfig zeigt und ein sehr wohlwollendes 
Lächeln für diese Parlamentsbörse um das 
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz haben 
wird. Wir befürchten also - das möchte ich 
heute, Wochen, vielleicht auch Monate vor 
der Debatte darüber feststellen -, daß keiner­
lei Änderungen im System vorgenommen 
werden, obwohl die Erfahrung des Auslandes 
wie auch die des Rechnungshofes, die Er­
fahrung des Inlandes also, dafür spricht, daß 
dieses grundlegend geändert wird. 

Eine andere Frage - sie wurde kurz auch 
im Rechnungshofbericht angeschnitten - ist 
die Frage der Verwaltungsreform. Hier bin 
ich von einem abgrundtiefen Skeptizismus 
erfüllt. Wir sprechen seit Jahren von ihr, 
herauskommen tut nie etwas. Bezeichnender­
weise hat der Herr Bundesminister für Finan­
zen sogar gesagt, er beabsichtige, in diesem 
Jahre noch hunderte neue Finanz beamte ein­
zustellen. Es ist also gewissermaßen so, daß 
die an der Verwaltungsreform primär interes­
sierte Stelle darangeht, anscheinend als erste 
- zumindest hat sie es im Ausschuß als erste 
zugegeben -hundert neue Beamte einzustellen. 

Ich weiß nicht, ob man es statt des Dichter­
wortes, die Österreicher seien ein Volk der 
Dichter, Denker und Träumer, dazu bringen 
wird, daß man uns ein Volk der Steuerzahler 
und Finanzbeamten nennen muß oder zu­
mindest ein Volk der Beamten und der Regier­
ten. Ich erhebe meine warnende Stimme gegen 
dieses Vorgehen und befürchte, daß wir die 
kommenden Lasten, die uns der Staatsvertrag 
auferlegt, die für uns auch die schwindende 
Konjunktur in Europa mit sich bringen wird, 
daß wir alle diese Schwierigkeiten kaum werden 
bewältigen können, wenn wir nicht ernst, ohne 
Demagogie, aber von einer tiefen Aufmerksam­
keit gegenüber den Problemen erfüllt, mit der 
VerwaltungsrefQrm beginnen. 

Ich komme zum Kapitel Landwirtschaft. 
Es ist heute schon erörtert worden. Es wäre 
ja verlockend, darüber ausführlich zu sprechen, 
nimmt es doch etwa die Hälfte des Ausschuß­
berichtes ein. Ich bin kein Agrarier und habe 
nie behauptet, auf diesem Gebiet ein Fachmann 
zu sein. Wenn ich aber selbst als ein Sach-
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fremder von Mißständen' bei der Preisstützung, 
von Mißständen bei der Brotgetreideeinfuhr , 
bei der Abrechnung der Fleischimporte, bei 
den Fleisch� und Speckeinlagerungen, bei Kon­
sumaktionen und ähnlichen Mißständen höre, 
dann muß ich schon sagen : Hier kann nicht alles 
stimmen, hier scheint doch die verantwortliche 
Hand nicht stark genug zuzugreifen. Wenn 
man dann hörte - bitte, der Mann wurde an­
gezeigt, aber dennoch -, daß es vorkommen 
konnte, daß ein Mann sich den munteren 
Scherz erlaubte, statt Frischfleisch Gefrier­
fleisch einzudosen, dann befürchtet man fast, 
daß wir nicht vor dem Problem stdlen, vor das 
wir neulich bei einer Debatte gestellt wurden, 
ob nämlich Rab' oder Adler das österreichische 
Wappentier sein soUe, sondern daß es dann die 
Elster sein müßte. 

Wir wollen daher hoffen, daß der Landwirt­
schaftsminister mit harter Hand Ordnung 
schafft. Ich glaube, der Rechnungshofbericht 
hat angedeutet, daß da und dort schon eine 
positivere Beurteilung als im Vorjahr gefällt 
werden konnte. Wir wollen hoffen, daß das 
auf dem ganzen Sektor der Landwirtschaft der 
Fall ist, auch dort, wo der Herr Minister sich 
im Ausschuß so hart zeigte : in der Abweisung 
unserer Hinweise auf die Doppelfunktionen. 
Ich glaube, sehr elegant ist das mit den Doppel­
funktionen im Sektor der Landwirtschaft 
nicht, ob es formell richtig oder unrichtig ist. 
Schon deshalb glaube ich der Hoffnung Aus� 
druck geben zu können, daß sie beseitigt werden. 

Zum Schlusse kommend, möchte ich noch 
auf etwas hinweisen, was ich für sehr wichtig 
halte, weil - das hat der Herr Abg. Grubhofer 
sehr richtig gesagt - in diesen Dingen auch 
Fragen der politischen Anschauung und der 
Weltanschauung eine Rolle spielen. Ich halte 
es aus politischen, wenn Sie wollen, weltan­
schaulichen Gründen für bedeutungsvoll, das 
Folgende zu erörtern. 

In dem Rechnungshofbericht, in dem auch 
so viel Gutes gesagt wird, findet sich eine 
deutliche Tendenz zur Nivellierung. Es scheint 
deutlich, daß der Rechnungshof bestrebt ist, 
jeder individuellen wirtschaftlichen Gestaltung 
entgegen- und für eine Nivellierung einzutreten. 
Dies ist einerseits in personenrechtlicher Hin­
sicht der Fall. So wird eine generelle Regelung 
auf diesem Gebiet für alle gemeinnützigen 
Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaften in 
Z. 348 gefordert. Sogar für das Straßenpersonal 
soll für ganz Österreich eine einheitliche Dienst­
vorschrift geschaffen werden - Z. 441 -, 
obwohl es sicherlich unter verschiedenen Um­
ständen arbeitet. Es wird gegen eine einseitige 
Bevorzugung einzelner Dienststellen bezüglich 
der überall gleich schwierigen �ohnungsbe­
schaffung Stellung genommen, obwohl ich 

glaube, daß das Problem nicht in ganz Öster� 
reich unter vollkommen gleichen Aspekten 
steht. (Der P r ä  s i d e n  t übernimmt den 
Vorsitz.) 

Anderseits wird auch auf sachlichem Gebiet 
die Differenzierung abgelehnt. Den Wohnungs� 
und Siedlungsgenossenschaften wird die Bil­
dung einheitlicher Mietzinse in der Form eines 
Mischzinses, ohne Rücksicht auf die Höhe der 
Baukosten, empfohlen ; Z. 352 . Es wird ihnen 
aber auch eine Vereinheitlichung des Systems 
der Eintreibung der rückständigen Mieten nahe­
gelegt. Darüber kann man reden. Es müßte 
studiert werden, inwieweit wohl auch hier 
Spezifizierung und Unterschiede einen Sinn 
haben. Darüber hinaus wurde angeregt, ein� 
heitliche Vorschriften für die Bauordnung für 
das ganze Bundesgebiet anzustreben ; Z. 355. 
Auch darüber wäre zu sprechen. Aber auch hier 
glaube ich, daß es nicht ohne weiteres möglich 
sein kann, die Bauordnung im gesamten 
Bundesgebiet einheitlich zu regeln. 

Sosehr da und dort in dieser Tendenz auch 
etwas Positives enthalten ist, liegt doch eine 
Gefahr in der Anschauung, man müsse alle 
Lebensvorgänge vereinheitlichen. Hierin liegt 
zweifellos eine politische - ob gewollte oder 
ungewollte - Bedeutung. Ich weiß es nicht, 
ich behaupte nicht, daß das gewollt war, 
aber als Abgeordneter muß ich mich damit 
auseinandersetzen. 

Natürlich erleichtert die Vereinheitlichung 
aller Vorschriften die Überprüfung durch den 
Rechnungshof. Das ist nicht zu leugnen. 
Aber nehmen wir uns die Unterschiede in den 
Bauordnungen her. Das liegt sicher in den 
wirtschaftlich oder, wenn Sie wollen, in den 
geographisch verschiedenen Verhältnissen be­
gründet. Die Bauordnung von Wien und die von 
Vorarlberg wird kaum einheitlich sein können. 
Es wird auch derjenige, der in einer schönen Um­
gebung wohnen will, bereit sein, einen höheren 
Mietzins zu bezahlen, keinen Mischzins. Letzten 
Endes würde eine allgemeine Nivellierung nur 
der geistigen Verarmung Vorschub leisten, wie 
sie auch in personenrechtlicher Beziehung mit 
dem von uns vertretenen echten Leistungs� 
prinzip in Widerspruch steht. Diese Tendenz 
der Nivellier_ung leuchtet also da und dort aus 
dem Rechnungshofbericht hervor, wir sehen sie 
auch in vielen Regelungen des Lebens immer 
wieder, und dieser Geist des Kollektivs ist der 
Hauptgegner einer freiheitlichen Fraktion. 
Unter Massenmenschen möglichst gleiche Vor­
schriften, möglichst gleiche Lohnverhältnisse 
zu schaffen, ist die Absicht. Auch wird die 
direkte Beziehung, die dem Talent des einzelnen, 
den besonderen Umständen Rechnung trägt 
und die bereit ist, Sonderverhältnisse zu be­
rücksichtigen , immer wieder durch diese Ten-
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denz der Nivellierung, aber auch durch Ein­
schaltung unpersönlicher Machtkomplexe auf­
gelöst. 

Wenn ich von diesen unpersönlichen Macht­
komplexen nur ganz kurz spreche, weil Sie 
'mir vielleicht vorwerfen können, ich schweife 
etwas vom Thema ab, dann meine ich damit, 
daß man mehr und mehr versucht, etwa 
zwischen Arbeiter und Arbeitgeber anonyme 
Körperschaften einzuschalten, daß man 
zwischen Mieter und Hausherrn Organisationen 
stellt, zwischen Ärzte und Patienten, wie heute 
gesagt worden ist, eine Art ärztliche Massen­
abfertigung, zwischen Kaufmann und Kunden 
verschiedene Zwischenglieder einfügt, also ver­
sucht, auf dem einen Weg durch die Einschal­
tung der anonymen Kollektive und auf dem 
anderen Weg durch Nivellierung den Massen­
menschen zu erzeugen, der zwangsläufig ein 
Mensch mit niedrigerem Niveau sein muß. Das 
ist das - verzeihen Sie mir die Zitierung -, 
was der schwedische Schriftsteller Arsid Freiberg 
den Sozialisten vorwarf, nämlich Schritt­
macher der Mittelmäßigkeit zu sein. Wenn er 
damit etwa gemeint hätte, es gäbe keine 
hervorragenden Köpfe in den Reihen der 
Sozialisten, dann hat Freiberg unrecht, ebenso, 
wenn er gemeint hätte, die Sozialistische Partei 
hätte nicht historische Verdienste um die 
Befreiung der Arbeiterschaft aus wirtschaftlich 
untragbaren Verhältnissen. Aber wenn er 
damit gemeint hat, daß die gegenwärtige 
Sozialdemokratie diese Vermassung und die 
damit verbundene Niveauverminderung und 
Mittelmäßigkeit mit sich bringt, so befürchte 
ich, hat er nicht unrecht. Das aber gehört auch 
wieder in den Rechnungshofbericht hinein, 
denn ich befürchte, daß in diesem Bericht da 
und dort ein Schrittmachen für diese Nivellie­
rung, für dieses Herunter , für diese Vermassung 
zu sehen ist. Ob bewußt, wie ich schon sagte, 
oder ob unbewußt, das weiß ich nicht. 

Es ist nun gerade die Aufgabe einer Fraktion 
wie der meinen, die der Freiheit, der Einzel­
persönlichkeit, der Unterstreichung der Per­
sönlichkeit, der Unterschiedlichkeit des ein­
zelnen Menschen in jedem Lebensvorgang 
immer wieder das Wort spricht, darauf hin­
zuweisen. Das soll uns aber nicht hindern, 
der Arbeit des Rechnungshofes unseren Dank 
zu zollen und diesen Bericht positiv entgegen­
zunehmen. (Beifall bei der W dU.) 

Präsident : Ich erteile dem nächsten vorge­
merkten Redner, dem Herrn Abg. Czettel, das 
Wort. 

Abg. Czettel : Hohes Haus ! Der Bericht 
des Rechnungshofes über die Prüfungsergeb­
nisse bei Schoeller-Bleckmann hat in der 
Öffentlichkeit eine rege Diskussion ausgelöst. 
Die öffentliche Kontrolle, die öffentliche Kritik, 

die daraus folgende öffentliche Diskussion 
und nicht zuletzt die daraus resultierenden 
obj ektiven Schlußfolgerungen sind eigentlich 
Lebenselemente einer jeden echten Demokratie. 
Die Tätigkeit des Rechnungshofes ist daher 
eine der wesentlichsten Voraussetzungen für 
das gesunde Funktionieren einer der tief in das 
Leben der Menschen greifenden Gewalten 
unserer demokratischen Republik, nämlich 
der öffentlichen Verwaltung. Deshalb bejahen 
wir Sozialisten die Tätigkeit des Rechnungs­
hofes, und dies auch dann - das wollen 
wir ganz besonders erwähnen -, wenn, wie 
im vorliegenden Fall bei Schoeller-Bleckmann, 
die Prüfungsergebnisse Kriterien aufzeigen, 
die den Gegnern der Sozialisten leicht Anlaß 
geben könnten, in der Behandlung des Berichtes 
über den Rahmen der Sachlichkeit hinauszu­
gehen. 

Der Bericht des Rechnungshofes über Schoel­
ler-Bleckmann stellt in seiner Einleitung fest : 
"Bei der Beurteilung der Entwicklung des 
Unternehmens von 1950 bis 1953 bzw. 1954 
mußte festgestellt werden, daß sich die un­
günstigen Verhältnisse der Jahre 1945 bis 1950 
noch immer nachteilig auswirken."  Meine 
Damen und Herren ! In dieser so kurzen und 
nüchternen Feststellung liegt eine Fülle von 
Problemen, die eigentlich alle aufgezählt ge­
gehören, um alles andere, was der folgende 
Bericht sagt, auch tatsächlich mit der nötigen 
Objektivität verstehen und beurteilen zu 
können. 

Ich glaube, daß ich nicht zuviel sage, 
wenn ich behaupte : Wir sprechen heute 
über ein tragisches Kapitel der Nachkriegs­
geschichte, in der die Existenz von rund 
6000 Menschen auf dem Spiele gestanden ist 
und noch immer auf dem Spiele steht ! Es 
ist gut und auch höchste Zeit, über diese Dinge 
zu sprechen, und ich glaube auch, ·daß endlich 
einmal in einem entscheidenden Maße gehan­
delt werden muß, um gerade diesen Menschen 
die Existenz auch für die weitere Zukunft zu 
sichern. Jeder, den die Versuchung lockt, 
diese Frage irgendwie von der politischen 
Seite zu beurteilen, geht einen gänzlich 
falschen Weg. Das Schicksal dieses Unter­
nehmens, dessen Mutterbetrieb das größte 
Industriewerk Niederösterreichs, nämlich das 
Werk Ternitz, ist, ist ein Stück Schicksal 
des Landes Niederösterreich überhaupt. 

Gestatten Sie mir, daß ich versuche, Ihnen 
einleitend jene Situation zu schildern, in der 
sich die bisherige Entwicklung dieses Betriebes 
abgespielt hat und die wie ein roter Faden 
durch fast alle 20 Positionen des Kontroll­
berichtes leuchtet. 

Wir alle wissen, soweit wir uns mit wirt­
schaftlichen Fragen beschäftigen, daß jedes 
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Unternehmen der Schwerindustrie, vor allem 
dann, wenn der Umsatz in weitestem Maß 
an den Export gebunden ist, relativ viel 
Eigenkapital benötigt. Ich möchte Ihnen 
sagen, um auch die finanzielle Ausgangsposition 
des Unternehmens zu beleuchten, daß das 
Schoeller-Werk schon im Jahre 1938 als 
Schwerindustriebetrieb an einer zu geringen 
Ausstattung mit Eigenmittel gelitten hat. 

Aber ein Umstand, der heute von keinem 
der Redner, die so viel über Schoeller-Bleck­
mann wußten, erwähnt wurde, war eigentlich 
der Beginn dieses tragischen Verlaufes der 
Entwicklung des Betriebes in den letzten 
Jahren : der Umstand, daß dem Unternehmen 
- und damit der Volkswirtschaft - und den 
dort beschäftigten Menschen eine Unzahl 
von Maschinen und Materialien durch die 
Demontagen verlorengegangen sind. Allein aus 
dem Werk Ternitz wurden 1400 Waggons 
solcher Maschinen und Materialien von der 
Besatzungsmacht weggeschleppt, und wir müs­
sen uns doch darüber klar sein, welche Wir­
kungen dieser eminente Substanzverlust in 
einem so großen und wichtigen Betrieb auch 
für die Folgezeit haben kann. Ich hätte 
mich gefreut, wenn einer der Redner, die hier 
oft in ganz leichtfertiger und überspitzter Art 
den Bericht auszulegen versuchten, zumindest 
auf diesen Umstand hingewiesen hätte. 

Die Kapazität des Werkes Ternitz hat in 
dieser Umbruchszeit durch die Demontagen 
praktisch zwei Drittel ihres Volumens verloren. 
Fast das gesamte Elektrostahlwerk in Ternitz, 
also alle Hochfrequenz- und Lichtbogenöfen 
bis auf einen kleinen 12 Tonnen-Lichtbogen­
ofen, der zerlegt liegen geblieben war, wurde 
abgetragen, die Stahlgußformerei mit allen 
maschinellen Einrichtungen, das Preß werk , 
das Grobwalzwerk, das Rohrwerk, das Nord­
werk, das Mittelwerk, die Hartmetallerzeugung, 
die Reingasanlage , die Druckluftanlage und 
manche andere Einrichtungen gingen dem 
Unternehmen durch die Demontage an Sub­
stanz verloren. An finanziellen Mitteln standen 
der öffentlichen Verwaltung, die in der Um­
bruchszeit vor die Aufgabe gestellt war, 
weiterzuwirtschaften, praktisch 4 Millionen 
Reichsmark auf einem Bankkonto in Leoben 
und 2 Millionen Reichsmark bei der Wiener 
Zentrale z'ur Verfügung. Fast der ganze 
Technikerstab war durch die Kriegsereignisse 
weg, eine Handvoll von wackeren Ingenieuren 
und eine Gruppe ehrlich gewillter und hun­
gernder Arbeiter war die Ausgangsposition. 

Hohes Haus ! Ich glaube, wenn man über 
Schoeller-Bleckmann spricht, dann muß man 
auch von jenen Männern sprechen, die in 
dieser Zeit, ohne zu wissen, was weiter ge­
schehen wird, mit Mut und mit Verant-

wortungsbewußtsein an den Aufbau dieses 
Unternehmens geschritten sind. (Lebhafter 
Beifall bei der SPÖ.) Die Unternehmungs­
leitung sah sich in erster Linie vor drei grund­
legende Aufgaben gestellt : 

Erstens galt es; die vorhandenen Anlagen 
notdürftig zu reparieren, eine Reparatur, 
während der nicht im geringsten Maß auf 
eine kontinuierliche organische Entwicklung 
auf Grund eines Investitionskonzeptes Rück­
sicht genommen werden konnte. Diese Art 
von Wiederaufbau, also ohne sich organisch 
in ein Investitionskonzept einordnen zu kön­
nen, hat faktisch bis zum Jahre 1949 , ja bis 
zum Jahre 1950 gedauert. 

Die zweite Aufgabe war die Bewerbung um 
öffentliche Mittel. Ich habe nicht die Absicht, 
meinen Kollegen Grubhofer anzugreifen. Ich 
glaube, er hat sich . im Ausschuß und zum 
Teil auch heute bemüht, die Sache einiger� 
maßen objektiv zu sehen. Aber er hat hier 
einen Vorwurf erhoben, den er im Ausschuß 
nicht vorgebracht hat, nämlich man könne 
nicht soziale Aspekte berücksichtigen, wenn 
man vorher den Betrieb zugrunde richtet 
oder so ähnlich. Meine Damen und Herren !  
In der ersten Sitzung des neuen Aufsichtsrates 
der neuen Gesellschaft, die nach der öffentli­
chen Verwaltung gegründet worden ist, hat 
der Vorstand berichtet, daß man ein unmittel­
bares Investitionsprogramm für das laufende 
Jahr von ungefähr 46 Millionen Schilling 
erstellt habe, daß aber insgesamt nur 8 Millio­
nen Schilling hereingekommen seien. Man 
hat also im Jahre 1949 , in einem Augenblick, 
in dem man noch nicht sagen konnte, daß 
schon so besonders gewirtschaftet wurde, ein 
Investitionsprogramm, das wohl den kleinsten, 
den notwendigsten Rahmen gehabt hat, zu� 
rückstellen müssen. Die Bewerbung um öffent� 
liehe Mittel war lange Jahre hindurch ein 
vergebliches Bemühen. 

Die dritte große Aufgabe war der Neuaufbau 
der betrieblichen Organisation - dazu gehört 
auch der Aufbau des Vertretungsapparates 
im Ausland -, und das bei all den Schwierig­
keiten, die ich Ihnen aufgezählt habe, in einer 
Zeit, in der andere Betriebe mit weitaus 
weniger Substanz verlust und mit weitaus 
günstigerer Zubilligung von öffentlichen Mit­
teln aufbauen und sich in die Wirtschaft 
einordnen konnten. Stellen Sie sich vor, 
welche Aufgaben das für eine Unternehmungs­
leitung und für die Arbeiterschaft bedeutet 
hat. 

Trotz dieser Umstände ist es gelungen, 
bereits im Jahre 1951  die Jahresproduktion 
des Unternehmens mit 74.000 Tonnen über 
die Jahresproduktion des Jahres 1937 hinaus­
zutreiben. Daß die s möglich war, verdanken 
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wir den unermüdlichen Arbeitern und Ange­
stellten, die trotz aller Schwierigkeiten und 
trotz Hunger an politisch exponierter Stelle 
unserer Republik am Wiederaufbau treu 
mitgearbeitet haben. Diesen Erfolg verdanken 
wir aber auch jenen Mi:\nnern, die unter 
dem Druck einer unzulänglichen öffentlichen 
Unterstützung, vielfach zu selbständigen Hand­
lungen ganz hoher Verantwortlichkeit ge­
zwungen, dieses Unternehmen aus dem kon­
kursreifen Chaos der Umbruchstage heraus­
geführt haben. 

Ich bitte Sie nun, folgendes zu bedenken : 
Zwei Drittel der Kapazität von Schoeller­
Bleckmann waren durch Demontage verloren. 
Die Beschäftigtenzahl des Unternehmens mit 
rund 6000 beträgt rund sechs Prozent der 
gesamten Beschäftigtenzahl in der verstaat­
lichten Industrie. Fünf Prozent der gesamten 
österreichischen Rohstahlproduktion erzeugt 
Schoeller-Bleckmann. Das Unternehmen er­
hielt rund 100 Millionen Schilling aus ERP­
Mitteln, das sind in Wirklichkeit nur drei 
Prozent der gesamten ERP- und Bundes­
mittel, die im Rahmen der verstaatlichten 
Industrie für Investitionszwecke ausgeschüttet 
worden sind. Bei einem Gesamtaufwand von 
rund 400 Millionen Schilling bis zum Jahre 1954 
betragen diese 100 Millionen rund 25 Prozent 
des Investitionsvolumens, während andere 
Unternehmen bis zu 50, j a  mehr Prozent 
erhalten haben. Ich glaube, ich brauche 
Ihnen hier nicht zu sagen, wo die Schwierig­
keiten liegen. Wir wissen, daß bei der Vergabe 
von ERP-Mitteln vor allem j ene Kraft, 
die das Geld herzugeben hat, oft erklärt 
hat : Wir haben es nicht gern, daß dieses 
Vermögen in die russische Zone kommt ! 
Aber was können diese Menschen, was kann 
vor allem die Unternehmungs leitung dafür , 
daß ihr Betrieb, der größte Betrieb des Unter­
nehmens, in der russischen Zone, in Nieder­
österreich liegt ? 

Der Rechnungshof kritisiert das Mißverhält­
nis zwischen Eigenkapital und Fremdkapital 
und hier vor allem zwischen Eigenkapital 
und kurzfristigem und hoch verzinslichem 
Fremdkapital. Das Geld, das für den Wieder­
aufbau nötig war, mußte aufgebracht werden, 
vor allem, um die Produktion so wieder­
erstehen zu lassen, wie sie im Jahr 1 937 war. 

Hohes Haus ! Wer wie ich Gelegenheit gehabt 
hat, bereits zehn Jahre inmitten dieser Be­
triebe zu stehen, der wird die Verhältnisse 
des Unternehmens, auch wenn sie noch so 
energisch und scharf kritisiert werden sollten, 
mit anderen Augen betrachten als jemand, 
der sie bloß aus der Entfernung beurteilt. 
Die Unternehmungsleitung hätte unter den 
genannten Umständen nicht nur keine Substanz-

aufbesserung erzielen können, ja sie hätte 
bei diesen ungenügenden öffentlichen Zuweisun­
gen praktisch zusperren, also das Unternehmen 
völlig aufgeben müssen. Daß es nicht so weit 
gekommen ist, das verdanken wir der in­
neren Entschlußkraft jener Menschen, die 
natürlich aus der Sorge um den Betrieb und die 
Leistung des Ganzen geboren war. Ein 
Unternehmen, das keine finanziellen Mittel 
zur Verfügung hat und es dennoch zu einer 
solchen Produktionsleistung bringt, muß 
eben letzten Endes oft kurzfristige Betriebs­
mittelkredite in Anspruch nehmen. 

Zu den Kriterien, die im Rechnungshof­
bericht aufscheinen, ist, was vor allem den 
Menschen draußen besonders weh getan hat, 
das Krisenjahr 1953 gekommen. Die Hoch­
konjunktur nach dem Ausbruch des Korea­
Krieges hatte zur Folge, daß viele Betriebe 
durch genügende Substanzaufbesserungen 
etwas krisenfester geworden waren. Es folgte 
eine Stahlkrise, die nicht nur in Österreich 
und bei Schoeller-Bleckmann zu spüren war, 
sondern international in Erscheinung trat. 
Sie mußte sich natürlich bei einem nicht 
krisenfesten Unternehmen wie Schoeller-Bleck­
mann umso stärker auswirken. 

Vielleicht darf ich dazu einige Zahlen 
nennen. Im vierten Quartal des Jahres 1952 
haben die Auftragseingänge noch immer mehr 
als 4000 Tonnen im Monat betragen ; 1 953 
waren die Auftragseingänge mehrere Monate 
hindurch bloß etwas mehr als 2000 Tonnen. 
Beachten Sie also diese sehr ungesunde Aus­
lastung der Kapazität. Die Produktion betrug 
im Jänner 1953 7286 Tonnen, im April sank 
sie auf 3361 Tonnen. 

Nun stellt der Rechnungshofbericht für 
dieses Jahr mit Recht fest, daß der Kopfanteil 
größer, die Erzeugung geringer und damit 
der Kostenanteil verhältnismäßig hoch ist. 
Hohes Haus ! Ich habe auch über diese Frage 
im Rechnungsausschuß gesprochen, denn ich 
weiß, daß jede Privatinitiative in einer solchen 
Frage wahrscheinlich leichten Herzens erklärt 
hätte :Wennsich dieAuftragseingänge auf Grund 
einer Konj unkturabnahme verringern, für die 
wir nicht können, dann muß sich der Beschäf­
tigtenstand diesem Auftragsrückgang eben 
entsprechend angleichen . .  Der Auftragsrück­
gang hat rund 50 Prozent betragen und hätte 
also die Hälfte des vorhandenen Personals 
betroffen. Aber ich habe ja auch den Damen 
und Herren im Rechnungshofausschuß gesagt : 
Wir sind in diesem Jahr von einer Stelle zur 
anderen gelaufen und haben so das ver­
hindert, was jeder Privatunternehmer sonst ge­
tan hätte und was zur Folge gehabt hätte, daß 
die ohnehin schon großen Schwierigkeiten 
durch den erfolgten Massenabbau noch ver-
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größert worden wären. Viele Geister waren 
damals dieser Meinung und haben erklärt : 
Na, bauen wir eben tausend oder auch noch 
mehr Menschen ab ! Es ging dabei um Men­
schen, die sich in diesen Gebieten angesiedelt 
hatten, Menschen, die vor allem infolge 
der Kriegsmaschinerie in das Zentrum dieses 
Gebietes eingewandert waren. Ich frage mich : 
Hätte man damals dieser Entwicklung freien 
Lauf lassen sollen ? Das Beibehalten eines 
im Verhältnis zum gesunkenen Auftragsstand 
überhohen Beschäftigtenstandes hat aber zur 
Folge gehabt, daß der Anteil der fixen Kosten, 
der Regien und somit die Kopfkostenquote 
verhältnismäßig hoch war. Ich wollte diesen 
Umstand nur aufzeigen, um dem Rechnungshof­
bericht in seiner nüchternen, sachlichen Dar­
stellung auch diesen menschlichen Aspekt zu 
verleihen. 

Wenn der Herr Abg. Grubhofer meint, 
man könne in der Wirtschaftspolitik nicht 
so ohne weiteres auch sozialpolitische Aspekte 
berücksichtigen, so trennen wir uns da vielleicht 
in den Ansichten und vielleicht trenne ich 
mich da sogar von der Ansicht mancher 
Abgeordneter der Arbeiterschaft. Ich sage 
aber klipp und klar, ich habe von der Wirt­
schaftspolitik die Auffassung, daß sie in Krisen­
situationen selbst auf die Gefahr hin, daß 
finanz mäßig vorübergehende Belastungen ent­
stehen, auch sozialpolitische Aspekte zu be­
rücksichtigen hat, vor allem dann, wenn es 
sich um eine vorübergehende Erscheinung 
handelt. (Lebhafter Beifall bei den Sozialisten. )  

Ein besonderes Kriterium, das die Geister 
der Kritik noch mehr auf den Plan gerufen 
hat, war das steirische Blechwalzwerk. Hohes 
Haus ! Ich bin kein technischer Ingenieur. 
Ich mute mir daher nicht zu, in komplizierten 
technischen Fragen ein fixes Urteil abgeben 
zu können. Ich glaube aber, daß man bei 
Beantwortung solcher Fragen schon auch ein 
wenig grundsätzlich sein soll. Ich meine, daß 
jede Investition von einell} solchen Umfang 
und einer solchen Größe und vor allem inner­
halb eines relativ langen Zeitraumes ganz 
besonderen Wirkungen hinsichtlich der Preise, 
des Markts und der Konjunkturbewegungen 
ausgesetzt ist. Ich habe mir daher die Frage 
gestellt : Worauf waren diese so geschil­
derten Präliminarüberschreitungen zurückzu­
führen ? Und ich habe feststellen müssen, 
daß allein in der Kostenentwicklung des 
Blechwalzwerkes 6 im Jahre 1 95 1  die Präli­
minarüberschreitungen mit 51 Prozent tat­
sächlich auf unvorhergesehene Preissteigerun­
gen und mit rund 1 0  Prozent auf Projekt­
erweiterungen zurückzuführen waren. 

Wenn man die Kostenentwicklung wäh­
rend dieser ganzen Zeit verfolgt, dann wird 

man erkennen, daß ein wesentlicher 
Teil an den überhöhten Präliminar-
überschreitungen tatsächlich auf Einflüsse zu� 
rückzuführen war, die praktisch gar nicht 
im Wirkungsbereich des Unternehmens lagen. 
Ich habe aber eine Genugtuung dabei, die 
ich hier zum Ausdruck bringen möchte : 
Ich weiß, daß Fachkräfte, die nicht aus jener 
"Blutgruppe" sind, der der Generaldirektor 
und die Betriebsratsobmänner angehören, fest­
gestellt haben, daß das Blechwalzwerk prak­
tisch eben nur mehr eine unserer Zeit an­
gepaßte Ergänzungsinvestition . braucht und 
daß man damit rechnen kann, daß es in der 
Zukunft tatsächlich zu einem Ansteigen der 
Produktion des ganzen Unternehmens kommen 
wird. 

Die Beurteilung, ob eine Investition eine 
Fehlinvestition ist oder nicht, kann ja nur 
von dem Gesichtspunkt aus erfolgen, ob die 
Anlage an sich für die Existenz des Unter­
nehmens oder für den betreffenden Produk­
tionszweig zweckmäßig, nötig, unnötig 
oder unzweckmäßig ist. Der Herr Bundes­
minister hat in seinem Schlußwort im Rech­
nungshofausschuß erfreulicherweise selber dar­
auf hingewiesen, daß auch er auf Grund solcher 
Beurteilungen glaubt, daß das Blechwalzwerk 
bereits in absehbarer Zeit tatsächlich zu 
einem elementaren Herzstück der Industrie 
wird, und er hat damit mir und tausenden 
Menschen, die schon sehr um die kommende 
Entwicklung gebangt haben, aus dem Herzen 
gesprochen. 

Hohes Haus ! Ich möchte in diesem Zusam­
menhang noch auf einige Kleinigkeiten hin­
weisen, deren: Erörterung ich vor allem meinen 
Arbeitern und Angestellten draußen schuldig 
bin und die wohl zum Verschwinden gebracht 
werden sollten. Da ist zunächst die Tatsache 
zu erwähnen, daß man gleich nach der Ver­
öffentlichung des Berichtes den Eindruck 
gehabt hat, hier werde ein großes Politikum 
aufgezogen. Ich habe zwar den Eindruck, 
daß man sich jetzt bemüht, in dieser Frage ernst 
und sachlich zu sprechen, ich möchte aber 
doch jenen Zeitungsleuten, die unmittelbar 
nach der Veröffentlichung des Berichtes und 
nach der Anfragestellung der ÖVP-Mandatare 
geglaubt haben, jetzt sei die Zeit gekommen, 
in der man dem Gegner ein Messer nach dem 
anderen hineinstechen kann, folgendes vor� 
halten : 

Das, was sie geschrieben und behauptet 
haben, steht im stärksten Widerspruch 
zu dem, was die Österreichische Volkspartei 
von sich behauptet hat, nämlich zu der 
Absicht, dem Werk und den Arbeitern zu 
helfen. Und wenn sie behaupten, daß die 
Produktivität dieser Betriebe nur 57 Prozent 
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des Jahres 1 937 beträgt, dann möchte ich 
ihnen erwidern, daß dies nicht stimmt. Sie 
haben ganz einfach eine Faustregel ange­
wendet und haben gesagt : Im Jahre 1937 
haben wir soundso viele tausend Tonnen 
produziert und es waren soundso viele tausend 
Menschen beschäftigt. Wir dividieren also 
die Tonnenzahl durch die Kopfzahl und bekom­
men eine Kopfquote und eine Produktivitäts­
quote. Und sie haben dann erklärt : Im 
Jahre 1 953 und 1 954 haben wir soundso viele 
tausend Tonnen und daher soundso viele 
Beschäftigte, wir dividieren also auch diese 
Zahlen und bekommen nach dieser einfachen 
Faustregel die Produktivitätsquote. Ich bin 
einverstanden mit dieser einfachen Faustregel, 
um bloß einen ungefähren Überblick über die 
Entwicklung zu gewinnen, aber man muß 
ja doch auch folgendes berücksichtigen : Durch 
den Demontageverlust und überhaupt durch 
die Entwicklung seit 1937 ist den Betrieben 
vieles von ihrer Kapazität verlorengegangen. 
Man kann die Zahlen von 1937 daher nicht 
zur Grundlage der heutigen Produktion neh­
men. Man soll schon auch berücksichtigen, 
daß in der Entwicklung seit 1945, auch aus 
vielen anderen Umständen heraus, nicht so 
sehr bloß auf die Erweiterung der Tonnen­
leistungen Wert gelegt werden konnte, sondern 
auch auf eine Wertverfeinerung des Produktes, 
auf eine Wertverfeinerung, die viel Zeit und 
Geld in Anspruch nimmt, die aber nicht 
geeignet ist, einen Vergleich hinsichtlich des 
Tonnageertrages mit 1937 zuzulassen. Wir 
glauben nämlich sagen zu können, daß die 
Produktivitätsquote sogar bis zu 167 Prozent 
erreicht hat, wenn man nämlich jene Betriebe 
miteinander vergleicht, die 1937 bestanden 
haben und die heute noch fast unverändert 
bestehen. 

Das muß ich jenen erklären, die geglaubt 
haben, unmittelbar nach der Anfragestellung 
der ÖVP auf die Arbeiterschaft losdonnern zu 
können. Ich sage ihnen, sie haben damit 
weder dem Unternehmen noch der Arbeiter­
schaft einen guten Dienst erwiesen. 

Um auf j eden einzelnen Punkt des Berichtes 
einzugehen, würde man wirklich Stunden 
brauchen, aber bei der Durchsicht der einzelnen 
Positionen komme ich zur Feststellung, daß 
viele Hinweise des Rechnungshofes Merkmale 
sind, die wohl in einem verschiedenen Maße, 
aber doch fast auch in jedem anderen Wirt­
schaftsunternehmen aufzuzeigen wären. 
Manche der aufgezeigten Fehler müssen zweifel­
los der Unternehmensleitung Anlaß zu weiteren 
Anstrengungen auf dem Wege zu einer Bes­
serung der Verhältnisse geben. Im Punkt 649 
stellt der Rechnungshof aber fest, daß sich 
im Jahre 1 954 schon manches geändert hat, 

und ich darf Ihnen selber als Angehöriger 
des Betriebes sagen, wie sehr sich manches 
seither im Sektor der Produktion geändert 
hat. Der Vertreter des Bundesministeriums 
für Verkehr und verstaatlichte Betriebe im 
Aufsichtsrat der Gesellschaft hat noch vor 
der Überprüfung durch den Rechnungshof 
eine Überprüfung durch solche Personen ver­
langt, die der Gesellschaft nicht direkt an­
gehören. Diese Überprüfung hat stattgefunden, 
und das Ergebnis lautet, wie ich schon erwähnt 
habe, daß man jetzt noch etwas hineinstecken 
muß, um das, was investiert worden ist und 
noch nicht völlig zur Entfaltung gekommen 
ist, zur wirklichen Entfaltung zu bringen. 

Aus der Anfrage der ÖVP-Abgeordneten 
an den Herrn Bundesminister und aus den 
Darstellungen einiger bürgerlicher Blätter geht 
hervor, daß man für die Mängel und Fehler 
allein den Generaldirektor Dr. Grassinger 
verantwortlich machen will. Auch der Herr 
Abg. Grubhofer hat ja heute in zi�mlich 
eindeutiger Weise von dieser Verantwortlich­
keit gesprochen. Ich möchte mir daher ein 
paar Bemerkungen auch zu dieser Frage 
erlauben. Ich will nicht in den Verdacht 
kommen, mit einem Generaldirektor, auch 
wenn er meiner Partei angehört und ich ihn 
persönlich kenne, verheiratet zu sein. Aber 
wenn Sie hier von Unfähigkeit sprechen, dann 
frage ich Sie nur : Welche Fähigkeiten haben 
Sie diesem Menschen zugemutet, als er dieses 
Unternehmen seinerzeit aus völliger Hilf­
losigkeit gegenüber den anderen Elementen 
buchstäblich aus dem Nichts wieder empor­
geführt hat 1 Haben Sie damals, als Hilfe 
nötig war, ähnlich wie jetzt, diesem Menschen, 
der sich damals so sehr geplagt hat, auch 
rechtzeitig Hilfe angedeihen lassen 1 Wir 
freuen uns, wenn Sie heute zur richtigen 
Erkenntnis kommen und von Hilfe sprechen. 
Wir werden Sie bei Gelegenheit beim Wort 
nehmen. Tun Sie doch nicht so, als ob dieser 
Generaldirektor allein für das Unternehmen 
verantwortlich wä�e !  Fragen Sie Ihre Partei­
freunde, die Herren Dr. Weninger, Spieß, 
Weinberger usw. , ob sie wirklich dumm und 
unwissend zugesehen haben, als der nach Ihrer 
Ansicht so unverantwortliche und leichtsinnige 
Generaldirektor gehandelt hat ! Ich sage das 
deshalb, weil ich glaube, daß Sie keine Ahnung 
haben, wie so ein Betrieb aussieht. Wenn 
Sie im Jahre 1946 selber mit Schaufel und 
Krampen in diesem Chaos gestanden wären 
und mit den Arbeitern die Trümmer weg­
geschaufelt hätten, dann würden Sie heute 
nicht so über diese Dinge sprechen ! (Lebhafter 
Beifall bei dM· SPÖ.j 

Hohes Haus ! Wir befinden uns jetzt in 
einer Konjunktur. Ich habe erfahren, daß 
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das Unternehmen im ersten Quartal 1955 
bereits aktiv arbeitet. Ich habe erfahren, daß 
viele Bemängelungen des Rechnungshofes 
durch sachliche überlegung in der Vergangen­
heit gutgemacht und berücksichtigt wurden. 
Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, 
daß die Schmelzkapazität des Betriebes rund 
80.000 Tonnen beträgt, während die Ver­
arbeitungskapazität 100.000 Tonnen aus­
macht, und daß diese Differenz von rund 
20.000 Tonnen letzten Endes eine Rohstahl­
knappheit hervorgerufen hat, die man auch 
dadurch ausgleichen kann, daß man die 
Schmelzkapazität durch Einfügung von 
Schmelzöfen erhöht. Entschließen wir uns 
ehrlich, durch Nachholung dessen, was wir 
in der Vergangenheit versäumt haben, den 
Betrieb lebensfähig zu erhalten. Damit tragen 
wir den im Rechnungshofbericht aufgezeigten 
Absichten, nämlich der Sicherung der, krisen­
festen Existenz des Unternehmens und der 
in ihm Beschäftigten, Rechnung. Damit geben 
wir auch der Tätigkeit des Rechnungshofes 
in diesem konkreten Fall den tiefen Gehalt 
einer demokratischen Aufgabenerfüllung. Las­
sen wir das verstaatlichte Stahlwerk Schoeller­
Bleckmann leben, sichern wir diesen 6000 Men­
schen auch weiterhin eine Existenz, und ein 
tragisches Kapitel der Nachkriegszeit wird 
beendet sein und Schoeller-Bleckmann sicher­
lich wieder zu einem gesunden Kraftborn 
der österreichischen - Volkswirtschaft werden ! 
(Beifall bei der SPÖ.j 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist daher geschlossen. 
Der Herr Berichterstatter verzichtet auf das 
Schlußwort. 

Wir kommen zur Abstimmung. 
Bei der A b 8 t immung wird der Antrag, 

den Tätigk e i t 8ber i ch t  de8 Rechnung8hofe8 
zur Kenntni8 zu nehmen, e i n 8 t immig a n ­
genommen. 

Präsident : Wir kommen nunmehr zum 
2. Punkt der Tagesordnung : Bericht des Aus­
schusses für Verfassung und für Verwaltungs­
reform über die Regierungsvorlage (559 d. B.) : 
Bundesgesetz, womit der Wirkungsbereich des 
Bundeskanzleramtes in Angelegenheiten der 
Landesverteidigung festgesetzt wird (564 d. B. ) .  

Berichterstatter ist der Herr Abg. Grub­
hofer. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
berichten. 

Berichterstatter Grubhofer : Hohes Haus ! 
Die Souveränität unseres Vaterlandes wäre 
nicht vollständig, wenn wir nicht über die 
Wehrhoheit verfügten. Wie bereits anläßlich 
der Genehmigung des Staatsvertrages mehrfach 
ausgeführt wurde, bedeuten die Bestimmungen 
dieses Vertl'ages unter anderem auch die Er-

ringung der österreichischen Wehrhoheit. Es 
wurden wohl gewisse Einschränkungen in den 
Art. 12 bis 16 des Staatsvertrages verfügt, 
die aber keineswegs grundsätzlicher Natur 
sind. Alle militärischen Einschränkungen sind 
durch Art. 17 des Staatsvertrages zeitlich 
beschränkt. Dadurch erhält Österreich ein 
größeres Ausmaß an Wehrhoheit als etwa 
durch den Friedensvertrag von Saint-Germain. 
(Präsident H a  r tl e b übernimmt den Vorsitz.) 

Zweck der Regierungsvorlage, die uns zur 
Beratung vorliegt, ist es, die Kompetenzen 
für die Besorgung der militärischen An­
gelegenheiten festzulegen. Gemäß Art. 10 
Abs. 1 Z. 15 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
steht die Besorgung der militärischen Angele­
genheiten in Gesetzgebung und Vollziehung 
dem Bund zu. 

Es ist nun für die Definition des Begriffes 
"militärische Angelegenheiten" nicht un­
interessant und nicht unwichtig, die Ge­
schichte der militärischen Verwaltung kurz 
zu erörtern. Die österreichische Militärverwal­
tung reicht zurück bis auf den im Jahre 1556 
eingesetzten Hofkriegsrat. Neben dieser Zen­
tralstelle bestand für die militärische Ver­
waltung der innerösterreichischen Länder und 
für die Verteidigung der kroatischen Grenz­
gebiete ein zweiter Hofkriegsrat in Graz. 
Erst Prinz Eugen gelang es, diesen Dualismus 
der Militärverwaltung zu beseitigen, die Ab­
hängigkeit der Militärverwaltung von 
der Hofkammer zu lösen und im Jahre 1705 
eine selbständige militärische Zentralverwal­
tungsstelle zu schaffen. Diese Einrichtung 
bestand im wesentlichen bis zum Jahre 1848 . 
In diesem Jahr wurde endgültig ein mit 
Militärpersonen - Offizieren und lVIilitär­
beamten - besetztes Kriegsministerium er­
richtet. 

Die Organisation dieses neuen Kriegsmini­
steriums erfuh� durch die Schaffung eines 
Armeeoberkommandos im Jahre 1 849 eine 
Umgestaltung. Dem Kriegsministerium wurde 
die Besorgung der eigentlichen Heeresverwal­
tungsgeschäfte überlassen, während dem 
Armeeorberkommando die Leitung der Militär­
kanzlei, der Operationskanzlei und der Orga­
nisationsabteilung oblag. 1853 wurde das 
Kriegsministerium aufgelöst, jedoch 1860 wie­
dererrichtet. Nach dem Ausgleich mit Ungarn 
im Jahre 1867 gab es schließlich zwei Zentral­
stelIen für die Militärverwaltung : das "ge­
meinsame KTiegsministerium", für Österreich 
und Ungarn gemeinsam, und das mit Aller­
höchster Entschließung im Jänner 1868 er­
richtete "Ministerium für Landesverteidigung 
und öffentliche Sicherheit" für die öster­
reichische Reichshälfte. Als 1870 die An­
gelegenheiten der öffentlichen Sicherheit dem 
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Innenministerium übertragen wurden, erhielt 
die militärische Zentralverwaltung für die 
österreichische Reichshälfte den offiziellen Titel 
"Ministerium für Landesverteidigung" . Die 
Geschäfte des Landesverteidigungsministeriums 
waren ausschließlich politisch-administrativer 
Natur . Dementsprechend bestand der Per­
sonalstand ursprünglich aus einem Stab von 
zivilen Funktionären, welchem der eine oder 
andere militärische Experte beigegeben war. 

Das österreichische Staatswörterbuch zählt 
den Wirkungskreis des Landesverteidigungs­
ministeriums folgendermaßen auf : 

1 .  Politisch-administrative Agenden, ins­
besondere Wehr- und Rekrutierungsangelegen­
heiten, Angelegenheiten der Landwehr, des 
Landsturmes und des Landsturmmeldewesens, 
Mobilisierung und Kriegsleistungen, Militärein­
quartierung, namentlich letztinstanzliehe Ent­
scheidung über Beschwerden und Anstände 
usw. , Militärvorspann, namentlich letztinstanz­
liehe Entscheidung über Beschwerden und An­
stände, Remontierung, Fuhrwerkszählung, 
Hinausgabe von Dienstpferden, Festungs- und 
Bauverbotsrayone, Militärtaxe und Statistik, 
Angelegenheiten der Bürgermiliz- und Schützen­
korps, Militärveteranenvereine, Verleihung von 
Anstellungen an ausgediente Unteroffiziere, 
Stiftungsplätze in den Militärbildungs- und 
Erziehungsanstalten. 

2. Militärische, ökonomische und admini­
strative Angelegenheiten der Gendarmerie und 
der Militärpolizeiwache_ 

3. Militärischer Wirkungskreis für alle An­
gelegenheiten der Landwehr. 

Die als "militärische Angelegenheiten" be­
zeichneten Agenden, wie ich sie soeben auf­
gezählt habe, wurden allerdings in Einzel­
heiten noch mehrfach verändert und gingen 
dann 1919 gemäß dem Beschluß der Provi­
sorischen Nationalversammlung in die Rechts­
ordnung der Republik Österreich über. Das 
auf Grund des erwähnten Beschlusses er­
richtete Staatsamt für Heereswesen vereinigte 
in sich die Aufgaben des "gemeinsamen 
Kriegsministeriums" und des "Ministeriums 
für Landesverteidigung' , der österreichischen 
Reichshälfte. 1923 wurden diese Agenden vom 
"Bundesministerium für Heereswesen" über­
nommen. Seit 1925 gab es auf dem Gebiet 
der "militärischen Angelegenheiten" keine 
Kompetenzänderung ; lediglich das Bundes­
ministerium für Heereswesen wurde im Sep­
tember 1933 in "Bundesministerium für Landes­
verteidigung" umbenannt. 

Der von der Bundesregierung vorgelegte 
Gesetzentwurf basiert auf der geschilderten 
historischen Entwicklung des Militärwesens in 
Österreich. 

§ 1 enthält eine Generalklausel : Alle mili­
tärischen Angelegenheiten werden ausnahmslos 
dem Bundeskanzleramt übertragen. 

§ 2 enthält lediglich eine beispielsweise Auf­
zählung der wichtigsten Angelegenheiten, die 
als "militärische Angelegenheiten" im Sinne 
unserer Bundesverfassung anzusehen sind. 
Diese Aufzählung hat in der von mir geschil­
derten Agendenverteilung des früheren Landes­
verteidigungsministeriums der österreichischen 
Reichshälfte ihr Vorbild ; sie ist aber nicht 
vollständig. Zunächst gehören zur Kompetenz 
"militärischer Angelegenheiten" alle die An­
gelegenheiten, die zur Zeit des Wirksamkeits­
beginnes der Kompetenzverteilungsbestim­
mung im Bundes-Verfassungsgesetz - das 
ist am 1 .  Oktober 1925 - als militärische 
Angelegenheiten anzusehen waren. Aber auch 
Neuregelungen können in diese Kompetenz 
fallen, sofern sie nur nach ihrem Inhalt syste­
matisch zu den militärischen Angelegenheiten 
gehören. 

§ 3 bestimmt, daß der Wirkungsbereich des 
Bundesministeriums für Finanzen in Pensions­
angelegenheiten durch das vorliegende Gesetz 
nicht berührt wird. 

§ 4 normiert, daß Angelegenheiten, die bisher 
von anderen Bundesministerien besorgt wur­
den, aber unter die Kompetenzbestimmungen 
dieses Gesetzes fallen, in Zukunft vom Bundes­
kanzleramt unter Mitwirkung der sachlich 
beteiligten Bundesministerien zu besorgen sind. 

§ 5 bestimmt, daß alle Bundesministerien, 
die durch Maßnahmen den neuen Wirkungs­
bereich des Bundeskanzleramtes berühren 
könnten, das Einvernehmen mit dem Bundes­
kanzleramt herzustellen haben. Demnach ist 
in § 6 mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
die gesamte Bundesregierung betraut. 

Der Vollständigkeit halber 'sei mir gestattet, 
auf die Verfassungsbestimmungen hinzuweisen, 
die das Bundesheer betreffen. Gemäß Art. 79 
Bundes-Verfassungsgesetz obliegt dem Bundes­
heer der Schutz der Grenzen der Republik. 
Soweit die gesetzmäßige bürgerliche Gewalt 
seine Mitwirkung in Anspruch nimmt, ist das 
Bundesheer zum Schutz der verfassungs­
mäßigen Einrichtungen sowie zur Aufrecht­
erhaltung der Ordnung und Sicherheit im 
Innern und zur Hilfeleistung bei Elementar­
ereignissen und Unglücksfällen außergewöhn­
lichen Umfanges bestimmt. Wir haben es 
also mit einem .Heer zu tun, das seinen Auf­
gabenbereich eindeutig nur innerhalb der 
Grenzen unseres Vaterlandes hat. Welche 
Behörden und Organe die Mitwirkung des 
Bundesheeres zu den genannten Zwecken 
unmittelbar in Anspruch nehmen können, 
wird das Wehrgesetz, das demnächst hier zu 
behandeln sein wird, zu bestimmen haben. 
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Den Oberbefehl über das Bundesheer führt 
der Bundespräsident. Soweit nicht nach dem 
Wehrgesetz der Bundespräsident selbst über 
das Heer verfügt, steht die Verfügung dem 
zuständigen Regierungsmitglied innerhalb der 
ihm von der Bundesregierung erteilten Er­
mächtigung zu. Die Befehlsgewalt über 
das Bundesheer übt das zuständige Regierungs­
mitglied aus. 

Gemäß der Regierungsvorlage ist das zu­
ständige Regierungsmitglied nunmehr der Herr 
Bundeskanzler selbst. Gemäß Art. 69 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes wird der Bundes­
kanzler im Verhinderungsfalle durch den 
Herrn Vizekanzler vertreten. 

Ich darf feststellen, daß der von der Bundes­
regierung vorgelegte Gesetzentwurf seinen 
Zweck voll erfüllt und eine klare Festlegung 
der Zuständigkeit des Bundeskanzleramtes 
für alle "militärischen Angelegenheiten" ent­
hält. Als zuständiges Regierungsmitglied im 
Sinne des Bundes-Verfassungsgesetzes für die 
militärischen Angelegenheiten und insbeson­
dere das Bundesheer ist nach diesem Gesetz­
entwurf der Herr Bundeskanzler und im 
Verhinderungsfall in seiner Vertretung der 
Herr Vizekanzler anzusehen. 

Der Ausschuß für Verfassung und für Ver­
waltungsreform hat die Regierungsvorlage in 
seiner Sitzung am 16. Juni dieses Jahres in 
Anwesenheit von Bundeskanzler lng. Raab 
und Vizekanzler Dr. Schärf beraten. In der 
Debatte sprachen außer dem Berichterstatter 
die Abg. Ozernetz , Eibegger, Dr. Kraus, 
Dr. Pfeifer, Pölzer, Prinke, Sebinger und 
Wallner sowie Bundeskanzler lng. Raab und 
Vizekanzler Dr. Schärf. 

Der Ausschuß hat den von der Bundes­
regierung vorgelegten Gesetzentwurf mit eini­
gen Abänderungen angenommen. Demnach 
soll im § 1 in der dritten Zeile nach den Worten 
"obliegt dem Bun.deskanzleramt und" ein­
gefügt werden : "nach Maßgabe besonderer 
bundesgesetzlicher V orschriften unter Mit­
wirkung der Behörden der allgemeinen staat­
lichen Verwaltung in den Ländern" . Hier 
darf ich auf einen Druckfehler hinweisen 
und das Hohe Haus auch aufmerksam machen, 
daß bei der Drucklegung des Gesetzestextes 
im Bericht bei § 1 ein Irrtum geschehen ist. 
Denn das Wort "und", das in die vierte 
Zeile nach "Bundeskanzleramt" gehört, findet 
sich hier auf einmal in der viertletzten Zeile 
des § 1 nach dem Wort "Ländern" .  Das 
ist vollkommen falsch ; das gehört nicht dahin 
und das würde eine ganz andere Bedeutung 
haben. Denn dieses "und" bezieht sich auf 
die Kompetenz der Länder nach Maßgabe der 
besonderen Vorschriften und nicht auf etwas 
anderes. So könnte man meinen, daß hier 

das Kanzleramt und die Länder irgendwie 
gleichgestellt sind. Ich bitte also, daß man das 
zur Kenntnis nimmt, daß dieses "und" hinauf­
kommt in die vierte Zeile nach dem Wort 
"Bundeskanzleramt", wie es ursprünglich war. 
Das andere ist in der Setzerei unrichtig ge­
macht worden. 

Im § 2 Z. 1 1  wird der letzte Halbsatz : 
"jedoch mit Ausnahme der für solche Zwecke 
neu zu errichtenden Anlagen" gestrichen. 
Der Ausschuß für Verfassung und für Ver­
waltungsreform gab einstimmig der Meinung 
Ausdruck, daß § 2 Z. 1 1  in der Weise aufzu­
fassen sei, daß die Verwaltung der mili­
tärischen Zwecken gewidmeten Liegenschaften 
und sonstigen Einrichtungen einschließlich 
der militärischen Flugplätze in die Kompetenz 
des Bundeskanzleramtes falle, hingegen der 
Bau solcher Anlagen in die Kompetenz des 
Bundesministeriums für Handel und Wieder­
aufbau. Daß jedoch für die Planung mili­
tärischer Anlagen, Einrichtungen usw. das 
Bundeskanzleramt zuständig ist, ergibt sich 
aus dessen Zuständigkeit zur Besorgung mili­
tärischer Angelegenheiten schlechthin. 

Des weiteren soll im § 2 Z. 15 nach dem 
Wort "Umfanges" beigefügt werden : "nach 
Maßgabe der Bestimmungen des Art. 79 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929". Das hat die Bewandtnis, daß der 
Katastrophenhilfsdienst als Angelegenheit der 
örtlichen Sicherheitspolizei und das Rettungs­
wesen zweifellos Ländersache sind. Wenn 
die besagte Anfügung nicht gemacht wird, 
könnte es so aufgefaßt werden, als ob diese 
Agenden nun in jedem Falle in die Kompetenz 
des Bundeskanzleramtes fielen. Sie fallen 
aber nur dann in diese Kompetenz, wenn in 
einem Katastrophenfall in den Ländern das 
Bundesheer zur Mitw�rkung angesprochen wird. 
Das sagt Art. 79 des Bundes-Verfassungs­
gesetzes. Daher wurde dieser Zusatz hier 
gemacht. 

Damit habe ich Ihnen die Regierungsvorlage 
eingehend erläutert. 

Der Ausschuß für Verfassung und für Ver­
waltungsreform stellt den A n  trag,  der 
Nationalrat wolle dem dem Bericht ange­
schlossenen Gesetzentwurf die verfassungs­
mäßige Zustimmung erteilen. Ich darf vor­
schlagen, General- und Spezialdebatte unter 
einem abzuwickeln. 

Präsident Hartleb : Es liegt der Vorschlag 
vor, General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuwickeln. Wird dagegen ein Einwand 
erhoben ? - Das ist nicht der Fall. Es bleibt 
also dabei. 

Als erster Kontraredner ist zum Wort 
gemeldet der Herr Abg. Koplenig. Ich erteile 
ihm das Wort. 
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Abg. Koplenig : Meine Damen und Herren ! 
Das zur Beratung stehende Gesetz, womit der 
Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes in 
Angelegenheiten der Landesverteidigung fest­
gesetzt wird, soll dazu dienen, die Voraus­
setzungen zur Aufstellung einer Armee zu 
schaffen. Schon in § 1 wird ausdrücklich 
bestimmt, daß die Besorgung der militärischen 
Angelegenheiten dem Bundeskanzleramt und 
den ihm unterstellten militärischen Kommando­
steHen und sonstigen militärischen Dienst­
stellen und Einrichtungen obliegt. Damit 
soll also offenkundig eine Vorentscheidung 
über die Aufstellung einer Armee getroffen 
werden, eine Vorentscheidung über eine Frage, 
über die es in der Bevölkerung große Diskus­
sionen und große Meinungsverschiedenheiten 
gibt. 

Einen Niederschlag dieser weit auseinander­
gehenden Meinungen konnte man in den 
letzten Wochen in allen Zeitungen finden. Sie 
kamen in zahllosen Leserbriefen, in redaktio­
nellen Äußerungen dieser Zeitungen zum 
Ausdruck, und wie die Zeitungen selbst 
erklärten, türmten sich in den Redaktionen 
Berge von Briefen zu dieser Frage. 

Auch innerhalb der Regierungsparteien be­
stehen große Differenzen darüber, ob eine 
Armee überhaupt notwendig sei und wie sie 
aussehen soll. Ich möchte dafür nur einige 
Beispiele anführen. 

Auf dem Landesparteitag der Sozialistischen 
Partei in Kärnten hat die große Mehr­
zahl der Vertrauensmänner und Funktio­
näre gegen die Aufstellung einer Wehr­
macht Stellung genommen, und wie weit 
diese Meinung unter der arbeitenden Bevöl­
kerung Kärntens vertreten ist, geht auch 
daraus hervor, daß selbst das Organ der 
Kärntner Arbeiterkammer, "Der Wegweiser",  
den Verzicht auf ein Heer gefordert und 
ausdrücklich eine Volksabstimmung über die 
Frage der Armee verlangt hat. 

Aber solche Erscheinungen gibt es nicht 
nur in Kärnten, sondern auch in anderen 
Bundesländern. So konnten wir im ober­
österreichischen Organ der Sozialistischen Par­
tei , im Linzer "Tagblatt" vom 7. Juni, im 
Leitartikel lesen, daß in einer Parteiversamm­
lung über den Staatsvertrag 18 Redner das 
Wort ergriffen (Zwischenruf der Abg. Marianne 
P o l l a k) und alle 1 8  ausschließlich über die 
Frage der Armee gesprochen und in leiden­
schaftlichen Worten gegen die Aufstellung 
einer Armee Stellung genommen haben. 

Aber auch in der Volkspartei besteht durch­
aus keine einheitliche Auffassung in der 
Armeefrage. Schon am 5. Mai finden wir in 
der "Tiroler Bauernzeitung" , dem Organ des 
Tiroler Bauernbundes, der bekanntlich der 

ÖVP angehört, einen Artikel, in dem entschie­
den gegen die Aufstellung eines Bundesheeres 
Stellung genommen wird, und der Artikel 
kommt zum Schluß, daß man sich die Idee, · 
wieder ein Bundesheer aufzustellen, noch ein­
mal und sehr gründlich überlegen sollte. 
(Abg. Wall n e r :  Das ist ein anderer Fall! -
Der P räs iden t  übernimmt wieder den Vor­
sitz.) 

Alle diese Tatsachen zeigen, daß breite 
Schichten der Bevölkerung heute keineswegs 
von der Notwendigkeit der Aufstellung einer 
Armee überzeugt sind. (Abg. M'achunz e :  
Wie ist das in Ungarn ?) 

Aber auch in jenem Teil der Bevölkerung, 
der für die Aufstellung einer Armee eintritt, 
bestehen tiefgehende Differenzen darüber, wie 
diese Armee aussehen soll. Ich verweise darauf, 
daß die Sozialistische Jugend und die Ge­
werkschaftsjugend in ihren Entschließungen 
für eine Armee mit kurzer Dienstzeit ein­
getreten sind. (Abg. Dr. H of e n e d e r :  Darüber 
kann man debattieren !) Die Sozialistische 
Jugend tritt für eine höchstens viermonatige 
Dienstzeit ein, im Gegensatz zur Auffassung 
bestimmter Politiker aus den Kreisen der 
Regierungsparteien, die für eine lange Dienst­
zeit, für ein bis eineinhalb Jahre und mehr 
eintreten. (Abg. Dr. Pi t t e rmann : Zwei 
Jahre wie in Ostdeutschland !) Darüber werden 
wir noch reden. ( Weitere Zwischenrufe.) Die 
Landesorganisation von Vorarlberg der Soziali­
stischen Partei . . . (Abg. Slavi k :  Ihr solltet 
euch um eure eigene Partei kümmern ! -
Weitere Zwischenrufe.) 

Die Landesorganisation der Sozialistischen 
Partei von Vorarlberg verlangt eine Armee 
nach Schweizer Muster mit einer Dienstzeit 
von höchstens vier Monaten, und auch der 
Landeshauptmann Ilg von Vorarlberg, der 
bekanntlich der ÖVP angehört, tritt in einem 
Artikel in der " Furche" für ein Heer auf 
Grundlage des Milizsystelfls ein. 

Auch auf der Tagung des Parteirates der 
Sozialistischen Partei sind diese Gegensätze 
deutlich zum Ausdruck gekommen. Die Mehr­
heit der Diskussionsredner hat sich für eine 
kurze Ausbildungszeit ausgesprochen und ist 
für eine Form der Armee eingetreten, die dem 
Schweizer Milizsystem entspricht. 

Aber Gegensätze bestehen ' nicht nur in 
der Frage der Dienstzeit und des Charakters 
des Heeres, sondern auch in der Frage des 
Zweckes, des Inhalts, kurz in allen mit der 
Armee zusammenhängenden Fragen. So wird 
zum Beispiel die Auffassung vertreten, daß 
eine Armee notwendig sei, um die Jugend zu 
erziehen, eine Auffassung, die nicht nur von 
der Jugend in ihrer überwiegenden Mehrheit 
abgelehnt wird, sondern die auch von allen 
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fortschrittlich denkenden Menschen natür­
licherweise abgelehnt wird und abgelehnt 
werden muß. 

Angesichts solcher Differenzen und Mei­
nungsverschiedenheiten kann man sich des 
Eindruckes nicht erwehren, daß mit dem 
vorliegenden Gesetz das Volk überrumpelt 
und vor fertige Tatsachen gestellt werden soU. 
(Ruf bei der Ö V P : Ausgerechnet bei uns !) 
Man sagt, das vorliegende Gesetz sei not­
wendig, um ein Wehrgesetz rasch vorzu­
bereiten, damit es noch vor den Sommerferien 
beschlossen werden kann. Aber warum eine 
solche Eile gerade in einer Frage, die in der 
Bevölkerung so viel Widerspruch hervor­
gerufen hat ? In einer ganzen Reihe von wich­
tigen Fragen, die für große Teile der Bevöl­
kerung von entscheidender Bedeutung sind, 
zeigen die Regierung und die Regierungs­
parteien weit weniger Eile. Ich erinnere 
zum Beispiel an das Allgemeine Sozialversiche­
rungsgesetz, das schon seit vielen, vielen Monaten 
in Behandlung steht, an das Arbeitszeitgesetz, 
das seit Jahren vorbereitet wird, an das 
Mutterschutzgesetz, das noch immer nicht im 
Parlament eingebracht ist, an die Regelung der 
Arbeitsvermittlung und an viele andere Sozial­
gesetze, die von der Arbeiterschaft seit langem 
gefordert werden und die monate- und jahre­
lang in den Schubladen der Ministerien oder 
in den Mappen der Mitglieder der Parlaments­
ausschüsse begraben liegen. Bei der Erledigung 
solcher wichtiger sozialpolitischer Gesetze, die 
der Wohlfahrt der arbeitenden Menschen, der 
Gesundheit des Volkes dienen sollen, läßt 
man sich Zeit, sehr viel Zeit. Bei solchen 
Gesetzen wird jeder Einwand, der von irgend­
einer Seite vorgebracht wird, zum Vorwand 
genommen, um ihre Erledigung zu ver­
schieben. Aber gerade bei der Aufstellung 
einer Armee hat man eine besondere Eile. 

Da wird über alle Einwände, die von der 
Bevölkerung erhoben werden, einfach hinweg­
gegangen. (Abg. Wal lner :  Welche Einwände 
haben Sie in Ungarn ?) Ich glaube, daß diese 
Eile und die Art und Weise, wie man sich über 
die Meinung breiter Schichten der Bevölkerung 
hinwegsetzt; nicht das Verständnis der Bevöl­
kerung finden wird. (Abg. Dr. Gorbach :  
Nur keine Sorge I) 

Die Kommunistische Partei und die in der 
Volksopposition zusammengeschlossenen Orga­
nisationen haben in den letzten Wochen 
unzweideutig erklärt, daß sie sich dazu be­
kennen, die Freiheit, die Unabhängigkeit 
und die Neutralität unseres Landes mit allen 
zu Gebote stehenden Mitteln zu schützen und 
zu verteidigen. (Abg. Dr. Gorbach :  Mit 
Holzstangen I) Sie, meine Herren, sollen in 
dieser Frage nicht zuviel schreien (Abg. Doktor 

Gorbach : Sie nicht ! Sie nicht !) , denn 
Vertreter einer Partei, einer Klasse, die zu 
der Zeit, wo es notwendig war, das Land zu 
verteidigen, keinen Finger gerührt haben, 
haben kein Recht, zu sprechen (Abg. Sch e i b e n­
re i f  : Herr Koplenig, Sie haben noch weniger 
Recht, so zu reden !) , sie haben kein Recht, 
sich über die Meinung derjenigen hinweg­
zusetzen, die in der damaligen Zeit zu unserem 
Land gestanden sind und auch alles getan 
haben, um seine Freiheit zu verteidigen. 
(Anhaltende Zwischenrufe. - Abg. Prinke :  
In Rußland, in  Moska�t !) Und auch Leute, 
die damals freudigen Herzens mit Ja gestimmt 
haben, haben kein Recht dazu. (Anhaltende 
Zwischenrufe. - Abg. Weikhar t :  Sie haben 
kein Recht dazu, Sie waren in M oskau ! -
Abg. Dr. Pi t t erm a n n :  Das war ein Blind­
gänger, Koplenig !) 

�lir halten es nicht für zweckmäßig, in 
dieser Situation Diskussionen über die Ver­
gangenheit wieder aufzurollen, aber von Ihnen, 
meine Herren, fordern wir, daß Sie in den 
Fragen schweigen, wo Sie lieber schweigen 
sollten (erneute Zwischenrufe) , weil sich jede 
Diskussion über die Vergangenheit nicht zu 
Ihren Gunsten auswirken würde und nicht 
für Sie spricht. Wir sind auch der Überzeugung, 
daß das österreichische Volk bereit sein wird, 
alles zu tun, um die Freiheit und Unabhängig­
keit zu schützen, wenn Österreich in Gefahr 
ist. Das Volk hat schon einmal gezeigt, 
daß es bereit war. Und wenn damals die 
Freiheit, die'� Unabhängigkeit nicht verteidigt 
und nicht geschützt wurde, dann hat es nicht 
am österreichischen Volk gelegen ! 

Aber wir sind ebenso der Meinung, daß 
in einer solchen Lebensfrage, wie der Auf­
stellung der Armee, das Volk selbst zur Ent­
scheidung aufgerufen werden soll. (Abg. De ng­
l er: So wie in Ungarn !) Wir treten daher 
dafür ein, daß über die Frage der Armee eine 
Volksabstimmung durchgeführt wird. (Abg. 
Machun z e :  Auch in Ostdeutschland !) Wer 
es ernst damit meint, daß alles Recht vom 
Volk ausgeht und daß das Volk in allen Fragen 
entscheiden soll, muß die Entscheidung über 
eine Armee, die den Einsatz des Lebens des 
jungen Staatsbürgers verlangt, deni Volk 
vorlegen. Und das Volk, das sich selbst für 
eine Armee entschieden hat, wird diese Armee 
auch als seine Armee betrachten. (Abg. 
Dr. Hofenede r :  So wie die Satellitenstaaten ! ­
Ruf : In welchem Staat wurde das bisher ge­
macht ?) 

Ein Gesetz über die Volksabstimmung "liegt 
im zuständigen Ausschuß des Parlamentes. 
Es könnte schon längst dem Hause vorgelegen 
sein, wenn man nicht in den letzten Wochen 
den damit beschäftigten Unterausschuß immer 
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wieder und schließ1ich auf unbestimmte Zeit 
vertagt hätte, offenbar um zu verhindern, 
daß das Gesetz vor den Sommerferien be­
schlossen wird. Wir halten es für notwendig, 
daß noc,b. vor Beschließung des Gesetzes über 
die Armee das Gesetz über die Volksabstim­
mung fertiggestellt und beschlossen wird. 
( Abg. Se b i n  g e r :  Das sind doch Tmumdeu­
tereien I) 

Die Gegner der Volksabstimmung machen 
es sich leicht, indem sie die Forderung nach 
der Volksabstimmung einfach als eine kom­
munistische Angelegenheit erklären. Aber Sie 
wissen selbst sehr genau, daß wir mit dieser 
Forderung nicht allein stehen, daß weite 
Kreise der Bevölkerung bis tief in die Regie­
rungsparteien hinein in dieser Frage mit uns 
übereinstimmen. Das geht auch aus zahlreichen 
Leserzuschriften an die verschiedenen Zeitun­
gen hervor, aus Beschlüssen von Betriebs­
belegschaften und Betriebsräten, aus Stellung­
nahmen verschiedener Körperschaften. (Abg. 
S e b inge r :  Ferngelenkt I) 

Der Herr Abg. Dr. Pittermann hat in der 
Debatte über die Neutralitätserklärung an 
uns Kommunisten die Frage gestellt, warum 
nicht auch in den Ländern der V olksdemo­
kratien Volksabstimmungen über die Armee 
durchgeführt werden. (Abg. Dr. P i t t e rmann : 
Ich gestehe !) Wir können dem Herrn Abg. 
Dr. Pittermann ein Geheimnis verraten. (Hei­
terkeit.) Auch die Kommunisten in Frankreich 
und Italien - um nur zwei Länder zu nennen -
verlangen jetzt keine Volksabstimmung über 
die Armee. Warum ? (Abg. Dr. Pi t t e rmann : 
Weil sie keinen Auftrag haben !) Einfach 
darum, weil es in Frankreich und Italien 
ebenso wie in allen Ländern der Volksdemo­
kratien nicht darum geht, eine Armee neu 
aufzustellen, weil es dort überall bereits 
Armeen gibt ! ( Stürmische Heiterkeit bei den 
Regierungsparteien.) Lachen Sie nicht ! Sie 
lachen höchstens über Ihre eigene Dummheit ! 
In diesen Ländern könnte also nur darüber 
abgestimmt werden, diese bestehenden Armeen 
abzubauen oder ihren Stand herunterzusetzen. 
Nur diese Möglichkeit besteht. Also jetzt 
können Sie lachen über Ihre eigene Dummheit. 
(Zwischenruf : Das gehört in das Witzblatt ! -
Abg. P r o b s t :  Poldi Huber 1 - Abg. Dr. P i t­
t e r m a n n :  Koplenig wird abgebaut !) 

Nun ist es aber allgemein bekannt, daß die 
Sowjetunion und die Länder der Volksdemo­
kratie für eine allgemeine Abrüstung, für die 
Herabsetzung der Armeen zunächst auf die 
Hälfte und dann weiter für ein System der 
kollektiven Sicherheit eintreten, das, ohne die 
Sicherheit der einzelnen Länder zu gefährden, 
eine weitgehende Abrüstung ermöglicht. (Apg. 
M a c h u nz e :  Ostdeutschland !) 

Was uns betrifft, so sind wir . . .  (Anhaltende 
Zwischenrufe.) Können Sie nicht zuhören, 
meine Herren ? Sie scheinen sehr nervös zu 
sein, Sie können nicht einmal zuhören ! 
( Lebhafte Heiterkeit. - Anhaltende Zwischen­
rufe.) 

Präsident (das Glockenzeichen gebend) : Ich 
bitte, die Zwischenrufe etwas kürzer zu 
fassen ! 

Abg. Koplenig (fortsetzend) : Was uns be­
trifft, meine Herren, so sind wir gerne bereit, 
dafür einzutreten (Abg. Dr. Hofenede r :  
Fünf Prozent sind zu schwach !) , daß in allen 
Ländern, im Westen und im Osten, eine 
Volksabstimmung über die allgemeine Abrü­
stung durchgeführt wird. (Abg. Wal lne r :  
Aber unter völliger Freiheit !) 

Aber wie steht es mit Ihnen ? Wie steht es 
mit Ihnen, meine Herren Abgeordneten von 
den Regierungsparteien, mit Ihnen, die über 
ausgezeichnete Beziehungen zu Ihren politi­
schen Freunden im Westen verfügen ? Sind 
auch Sie bereit, sich für eine solche allgemeine 
Abstimmung der Völker im Osten und im 
Westen über die Abrüstung einzusetzen 1 
Das ist die Frage, die wir an Sie stellen. 
(Abg. Dr. P i t t e rm a n n :  Wir haben ja zuerst 
gar nicht aufgerüstet !) Aber Sie sind gerade 
dabei, die Armee aufzustellen ! Die Berufung auf 
die Volksdemokratien als Einwand gegen 
die Volksabstimmung über die Armee ist also 
kein ernst zu nehmendes Argument. 

Es entsteht die Frage : Warum wehren 
sich die Regierungsparteien gegen eine V olks­
abstimmung in dieser Frage ? (Abg. Doktor 
P i t t ermann : Jetzt enthüllt er das zweite 
Geheimnis !) Fürchten Sie, daß dadurch be­
stimmte reaktionäre Pläne, die mit der Armee 
verbunden werden sollen, zunichte gemacht 
werden ? ( Anhaltende Zwischenrufe bei der 
Ö V P.) Es ist jedenfalls eine Tatsache, und 
diese Tatsache köWlen Sie nicht leugnen, 
daß breite Schichten der Bevölkerung be­
unruhigt sind und daß besonders in der 
Arbeiterschaft gegenüber den Plänen, die mit 
der Aufstellung der Armee verfolgt werden, 
tiefes Mißtrauen besteht. (Zwischenruf des 
Abg. D e n g l e r.) Unter der Arbeiterschaft 
besteht die ernste Besorgnis, daß die geplante 
Armee wieder von der Reaktion gegen das 
Volk und gegen die Demokratie mißbraucht 
werden könnte. Die Arbeiter wissen sehr gut, 
daß es reaktionäre Cliquen gibt, die von einer 
Armee träumen, die von ehemaligen Offizieren 
der Hitler-Armee im Geiste des Barras und 
im Geiste volksfeindlicher Traditionen geführt 
werden soll. 

Man soll nicht vergessen, daß das öster­
reichische Volk in den letzten Jahrzehnten 
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bittere Erfahrungen gemacht hat, und wenn 
man eine neue österreichische Armee aufstellt, 
die ihren Aufgaben gerecht werden soll, die 
die Freiheit und die Unabhängigkeit unseres 
Landes schützen soll, dann müssen diese 
Erfahrungen der Vergangenheit berücksichtigt 
werden ! (Abg. D e n gl e r :  Aber auch die 
Erfahrungen mit euch I) 

In der letzten Zeit hört man oft das Gerede, 
die Armee müsse unpolitisch sein. Dieses 
Schlagwort von der unpolitischen Armee, 
von der unpolitischen Exekutive, von der 
unpolitischen Verwaltung usw. ist nicht neu. 
Als unpolitisch wird immer das bezeichnet, 
was gegen den Fortschritt, gegen die Arbeiter­
klasse und gegen die Demokratie gerichtet 
ist. (Zwischenrufe bei der Ö V P.) Das ist eine 
alte Erfahrung. Wir aber brauchen nicht eine 
solche unpolitische Armee, sondern wir brau­
chen eine österreichische Armee, eine demo­
kratische Armee, die zutiefst im Volke ver­
wurzelt ist und in der sich jeder einzelne als 
Teil des Volkes fühlt. (Zwischenrufe.) Mit 
Ihnen werden wir nicht über Demokratie 
diskutieren ! Wenn man über Demokratie 
diskutiert, dann muß man wissen, daß wir 
die Tatsachen der Vergangenheit kennen, 
und da kommen Sie schlecht weg. (Abg. 
S e b i nge r :  Da sind Sie ein hofJnungsloser 
Fall I) 

In einer solchen Armee müssen aber auch 
alle staatsbürgerlichen und demokratischen 
Rechte und Freiheiten voll gesichert sein. 
Aber in einer österreichischen demokratischen 
Armee kann und darf kein Platz sein für 
Offiziere und Unteroffiziere, die zu den Tra­
ditionen des Hitler-Krieges, zu den Traditionen 
des Großdeutschen Reiches, der sogenannten 
Schicksalsgemeinschaft stehen, weil das keine 
österreichische Armee ist, die von solchen 
Offizieren geleitet wird, sondern das Bekenntnis 
zu diesen Traditionen ist Verrat gegenüber 
dem heutigen neuen Österreich. ( Ruf bei 
der O VP :  Aber Ihre Kommissare brauchen 
wir auch nicht I) 

Eine Armee, die das demokratische, freie 
und unabhängige Österreich wirklich schützt 
und verteidigt, soll. und muß sich zu Österreich 
und muß sich zur österreichischen Nation 
bekennen. (Abg. D e ngle r :  Bekennst du dich 
auch dazu ? - Heiterkeit.) Wir glauben, daß 
der Lage unseres Landes, unserem Bekenntnis 
zur immerwährenden Neutralität am besten 
eine demokratische Miliz, ähnlich wie in 
der Schweiz, entspricht. Im Gegensatz zu 
einem stehenden Heer mit Berufsoffizieren 
und Berufsunteroffizieren, einem berufsmäßigen 
Generalstab muß eine solche Miliz und alle ihre 
Kommandostellen aus Angehörigen dieser Miliz 
bestehen, die ihren Dienst in der Armee nicht 

als Beruf ausüben. (Ruf : Als was denn?) 
'Vir brauchen keine neue Offizierskaste, noch 
dazu wo sich eine solche Kaste heute zum 
Großteil aus Offizieren der Hitler-Wehrmacht 
zusammensetzen würde. (Abg. Walln e r :  Wir 
brauchen aber auch keine Ausbildner aus 
Budapest l) 

Im Gegensatz zu einem stehenden Heer mit 
langdauernder Dienstverpflichtung der Sol­
daten darf in einer solchen Miliz die Aus­
bildungszeit vier Monate nicht übersteigen. 
In einer solchen Miliz müssen alle politischen 
und staatsbürgerlichen Rechte gewährleistet 
sein. Jedem Milizangehörigen muß sein Arbeits. 
platz gesichert werden, und es muß überhaupt 
jede soziale Vorsorge getroffen werden. Wir 
sind der festen Überzeugung, daß eine demo­
kratische Miliz am besten den Traditionen 
des österreichischen Volkes entspricht und den 
Interessen des österreichischen Volkes dient 
und am besten geeignet ist, unsere Unab· 
hängigkeit und Freiheit zu schützen. 

Es ist nicht unwichtig, daran zu erinnern, 
daß schon in der Ersten Republik am 6. Februar 
1919 die damalige Provisorische National­
versammlung ein Gesetz beschlossen hat, 
wonach die Landesverteidigung auf den Grund­
sätzen des Milizsystems aufzubauen ist. Dieses 
Gesetz konnte damals nicht durchgeführt 
werden, weil die Westmächte dagegen Einspruch 
erhoben haben. Österreich wurde durch den 
Friedensvertrag von Saint-Germain ver­
pflichtet, ein stehendes Heer in Form eines 
Söldnerheeres mit Berufsoffizieren aufzustel­
len. Heute besteht für Österreich keine solche 
Verpflichtung und keinerlei Beschränkung. 
Wir können nach dem Staatsvertrag frei über 
die Aufstellung einer Armee entscheiden, 
und wir sind der Ansicht, daß eine solche 
wichtige Lebensfrage durch das Volk selbst 
und vom Volk entschieden werden soll. Das 
vorliegende Gesetz greift einer solchen Ent­
scheidung des Volkes vor, und darum werden 
die Abgeordneten der Volksopposition gegen 
dieses Gesetz stimmen. 

Präsident : Als nächster Redner ist der 
Herr Abg. Mayr vorgemerkt. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Abg. Mayr : Hohes Haus ! Ich werde im 
Gegensatz zu Herrn Koplenig ruhig und sachlich 
zu diesem Gesetz sprechen. 

In unserer traditionsreichen österreichischen 
Geschichte wird der 15.  Mai, der Tag der 
Unterzeichnung des Staatsvertrages, in be­
sonderer Weise festgehalten werden müssen. 
Kaum einen Tag hat das gesamte österreichi­
sche Volk nach siebzehnjähriger Unfreiheit und 
Knechtschaft so herbeigesehnt wie diesen. 
Wenige Wochen trennen uns noch vom In­
krafttreten dieses Vertrages. Der Tag, an dem 
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der letzte fremde Soldat österreichischen Boden" folgenden Worten aus : "Der neutrale Staat 
verlassen wird, ist, Gott sei Dank, in greifbare hat die kriegführenden und ihre Staatsbürger 
Nähe gerückt. Mit diesem Staatsvertrag hat rechtsgleich zu behandeln, was j edoch freie 
sich das Parlament in freier und einmütiger Kritik und Beurteilung ihrer politischen Posi­
Entscheidung feierlich zu immerwährender tion und ihres Verhaltens nicht ausschließt ."  
Neutralität verpflichtet. Österreich hat in Soweit die Ausführungen des sowjetischen 
seiner großen, ruhmreichen Vergangenheit Gelehrten. 
stets seine Verpflichtungen und Verträge ein- Daraus ergibt sich eindeutig, daß gerade ein 
gehalten. So soll es auch in Zukunft sein. Das neutraler Staat ein Heer aufstellen und erhalten 
österreichische Volk steht geschlossen hinter muß.. dessen technische Ausrüstung - und 
dieser Neutralitätserklärung, es hat sie aus dazu gehört auch eine Luftwaffe - eine wirk­
ganzem Herzen begrüßt und wird auch gewillt same Verteidigung gewährleistet. 
sein, zum Schutz dieser Neutralität Opfer zu 
bringen. Die wiedergewonnene Freiheit ist 
ein solches Opfer auch wert. 

Wir wollen für unser Land den Frieden. 
Wenn andere Völker Kriege führen, wollen wir 
diesen gegenüber den Statuts der Neutralität 
bewahren und halten. Aber es kann der Beste 
nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen 
Nachbarn nicht gefällt. Es wäre daher Leicht­
sinn und leichtfertig, wenn das Hohe Haus, 
das sich einstimmig zur Neutralität bekamlt hat, 
der Regierung nicht auch jene l\Iachtmittel in 
die Hand geben wollt.e, die es ihr ermöglichen, 
diese Neutralität gegenüber jedermann zu 
wahren und zu schützen. Wir können VOll der 
übrigen Welt nicht den Schutz unserer Grenzen 
verlangen, wenn wir nicht selber bereit wären, 
unsere Grenzen und unsere Neutralität zu 
verteidigen. (Beifall bei der Ö V  P.) 

Da möchte ich dem Herrn Koplenig nach 
seinen demagogischen Ausführungen folgendes 
fragen : Wie sieht es denn in den volksdemo­
kratischen Nachbarländern aus � Die Tschecho­
slowakei besitzt ein stehendes Herr von 240.000 
Mann und hat für 1955 einen Wehretat, um­
gerechnet in österreichische Schilling, für 
etwa 37 Milliarden erstellt. (Hört ! Hört !- Rufe 
bei der Ö V P.) Ungarn verfügt bei dreijähriger 
aktiver Militärdienstpflicht (Abg. M a chunze  : 
Kürzeste Dienstzeit !) über ein 300.000 Mann 
starkes Heer. (Ruf be"i der Ö VP :  Ohne Volks­
abstimmung !) 

Der Rundfunkkommentator Professor Ostry 
hat am Sonntag, den 19. Juni, den sowjetischen 
Gelehrten Professor Durdenewsky zitiert, 
der in der Moskauer außenpolitischen 
Zeitschrift "Die Neue Zeit" über den völker­
rechtlichen Begriff der Neutralität vor wenigen 
Tagen unter anderem folgendes geschrieben 
hat : "Der neutrale Staat ist berechtigt und 
verpflichtet, die Unantastbarkeit seines Ho­
heitsgebietes, auch seines Luftraumes, vor 
den Boden-, Marine- und Luftstreitkräften 
der kriegführenden Part�ien zu schützen und 
zu verteidigen. " Wozu uns die von uns nun­
mehr beschlossene Neutralität im Kriegsfall 
anderen Staaten gegenüber verpflichtet, das 
drückt der gleiche sowjetische Gelehrte mit 

Die Österreichische Volkspartei hat bereits 
am 18.  Mai dieses Jahres auf ihrem außer­
ordentlichen Bundesparteitag eine Resolution 
beschlossen, in der es heißt : Die Bereitschaft, 
unser Land unabhängig zu erhalten, muß im 
Bewußtsein eines jeden Österreichers ver­
ankert sein: Die Österreichische Volkspartei 
fordert daher von der Bundesregierung und 
vom Parlament die unverzügliche Aufstellung 
eines Bundesheeres nach modernen Grund­
sätzen und unter Wahrung der Tradition be­
währten österreichischen Soldatenturns. Erste 
Aufgabe di�ses Heeres ist die Verteidigung der 
Grenzen. Es wird zur Hilfeleistung bei N atur­
katastrophen zur Verfügung stehen und darüber 
hinaus eine Institution zur staatspolitischen 
Erziehung der männlichen Jugend im Geist 
echten Österreicherturns sein. Die Öster­
reichische Volkspartei fordert mit größtem 
Nachdruck, daß das Bundesheer von jedem 
parteipolitischen Einfluß frei bleibt, und tritt 
aus staats- und finanzpolitischen Erwägungen 
für die allgemeine Wehrpflicht ein. 

Ich stelle mit Genugtuung fest, daß sich 
nun auch die Sozialistische Partei mit dem 
Beschluß ihres Parteirates vom 21 .  Juni für 
die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
ausgesprochen hat. Es wäre nur interessant, 
vom Parteivorsitzenden der SPÖ zu erfahren, 
welche bürgerlichen Kreise, wie er sich aus­
drückte, ein Söldnerheer oder eine Art mili­
tärischer Gendarmerie verlangt haben. Die 
ÖVP hat sich mit solchen Gedanken nie 
getragen. Soweit mir bekannt ist, haben 
nicht sogenannte bürgerliche Kreise diese 
Forderung aufgestellt, sondern der sozialisti­
sche Militärfachexperte General a. d. N agy 
hat im Organ der Kärntner Arbeiterkammer 
vom Mai 1955 folgendes geschrieben : 

"Selbst wenn unS der Staatsvertrag ein 
Bundesheer bewilligt, täten wir besser daran, 
statt dessen die Gendarmerie auszubauen. 
Wenn wir diese entsprechend organisieren, 
ausbilden und bewaffnen, aber auch mit einer 
vorzüglichen Führung versehen, kann auch 
sie unter den gegebenen Verhältnissen erreich­
bare Sicherheit im Innern und an den Grenzen 
gewährleisten. Dabei handelt es sich aber 
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um eine viel billigere, volksverbundene und 
des militärischen Charakters entkleidete Organi­
sation. Damit wären wir auch' der Gefahr 
enthoben, eventuell zwangsweise zur krieg­
führenden Macht mit allen völkerrechtlichen 
Folgen zu werden." 

Meine Damen und Herren ! Sie erkennen 
daraus, daß man sich im sozialistischen Lager 
noch vor wenigen Tagen über die Frage der 
Verteidigung nicht einig war. Um so erfreulicher 
ist aber der sozialistische Parteiratsbeschluß,  
und ich darf im Namen der Österreichischen 
Volkspartei die Feststellung machen, daß 
sich die sozialistische Resolution unserem 
Standpunkt sehr wesentlich genähert hat. 

Wir beraten heute nicht das Wehrgesetz , 
denn zur Debatte steht das Wehrkompetenz­
gesetz. Dieses Wehrkompetenzgesetz gibt der 
Bundesregierung die Möglichkeit, die Vor­
arbeiten zur Aufstellung eines österreichischen 
Bundesheeres zu treffen. Über die Frage : 
Bundesheer - ja oder nein, über die Länge der 
Dienstzeit, über Art, Umfang und Größe, 
über die Uniformierung und Ausrüstung, 
Garnisonierung und Zweckmäßigkeit wurde 
in den letzten Wochen und Monaten viel 
geschrieben, geredet und debattiert. Die 
Beratung des Wehrgesetzes wird dem Hohen 
Haus Gelegenheit geben, sich mit den vielen 
Detailfragen zu beschäftigen. Ich glaube, 
heute sollten wir uns nur mit den grundsätzli­
chen Fragen befassen, vor allem mit der Frage : 
Brauchen wir ein Bundesheer ? Namens der 
Österreichischen Volkspartei beantworte ich 
diese Frage mit einem klaren Ja. 

Klar trete ich namens meiner Partei auch 
für die allgemeine Wehrpflicht ein. Sie ist die 
billigste und ausbildungsmäßig die zweck­
mäßigste Lösung. 

Soll die Dienstzeit lang oder kurz sein ? 
Namens meiner Partei trete ich für die in 
einer modernen, mit allen technischen Hilfs­
mitteln ausgerüsteten Armee kurzmöglichste 
Dienstzeit ein. Die Frage, ob dafür vier, 
sechs, neun oder zwölf Monate notwendig 
seien, darf nicht vom Standpunkt politischer 
Propaganda bestimmt werden, sondern muß 
nach dem Studium in anderen gut demokra­
tischen Ländern geprüft und nach gründlicher 
Überlegung beschlossen werden. Die Verhand­
lungen darüber sollen mit anderen Problemen 
nicht junktimiert und müssen sachlich und 
ruhig geführt werden. 

Wir von der Österreichischen Volkspartei 
vertreten auch die Meinung, daß das Bundes­
heer völlig frei von jedem parteipolitischen 
Einfluß sein muß. (Abg. R o s e n b e r g e r :  Wer 
bei euch ?) Selbstverständlich müssen den 
Angehörigen des Bundesheeres die staats­
bürgerlichen Rechte in vollem Umfang ge-

wahrt bleiben. Dafür sorgt aber bereits unsere 
Verfassung. (Ruf bei der SPÖ 2 Wie war das 
1934 ?) 

In diesem Zusammenhang möchte ich an 
das Hohe Haus dahin appellieren, durch 
das Wehrgesetz keine Verfassungsänderung 
herbeizuführen. Ich darf darauf verweisen, 
daß die in der Ersten Republik bestandene 
parlamentarische Kommission schon im Jahre 
1926 als verfassungswidrig aufgehoben wurde. 
Auch wir sind für eine parlamentarische 
Kontrolle der Landesverteidigung. Hiezu 
bieten uns schon die Verfassung und die in 
Frage kommenden gesetzlichen Vorschriften 
eine ausreichende Handhabe. Jene Rechte, 
die wir zum Beispiel bei der Kontrolle der 
verstaatlichten Betriebe, der Polizei und der 
Gendarmerie besitzen, werden uns auch beim 
Bundesheer genügen. 

Die Arbeitsplätze der Wehrpflichtigen müs­
sen natürlich gewahrt bleiben. Für unS bedeu­
tet dies schon deshalb eine Selbstverständlich­
keit, weil ja gerade die Österreichische Volks­
partei auf ein geordnetes, ungestörtes Wirt­
schaftsleben größten Wert legt. Die Familien 
der Eingerückten dürfen durch die Wehrpflicht 
ihres Ernährers keinen Schaden erleiden. 
Wir werden mit allem Nachdruck dafür sorgen, 
weil es gerade die Österreichische Volkspartei 
war, die ab erste für eine gerechte Familien­
politik eingetreten ist. 

Mit größter Wachsamkeit wird die Öster­
reichische Volkspartei auch die Auswahl jener 
Offiziere und Unteroffiziere verfolgen, die zur 
Bildung des ersten Kaders herangezogen wer­
den. Dabei darf es einmal keinen Proporz 
geben ! (Abg. A igner :  Also nur Schwarze ! -
Lebhafte Heiterkeit.) N ur die Fähigsten und 
die Tüchtigsten dürfen genommen werden, 
weil ihnen ja unsere wehrfähige Jugend 
anvertraut wird. Wir wissen, daß sich sehr 
viele um die Einstellung in das österreichische 
Bundesheer bewerben. Dazu stelle ich namens 
meiner Partei mit allem Nachdruck fest, 
daß die Auswahl nach sehr strengen Richt­
linien vor sich gehen muß. Wir sind der 
Meinung, daß wir diese Haltung unserem 
österreichischen Volk gegenüber schuldig sind. 

Ich betone bereits jetzt, daß im künftigen 
österreichischen Bundesheer ein wesentlicher 
Raum für Erziehungsaufgaben zur Verfügung 
gestellt werden muß. Auf diesem Wege werden 
wir das österreichische Staatsbewußtsein stär­
ken, die Liebe zur Heimat vertiefen und 
darüber hinaus Verständnis für die ehrende 
Verpflichtung des Wehrdienstes erwecken. Der 
Leitgedanke muß dabei sein : In einem 
gesunden Körper ein gesunder Geist ; mit Gott 
für V olk und Vaterland ! (Starker Beifall 
bei der Ö VP. - Abg. Honne r :  Den Kaiser 
haben Sie vergessen ! - Lebhafte Heiterkeit.) 

245 
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Das österreichische Parlament könnte der 
Welt keinen stärkeren Beweis seiner Fried­
fertigkeit und seines wirklichen Neutralitäts­
wiUens geben als durch die Tatsache, daß das 
Hohe Haus sich heute einmütig für die Auf­
stellung eines den österreichischen Verhältnis­
sen entsprechenden, durch seine militär-geo­
graphische Lage bedingten, gut demokrati­
schen und der Republik treuen Heeres aus­
spricht. Reißen wir uns endlich los von allen 
schlechten Vorbildern der Vergangenheit und 
denken wir damn, daß unsere Zweite Republik 
unter völlig anderen Voraussetzungen ge­
schaffen wurde, sich die Freiheit in zehn 
mühsamen Jahren erarbeiten mußte und daß 
wir alles tun müssen, um die innere und äußere 
Freiheit vor allen Gegnern zu schützen und 
zu wahren ! Unser wirtschaftlicher und sozialer 
Wohlstand wird nur gesichert und verbessert 
werden können, wenn im Lande Ruhe und 
Ordnung herrschen und unsere Grenzen ge­
sichert sind. (Lebhafter Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident : Als Gegenredner ist zum Wort 
gemeldet der Herr Abg. Pfeifer. Ich erteile 
ihm das Wort. (Abg. Dr. Pi t t ermann : 
Die Wunderwaffe de8 VdU!  - Heiterkeit. -
Abg. S t endebach :  Mindestens Schnellfeuer ! ­
Abg. W e i khart : Aber Nebelwerfer ! - Er­
ne'ute Heiterkeit.) 

Abg. Dr. Pfeifer : Hohes Haus ! Meine 
Vorredner haben weit über das eigentliche 
Thema, das uns heute gestellt ist, hinaus­
gegriffen. Sie haben nicht bloß zum Wehr­
rechtskompetenzgesetz gesprochen, sondern 
schon die Grundfragen des Wehrrechtssystems, 
die ja erst im Wehrgesetz geregelt werden 
müssen, behandelt. Sowohl der Staatsvertrag 
als auch die Verfassung lassen in dieser Hin­
sicht alle Möglichkeiten offen : von der all­
gemeinen Wehrpflicht über das Milizsystem 
bis zum Berufsheer . Es stehen diese Fragen 
aber heute noch nicht zur Debatte. Ich werde 
mich daher auf das eigentliche Thema be­
schränken . .  

Wenn ich mich als Gegenredner gemeldet 
habe, so nicht deswegen, weil wir gegen die 
Errichtung einer Zentralstelle für die mili­
tärischen Angelegenheiten beziehungsweise für 
die Landesverteidigung sind, sondern weil 
wir im Gegenteil wegen der großen Bedeutung 
dieser Angelegenheit für das gesamte Staats­
wesen für die Errichtung einer eigenen Zentral­
steIle für die militärischen Angelegenheiten in 
Form eines Bundesministeriums für die Landes­
verteidigung sind. Wir haben ja  auch einen 
diesbezüglichen Abänderungsantrag im Ver­
fassungsausschuß gestellt, der aber von den 
Regierungsparteien abgelehnt wurde. 

Wenn ich auch heute diesen Antrag nicht 
mehr im Wortlaut wiederhole, so will ich 

doch auf die Gründe eingehen, die nach 
meiner Ansicht für ein eigenes Landesverteidi­
gungsministerium sprechen. Diese Gründe 
sind folgende : 

Erstens einmal die unbestreitbare Tat­
sache, daß für das Heerwesen oder die 
Landesverteidigung in Österreich immer ein 
eigenes Ministerium bestanden hat, solange 
das Real- oder Ressortsystem besteht. Das 
ist ja auch aus dem Bericht des Herrn Bericht­
erstatters hervorgegangen. Ich habe da bloß 
insofern eine kleine Korrektur vorzunehmen, 
als sich in dem Bericht der Satz findet : "Der 
von der Bundesregierung vorgelegte Gesetz­
entwurf basiert auf der historischen Entwick­
lung des Militärwesens in ÖsteITeich. "  Gerade 
im entscheidenden Punkt, daß nämlich die 
Zentralstelle für die militärischen Angelegen­
heiten in der Monarchie und in der Republik 
immer ein eigenes Ministerium gewesen ist, 
weicht die Regierungsvorlage von der h.isto­
rischen Entwicklung ab. Ich glaube, es hat 
seinen guten Grund gehabt, daß dieses eigene 
Ministerium immer zum Bestand der klassischen 
Ministerien gehört hat. 

Der zweite Grund, den ich anführe, ist der, 
daß die Wiedererrichtung eines Bundesheeres, 
die wir voll und ganz bejahen, die ganze 
Arbeitskraft des zuständigen Ministers be­
ansprucht, während sich der Kanzler dieser 
wichtigen Aufgabe nur neben seinen vielen 
anderen Geschäften, die ihn belasten, widmen 
kann. 

Drittens bestünde die Möglichkeit, an die 
Spitze eines eigenen Landesverteidigungsmini­
steriums einen partei ungebundenen Fachmann 
als Minister zu stellen, wobei es ja nicht un­
bedingt sein müßte, daß dieser Parteiun­
gebundene Fachmann ein General ist. Er 
müßte nur von den militärischen Angelegenhei­
ten und von der Wehrpolitik etwas ver­
stehen. 

Viertens spricht für ein eigenes Ministerium 
der Umstand, daß dieser also beschriebene 
Fachminister die Interessen der Landesver­
teidigung als ihr sachkundiger und berufener 
Anwalt sowohl im Ministerrate als auch im 
Parlament ständig und verantwortlich zu 
vertreten hätte. 

Und endlich der Umstand, der in der 
Verfassung seinen Grund hat, daß dann gemäß 
Art. 80 Abs. 3 des Bundes-Verfassungsgesetzes, 
wie auch schon der Berichterstatter erwähnte, 
die Befehlsgewalt - zum Unterschied vom 
Oberbefehl - über das Bundesheer eben 
nach unserem Vorschlag der neutrale 
Fachminister an der Spitze dieses Landesver­
teidigungsministeriums ständig ausüben würde. 

Ich glaube, daß es vielleicht nicht gerade 
eine glückliche Konstruktion der Verfassung 
ist, daß sie dem zuständigen Bundesminister 
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die Befehlsgewalt über das Bundesheer zu­
gesprochen hat. Denn gerade die Ausübung 
der Befehlsgewalt, die ja etwas anderes 
ist als die Planung und die Verwaltung 
der Heeresangelegenheiten im allgemeinen, ist 
schon eine Sache rein militärischer Natur. 

Die von der Regierung vorgeschlagene 
Lösung, dem Bundeskanzleramt die Besorgung 
der militärischen Angelegenheiten zu über­
tragen, hat nach unserer Meinung den Charak­
ter einer Provisoriallösung, einer, wie ich sagen 
möchte, ausgesprochen politischen Notlösung. 
Man hat die Zentralstelle ausgewählt, in der 
sich das Zweiparteien-Koalitionssystem in dem 
Duumvirat Kanzler-Vizekanzler, die zugleich 
die Führer der beiden Regierungsparteien 
sind, am stärksten auswirkt und am sinn­
fälligsten in Erscheinung tritt. 

Durch diese politische Notlösung soll offen­
bar der heute schon mehrmals genannte 
und von einem Redner wenigstens abgelehnte 
Proportius, der heilige Proportius, der sich frei­
lich nur auf die Regierungsparteien beschränkt, 
offenkundig auch im Heere sichergestellt 
werden, während wir ihn von diesem fern­
halten wollen und ein völlig unpolitisches 
Heer wie eine politisch neutrale Exekutive 
wünschen. In dieser Hinsicht sind wir also 
anderer Ansicht als der Herr Koplenig. 

Es ist unsere ernste Forderung, daß die 
Landesverteidigung, eine Aufgabe, die alle 
angeht, nicht irgendwie parteipolitisch gefärbt 
sein darf. In diesem Sinne ist j a  auch das 
Wort "unpolitisch" zu verstehen, daß wir 
eben keine parteipolitische Einflußnahme auf 
die Zusammensetzung des Heeres, insbesondere 
auf die Auswahl der führenden Persönlichkeiten 
wünschen. Daß dies aber zu befürchten ist, 
ist nach der gegebenen Darstellung wohl auf 
der Hand liegend. 

Wäre - wie in England und den Vereinigten 
Staaten - eine einzige Regierungspartei am 
Ruder, so würde man wohl sicherlich zum 
traditionellen und bewährten Landesverteidi­
gungsministerium zurückkehren und einen 
Vertrauensmann der Regierungspartei als Mini­
ster an die Spitze dieses Ministeriums stellen, 
denn das ist zweifellos die normale und natür­
liche Lösung. 

Da wir für eine solche normale, natürliche 
Lösung und nicht für eine politische Notlösung 
sind, werden wir der Regierungsvorlage, gegen 
deren übrige Bestimmungen nichts einzuwen­
den ist, aus diesem besagten Grunde, weil 
wir die Lösung für die Zentralstelle anders 
wünschen, nicht zustimmen können. (Beifall 
bei der Wd U.) 

Präsident : Ich erteile dem nächsten zu die­
sem Punkt vorgemerkten Redner, dem Herrn 
Abg. Probst, das Wort. 

Abg. Probst : Hohes Haus ! Das vorliegende 
Kompetenzgesetz gibt den Parteien im Hause 
Gelegenheit, nicht nur zu diesem Gesetz selbst 
Stellung zu nehmen, sondern auch die Grund­
sätze festzulegen, nach denen die Parteien in 
der Wehrfrage vorgehen wollen. Ich will das 
für meine Partei tun und unsere Einstellung in 
einigen Punkten zusammenfassen. 

Das Kompetenzgesetz , das uns vorliegt, ist, 
wie schon richtig hier gesagt wurde, noch nicht 
die endgültige Entscheidung über die zukünf­
tige Form des Bundesheeres und keine end­
gültige Entscheidung über unsere zukünftige 
Heeresverfassung. Es ist eine Vollmacht für 
die Regierung, mit der legislativen und organi­
satorischen Vorbereitung zu beginnen. Das Par­
bment wird über das sogenannte Wehrgesetz 
oder, wie wir das auch schon als richtig an­
erkennen, das Gesetz über die Landesverteidi­
gung erst verhandeln müssen. Das ist das erste. 

Gewiß, das Ob eines Bundesheeres und einer 
bewaffneten Macht wird mit dem heutigen 
Tage entschieden. Das Wie steht noch aus . Nur 
eine kleine Minderheit im Volk bestreitet heute 
noch das Ob. Nicht einmal die Kommunisten 
tun das. Das Interesse des Volkes richtet sich 
auf das Wie. Leider - so möchte ich in 
Klammern sagen - haben sich manche Politiker 
durch ihre Reden und durch ihre Artikel zu­
weit vorgewagt und sich und ihre Partei in eine 
unangenehme Lage gebracht, und man ist zu 
schnell zu einer Zielscheibe geworden. Was 
gewiß ist, steht in der Verfassung. Sie schreibt 
ausdrücklich das Bundesheer vor. Auch wir sind 
nicht gewillt - ich folge hier dem Herrn 
Kollegen Mayr -, die Verfassung abzuändern. 

Zweitens. Wir als Sozialistische Partei haben 
bereits früher, und zwar schon vor Jahren, 
erkennen lassen, wofür wir sind. Im Aktions­
programm vom Jahre 1947, das überall im 
Buchhandel erhältlich ist, heißt es : "Sicherung 
des demokratischen und republikanischen Cha­
rakters aller bewaffneten Formationen des 
Staates."  Wir haben erkennen lassen, daß wir 
für die Aufstellung eines Bundesheeres dann 
sind, wenn die Besatzungssoldaten aus Öster­
reich verschwunden sind. Leider hat uns das 
Besatzungsstatut die Aufklärung darüber ver­
boten. Und so, wie der Staatsvertrag eigentlich 
überraschend für uns kam, so kommt für uns 
alle und natürlich auch für das gesamte Volk 
auch die Wehrfrage überraschend. 

In der Ersten Republik waren die Sozial­
demokraten sofort nach dem Ende des 
Krieges für eine Volkswehr. Die Ent­
wicklung dazu ist bekanntlich stecken­
geblieben. Der Friedensvertrag von Saint­
Germain gebot uns das Söldnerheer mit 
allen seinen Konsequenzen und mit dem Ende, 
das die Erste Republik mit diesem Söldnerheer 
genommen hat. 
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Drittens. Im Aktionsprogramm der Sozialisti- gung jener Neutralität, die sicherlich, Herr 
schen Partei steht auch : "Internationale Abg. Koplenig und meine Herren Kom­
Garantie der Neutralität Österreichs zur Siche- munisten, Herr Molotow verstanden hat, als er 
rung seiner bestehenden Grenzen, seiner Frei- zur Unterzeichnung des Staatsvertrages am 
heit und Unabhängigkeit." Hohes Haus ! Das 14. Mai nach Wien gekommen ist. Er hat 
sagten wir bereits im Jahre 1 947 . umsomehr verstanden, was das bedeutet, weil 

Wir verschweigen gar nicht, daß es bei uns er ja am Tag vorher in Warschau einen Vertei­
in der Partei, bei unseren Wählern und Mit- digungspakt, die sogenannte Ost-NATO, unter­
gliedern lebhafte Diskussionen über das Für und zeichnet hat. Er hat immer zu verstehen ge­
Wider eines Bundesheeres gab. Wir sehen doch geben, daß eine Neutralität verteidigt werden 
alle, daß die Wehrfrage eine der wenigen Fragen muß. (Abg. H onner : Wir sind ja dafür !) 
seit 1945 ist, die das Volk unerhört aufrüttelte . Wer aber heute bereits damit liebäugelt, daß 
Wir Sozialisten sind im Grunde unseres Her- die Verteidigung, die Notwendigkeit der Schaf­
zens Pazifisten. Der Pazifismus ist eine geistige fung eines Bundesheeres ihm einen leicht zu­
Wurzel des Sozialismus. Diese Einstellung be- fallenden Machtzuwachs in der Innenpolitik 
deutet aber nicht, daß wir die Notwendigkeit bringt, der irrt und wirtschaftet sich heute 
einer Lanclesverteicligung nicht anerkennen. bereits ein Mißtrauen ein. Beispiele sind auch 

Der Herr Kollege Mayr irrt,wenn er meint, bekannt. Ein Bundesheer ist für den Schutz 
daß wir uns erst jetzt in den letzten Tagen zu unserer Grenzen und nicht für die Fortsetzung 
der Notwendigkeit der Landesverteidigung be- irgendeiner politischen Partei in Österreich da. 
kennen. Immer schon haben das Sozialisten und Das gilt für uns genau so wie für jede andere 
Sozialdemokraten verlangt, auch in der Ersten Partei. Wir bejahen die Landesverteidigung, 
Republik. Wir sind grundsätzlich der Auf- wir anerkennen die Notwendigkeit, Freiheit und 
fassung, daß die Bürger unserer demokratischen Unabhängigkeit des eigenen Staates nach außen 
Republik dem Staat einen minimalen Schutz zu verteidigen. 
nicht verweigern dürfen, und dazu brauchen Hätte das österreichische Bundesheer im 
wir ein Bundesheer. März 1 938 Widerstand geleistet, die Niederlage 

Viertens. Wir sind für die Neutralität Öster- wäre zwar nicht erspart geblieben, aber Öster­
reichs. Wir stimmten für die Entschließung des reich wäre vor der Welt als Gegner Hitlers da­
Hauses. Aber sie ist etwas Neues. Wir alle gestanden. Ein solcher symbolischer Wider­
haben insbesondere als Parlamentarier die Auf- stand bringt gewiß Opfer, lind wir soHen über 
gabe, sie dem Volk verständlich zu machen. sie gewiß nicht leichtfertig reden, aber ein 
Und was ist sie, und was soll sie sein � Die solcher symbolischer Widerstand hätte ver­
Neutralität ist die vertragliche und die gesetz- mutlich die größte Tragweite gehabt und für 
liche Pflicht, unser Staatsgebiet vor den Zu- uns heute unabsehbare politische und wirt­
griffen anderer Staaten zu sichern. Dazu be- schaftliche Auswirkungen. 
kannte sich auch Herr Abg. Koplenig. Wir Mit dem Widerstand der sozialdemokrat i­
haben nach zehn Jahren Besetzung anschei- schen Arbeiter im Februar des Jahres 1934 und 
nend vergessen, was staatliche Unabhängigkeit mit dem Widerstand des März 1938 wäre uns 
bedeutet. Wir müssen uns erst abfinden damit, vielleicht vieles, was nachher gekommen ist, 
aber wir müssen uns damit nicht nur nach erspart geblieben. Das möchte ich heute sagen. 
zehn Jahren abfinden, sondern praktisch nach Auch das Volk soll sich das einprägen. Denn 
21 Jahren, denn so lange gibt und gab es für das Verständnis im Volk für die Landes­
uns keine Unabhängigkeit, sondern Abhängig- verteidigung kann man nicht erreichen, wenn 
keit gegenüber anderen Staaten und Staaten- man hauptsächlich über die Fortsetzung von 
gruppen. Traditionen spricht, von monarchistischen und 

Wir werden zwar, wenn wir das Ncutralitäts- auch von nazistischen Traditionen (Abg. Rosa 
gesetz und ein künftiges Wehrgesetz 1m Hause Jochmann : Sehr richtig ') , oder gar, wenn 
beschlossen haben werden, die militärische I man versucht, beides zu vermengen. Beispiele 
Neutralität üben, nicht aber - und dazu be- gibt es dafür. Die beste Propaganda muß daran 
kennen wir Sozialisten uns ausdrücklich - eine scheitern. Nicht alte Traditionen brauchen 
ideologische Neutralität. Denn militärische und wir, auf denen aufgebaut wird, sondern wir 
ideologische Neutralität ist nicht dasselbe. brauchen, wenn wir eine brauchen, eine neue 

Neutralität heißt auch nicht Wehrlosigkeit '1!adition (!1eif�ll bei der SPÖ) , eine moderne, 
und Waffenlosigkeit. Kein neutraler Staat in eIne repubhkaUl�c.he, dem Wohlf�hrtsstaat zu­
Europa zeigt die völlige Wehrlosigkeit, sondern gewendete TradItIon brauchen WIr. 
jeder neutrale Staat, insbesondere in Europa, Fünftens. Wir Sozialisten sind gegen ein 
ist sehr wehrhaft. Die Beispiele sind bekannt. Söldnerheer. Die Gefahr des politischen Miß­
Daher bekennen wir uns als Sozialisten zur brauches ist zu groß. Wir wollen die Erfah­
Verteidigung unserer Neutralität, zur Vertel.di- rungen der Ersten Republik nicht wieder er-
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leben. Die Wehrfrage ist in der Ersten Re­
publik gescheitert. Die Landesvertcidigung 
kann nicht Sache von Berufssoldaten, von Gen­
darmen und Polizisten allein sein. Sie ist und 
muß eine Angelegenheit des ganzen Volkes 
sein. (Abg. B o n n e r :  Daher Miliz !) Und der 
beste Schutz gegen die Entstehung von 
Prätorianer garden ist die allgemeine Wehr­
pflicht, in der alle Klassen und alle Berufe 
dienen. 

Sechstens. Die allgemeine Wehrpflicht ist die 
grundsätzliche und grundlegende Ansicht der 
Sozialisten. Wir haben neben ihr unsere For­
derungen aufgestellt und veröffentlicht. Herr 
Kollege Mayr, bereits am 14.  Mai dieses Jahres, 
und vier Tage später erst sind Sie mit Ihrer 
Resolution herausgekommen. (Zwischenrufe.) 
Es ist kein Fehler, aber es ist so, und ich habe 
manchmal den Eindruck gehabt, daß bei der 
Rede des Herrn Abg. Mayr in sein Manuskript 
unsere Resolutionen hineingerutscht sind, denn 
fast wörtlich hat er das verlesen, was wir als 
Forderung aufgestellt haben. In der "Arbeiter­
Zeitung" und der gesamten sozialistischen 
Presse vom Samstag, den 14. Mai, erschien das, 
was vorher beschlossen wurde : 

"Die Sozialistische Partei sieht in einer Armee 
des Volkes den besten Schutz der Republik. 
Diesem Ziel dient die Einführung der all­
gemeinen Wehrpflicht und der Aufbau eines 
neuen Heeres mit miliz artigem Charakter." 

Milizartiger Charakter, so möchte ich hinzu­
fügen, ist neben der allgemeinen Wehrpflicht ein 
kleiner Kader mit allen sozialen und staats­
bürgerlichen Rechten, weil die Gleichheit vor 
dem Gesetze bestehen bleibt. Und wir schrieben 
weiter : "Das neue Heer soll möglichf>t einfach 
gestaltet, große Stäbe sollen vermieden werden. 
Die Sozialisten treten für eine möglichst kurze 
Dienstzeit ein." Und wir fügten in der Ent­
schließung unseres Parteirates hinzu : Das 
Bundesheer muß die wirtschaftliche Existenz 
der Wehrpflichtigen sichern. Für den Unterhalt 
muß gesorgt werden und der Arbeitsplatz ge­
sichert bleiben. Die Sozialistische Partei wird 
darüber wachen, daß die in der Verfassung 
gewährleisteten staatsbürgerlichen Rechte auch 
den Angehörigen des neuen Bundesheeres er­
halten bleiben. Sie wird dafür sorgen, daß 
alle Maßnahmen zur Durchführung von mili­
tärischen Aufgaben gesetzlich verankert werden. 
Die parlamentarische Kontrolle muß auf eine 
gesicherte Rechtsgrundlage gestellt sein. 

Als die Frage unmittelbar akut wurde, haben 
wir uns als Sozialisten sofort entschlossen, wenn 
es auch in der Partei, wie in jeder demokrati­
schen Partei, darüber Diskussionen gibt. Wir 
sind stolz darauf, daß wir darüber diskutieren 
können. Wir haben keine Geheimprogramme. 
Im Gegenteil ! ·Wir vertreten den Standpunkt, 

daß kein Halbdunkel herrschen soll und daß es 
die Aufgabe der Demokratie sein wird, mit 
diesem Gesetz frei und demokratisch die Vor­
bereitungsarbeiten zu treffen. Das Kompetenz­
gesetz ist unserer Ansicht nach geradezu ein 
Auftrag, sparsam zu sein beim Aufbau eines 
neuen Bundesheeres, die Lasten für das Volk 
gering zu halten und damit Beruhigung im 
Volk über die Kosten eines neuen Bundesheeres 
zu schaffen. Die Installation einer gesetzlichen 
Kompetenz für die Bundesregierung und für 
das Bundeskanzleramt heißt nicht Errichtung 
einer selbständigen Kraft, sondern das Ein­
vernehmen mit allen Beteiligten und mit allen 
Betroffenen. Wir müssen offen reden und offen 
sein, da große Anstrengungen notwendig sein 
werden. 

Unserer Ansicht nach soll auch das Kompe­
tenzgesetz so ausgelegt werden und auch den 
Vorrang der zivilen Gewalt vor der militäri­
schen ausdrücken. Wir begrüßen das. Auch die 
Militärs haben . die neu zu schaffende öster­
reichische Neutralität zu verstehen und zu 
respektieren, und die Berufsmilitärs haben der 
Politik zu helfen. 

Siebentens. Die allgemeine Wehrpflicht ist 
noch nicht alles. In der Zusammensetzung des 
Ausbildungskaders mit Offizieren und Unter­
offizieren muß das ganze Volk mit seinen 
Klassen und Berufen vertreten sein. Das gibt 
Garantien. Erfahrungen der Ersten Republik 
machen uns deutlich, daß weder Polizei, Gen­
darmerie noch Bundesheer je zu einer Partei­
truppe werden, noch zum Schmucke außer­
militärischer Kundgebungen herhalten dürfen. 
Wir sollen nie vergessen , daß der Soldat ein 
Bürger in Uniform ist und kein Schaustück. 
Wir wollen verhindern, daß man etwa zu 
Fronleichnam herumböllert, aber im Ernstfal1, 
den nicht wir herbeiführen, vergißt, was zu 
geschehen hat. 

Achtens. Einige Worte zu unseren Kommu­
nisten. Ich sehe leider Herrn Abg. Koplenig 
nicht hier. (Abg. Dr. Pi t t e rman n :  Der ist zur 
Berichterstattung befohlen ! - H eiterkeit.j Aber 
ich weiß, so wie viele von uns wissen, daß der 
Herr Abg. Koplenig seit zehn Jahren in diesem 
Hause ist. Die Kommunisten verlangen die 
Volksabstimmung. Herr Kollege Honner ! Was 
sagt uns die Verfassung darüber � (Abg. Dok­
tor Pi t t ermann : Verfassung nix karoscho ! -
Abg. B o n n e r :  Ihr seid dagegen !) Unsere Ver­
fassung sagt, daß dem Volk erst dann etwas 
zur Volksabstimmung vorgelegt werden kann, 
wenn der Nationalrat und der Bundesrat es 
beschlossen haben .  Bevor d�r Herr Bundes­
präsident nach der Zuleitung eines Gesetzes 
durch den Herrn Bundeskanzler unterzeichnet, 
muß oder kann eine Volksabstimmung statt­
finden. (Abg. B onne r :  Beschließt diese Gesetze 
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in demselben Tempo wie das Kompetenzges6tz !) 
Ja, das ist schon richtig, aber man muß zuerst 
wissen, was man dem Volk vorlegt. Zuerst muß 
das Parlament wissen, was es beschließen will, 
um dann eine Volksabstimmung mitzubeschlie­
ßen. Man kann nicht sagen : Machen wir eine 
Volksabstimmung !,  ohne zu wissen, was dem 
Volk zur Abstimmung vorgelegt werden wird. 
Sie drücken sich ja damit nur herum. Sie 
wollen ja nicht Farbe bekennen. Sie gebrauchen 
nur die Phrase : "Auch die VO will die N eutrali­
tät schützen. Wir sind für eine österreichische 
und demokratische Armee. "  Aber wie sie be­
schaffen sein soll, darüber schweigen Sie sich 
aus. 

Es wäre an der Zeit, daß Abgeordnete, die 
so lange im Hause sind, auch wenn sie kommu­
nistische sind, wüßten, wann man eine Volks­
abstimmung verlangen kann. Sie fordern die 
Volksabstimmung und schwindeln unsere Pla­
kate nach, damit die Leute hinsehen, und sie 
versuchen, eine begreifliche Abneigung der 
Menschen gegen das Militär für ihre politischen 
Zwecke auszunützen. vVarum tun Sie das nicht 
in den von Ihnen beherrschten Ländern � 
Warum organisieren Sie nicht dort die Ab­
neigung gegen den Militärdienst ? (Abg. H on­
ner,'  Sie setzen sich über den Willen des Volkes 
hinweg l - Abg. W e i k h a r t :  Dort ist eine Volks­
abstimmung zu gefährlich I) 

Aber, meine Herren Kommunisten, ich ha.be 
hier eine nette Sammlung von Bildern aus don 
kommunistischen Ländern über den Militär­
dienst. (Abg. Dr. P i t terma n n : Honner, schau 
hin ! Habtacht !) Ich stelle sie jedem zur Ver­
fügung, es gäbe ein Militärbilderbuch aus den 
Volksdemokratien. 

Ich habe hier eine polnische Illustrierte vom 
Juli des Jahres 1953 . Man sieht hier die j ungen 
Leute mit den YI[ affen üben. Ich habe hier ein 
Bild mit einer schießenden Frau aus einer 
volksdemokratischen illustrierten Zeitung, aus 
einer polnischen. (Abg. Dr. Pi t te rman n ,' Die 
stimmt gerade ab I - Heiterkeit.) Bitte, da steht 
hinten drauf auf dem Bild : "Unsere Auto­
fahrerinnen blieben auch bei der Erfüllung der 
Wehraufgaben nicht hinter den Leistungen der 
Männer zurück . "  

I c h  habe hier eine Illustrierte, wo viele j unge 
Leute zu sehen sind, ein Bild aus einem Zei­
tungsblatt des Freiheitskämpferbundes in 
Ungarn : "Die Freiheitskämpfer von Kisvarda 
marschieren mit fröhlichen Liedern zum Schieß­
platz. "  Ich habe hier ein Bild von jungen Leuten 
beim Wehrunterricht. Das ist auch aus dem 
Blatt des Freiheitskämpferbundes aus Ungarn. 
Ich habe hier ein Bild, wo junge Leute zu sehen 
sind, ebenfalls aus Polen, und Bilder noch und 
noch. Ich habe hier ein zynisch entzückendes 
Bild, und zwar ist hier, wie ich glaube, ein 

sowjetischer Marschall, wie er vor kleinen 
Kindern steht - wie alt sie sind, sieht man 
nicht -, in einer volksdemokratischen Offi­
ziersschule. Hier habe ich Bilder von Bewaff­
neten. Soll ich Ihnen noch welche zeigen ? Ich 
stelle sie gerne zur Verfügung. (Abg. H o n n e r :  
Pickt sie euch in euren Klubräumen an die 
Wand I) Ich habe genug hier, alle mit Original­
text versehen. Man kann sehen, wo sie erschie­
nen sind : in polnischen, tschechischen, russi­
schen, bulgarischen, rumänischen und ungari­
schen Zeitungen. 

Warum organisieren Sie nicht dort die Ab ­
neigung gegen den Militärdienst, und warum 
verlangen Sie das bei uns ? (Abg. H o n n e r ,'  
Damit könnt ihr eure ](lubräume ausstaUieren ! ) 
Eine Partei, wie die Kommunistische Partei, die 
den bewaffneten Werkschutz für beschlag­
nahmtes, Österreich entzogenes Vermögen 
kennt, hat kein Recht, von Volksabstimmung 
zu reden ! (Zustimmung bei 8PÖ und Ö VP.j 
Und wenn Sie eine Volksabstimmung über das 
Waffentragen verlangen - das hätten Sie lleim 
Werkschutz schon lange tun und verlangen 
können. Wir brauchen keine Legionen, wir 
brauchen keinen Werkschutz (Abg. H o n n e r ,'  
Dem mehr als zur Hälfte Sozialisten angehören !) ,  
die nur Unglück über unser Land gebracht 
haben und bringen werden. 

Neuntens. Wir bekennen uns zu den Zwecken 
der b0waffnetcn l'/lacht, wir bekennen unS zum 
Bundesheer , so wie diese Zwecke in der Ver­
fassung stehen. Es ist gewiß nicht leicht, ein 
Bundesheer aufzustellen - ich möchte fast 
sagen - mitten im Frieden, nicht unmittelbar 
nach dem Ende eines Krieges, wo nämlich der 
Unterschied zutage treten könnte zwischen 
dem, was war, und dem, was werden soll. Diese 
Aufgabe ist nicht leicht zn lösen. Sie muß 
gelöst werden und erfordert vom ganzen Volk 
eine tiefe politische Einsicht. Und das ist sicher 
schwierig. 

Insbesondere verstehen wir, daß die Jugend 
sich in einem bestimmten Gefühl der Sicherheit 
erschüttert sieht. Es ist ihr aber nur das in 
den letzten zehn Jahren erspart geblieben, was 
jeder souveräne Staat eigentlich tun muß und 
was die Besatzungsmächte bisher verboten 
haben. 

Die Verfassung sagt übel' die Aufgaben des 
Bundesheeres : Schutz der Grenzen, Mitwir­
kung, wenn die Zivilgewalt es in Anspruch 
nimmt, um die verfassungsmäßigen Einrich­
tungen zu schützen, die Ordnung und Sicher­
heit im Innern zu bewahren, Hilfeleistung bei 
Katastrophen. 

Zehntens. Viele Leute sagen : Die Freude über 
den Staatsvertrag ist uns sehr getrübt, da ein 
Bunueshecr kommt. Sie sagen : Wir brauchen 
nichts, denn tun wir nichts, dann geschieht uns 
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nichts ! Das, Hohes Haus, ist eine gefährliche 
Illusion, die gefährliche Illusion einer falschen 
Sicherheit. 

Wir brauchen kein Bundesheer, um an­
zugreifen, wir brauchen es aber, um uns gegen 
EindringHnge zur Wehr zu setzen, so lange, bis 
die von den anderen Mächten garantierte Hilfe 
kommt. Gewiß, solange alles über das Bundes­
heer nur auf dem Papier steht, ist der Militär­
dienst für niemand eine Realität. Jetzt aber, 
Hohes Haus, kommt der Preis der Freiheit. Und 
gekostet haben uns die Besatzungsmächte auch 
genug. Sie waren nicht bil1ig. Sie haben Milliar­
den verschlungen. Jeder Sta,atsbürger muß sich 
fragen : Wie schützt man einen Staat ohne 
Waffen ? 

Wir sind der Überzeugung, daß ein 
Staat, daß unsere Republik, unsere Neutralität 
nicht allein militärisch geschützt werden kann. 
Es muß alles auch in dieser Hinsicht verteidigt 
werden, und da werden wir Sozialisten keine 
Mühe seheuen, auch in dieser Hinsicht unseren 
Teil zu leisten. Das müssen gerade die demo­
kratischen Kräfte des Laudes verstehen, die wir 
aufrufen, mitzutun. 

Ich komme zum Schlusse. Wir Sozialisten 
sagen ja zur allgemeinen Wehrpflicht, wir sagen 
nein zum Söldnerheer. 'Vir sagen ja zur Landes­
verteidigung, wir sagen nein zum Krieg. Wir 
sagen ja zur Neutralität, die geschützt und 
respektiert werden muß .  Wir sagen nein zur 
Wehrlosigkeit des Staates und ja zu einer 
Exekutive des Staates als einem verläßlichen 
Organ der demokratischen Republik, die wir 
mitaufgebaut haben. Dazu wollen wir Sozia­
Jisten unseren Beitrag leisten. Daher stimmen 
wir für das Gesetz. (Lebhafter Beifall bei den 
Sozialisten. ) 

Präsident : Es wurde noch ein Redner in die 
Rednerliste eingetragen, der Herr Abg. Dok­
tor Pittermann. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Pittermann : Hohes Haus ! Wir 
beschäftigen uns bei diesem Tagesordnungs­
punkt mit dem Problem der künftigen mili. 
tärischen Landesverteidigung. Wir sollen uns 
aber auch mit den Fragen der moralischen 
Landesverteidigung beschäftigen, und ich finde 
einen Anlaß dazu in den gestrigen Vorgängen 
im Bonner Bundestag. 

Nach den bisher vorliegenden Nachrichten 
über die Sitzung kam es bei dieser Diskussion 
zwischen dem sozialdemokratischen Vizepräsi­
denten, Professor Carlo Schmid, und dem 
Bundeskanzler der westdeutschen Bundes­
republik, Herrn Dr. Adenauer, zu einer Kontro­
verse über das Problem der deutschen Ver­
tnögenswerte in Österreich. Soweit nach den 
bisher vorliegenden Meldungen Herr Bundes­
kanzler Dr. Adenauer Behauptungen über Er­
klärungen unseres Partei vorsitzenden Dok­
tor Schärf aufgestellt hat, sind sie mittler-

weile richtiggestellt worden und bedürfen 
keiner weiteren Stellungnahme. N ach den 
bereits in Wien eingetroffenen deutschen Zei­
tungen wurde aber vom Herrn Bundeskanzler 
Dr. Adenauer das Verhalten der Bonner Regie­
rung gegenüber Österreich nach Abschluß des 
Staatsvertrages unter anderem damit moti­
viert, daß "nirgendwo Hitler so begeistert auf. 
genommen worden sei wie in Wien" . 

Wir haben nie geleugnet, daß Adolf Hitler 
von österreichischen Eltern stammt und !famit 
österreichischer Herkunft ist. Reichskanzler 
ist er allerdings in Deutschland geworden. 
(Heiterkeit und Zustimmung.) Und nach Öster­
reich kam er erst zurück, als ihm die geballte 
militärische Macht des deutschen Heeres zu 
diesem Zweck zur Verfügung gestellt wurde. 
Wir leugnen auch nicht, daß in den Straßen 
Wiens auch schon vor dem Einmarsch der 
deutschen Armee und auch in anderen Städten 
Österreichs Menschen diesen Einmarsch ge­
fordert und ihre Begeisterung ausgedrückt 
haben. Es wäre aber falsch, anzunehmen, daß 
dies die ganze österreichische Bevölkerung ge­
wesen sei. (Zustimmung bei der SPÖ.) 

Wir hatten damals in Österreich einen sehr 
unglücklichen Abschnitt unserer innenpoliti­
schen Geschichte. Die politischen Gruppen, 
die seit zehn Jahren das Schicksal des Staates 
tragen, waren damals durch einen schweren 
Zwiespalt voneinander aufs tiefste getrennt. 
Trotzdem haben sie angesichts der Gefahr, die 
dem gemeinsamen Lande drohte, versucht, den 
Weg zueinander zu finden. Wenn damals 
dieser Versuch, zu spät unternommen, nicht 
mehr glücken konnte, so darf das doch nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß es auch damals 
starke und beträchtliche Teile des österreichi­
schen Volkes gegeben hat, die nicht auf der 
Straße gerufen haben : "Heil Hitler ! " ,  sondern 
in den Nebenstraßen : "Rot-weiß-rot bis in 
den Tod ! "  (Lebhafte Zustimmung bei den 
Regierungsparteien.) Sozialdemokraten, Katho­
lische, Angehörige der Vaterländischen Front 
und auch Angehörige der damaligen Kommu­
nistischen Partei. 

Wir fühlen uns deshalb verpflichtet, diesen 
Vorwurf zurückzuweisen, weil er ungerecht­
fertigt ist und weil er anderseits auch fehl 
am Platze ist. Denn vor wenigen Wochen 
erst ist es den von der österreichischen Bundes­
regierung bestellten Unterhändlern bei den 
Staatsvertragsverhandlungen in Wien gelun­
gen, aus dem früheren Staatsvertragsentwurf 
den Passus über die Mitschuld Österreichs am 
Kriege herauszubekommen. Wir wollen ihn 
uns nicht durch die Debatte im Bonner Bundes· 
tag oder durch einen Zornausbruch wieder 
hinterrücks hineinschmuggeln lassen. 

Wir fühlen aber auch, daß die Haltung 
gegenüber Österreich nicht berechtigt ist. 
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Als die österreichischen Unterhändler zum 
letzten Entwurf des Staatsvertrages Stellung 
zu nehmen hatten, da waren sie j a  in Kenntnis 
der Verpflichtung, die die westdeutsche Bun­
desregierung in den Pariser Verträgen hin­
sichtlich des Deutschen Eigentums in Öster­
reich im voraus übernommen hatte. Wenn es 
dort im Art. III 2. Abs. heißt : "Die Bundes­
republik wird die Bestimmungen über die 
Behandlung des deutschen Auslandsvermögens 
in Österreich hinnehmen, die in einem Ab­
kommen enthalten sind oder die in dem zu­
künftigen Staatsvertrag mit Österreich ge­
troffen werden",  dann hatten wir doch nach 
den international anerkannten Grundsätzen 
von Treu und Glauben im völkerrechtlichen 
Verkehr das Recht, anzunehmen und zu glau­
ben, daß die von den Alliierten im Staats­
vertrag mit Österreich vorgeschlagenen For­
mulierungen auch im voraus die Zustimmung 
der deutschen Bundesregierung gefunden 
haben. Und im Vertrauen auf dieses gegebene 
Wort ist ja auch die Regelung des Art. 23 
im Staatsvertrag getroffen worden, die einen 
sehr schmerzhaften Verzicht auf Ansprüche der 
Republik Österreich und - was noch schmerz­
hafter ist - österreichischer Staatsbürger auf 
Schadenersatz gegenüber dem Deutschen Reich 
enthält. 

Es wäre vielleicht notwendig, härter zu 
reagieren, wenn wir nicht gerade in den 
letzten Tagen durch die Haltung der Unter­
zeichnermächte des Staatsvertrages, die von 
der deutschen Bundesregierung in einer Protest­
note angerufen wurden, den Eindruck bekom­
men hätten, daß Österreich in dieser Frage, 
bei der Verteidigung seiner Rechte, bei der 
Verteidigung seines Anspruchs auf Treu und 
Glauben auch als kleiner Staat auf die 
Sympathie der ganzen Welt rechnen kann. 
(Beifall bei der SPÖ.j 

Ich leugne nicht, daß, wäre die Smvj etunion 
angerufen worden, sie den gleichen Standpunkt 
eingenommen hätte. Und ich muß anerkennen, 
daß es den Westmächten bestimmt nicht 
leicht geworden ist, knapp nach der Aufnahme 
der deutschen Bundesrepublik in den nord­
atlantischen Verteidigungspakt eine solche 
Haltung zugunsten eines Staates zu bekennen, 
der sich ausdrücklich zur Neutralität ver­
pflichtet hat. 

Weil wir das aber wissen, sei es uns eben 
gestattet, zu den Dingen mit Ruhe und 
Überlegung Stellung zu nehmen. Ich glaube, 
daß diejenigen Ratgeber, die der deutschen 
Bundesregierung und ihrem Kanzler zu diesem 
Amoklauf gegen die internationale Vertrags­
treue geraten haben, dann, wenn die Beulen, 
die sie sich dabei gestoßen haben, wieder 
zurückgegangen sind, zur Besinnung kommen 
werden. Jedenfalls hielte ich es für schlecht, 

wenn die Republik Österreich bei ihrer sou­
veränen endgültigen Entscheidung über das 
persönliche Vermögen der Deutschen in Öster­
reich unter 260.000 S das in Bann zerschlagene 
Porzellan diesen Menschen in Gegenrechnung 
stellen wollte. 

Wir werden die ' Dinge in Ruhe behandeln 
und sind überzeugt, daß diese Ruhe 
nach Protestnoten und den dabei erfahrenen 
Enttäuschungen und nach Zornausbrüchen 
auch wieder eintreten wird. Wir haben die Über� 
zeugung, daß ebenso wie die überwiegende 
Mehrheit des österreichischen Volkes auch die 
überwiegende Mehrheit des deutschen Volkes 
mit dem Nachbarn in Frieden und in guten 
freundschaftlichen Beziehungen leben will. 
(Beifall bei der S PÖ.) Wir wollen diese 
wünschens- und erstrebenswerte Beruhigung 
von unserer Seite her nicht mit ähnlichen 
Zornausbrüchen stören, sondern wollen 
uns bemühen, die Dinge richtig und klar 
darzustellen, und wir wollen die nötige Geduld 
aufbringen, bis auch auf der anderen Seite 
der Grenze dem schwer um seine Freiheit 
- aber auch um die Freiheit anderer europä­
ischer Völker - ringenden . österreichischen 
Volk volle Gerechtigkeit zuteil wird. (Lebhafter 
Beifall bei SPÖ und Ö V P.) 

Präsident Hartleb (der inzw'ischen w'ieder den 
V 01'S1:tZ übernommen hat) : Z um Wort ist niemand 
mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. 
'\Vünscht der Herr Berichterstatter das Schluß­
wort ? - Er verzichtet. 

Wir kommen zur Abstimmung. 
Bei der A b s t i mm'ttng  wird der Gesetzentwurf 

in der Fassung des A us8chußberichtes unter 
Berücksicht1:gtmg der vom Berichterstatte1' vor­
gebrachten Drttckfehlerber'ichtig'ung zu § 1 in 
z w e i t e r  und dri t t e r  Lesung mU Mehrheit 
zum Besch luß  erhoben. 

Präsident Hartleb : Wir kommen nunmehr 
zu den Punkten 3 bis 5 der heutigen Tages­
ordnung, über die die Debatte unter einem 
abgeführt wird. 

Punkt 3 ist der Bericht des Handelsaus­
schusses über die Regierungsvorlage (486 d. B . ) : 
Bundesgesetz über das Berufsrecht der Wirt­
schaftstreuhänder (Wirtschaftstreuhänder-Be­
rufsordnung) (553 d. B.) .  

Punkt 4 ist der Bericht des Handelsaus­
schusses über die Regierungsvorlage (487 d. B . ) : 
Bundesgesetz über einige Änderungen des 
Bundesgesetzes vom 10.  Dezember 1947 , be­
treffend die Errichtung der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder (Wirtschaftstreuhänder­
Kammergesetz, BGBl. Nr. 20/ 1948) (554 d. B. ):  

Punkt 5 ist der Bericht des Handelsaus­
schusses über die Regierungsvorlage (488 d. B . ) : 
Bundesgesetz über einige Änderungen der 
Gewerbeordnung (555 d. B. ) .  
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Berichterstatter zu allen drei Punkten ist 
der Herr Abg. Krippner. Der Abg. Krippner 
ist für die heutige Sitzung entschuldigt. 
Ich ersuche daher den Obmann des Handelsaus­
schusses, Herrn Abg. Dr. Roth, an Stelle des 
abwesenden Berichterstatters die Berichte zu 
diesen drei Punkten zu geben. 

Berichterstatter Dr. Rupert Roth : Hohes 
Haus ! Meine Damen und Herren ! In Ver­
tretung des verhinderten Berichterstatters, 
des Herrn Abg. Krippner, darf ich zu den 
Punkten 3, 4 und 5 der Tagesordnung be­
richten. Bevor ich über die einzelnen Vorlagen 
berichte, möchte ich vorwegnehmen, daß alle 
drei Vorlagen ob ihres inneren Zusammen­
hanges von einem am 30. März 1955 vom Handels­
ausschuß eingesetzten gemeinsamen Unter­
ausschuß in vier Sitzungen unter Beiziehung 
von Experten beraten wurden. Die Ver­
handlungen im Unterausschuß führten zu 
einem vollen Einverständnis. Der Handels­
ausschuß hat in seiner Sitzung am 1 3 .  Juni 
1955 den Bericht des Unterausschusses ent­
gegengenommen und die Regierungsvorlagen 
unter Berücksichtigung der vom Unteraus­
schuß vorgesehenen Abänderungen einstimmig 
beschlossen. 

Zu Punkt 3, zur W i r t s c h a ft s t r e u h ä n d e r­
B e r u fs o r d n u n g, ist zu sagen : Die Rechts­
grundlage für die Berufsausübung auf dem 
Gebiet des Wirtschaftstreuhandwesens bildete 
ursprünglich eine Gewerbeberechtigung, wobei 
die Gewerbe der Bücherrevisoren, der Buch­
sachverständigen sowie der Wirtschaftsberater 
zunächst freie Gewerbe waren und später 
"als gebundene Gewerbe erklärt wurden. Nach 
1938 wurden auf dem Sektor des wirtschaft­
lichen Prüfungs- und Treuhand wesens die dies­
bezüglichen deutschen Vorschriften eingeführt, 
ohne auf die österreichisch-rochtliche Ent­
wicklung des Berufsstandes H,ücksicht zu 
nehmen. Die diesbezüglichen deutschen 
Rechtsvorschriften wurden durch das Rechts­
Überleitungsgesetz nach 1945 als österreichi­
sches Recht übernommen. Dadurch, daß 
österreichische Vorschriften aus der Ersten 
Republik und anderseits deutsche, in un­
zähligen Rechtsgrundlagen verstreute Rechts­
vorschriften galten, hat sich eine erhebliche 
Unübersichtlichkeit ergeben, die eine Neu­
kodifizierung des gesamten Berufsrechtes der 
Wirtschaftstreuhänder erforderte. 

. 

Durch den vorliegenden Entwurf der Wirt­
schaftstreuhänder-Berufsordnung soll der A us­
bau und das Wirken des Berufsstandes der 
Wirtschaftstreuhänder unter Anpassung an 
die j eweiligen Erfordernisse des staatlichen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens 
geregelt weruen. Bei der Ausarbeitung des 
Entwurfes wurde einerseits der neuen Rechts-

entwicklung auf diesem Sachgebiet Rechnung 
getragen, anderseits aber auf bewährte und 
brauchbare, bisher gehandhabte berufsrecht­
liche Vorschriften entsprechend Bedacht ge­
nommen. 

Im übrigen darf ich auf den Bericht des 
Handelsausschusses verweisen, der allen Mit­
gliedern des Hauses zugegangen ist. 

Ich stelle daher namens des Handelsausschus­
ses zu dieser Vorlage den A n  t r a g, der N ational­
rat wolle dem dem Bericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilen. 

Punkt 4 der Tagesordnung, die Novelle 
zum W i r t  s c h a ft s tr e u h ä n d e r- K a m m e r­
g e s e t z ,  behandelt die Abänderungen 
des Wirtschaftstreuhänder-Kammergesetzes, die 
durch die Schaffung der Wirtschaftstreuhänder­
Berufsordnung notwendig geworden sind. Be­
züglich der Details darf ich ebenfalls auf den 
Bericht des Handelsausschusses verweisen. 

N amens des Handelsausschusses stelle ich 
somit den A n t r ag, der Nationalrat wolle dem 
dem Ausschußbericht angeschlossenen Gesetz­
entwurf die verfassungsmäßige Zustimmung 
erteilen. 

Punkt 5 der Tagesordnung betrifft die 
Ä n d e r u n g e n  d e r  G e w e r b e o r d n u n g, die 
durch die Schaffung der Wirtschaftstreuhänder­
Berufsordnung notwendig geworden sind. Die 
Einzelheiten sind dem Bericht des Handels­
ausschusses zu entnehmen. 

Ich darf auch dazu namens des Handels­
ausschusses den A n t r a g  stellen, der National­
rat wolle dem dem Bericht angeschlossenen 
Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustim­
mung erteilen. 

'Veiter beantrage ich, die General- und 
Spezialdebatte für alle drei Vorlagen unter 
einem abzuführen. 

Präsident Hartleb : Es liegt der Antrag vor, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
abzuführen. Wird dagegen ein Einwand er­
hoben � - Das ist nicht der Fall. Es bleibt also 
dabei. 

Als erster Redner pro ist zum Wort gemeldet 
der Herr Abg. Guth. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Guth : Hohes Haus ! Die grundlegende 
U mfoI'mung nahezu sämtlicher Rechtsvor­
schriften, die zur Regelung des wirtschaft­
lichen Lebens im Rahmen der wiederaufz u­
richtenden Eigengesetzlichkeit und Unabhän­
gigkeit der Republik Österreich und zur Siche­
rung eines zielbewußten Aufgebotes aller 
Kräfte für den staatlichen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Neuaufbau unserer Heimat 
notwendig sind , kann an den Einrichtungen, 
die sich im Laufe der Jahre zur Festigung und 
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planmäßigen Entwicklung eines ta.uglichen 
wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhand­
wesens gebildet haben, und an den Bestim­
mungen, die einer geordneten Ausübung der 
auf diesem Fachgebiet entstandenen typischen 
Tätigkeiten dienen, nicht vorbeigehen. 

Die gewaltige Entwicklung, welche 
die betriebswirtschaftliche Forschung und 
Lehre, das gesamte Rechnungs-, Buchführungs-, 
Bilanz- und Kontrollwesen und alle damit zu­
sammenhängenden Angelegenheiten betriebs­
wirtschaftlicher Beratung und Betreuung sowie 
volkswirtschaftlich wünschenswerter Planung 
und Organisation durchgemacht haben, vor 
allem aber auch der zunehmende Steuerdruck, 
der auf der Wirtschaft lastet, und die immer 
komplizierter werdende Steuergesetzgebung 
haben den Berufsstand der "Virtschaftstreu­
händel' zu einem wichtigen Hilfsberuf der 
Wirtschaft werden lassen. Dm' Berufsstand 
der Wirtschaftstreuhänder ist berufen, der 
Wirtschaft helfend zur Seite zu stehen und 
sie in organisatorischer, finanzieller und be­
triebswirtschaftlicher Hinsicht zu beraten. Die 
Wirtschaftstreuhänder werden daher nicht 
nur als Fachleute in Steuerangelegenheiten, 
sondern darüber hinaus immer mehr und mehr 
als Wirtschaftsberater und geradezu als "Ärzte 
der Wirtschaft" betrachtet. 

Der Wirtschaftstreuhänder tritt immer mehr 
neben dem j uristischen Berater in Funktion. 
Die Wirtschaft bedarf eines Berufsst8Jndes, der 
durch seine Stellung im ·Wirtschaftsleben, 
seine Mitwirkung bei der Rechnungslegung der 
Unternehmungen und bei der Ermittlung von 
Steuertatbeständen veranlaßt wird, in die 
tiefsten wirtschaftlichen Zusammenhänge Ein­
blick zu nehmen, sich mit allen einschlägigen 
Problemen zu befassen und alle Vorgänge 
auf dem wirtschaftlichen Sektor kritisch zu 
verfolgen. Die moderne Wirtschaft überträgt 
daher den Wirtschaftstreuhändern nicht nur 
in Österreich, sondern auch in allen übrigen 
Staaten bedeutungsvolle Aufgaben. So führt 
der Weg des Wirtschaftstreuhänders ange­
fangen von der überwachenden Tätigkeit be­
stimmter Unternehmungen bis hinauf zur 
betrieblichen Ausrichtung von Industrie- und 
sonstigen Wirtschaftsformen als Ratgeber und 
kommerzieller Begleiter jedes Kaufmannes 
bis zur vollkommenen Realisierung der Wieder­
aufrichtung aller Sektoren der österreichischen 
Wirtschaft, bei deren Aufbau er gestaltend und 
helfend zur Seite steht. 

Nicht nur der österreichische Wirtschafts­
treuhänder hat sich eine anerkannte Stellung 
im wirtschaftlichen Leben errungen, sondern 
auch in allen anderen Staaten tritt dieser 
Berufsstand mehr und mehr in das Blickfeld 
der Öffentlichkeit, Insbesondere der englische 

Clw.rtered Accountant sowie der amerikanische 
Certified Public Accountant haben sich in den 
Dienst des konstruktiven Aufbaues der gesamten 
Wirtschaft gestellt und sich dadurch eine an­
erkannte Stellung im wirtschaftlichen Leben 
errungen, sodaß ihnen heute bedeutungsvolle 
Aufgaben anvertraut werden können. Die 
internationalen Wirtschaftstreuhänder -Kon­
gresse' . an deren Ergebnissen österreichische 
Wirtschaftstreuhänder bedeutenden Anteil 
haben, zeigen immer wieder, welche bedeutende 
Funktion diesem Berufsstand im Rahmen der 
modernen Volkswirtschaft zukommt. 

Auf Grund dieser Sachlage ist es daher 
zweifellos notwendig, diesem wichtigen Berufs­
stand entsprechende rechtliche Grundlagen 
zu geben. Bedingt durch die den jeweiligen 
Erfordernissen der Wirtschaft folgende histo­
rische Entwicklung bilden die berufsrechtlichen 
Grundlagen der verschiedenen wirtschafts­
treuhänderischen Berufsgruppen derzeit kein 
einheitliches Ganzes. Sie stellen vielmehr eine 
Fülle zahlreicher Gesetze, Verordnungen, Er­
lässe, Weisungen, Bestimmungen und auto­
nomer Beschlüsse dar, welche die Übersicht 
erschweren. Eine Zusammenfassung aller 
materiellrechtlichen Bestimmungen auf dem 
Gebiete des wirtschaftlichen Prüfungs- und 
Treuhandwesens in einem einheitlichen Gesetzes­
werk stellt · daher schon im Interesse der 
Rechtssicherheit ein unabdingbares Erforder­
nis dar. 

Dabei muß jedoch bedacht werden, daß man 
das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen 
kann. Es würde unbedingt einen Rückschritt 
bedeuten, wenn man einfach auf die berufs­
rechtlichen Verhältnisse zurückgreifen würde, 
die für diesen Berufsstand in Österreich vor 
dem Jahre 1938 herrschten und schon damals 
den Erfordernissen der Wirtschaft nicht mehr_ 
gerecht wurden. Man war zwar in den rechts­
und berufspolitischen Erwägungen der ersten 
österreichischen Republik hinsichtlich des 
wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhand­
wesens schon weit fortgeschritten, und dem 
im Jahre 1934 aufgelösten Nationalrat lag 
bereits ein ausgearbeitetes, jedoch nicht mehr 
verabschiedetes Konsultatorengesetz vor. Der 
aus den Bedürfnissen der modernen Wirtschaft 
heraus entstandene und in seiner langen Ent­
wicklung zu einem wichtigen Faktor der 
modernen Wirtschaftsstruktur gewordene Be­
rufsstand der Wirtschaftstreuhänder sollte 
schon damals aus der Gruppe des Gewerbes 
herausgenommen und den freien Berufen einge­
gliedert werden. Die Auflösung des N ational­
rates verhinderte damals die Realisierung dieser 
Maßnahmen. Der Nationalrat löst daher heute 
geradezu ein schon damals gegebenes Ver­
sprechen ein, wenn er die zur Diskussion ste-
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henden drei G esetzentwürfe der verfassungs­
mäßigon Verabschiedung zuführt. 

Dabei darf man nicht außer acht Jassen, 
daß seit dem Jahre 1938 gerade im Wirtschafts­
treuhandwesen unverkennbare Fortschritte er­
zielt wurden, zu welchen die österreichischen 
Wil'tschaftstreuhänder einen bedeutenden An­
teil beigesteuert haben. Schon aus diesem 
Grunde wäre es unmöglich, das seit 1938 ein­
getretene Geschehen zu mißachten und einfach 
auf die damaligen Verhältnisse zurückzu­
greifen. Dies müßte zu einer Durchbl'echung 
der organischen Fortentwicklung und zu einer 
Zerreißung gewachsener Zusammenhänge 
führen, die niemand gutheißen könnte. 

Aus diesem Grunde bedarf die österreichische 
Wirtschaft ebenso wie der Berufsstand der 
Wirtschaftstreuhänder eines grundlegenden Ge­
setzes, einer "Magna Charta" des Prüfungs­
und Treuhandwesens, die seinem Ausbau und 
Wirken sowie seiner zeitgemäß fortschreiten­
den Ausgestaltung und Anpassung an die je­
weiligen Erfordernisse des staatlichen, wirt­
schaftlichen und geseHschaftlichen Lebens in 
Österreich unter Bedachtnahme auf die be­
triebswirtschaftliche und wissenschaftliche All­
gemeinentwicklung sowie seiner N achwuchs­
sicherung verläßliche Bahnen vorzeichnet. In 
diesem Geset.z muß vor allem der österreich i­
sehen Rechtsentwicklung auf diesem Fach­
gebiet Rechnung getra.gen und auf bewährte 

und brauchbare bisher gehandhabte berufs­
rechtliche Vorschriften entsprechend Bedacht 

ein weiter Ra,um. Ja ich möchte sogar der 
Meinung Ausdruck geben, daß seine Bedeutung 
als bctriebswirtschaftlicher, betriebsorgani­
satorischer Berater dann noch viel mehr z ur 
Geltung kommen wird. Wir sind uns alle 
darüber klar, daß die Durchführung des Staats­
vertraaes große Anforderungen an die öster­
reichis�he Wirtschaft stellen wird. Damit die 
österreichische Wirtschaft diesen Anforde­
rungen nachkommen kann, muß die Rationali­
sierung vorwärtsgetrieben werden, muß vor 
allem die Produktivität der österreichischen 
�Wirtschaft gesteigert werden. Hier vor allem 
hat der Wirtschaftstreuhänder eine wichtige 
Aufgabe zu erfüllen. Als Berater auf dem Ge­
biet der Kostenrechnung und Kalkulation 
sowie der kaufmännischen Betriegsorganisation 
wird er der österreichischen Wirtschaft helfen 
müssE>n, die Grundlagen für die erforderliche 
Produktivitätssteigerung und Rationalisierung 
Z1l schaffen . Auch die Übernahme der USIA­
Betriebe erfordcrt umfangreiche Statusauf­
Htc>]hmgen und Gebarungsprüfungen, bei denen 
der Wirtschaftstreuhänder seine Fachkenntnisse 
der österreichischen Wirtschaft zur Verfügung 
stellen mu ß . 

Auch auf dem Gebiete der internationalen 
Zusammenarbeit, die für Österreich von be­
sonclE'rcl' Bedeutung ist, kann der Wirtschafts­
treuhänder bedeutungsvolle Aufgaben erfüllen. 
Er kann mithdfen, auf wirtschaftlichem Gebiet 
- und auf diesem Gebiet ist es j a  vielfach 
leichter, zueinander zu finden - Brücken z u  
sehla.gen. 

genommen werden. Die Österreiuhische Volkspartei hat von allem 
Das Tätigkeitsgebiet des Berufsstandes der Anfang an dif' Bedeutung dieses Berufsstandes 

\Virtschaftstreuhänder hat in der lllodETnen für die freie Wirtschaft erkannt und daher die 
Wirtschaft einen gewaltigen Umfang ange- berechtigten Forderungen der Wirtsch3Jfts­
nommon. E s  umfaßt unter anderem neben der I treuhänder unterstützt .  Ich darf in diesem 
Revision und Betriebskontrolle (Bilanzauf- Zusammenhang daran erinnern, daß das Wirt­
stellung, Revision VOn Büchern und Bilanzen schaftstreuhänder-Kammergesetz vom 1q: De­
einschließlich vorbereitender Arbeiten, 01ga- zember 1947 als Initiativantrag der Oster­
nisation, Erstellung und Prüfung von Kalkul<t- reichischen Volkspartei im Nationalrat einge­
tionen, Selbstkosten- und Rentabilitätsbe- bracht wurde. Dieses Organisationsgesetz hat 
rechnungen, Kostenstandards, Statistiken und zwar die Grundlage für die erfolgversprechende 
Analysen) die Betriebsberatung und treu- Fertigstellung einer Wirtschaftstreuhänder­
händige Tätigkeiten (allgemeine und besondere Berufsordnung gelegt, doch muß dieses Orga­
.Wirtschaftsberatung, Vorbereitung und nisationsgcsetz so lange Stückwerk bleiben, 
Durchführung von Gl ündungen , Umwand- a.ls nicht durch die Verabschiedung der Wirt­
lungen, Auseinandersetzungen, Sanierungen, schaftstreuhänder-Berufsordnung der Schluß­
Liquidationen, Geschäftsaufsieht, Ausgleichs- stein gesetzt wird. In Erkenntnis dieser Sach­
und Konkursverfahren, Erstattung von privat- lage hat daher die Österreichische Volkspartei 
wirtschaftlichen G utachten allgemeiIi wirt- die Bestrebungen des Berufsstandes nach 
schaftlicher und besonderer bctriebswirtschaft- möglichst baldiger Kodifizierung der mater�ell­
licher Art, Bearbeitu ng von Steuerfragen , Ver- rechtlichen Bestimmungen auf dem GebIete 
mögensverwaltung) sowie auch die Sachver- des wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhand-
ständigentätigkeit bei Gerichten. wesens j ederzeit unterstützt. 

Wenn, wie wir alle hoffen, in absehbarer Zeit Von den Bestimmungen der Wirtschafts-
die Steuergesdzgebung einer Vereinfachung treuhän:ler-?erufsordnung �örl�t� ich, ohne 
zugeführt wird so bkibt dennoch für das in Details elDzugehen, nur Imt eImgen Worten , 

if Tätigkeitsgebiet de::; 'Virtschaftstreuhändel's die \vichtigGten Bestimmungen herausgre en. 
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Durch dieses Gesetz wird der Berufsstand 
der Wirtschaftstreuhänder als freier Beruf an­
erkannt und tritt damit gleichberechtigt neben 
die anderen freien Berufe der Rechtsanwälte, 
Ärzte, Notare usw. Insbesondere wird aber 
nunmehr der Vielfalt der bisher bestehenden 
zahlreichen Berufsgruppen ein Ende gesetzt. 
Die Tätigkeitsbereiche der einzelnen Berufs­
gruppen greifen in der Praxis ineinander über. 
Der Wirtschaft ist in erster Linie daran gelegen, 
sich von Personen beraten zu lassen, die zu­
gleich betriebswirtschaftliche und steuerliche 
Kenntnisse und Erfahrungen besitzen. Die 
Aufrechterhaltung der bisher bestandenen zahl­
reichen Berufsgruppen hätte daher weder dem 
Bedürfnis der Wirtschaft, noch dem wohlver­
stanclenen Interesse der in Betracht kommen­
den Berufszweige entsprochen. Ich bin daher 
der Meinung, daß es einen Fortschritt bedeutet, 
in Hinkunft nur mehr drei Berufsgruppen, 
und zwar die der Wirtschaftsprüfer, Buchprüfer 
und Helfer in Buchführungs- und Steuer­
sachen, aufrechtzuerhalten. Während den 
Wirtschaftsprüfern und Buchprüfern, die sich 
gleichzeitig auch als Steuerberater bezeichnen 
dürfen, vor allem die Betreuung der Groß­
und Mittelbetriebe obliegen wird, ist durch 
die zahlenmäßig große Berufsgruppe der Helfer 
in Buchführungs- und Steuersachen die Be­
treuung der Kleinbetriebe gewährleistet. Die 
strengen Zulassungsvoraussetzungen - ich 
verweise hier insbesondere auf die erforder­
liche besondere Vertrauenswürdigkeit, die ge­
ordneten wirtschaftlichen Verhältnisse, die 
erforderliche Vorbildung und Praxis sowie den 
Nachweis der Kenntnisse durch Ablegung einer 
strengen Prüfung - geben eine Garantie dafür, 
daß wirklich nur in j eder Weise geeignete 
Persönlichkeiten als Berater der Wirtschaft in 
Erscheinung treten. 

Sowohl im Interesse der Wirtschaft als auch 
des Berufsstandes wurde die Berufshaftpflicht­
versicherung auf sämtliche Berufsangehörige 
ausgedehnt. Im Interesse der Verwaltungs­
vereinfachung wird ein Großteil der mit der 
Zulassung, Prüfung und Bestellung der Be­
rufsangehörigen zusammenhängenden Auf­
gaben im übertragenen Wirkungskreis der 
Kammer der Wirtschaftstreuhänder zugewiesen. 
Hinsichtlich der Pflichten und Rechte der 
Wirtschaftstreuhänder - ich verweise nur auf 
die Gewissenhaftigkeit, die Verschwiegenheits­
pflicht usw. - wird dem Berufsstand grund­
sätzlich die Gleichstellung mit den Anwälten ge­
währt. Von Wichtigkeit ist auch, zu erwähnen, 
daß durch die genaue Abgrenzung der Berufs­
befugnisse innerhalb des Berufsstandes als 
auch gegenüber anderen verwandten Berufs­
gruppen eine Klarstellung erfolgt. Erstmalig 
bei freien Berufen wird die Frage der Ver­
wertung des Klientenstocks und eines Witwen-

und Deszendentenfortbetriebes einer gesetz­
lichen Regelung zugeführt. 

Durch die im Gesetz enthaltenen Bestim­
mungen über die Durchführung der Ehren­
gerichtsbarkeit werden Kautelen geschaffen, 
die ein hohes Berufsethos gewährleisten. Es 
ist auch zu hoffen, daß durch die vorgesehenen 
Bestimmungen zur Pfuscherbekämpfung der 
unbefugten Tätigkeit auf dem Gebiete des 
wirtschaftlichen Prüfungs- und Treuhand­
wesens ein Riegel vorgeschoben wird. Schließ­
lich werden durch die Übergangsbestimmungen 
erworbene Rechte und Anwartschaften ge­
wahrt und im Interesse der Vereinheitlichung 
des Berufsstandes Berufsangehörigen, die sich 
durch ihre �eistungen entsprechend bewährt 
haben, die Möglichkeit gegeben, in einem ein­
maligen vereinfachten Verfahren in eine höhere 
Berufsgruppe aufzusteigen. 

Die umgeänderte Regierungsvorlage, wie 
sie uns nun zur Beschlußfassung vorliegt, 
nimmt ausdrücklich darauf Bedacht. Sie will 
dem Berufsstand der Treuhänder die erforder­
liche Fassung geben, ohne anderen Personen­
kreisen etwas zu nehmen. Rechtsanwälte 
wie auch Kammern, die heute schon für ihre 
Auftraggeber und ihre Mitglieder die unent­
behrlichen Aufgaben der Beratung, Hilfe und 
Beistandsleistung erfüllen, sollen daher weiter­
hin im ungeschmälerten Genuß dieser Befugnisse 
bleiben. 

Im Zusammenhang mit der Verabschiedung 
der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung hat 
sich auch die Notwendigkeit ergeben, dem 
Nationalrat eine Novelle zum Wirtschafts­
treuhänder-Kammergesetz sowie ein Gesetz 
über die Änderung einiger Bestimmungen der 
Gewerbeordnung vorzulegen. 

Ich möchte meine Worte mit einem Appell so­
wohl an die Wirtschaft als auch an den Berufs­
stand der Wirtschaftstreuhänder schließen. Die 
Wirtschaft möge sich der Bedeutung dieses Hilfs­
berufes der Wirtschaft bewußt sein und diesem 
im eigenen Interesse vor allem auf dem Ge­
biete der Praduktivitätssteigerung und Ratio­
nalisierung die entsprechende Tätigkeitsmög­
lichkeit geben. Der Berufsstand der Wirt­
schaftstreuhänder aber, dem wir heute die 
gesetzlichen Grundlagen für seine Betätigung 
geben, möge nie vergessen, welche bedeutungs­
vollen Aufgaben er als Hilfsberuf der Wirt­
schaft hat. Es muß daher sein Interesse sein, 
seine Kenntnisse so zu erweitern und ständig 
auf dem laufenden zu erhalten, daß er das , was 
die Wirtschaft von ihm erwartet, in j eder 
Weise erfüllen kann. Wenn der Berufsstand 
der Wirtschaftstreuhänder seine wichtigen 
Aufgaben erkennt und zu erfüllen bereit ist, 
kann er stets der Unterstützung der Öster­
reichischen Volkspartei bei Berücksichtigung 
seiner berechtigten Wünsche gewiß sein. 
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Ich glaube,  mit diesen Worten die Bedeu­
tung und Wichtigkeit der zur Diskussion ste­
henden drei Gesetzenwürfe unterstrichen zu 
haben. Die Österreichische Volkspartei wird 
den drei vorliegenden Gesetzentwürfen ihre 
Zustimmung geben. (Beifall bei der Ö V P.) 

Präsident Hartleb : Als nächster Redner ist 
zum Wort gemeldet der Herr Abg . Kostroun. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Kostroun : Hohes Haus ! Meine Damen 
und Herren ! Wenn wir heute im Begriffe 
stehen, dem Berufsstand der Wirtschaftstreu­
händer die gesetzliche Grundlage für sein Wir­
ken zu geben, so erscheint es angemessen, in 
einem kleinen Rückblick die Entwicklung des 
wirtschaftlichen Prüfungs-,  Beratungs- und 
Treuhandwesens in Österreich in Erinnerung zn 
rufen. 

Zur Zeit der Ersten Republik gab es noch 
keine freiberuflichen Wirtschaftstreuhänder , 
sondern nur die ursprünglich freien, später ge­
bundenen Gewerbe der Bücherrevisoren, Buch­
sachverständigen und Finanz- und Wirtschafts­
berater. Der Zugang zu diesem Gewerbe war 
weder an eine charakterliche Auslese oder an 
eine bestimmte Vorbildung noch an die Ab­
legung einer Prüfung gebunden. Der Nachweis 
einer dreijährigen Betätigung auf buchhalteri­
schem Gebiete genügte znr Erlangung der 
Befugnis und des Titels eines Buchsachverstän­
digen. Für die Ausübung der Steuerberatung 
gab es überhaupt keine klare gesetzliche Rege­
lung. Schon damals bestand allerdings das 
Bestreben, diesen auf die Dauer nicht vertret­
baren Zustand zu beseitigen. Der Entwurf 
eines Konsultatorengesetzes, der dem N ational­
rat im Jahre 1 933 vorlag, konnte wegen der 
Zerschlagung des demokratischen Systems nicht 
mehr verabschiedet werden. 

Nach Einführung der gegenüber dem Steuer­
system der Ersten Republik und des Stände­
staates weit komplizierteren deutschen Steuer­
gesetze und nach Ausdehnung der Buchfüh­
rungspfiicht auf Klein- und Mittelbetriebe 
machte sich ein starkes Ansteigen des Bedarfes 
der Wirtschaft an sachkundigen Beratern gel­
tend. So entstanden zwischen den Jahren 1938 
und 1940 auch in Österreich neben den bis­

herigen auf gewerberechtlicher Basis tätigen 
Wirtschaftstreuhändern die theoretisch freien, 
praktisch damals aber unter scharfer Kontrolle 
des nationalsoziaHstischen Regimes stehenden 
Berufsgruppen der Wirtschaftsprüfer, ver­
eidigten Buchprüfer, Steuerberater und Helfer 
in Steuersachen. 

Nach dem Wiedererstehen unserer Republik 
wurde in dem Initiativantrag der Abgeord­
neten der Volkspartei über die Einführung der 
Wirtschaftskammern in vollständiger Verken­
nung de,r Aufgaben des wirtschaftlichen Prü-

fungs- ,  Beratungs- und Treuhandwesens ver­
sucht, die Wirtschaftsprüfer , Buchprüfer, 
Steuerberater und Helfer in Steuersachen 
zusammen mit den noch auf gewerberechtlicher 
Basis tätigen Wirtschaftstreuhändern in die 
Handelskammerorganisation einzugliedern . Wir 
Sozialisten haben dama1s die Streichung der 
Wirtschafbstreuhänder aus dem Handels­
kammergesetz verlangt und erwirkt und uns 
dafür eingesetzt, diesem Beruf so wie den 
Rechtsanwälten, Notaren und anderen freien 
Berufen eine eigene Kammer zu geben. Diese 
Bemühungen haben dann im Dezember 1947 
schließlich zum Erfolg geführt. Durch das Wirt­
schaftstreuhänder-Kammergesetz wurden nicht 
nur die freiberuflich tätigen , sondern auch die 
auf gewerberechtlicher Basis arbeitenden Sach­

verständigen zu Mitg1iedern der neuen Berufs­
kammer. D urch das Wirtschaftstreuhänder­
Kammergesetz wurde der Wirkungskreis und 
Aufbau dieser Kammer geregelt. 

Die materiell-rechtliche Abgrenzung der 
Befugnisse der Wirtschaftstreuhänder, die Si­
cherung des geeigneten Nachwuchses durch ein 
entsprechendes Ausbildungs- , Zulassungs- und 
Prüfungsverfahren und die Kodifizierung der 
Berufsausübungsbedingungen mußte der Wirt­
schaftstreuhänder-Berufsordnung, die nunmehr 
Zllr Beschlußfassung vorliegt, vorbehalten blei­
ben. 

Die Schaffung dieses Gesetzes, das nunmehr 
vorliegt, des Berufsordnungsgesetzes, hat sich 
vorerst zu unserem Bedauern über Gebühr ver­
zögert. Erst vor einem Jahr erfuhren wir aus 
Beschwerden von Berufsangehörigen aller Par­
teirichtungen, daß gewisse Kreise des Finanz­
ministeriums nicht bereit waren, den vom 
Handelsministerium im Zusammenwirken mit 
der Kammer der Wirtschaftstreuhänder erstell­
ten Referentenentwurf der Berufsordnung in 
Beratung zu ziehen, wenn nicht insbesondere 
bestimmte Konzessionen hinsichtlich des er­
leichterten Zugangs ehemaliger Finanzbeamter 
zum Wirtschaftstreuhandberuf gemacht wer­
den. Dieser Einwand und diese Verzögerung 
waren uns völlig unverständlich. Da die Wirt­
schaftstreuhänder aber begreiflicherweise eben­
so nicht bereit waren, einer Regelung zu­
zustimmen, die die Unabhängigkeit der Be­
rufsausübung gefährdet hätte, ergab sich ba1d 
ein toter Punkt, und es erschien vorerst aus­
sichtsJos, in absehbarer Zeit zu einer Regie­
rungsvorlage für die Berufsordnung zu kom­
men. 

Über Initiative von sozialistischen Ab­
geordneten, insbesondere meines Parteifreundes 
Pittermann, kam es doch endlich zu einer ge­
meinsamen Entschließung des Nationalrates, 
in der die Bundesregierung aufgefordert wurde, 
die Regierungsvodage der Wirtschaftstreu-
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händer-Berufsordnung bis zum April dieses 
Jahres fertigzustellen. Nur dieser Entschließung 
ist es z weifellos zu verdanken, daß schließlich 
doch ein einvernehmlicher Gesetzentwurf zu­
standekam, der in der Folge im Handels­
ausschuß und in stunden- und tagelangen 
Sitzungen eines Unterausschusses des Handels­
ausschusses beraten und schließlich und endlich 
beschlossen werden konnte. 

Wir begrüßen es vor allem, daß durch die 
jetzt vorliegende Fassung des Gesetzes die 
gesonderte Berufsgruppe der Steuerberater in 
den Berufsgruppen der Wirtschaftsprüfer und 
Buchprüfer aufgeht, weil in Wahrheit wedel' 
eine Buchprüfung ohne Berücksichtigung der 
steuerlichen Zusammenhänge noch eine wirk­
same Steuerberatung ohne Prüfung der Bücher 
möglich erscheint. Mit der Zusammenlegung 
der prüfenden und beratenden Befugnisse der 
Wirtschaftstreuhänder, die absolut notwendig 
erscheint, geht aber die österreichische Gesetz­
gebung gegenüber dem Ausland beispielgebend 
voran. 

Unter den sonstigen Vorzügen der jetzigen 
Fassung des Gesetzes ist ferner die ausdrück­
liche Anerkennung des Wirtschaftstreuhand­
berufes als freier Beruf zu erwähnen, die sich 
auch auf die bisher auf gewerberechtlicher Basis 
tätigen Bücherrevisoren erstreckt. ViiI' halten 
es aber ebenso für richtig, daß künftighin die 
Befugnisse eines Wirtschaftsprüfers oder Buch­
prüfers nur mehr von Akademikern, diejenigen 
eines Helfers in Buchführungs- und Steuer­
sachen nur mehr von Maturanten erreicht wer­
den können. Wir haben es aber ebenso als 
unsere Pflicht angesehen, in den Übergangs­
bestimmungen zu diesem Gesetz dafür Vor­
sorge zu treffen, daß die erworbenen Rechte der 
bisherigen Berufsangehörigen und Berufs­
anwärter olme Rücksicht auf die Schulbildung 
gewahrt werden. 

Vom Standpunkt der Auftraggeber der 
Wirtschaftstreuhänder ist die im Gesetz vor­
gesehene Verschwiegenheitspflicht von großer 
Bedeutung, ebenso aber auch die obligatorische 
Haftpflieh tversicherung. 

Vom sozialen Standpunkt begrüßen wir den 
in der Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung 
erstmalig unternommenen Versuch, die Hinter­
bliebenen von Wirtschaftstreuhändern vor Aus­
beutung durch Entziehung des Klientenstocks 
zu schützen und ihnen ein Recht zur entgelt­
lichen Verwertung der Klientel sowie zur zeit­
lich begrenzten Weiterführung der Kanzlei 
durch einen Kanzleiverweser einzuräumen. 

Als Fortschritt wird man es weiter ansehen 
können, daß die Berufsordnung der Kammer 
der Wirtschaftstreuhänder die Autonomie auf 
dem Gebiet der Ehrengerichtsbarkeit einräumt 
und damit eine wirksame Bestrafung von Ver­
stößen gegen die Berufspflichten ermöglicht. 

Schließlich enthält das Gesetz Bestim­
mungen über die Bekämpfung des Pfuscher­
unwesens, clie uns umso notwendiger erscheinen, 
als gerade auf dem Gebiet des Buchführungs­
und Steuerwesens die Bekämpfung der Pfu­
scherei nicht nur im Interesse der befugten 
Berufsangehörigen, sondern auch der gesamten 
Öffentlichkeit und des Staates liegt. 

Die drei Gesetze, die nun heute dem National­
rat zur Beschlußfassung vorliegen, sind ein 
Ergebnis der Zusammenarbeit der beiden 
Regierungsparteien. Sie enthalten in zwei 
Punkten Kompromisse. Dies gilt einerseits für 
die Abgrenzung der Arbeitsgebiete der Wirt­
schaftstreuhänder von den auf gewerberecht­
lieher Basis tätigen technischen Betriebs­
beratern und Organisatoren und anderseits für 
die Hilfeleistung in Steuersachen durch öffent­
lich-rechtliche Körperschaften, die auch weiter­
hin im Rahmen ihres Aufgabenbel'eiches mög­
lich sein wird. Die Gewerbebehörden, die 
Finanzämter und die beteiligten Bundes­
ministerien werden allerdings darü bel' zu 
wachen haben, daß die beiden erwähnten 
Gesetzesstellen nicht dazu mißbraucht werden, 
um den strengen Zulassungs- und Prüfungs­
zwang, dem die Wil'tschaftstreuhänder künftig­
hin unterliegen, zu umgehen. 

Im großen und ganzen halten wir Sozialisten 
aber die drei vorliegenden Gesetzentwürfe für 
gute und brauchbare Gesetze, die die Voraus­
setzLIngen dafür schaffen, daß die 'Wirtsehafts­
t,rel lhä nclel' ihre Aufgabe ,ds :Mittler zwischen 
Staat, und 'Wir tschaft nnbeeinflußt und nach 
strengen rechtlichen Gesichtspunkten aus­

ü ben können. 
Nach Auffassung unserer Partei macht diese 

MittJerrolle der Wlrtschaftstreulütnder z'wischen 
Wil't.sehaft und Staat eine klare Grenzz iehHng 
einerseits gegenüber der gewerblichen Wirt­
schaft und andererseits gegenüber der Finanz­
verwaltung notwendig. Wir haben deshalb 
seinerzeit die Loslösung der Wirtschaftstreu­
händer aus der Handelskammerorganisation 
verla,ngt und durchgesetzt, und wir haben bei 
der Beratung der Wirtschaftstreuhänder-Be­
rufsordnung dafür gesorgt, daß das bisherige 
Abhängigkeitsverhältnis der Steuerberater und 
Helfer in Steuersachen gegenüber der Finanz­
verwaltung beseitigt wurde. 

Aus den gleichen Beweggründen konnten 
wir uns auch nicht bereit finden, jene ehe­
maligen Finanzbeamten, die die Befugnisse 
eines Wirtschaftstreuhänders erwerben wollen, 
von der Pflicht der Ablegung einer Praxis als 
Berufsanwärter und einer Fachprüfung zu be­
freien, Wir haben aber einer Befreiung j ener 
Personen von dem Prüfungsfach "Abgaben­
recht" zugestimmt, die ihre Kenntnisse auf 
diesem Gebiet, allerdings nur auf diesem Gebiet, 
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im Rahmen der Prüfung für den höheren 
Finanzdienst oder für den höheren Betriebs­
prüfungsdienst schon früher nachgewiesen 
haben. Ebenso haben wir es für richtig befun­
den, sowohl der gewerblichen Wirtschaft wie 
auch der Finanzverwaltung ein gewisses Mit­
spi'acherecht im Zulassungs- und Prüfungs­
verfahren für Wirtschattstreuhänder einzuräu­
men. 

Im übrigen sind wir Sozialisten von der 
großen Bedeutung des Standes der Wirtschafts­
treuhänder für die Entwicklung unserer Volks­
wirtschaft überzeugt. Wir wissen, daß die An­
gehörigen dieses Berufes nicht nur die Privat­
wirtschaft beraten, sondern auch bei der 
Pflichtprüfung verstaatlichter Aktiengesell­
schaften als Hilfsorgane des Rechnungshofes, 
bei den Gebarungsprüfungen für öffentlich ver­
waltete Unternehmungen und in Hinkunft 
vielleicht auch bei der Eingliederung der ehe­
maligen USIA-Betriebe in die österreichische 
Wirtschaft wertvolle Dienste leisten werden 
können. Wir sind der Ansicht, daß es schließlich 
in der Hand der Berufsangehörigen und Wirt­
schaftstreuhänder selbst liegen wird, eines Tages 
jene Vorzugsstellung zu erreichen, die ihre 
Kollegen in manchen anderen Ländern, so zum 
Beispiel in England, bereits innehaben. 

Mit der Verabschiedung des Wirtschafts­
treuhänder-Berufsordnungsgesetzes gewährt die 
Volksvertretung dem freien Beruf der Wirt­
schaftstreuhänder einen großen Vertrauens­
vorschuß. Die Wirtschaftstreuhänder werden 
nunmehr selbst alles daranzusetzen haben, die 
in sie gesetzten Erwartungen nicht zu ent­
täuschen und im Rahmen der ihnen gewährten 
Autonomie den Beruf und die Berufsorganisa­
tion vor Eindl'ingen unseriöser Elemente zu 
schützen. Die Wirtschaftstreuhänder sollen 
nicht nur gute Fachleute auf ihrem Wissens­
gebiet, sondern auch gute Staatsbürger sein ; 
dann werden sie im österreichischen Wirt­
schafts1eben eine immer größere Rolle spielen 
und sich nach unserer Meinung jenes Ansehen 
sichern, das die älteren freien Berufe bereits 
seit geraumer Zeit genießen. 

Die sozialistischen Abgeordneten begrüßen 
die gesetzliche Anerkennung des freien Berufes 
der Wirtschaftstreuhänder ; sie werden daher 
den drei vorliegenden Gesetzentwürfen ihre 
Zustimmung geben. (Beifall bei den Sozialisten.) 

Präsident Hartleb : Zum Wort hat sich nie­
mand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlos­
sen. Wünscht der Herr Berichterstatter das 
Schlußwort ? - Das ist nicht der Fall. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung, 
die ich über jeden der drei Gesetzentwürfe ge­
trennt vornehme. 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t immung 
werden die W irtschaftstre'uhänder- Berufsord­
n'ttng, das Bundesgesetz über einige Änderungen 

des Wirtschattstreuhänder-Kammergesetzes *) und 
das Bundesgesetz über einige lfnderungen der Ge­
werbeordnung in der Fassung der Ausschuß­
berichte in zwe i t e r  und dr i t t e r  Lesung e i n­
s t immig  zum B eschluß erhoben. 

Präsident Hartleb : Wir gelangen zum 6. Punkt 
der Tagesordnung : Bericht des Finanz- und 
Budgetausschusses über die Regierungsvorlage 
(522 d. B.) : Garantie-Abkommen (Lünersee­
Projekt) zwischen der Republik Österreich und 
der Internationalen Bank für Wiederaufbau 
und \Virtschaftsförderung (562 d. B. ) . 

Berichterstatter ist der Herr Abg. Lins. Ich 
bitte ihn, zum Gegenstand zu berichten. 

Berichterstatter Lins : Hohes Haus ! Die Mit­
gliedschaft bei der Internationalen Bank für 
Wiederaufbau und Wirtschaftsförderung er­
möglicht es Österreich, langfristige und relativ 
billige Kredite zu erlangen. Diese Kredite 
sollen vor allem der österreichischen Energie­
wirtschaft zugute kommen. 

Österreich hat von dieser Möglichkeit bereits 
Gebrauch gemacht, denn am 3. November 1954 
hat der Nationalrat einem Garantieabkommen 
mit der Weltbank für das Reißeck-Kreuzeck­
Projekt der Österreichischen Draukraftwerke­
AG. ,  bei dem es sich um einen Kredit von 
12 Millionen Dollar handelte, die Genehmigung 
erteilt. 

Der Berichterstatter wies schon damals dar­
auf hin, daß zwischen der Weltbank und der 
Voradberger Illwel'ke Aktiengesellschaft Ver­
handlungen schweben, die nunmehr zu einem 
Abkommen zwischen der Weltbank und den 
Vorarlberger Illwerken über einen Kredit von 
10 Millionen Dollar zur teilweisen Finanzie­
rung des Lünersee-Projektes geführt haben. 

Wie bei der Anleihe für das Reißeck­
Kreuzeck-Projekt übernimmt auch bei der 
Anleihe für das Lünersee-Projekt die öster­
reichische Bundesregierung die Haftung im 
Sinne des Bundesgesetzes über die Aufnahme 
von Anleihen in fremder Währung vom 
25. Juli 1946 in der derzeit geltenden Fassung 
des Bundesgesetzes vom 24. Feber 1954 als 
Bürge und Zahler. 

Für die Erteilung der Garantie würde an sich 
die Ermächtigung der Bundesregierung durch 
das erwähnte Gesetz vollkommen ausreichen. 
Das Abkommen ist dem Nationalrat aber des­
halb zur Genehmigung vorzulegen, weil es eine 
sogenannte Negativklausel enthält, die in allen 
Garantieabkommen der Weltbank mit den 
Mitgliedsstaaten vorkommt und die besagt, daß 
der Garant zustimmt, alle einem Auslands­
gläubiger gewährten Sicherungen auch der 
Weltbank einzuräumen. 

*) Mit dem Titel : Bundesgesetz über einige Än­
derungen des Wirtschaftstreuhänder-Kammerge­
setzes (Wirtschaftstreuhänder-Kammergesetzno­
velle). 
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Das Gesamtvertragswerk, welches im März 
dieses Jahres in Washington abgeschlossen 
wurde, besteht aus drei Teilen : dem Anleihe­
abkommen, dem Garantieabkommen und den 
Anleiherichtlinien. Nach dem Anleiheabkom­
men erhält, wie bereits erwähnt, die Vorarl· 
berger 11lwerke Aktiengesellschaft von der 
Weltbank einen Kredit von 10 Millionen Dollar 
in verschiedenen Währungen zu relativ günsti­
gen Bedingungen, nämlich zu 334 Prozent Zinsen 
und 1 Prozent Bankprovision. 

Die Anleihe ist langfristig. Sie hat eine Lauf­
zeit von 25 Jahren bei fünf tilgungsfreien 
Anfangsjahren. 

Zur Befriedigung des unvermeidlichen Im­
portbedarfes zur Durchführung dieses Projektes 
werden den Vorarlberger Illwerken 6 Millionen 
Dollar in D-Mark und 1 Million Dollar in 
Schweizer Franken zur Verfügung gestellt. 
3 Millionen Dollar erhalten die Illwerke fÜl' 
einen Teil des Inlandsbedarfes, die in Schilling 
konvertierbar sind. 

Das Garantieabkommen enthält die Bürg­
schaftsverpflichtung. 

Die Anleiherichtlinien beziehen sich auf den 
Z weck der Anleihe. 

Der Ausbau des in 1970 m Höhe 
gelegenen natürlichen Gebirgssees wurde 
schon bei der Gründung der Vorarlberger 111-
werke Akt,iengesellschaft im Jahre 1925 in 
Aussicht genommen. Es haben auch seither 
Messungen stattgefunden. Der See wurde Jahre 
hindurch abgedichtet, weil er unsichtbare 
unt,erirdische Ausläufe hatte, sodaß man jetzt 
mit aller Sicherheit an den Ausbau schreiten 
kann, weil die Vorarbeiten die Gewähr für das 
Gelingen des Projektes bieten. 

Die nunmehrige Verwirklichung dieses Pro­
jektes bildet daher einen wertvollen Beitrag zur 
Sicherung des Energiebedarfes, ganz besonders 
im Winter, für die Bundesländer Tirol und 
Vorarlberg, aber auch für das österreichische 
Verbundnetz , das bekanntlich berechtigt ist, 
den von diesen beiden Ländern nicht bean­
spruchten oder nicht verbrauchten Strom für 
sich · in Anspruch zu nehmen. 

Ich darf darauf hinweisen, daß durch das 
Abkommen nur ein Teil der Gesamtkosten des 
Baues des Lünersee-Projektes, die mit rund 
1 Milliarde Schilling veranschlagt sind, Be­
deckung findet, während der übrige Teil weit­
gehend mit Eigenmitteln finanziert werden 
kann .. Die Aufnahme der Weltbank-Anleihe 
ermöglicht daher vorerst die Ausführung dieses 
Bauvorhabens ohne jede Inanspruchnahme des 
inländischen Kapitalmarktes. 

Für die österreichische Bauwirtschaft und 
die österreichische Industrie bedeutet das 
Lünersee-Werk eine erhebliche Arbeitsbeschaf-

fung im Betrage von 800 Millionen Schilling, 
verteilt auf vier Baujahre. Beim Bau des 
Lünersee-Projektes werden rund 2000 Arbeiter 
Beschäftigung finden, die zu einem großen Teil 
auch bei Winterarbeiten beschäftigt werden 
können, zum Beispiel beim Stollenbau und auch 
beim Ausbau der erforderlichen Netzleitungen. 

Schließlich stärkt ·der steigende Energie­
export auf lange Sicht die österreichische Han­
delsbilanz ganz wesentlich, da der zusätzliche 
ExporterJös nach Fertigstellung des Werkes auf 
rund 100 Millionen SchiHing jährlich veran­
schlagt wird. 

Der Finanz- und Budgetansschuß hat die 
Regierungsvorlage 522 d. B. in der Sitzung 
vorn 16. Juni 1955 in Beratung gezogen und 
ihr nach kurzer Debatte zugestimmt. 

Namens des Finanz- und Budgetausschusses 
stelle ich daher den AntI' a g ,  der Regierungs­
vorlage die verfassungsmäßige Genehmigung 
zu erteilen. 

Gleichzeitig stelle ich den Antrag, General­
und Spezialdebatte unter einem abzuführen. 

Präsident Hartleb : Es liegt der Antrag vor, 
General- und Spezialdebatte unter einem ab­
zuführen. Wird dagegen ein Einwand erhoben ? 
- Das ist nicht der Fall. Es bleibt also dabei. 

Als erster Redner kontra ist zum Wort ge­
meldet der Herr Abg. Honner. Ich erteile ihm 
das "Vort. 

Abg. Honner : Sehr geehrte Damen und 
Herren ! Mit dem vorliegenden Gesetz muß, 
wenn es der N atioualrat heute beschließt, die 
Republik Österreich die Garantie als Bürge 
und Zahler für einen Kredit von 10 Millionen 
Dollar übernehmen, den die Vorarlberger 
Illwerke zum Ausbau des Lünersee-Kraft­
werkes von der amerikanisch kontrollierten 
Weltbank erhalten sollen. 

Im Bericht · des Finanz- und Budgetaus­
schusses wird daran erinnert, daß bereits 
einmal in einem ähnlichen Fall der Bund 
eine Garantie für eine Auslandsanleihe über­
nommen hat. Das war die 12 Millionen Dollar­
Anleihe für das Kraftwerkprojekt Reißeck­
Kreuzeck der Draukraftwerke AG. in Kärnten. 

Wir Abgeordneten der Volks opposition haben 
im November des Vorjahres das berüchtigte 
Reißeck-Kreuzeck-Abkommen mit der Welt­
bank abgelehnt, weil wir nicht zustimmen 
können, daß österreichische Interessen um 
billiges Geld an das Auslandskapital verkauft 
und verschachert werden. (Abg. Doktor 
Hofenede1' ;  Vorsicht, der Adenauer fährt 
nach Moskau I) Damals schrieb die "Arbeiter­
Zeitung" , daß diese Anleihe ein arges Fiasko 
der Anleihepolitik des Finanzministers Doktor 
Kamitz sei. (Abg. Dr. H o f e n e d e 1' ;  DeJ' halt's 
aus !) Die Anleihe wurde damals in der 

71. Sitzung NR VII. GP - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)64 von 79

www.parlament.gv.at



7 1 .  Sitzung des Nationalrates der Republik Österreich - VII. GP. - 22. Juni 1955 3299 

Hauptsache in italienischen Lire gewährt 
mit der Verpflichtung, die entscheidenden 
Teile der Ausrüstung des Werkes für das 
Reißeck-Kreuzeck-Kraftwerk aus Italien zu 
beziehen. Die Bedingungen des nun vor­
liegenden Anleiheprojektes sehen, oberflächlich 
betrachtet, etwas günstiger aus, aber dies ist 
rein optisch, denn auch diesmal läuft das 
ganze Abkommen darauf hinaus, daß der 
amerikanische Nährvater der westdeutschen 
Rüstungsindustriellen diesen auf Kosten Öster­
reichs ein profitables Geschäft zuschanzt. (Ruf 
bei der Ö V P :  Vorsicht 1 ) Ja, ich werde das 
noch beweisen. 

Die Vorarlberger Illwerke erhalten einen 
Kredit von 10 Millionen amerikanischen Dollar, 
das sind 260 Millionen österreichische Schil­
ling, in der Währung mehrerer Länder, den 
größeren Teil jedoch in westdeutschen Mark. 
(Abg. Dr. Ho f e n e d e r :  Furchtbar I) Dafür kön­
nen wir in den betreffenden Ländern Einrich­
tungen für dieses zu bauende Kraftwerk kaufen, 
für diese 10 Millionen Dollar müssen wir aber, 
zwar auf 25 Jahre verteilt, 18 Millionen Dollar 
zurückzahlen. 

In den Erläuternden Bemerkungen zur 
Regierungsvorlage wird von einem relativ 
billigen Kredit gesprochen. Wir nehmen an, 
daß mit dem Wörtchen "relativ" zum Ausdruck 
gebracht werden soll, daß man in anderen 
Ländern, zum Beispiel in der Schweiz, noch 
viel billigeres Geld für Kraftwerkbauten be­
kommen kann. (Ruf bei der Ö V P: Bringen 
Sie es !) 

In der "Neuen Zürcher Zeitung" ist erst 
vor kurzem ein solches. größeres Offert zu 
lesen gewesen. Obwohl sich die Internationale 
Bank für Wiederaufbau und Wirtschafts­
förderung, wie sie sich offiziell nennt, für 
ihr� Anleihe 4% Prozent Zinsen zahlen 
läßt - zum Unterschied von Schweizer 
Banken, die ähnliche Anleihen schon um 
2% Prozent Zinsen gewähren (Abg. Grub­
hofer :  An wen ?) -, hat sich die Internatio­
nale Bank die Anleihe für das Lünersee­
Kraftwerk überdies dreifach sichern lassen : 
a) durch die Übernahme der Garantie der 
österreichischen Bundesregierung als Bürge 
und Zahler ; b) durch eine erstrangige Hypothek 
auf jene Grundstücke, auf denen sich das 
Lünersee-Kraftwerk der Illwerke befindet ; 
c) durch die Sicherstellung eines Teiles der 
Stromlieferungsforderungen der Illwerke an 
die deutschen Stromabnehmer der Rheinisch­
westfälischen Elektrizitätswerke (RWE) und 
der Energie-Versorgung Schwaben (EVS) für 
die Kassa der Weltbank. (Zwischenrufe.) Trotz 
dieser dreifachen Sicherung der Anleihe muß 
sich die Republik Österreich in ihrer Eigen­
schaft als Bürge und Zahler der Bank gegen-

über noch verpflichten, ihr alle gewünschten 
Auskünfte zu geben, die auch Nachweise über 
unsere finanziellen und wirtschaftlichen Ver­
hältnisse auf allen Gebieten und über den 
Stand unserer Zahlungsbilanz zu enthalten 
haben. Darüber hinaus hat sich die Republik 
Österreich als Bürge zu entwürdigen, indem 
sie beglaubigten Vertretern der Bank jede 
Einschaumöglichkeit in ihre Wirtschafts- und 
Finanzgebiete zu gestatten hat, das heißt, daß 
wir für wirtschaftliche Spionage gegen unser 
Land noch aus eigener Tasche zahlen müssen. 

Für diese schäbigen 10 Millionen Dollar 
zu 43/4 Prozent Zinsen - das ist gerade ein 
Prozent unseres diesjährigen Staatshaus­
haltes -, muß die Republik Österreich mit 
allem, was sie ist und was sie hat, bürgen, 
haftet sie nicht nur mit dem ganzen Besitz 
des Bundes, sondern auch noch mit dem der 
Länder und der Gemeinden. Fehlt jetzt 
nur noch der Kommissar (Zwischenrufe) , wie 
wir ihn aus der Zeit der sogenannten Genfer 
Sanierungs anleihe in der Ersten Republik noch 
zur . Genüge kennen. 

Im vorliegenden Abkommen wird bis zum 
letzten Detail die Frage . der Schuldverschrei­
bungen, der Hypotheken auf die Liegen­
schaften des Kraftwerkes, der Abtretung 
unserer Forderungen an Dritte, der Wert­
sicherungsklausel usw. festgelegt. Die Repu­
blik Österreich geht mit diesen Garantie­
abkommen Bindungen und Verpflichtungen 
ein, die durch nichts und schon gar nicht durch 
die Höhe der Anleihesumme gerechtfertigt wer­
den können. Der Besitzstand der Illwerke AG. 
allein wäre ja eine mehr als ausreichende 
Garantie für diese 10 Millionen Dollar. 

Wir halten es für erniedrigend, ja die 
Würde unseres J.andes tief ver1etzend, daß 
die Weltbank an Österreich jenen Maßstab 
anlegt, mit dem sie die sogenannten wirt­
schaftlich unterentwickelten Länder mißt. 
Schließlich ist Österreich nicht irgendein latein­
amerikanischer Zwergstaat, daß es sich wegen 
der 10-Millionen-Dollar-Anleihe einer so 
strengen Finanzkontrolle unterwerfen muß. 

Es ist zu empfehlen, daß die Vertreter 
unseres Staates bei künftigen derartigen Ver­
handlungen - nach Mitteilungen aus dem 
gestrigen Ministerrat soll ja  mit dieser Bank 
noch über weitere Anleihen verhandelt wer­
den - ihr Augenmerk nicht nur auf die 
amerikaniichen Dollar, sondern auch auf die 
Würde un�eres Landes richten. 

Ich kann es mir nicht versagen, in diesem 
Zusammenhang auf die Haltung der Sowjet­
union hinzuweisen, die sich zur Sicherstellung 
eines fünfzehmal höheren Betrages - nämlich 
der 150 Millionen amerikanischen Dollar, die 
wir als Ablöse für die ehemaligen USIA-Betriebe 
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zu entrichten haben - mit einem einfachen 
Garantiewechsel der Oesterreichischen N ational­
bank begnügt. Diese Sicherstellung wird im: 
Text des Staatsvertrages beziehungsweise des 
Abkommens zwischen den Vertretern der 
österreichischen Regierung und der Sowjet­
regierung, mit bloß zwei Sätzen festgelegt. 
(Zwischenrufe.) Dort heißt es : Die Oester­
reichische Nationalbank wird Garantiewechsel 
ausfolgen. Die Wechsel werden nach Maßgabe 
der Tilgung der Wechselsumme für Waren­
lieferungen zurückgegeben werden. Schluß, 
punktum ! Mehr nicht ! Also auch keine 
Garantie des österreichischen Staates mit dem 
fundus instructus, der uns zur Verfügung steht, 
wie es die Weltbank für diese 10 Millionen 
Dollar gefordert hat ! (Zwischenrufe bei der 
Ö VP.) 

Dabei wurde bis vor kurzem in den Reihen 
der sogenannten kalten Krieger bis zum 
Überdruß von einem schrecklichen Mißtrauen 
der Russen gegenüber Österreich gefaselt 
und von dem großen Vertrauen, das wir bei 
den Amerikanern genießen. Die Praxis jedoch 
schaut gerade umgekehrt aus : Die Sowjetunion 
begnügt sich für eine Summe von nahezu 
4 Milliarden Schilling mit einfachen Wech­
seln der Oesterreichischen Nationalbank als 
Sicherstellung, die Weltbank aber verlangt 
für die 250 oder 260 Millionen Schilling als 
Sicherstellung gleich die ganze Republik Öster­
reich ! (Abg. Dr. R e i m a n n :  Das ist doch eine 
Anleihe !) 

In dem vorliegenden Garantie- bzw. Anleihe­
abkommen für das Lünersee-Projekt sind noch 
eine Menge anderer Bestimmungen und Ver­
pflichtungen enthalten, von denen fast jede 
für sich Grund genug wäre, dieses ganze 
Abkommen durch das Parlament abzulehnen. 
Wie aus dem Abkommen hervorgeht, muß 
der größte Teil dieser Anleihe, nämlich 7,2 Mil­
lionen Dollar, für den Ankauf von Maschinen, 
Turbinen, Generatoren, Pumpen, Einrichtun­
gen des Umspannwerkes und dergleichen im 
Ausland verausgabt werden, und nur für 
2,8 Millionen Dollar können Materialeinkäufe 
im Inland getätigt werden. 

Diese Verpflichtung ist geradezu ein Hohn 
auf die Leistungskraft der österreichischen 
Maschinen- und Elektroindustrie und eine 
Beleidigung der österreichischen Ingenieure, 
Techniker und Spezialarbeiter, weil es so heraus­
kommt, als ob unsere Industrie '>und un­
sere Fachkräfte nicht imstande Wären, die 
Ausrüstung unserer Kraftwerke selber her­
zustellen. Schließlich verdankt es die Welt 
dem österreichischen Ingenieur Kaplan, daß 
durch die nach ihm benannte Turbine eine 
rationelle Ausnützung der Wasserkraft im 
modernen Kraftwerk möglich geworden ist. 

Unsere Maschinen- und Elektroindustrie 
braucht sich, was den Bau von Turbinen, 
Generatoren, Dynamos, Elektromotoren, 
Transformatoren, Hochspannungsleitungen, 
Pump anlagen und dergleichen betrifft, 
durchaus nicht in den Schatten zu stellen. 
Die Voith-Werke, die VÖEST, die Andritzer Ma­
schinenfabrik, die Elin-Werke, Brown-Boveri, 
Siemens-Schuckert, jede einzelne der angeführ­
ten Unternehmungen ist führend auf ihrem 
Fachgebiet und weltbekannt, es ist daher 
nicht einzusehen, warum die erwähnten Firmen 
und mit ihnen noch eine Reihe nicht angeführ­
ter Firmen nicht oder nicht stärker zum Ausbau 
unserer Wasserkräfte bei der Einrichtung 
und Errichtung von Elektrostationen und 
Kraftwerken herangezogen und - warum sie 
geradezu übergangen werden. Wie schon 
öfter bei ähnlichen Anlässen sollen auslän­
dische Unternehmungen auf österreichische 
Kosten, auf unsere Rechnung mit Aufträgen 
versorgt werden. Das vorliegende Garantie­
und Anleiheabkommen ist nur die Fortsetzung 
dieser Politik und widerspricht den unmittel­
barsten Interessen Österreichs. 

Allein die bisher aufgezeigten Tatsachen, 
der Zwang zur Vergebung von Großaufträgen 
- und um solche handelt es sich hier -
statt an die österreichische Industrie an das 
Ausland, der relativ hohe Zinsfuß der Anleihe 
und die der Republik Österreich als Bürgen 
und Zahler auferlegten entwürdigenden Be­
dingungen ergeben genügend Gründe zur 
Ablehnung dieser Anleiheoperation. Aber es 
gibt in diesem Abkommen noch andere Be­
stimmungen und Verpflichtungen, die es dem 
Parlament unmöglich machen sollten, diesem 
Abkommen die Zustimmung zu geben. (Abg. 
Dr. Hofeneder :  Er kommt auf alles drauf !) 

Im Art. V, Besondere Bestimmungen, 
dieses Anleiheabkommens heißt es im 
Abs. 5.03 (a) : "Der Anleihenehmer hat die 
ihm auf Grund des Illwerke-Vertrages ob ­
liegenden V erpflich�ungen getreulich zu er­
füllen und darf keiner wie immer gearteten 
Modifikation oder Abänderung desselben zu­
stimmen, die dazu führen würde oder könnte, 
daß der Anleihenehmer außerstande gesetzt 
wird, für die Bedienung der Anleihe und die 
Finanzierung des Projektes gebührend Vor­
sorge zu treffen. " 

Was für ein Vertrag ist das, für den sich 
die Weltbank so sehr erhitzt ? Darüber klärt 
uns die "Neue Zürcher Zeitung" vom 22. Januar 
dieses Jahres unter dem Titel "Vor neuen 
Anleihen in Österreich" auf. Aus diesem 
Artikel des angesehenen Schweizer Kapita­
listenblattes erfährt man, daß der Illwerke­
Vertrag, auf dessen Weiterbestand auch für 
dieses Abkommen die Weltbank so großen 
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Wert legt, im Jahre 1952 abgeschlossen und 
1954, also zwei Jahre später, in seiner Geltungs­
dauer verlängert worden ist. 

Dieser Vertrag verpflichtet die Illwerke, 
die Rheinisch-westfälischen Elektrizitätswerke 
(RWE) in Köln und die Energie-Versorgung 
Schwaben (EVS) in Stuttgart bis zum Jahre 2010 
mit elektrischem Strom zu versorgen. Die 
Illwerke AG. haben laut diesem Vertrag an 
die beiden angeführten westdeutschen Elek­
trizitätsgesellschaften je ein Drittel ihrer Ge­
samtproduktion zum Selbstkostenpreis zu lie­
fern. Bis zum Jahre 201 0 - bis zum Jahre 
Schnee würde der österreichische Volksmund 
sagen - soll Österreich zwei Drittel des von 
allen Werken der Illwerke erzeugten Stromes 
ohne Nutzen und Gewinn, zum reinen Selbst­
kostenpreis, den westdeutschen Kapitalisten 
zuschanzen. Zu diesen Bedingungen müßte 
auch das mit unserem Geld - denn die 
Anleihe von 260 Millionen Schilling müssen 
wir ja zurückzahlen - zu errichtende Kraft­
werk Lünersee Strom liefern, da dieselben 
Bedingungen auch für dieses Kraftwerk gelten. 
Daß solche und ähnliche Verträge zwischen 
Tochterunternehmungen und dem Stamm­
betrieb abgeschlossen werden, ist gang und 
gäbe. Daß aber ein souveräner Staat sich 
verpflichtet, aus einem ihm gehörigen Betrieb 
nahezu 60 Jahre fast das ganze Erzeugnis 
an einen fremden Staat zu liefern, ist wohl 
einmalig. (Abg. G rubho  l e r :  Das stimmt ja 
nicht !) 

Das Lünersee-Projekt könnte ein wichtiger 
Faktor im Strom export Österreichs sein. (Ab­
geordneter G r u b h o l e r :  1st es auch!) Der 
Illwerke-Vertrag verhindert aber, daß Öster­
reich aus diesem Werk irgendwelche große 
Vorteile zieht. (Abg. G r u b h o l  e r :  Sie weTden 
gleich eines Besseren belehTt werden !) Österreich 
erhält wohl das Recht, über ein Drittel der Lei­
stung der Kraftwer ke der lllwerke AG. , also auch 
über ein Drittel des neuzuerrich tenden L ünersee­
Kraftwerkes, zu verfügen und diesen Strom 
im Inland teuer zu verkaufen, der Export an 
Deutschland aber hat zum Selbstkostenpreis 
zu erfolgen. So soll der Ausbau des Lünersee­
Kraftwerkes, der uns die runde Summe von 
1 I,filliarc1e Schilling kostet, ein Geschäft 
für die westdeutschen Elektroenergieunter­
nehmungen, für die Unternehmungen des. 
Ruhrkapitals, aber nicht für Österreich sein. 

Es ist sicher auch kein Zufall, daß an der 
Ausarbeitung des lllwerke-Vertrages der öffent­
liche Verwalter der Illwerke, lng. Ammann, 
führend beteiligt war. Ich sage "an der Aus­
arbeitung des Vertrages" , er wurde bekannt­
lich 1 952 ausgearbeitet. Es ist di_es jener 
Mann, der seit vielen Jahren der Sachwalter 
deutscher Kapitalsinteressen in Österreich ist. 

Die Vorarlberger Illwerke AG. gehört - das 
möchte ich ausdrücklich festhalten - zu 
jenem Deutschen Eigentum in Österreich, 
das durch den Staatsvertrag österreichisch 
geworden ist. Man sollte nun meinen, daß 
mit der Übernahme der Illwerke in öster­
reichisches Eigentum - bei Abschluß des 
lllwerke-Vertrages war es noch nicht klar, 
wie der künftige Status dieser Werke sein 
wird - sich auch die Beziehung der Illwerke 
zu den deutschen Vorbesitzern zu ändern 
hätte. (Abg. G r u b ho f e r :  Wer nimmt den Strom 
ab ?) Es darf unserer Auffassung nach nicht 
länger geduldet werden, daß uns die west­
deutschen Kapitalisten noch immer ihre Be­
dingungen diktieren, wenn auch manchmal 
auf Umwegen, so a.ls ob noch immer sie und 
nicht wir, die österreichische Republik, die 
Herren der Illwerke wären. 

Die katholische Zeitung "Die Furche" hat 
schon im Dezember 1954 vor engen Ver­
flechtungen, vor allzu großen Konzessionen 
Österreichs dem Westen gegenüber gewarnt 
und geschrieben, daß jede österreichische 
Regierung�- die gegenwärtige wie jede künftige, 
größte Wachsamkeit üben muß, damit aus 
der Erschließung der österreichischen Wasser­
kräfte nicht eine Schlinge werde, die Öster­
reichs Unabhängigkeit erwürgt. So "Die 
Furche" . 

Die Schweiz hat zum Beispiel niemals 
zugelassen, daß irgendwelche Energiequellen 
in ausländische Hände gelangen. Wir sind 
der Meinung, daß der sogenannte Illwerke­
Vertrag auf Grund der durch den Staats­
vertrag entstandenen neuen Lage unverzüglich 
aufgelöst werden müßte, daß wir daher auch 
das Anleiheabkommen Lünersee wegen der 
damit für Österreich verbundenen drückenden 
und entwürdigenden Bedingungen und Ver­
pflichtungen ablehnen sollten. 

Mit der im Staatsvertrag übernommenen 
Verpflichtung zur 'Vahrung der Neutralität 
Österreichs übernimmt die österreichische Re­
gierung auch die Verpflichtung, die wirt­
schaftliche Unabhängigkeit unseres Landes 
zu sichern und zu verteidigen. Solche Verträge 
aber wie das vorliegende Anleiheabkommen 
binden uns die Hände und machen uns den 
westdeutschen Rüstungskapitalisten tribut­
pflichtig und von ihnen zumindest abhängig. 

""Vas werden wir tun, wenn sie eines Tages 
diese Möglichkeit, die Abhängigkeit, in die 
wir zu ihnen geraten, zu wirtschaftlichen 
Erpressungen ausnützen werden und mit wirt­
schaftlichen Erpressungen auch zu politischen 
übergehen, wie es in Zusammenhang mit 
Fragen des Deutschen Eigentums offiziell 
schon mehrmals, zuletzt jetzt wieder durch 
den deutschen Bundeskanzler Adenauer ge-
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schehen ist � (Abg. Dr. H o f e n e d e r :  Der ist 
nach M oskau eingeladen, Vorsicht !) 

Die Abgeordneten der Volksopposition lehnen 
die Bedingungen dieses Vertrages und daher 
auch das Anleiheabkommen als Ganzes ab. 
Wir werden nicht für die Auslieferung unserer 
Wasserkräfte an das deutsche Kapital stimmen. 

Gestatten Sie mir aber bei dieser Gelegenheit 
noch ein paar Worte über unsere Energie­
wirtschaft überhaupt, weil ja diese · Frage 
in Zusammenhang mit diesem Abkommen 
steht. (Zwischenrufe.) In den Erläuternden 
Bemerkungen wie auch im Bericht des Finanz­
und Budgetausschusses zu diesem Anleihe­
abkommen wird gesagt, daß mit dem Bau 
des Lünersee-Kraftwerkes die Stromversorgung 
Tirols und Vorarlbergs außerordentlich ver­
bessert wird und daß auch beträchtliche 
Strommengen an das innerösterreichische Ver­
bundnetz abgegeben werden können. 

Früher haben wir es immer anders gehört. 
Das Gerede von der Abgabe von mehr Strom 
an das innerösterreichische Verbundnetz dient 
offenbar nur der Beruhigung, denn bis heute 
wurde die Möglichkeit, wenigstens einen Teil 
des in Vorarlberg erzeugten Stromes über 
die auf Initiative des ehemaligen Energie­
ministers Dr. Altmann (Abg. Dr. H o f e n e d e r :  
Die heute noch unbenützt ist!) über den Arl­
berg gebaute l lO KV-Leitung in das inner­
österreichische Verbundnetz zu leiten, so gut wie 
überhaupt nicht ausgenützt. (Abg. Dr. H o  f e n­
e d e r : Weil sie unverwertbar ist!) Be­
gründet wird dies damit, daß die Strom­
führung von Vorarlberg nach Innerösterreich 
mit zu großen Stromverlusten verbunden 
und daher zu kostspielig wäre. Wenn dem 
aber so sei, Herr Kollege, daß nämlich hohe 
Stromkosten zu verzeichnen sind, dann ist 
gerade dies ein Grund mehr, dagegen zu sein, 
daß Kraftwerke mit großem Kostenaufwand 
- schließlich ist 1 Milliarde Schilling ja 
keine Lappalie - gebaut werden, die dann 
hauptsächlich nur dazu dienen und nur dazu 
dawären, die westdeutsche und die west­
europäische Industrie mit billigem österreichi­
sehern Strom zu versorgen. (Zwischenrufe.) 

Wir brauchen Kraftwerke, meine Herren, 
die in erster Linie dazu dienen, den öster­
reichischen Strombedarf zu decken, und zwar 
vor allem den Strombedarf jener Gebiete, die 
noch großen Bedarf haben, wie zum Beispiel 
Wien, Niederösterreich und das Burgenland. 
In diesen Bundesländern ist bis vor nicht 
langer Zeit der Ausbau der vorhandenen 
Wasserkräfte staatlicherseits boykottiert wor­
den. (Abg. Dr. H o f e n e d e r :  Wirsind nur vor­
sichtig!) Ja, jetzt kommt verschiedenes 
heraus. Aber wir werden dafür sorgen, daß 
das auch bekannt wird ! 

Nach der Unterzeichnung des Staatsver­
trages wurde auch amtlich einbekannt, daß 
die Bundesländer Wien, Niederösterreich und 
Burgenland und das Obere Mühlviertel im 
Auftrag der Amerikaner ganz bewußt boykot­
tiert und benachteiligt worden sind. Es ist 
jetzt an der Zeit, daß mit dieser Politik der 
Benachteiligung Schluß gemacht wird und 
daß nunmehr der Bau der bereits projektierten 
Donau-Wasserkraftwerke mit der großzügigen 
Hilfe des Staates im Bereich der Stadt Wien 
und des Landes Niederösterreich in Angriff 
genommen wird, um Industrie und Gewerbe, 
die Landwirtschaft und die Haushalte dieser 
Bundesländer mit genügender und billiger 
elektrischer Energie zu versorgen. Projekte, 
die diesen Zielen dienen, und Bestrebungen 
in dieser Richtung werden stets und voll 
unsere Unterstützung finden. 

Präsident Hartleb : Als nächster Redner pro 
ist der Herr Abg. Pius Fink gemeldet. Ich 
erteile ihm das Wort. (Abg. Pri n k e :  Jetzt 
wird dem Honner das Licht angezündet !) 

Abg. Dipl. -Ing. Pius Fink : Hohes Haus ! 
Mein Herr Vorredner hat sehr eingehend 
die Vorarlberger Illwerke behandelt. Ich 
werde bei meinen mehr grundsätzlichen Er­
wägungen auf einige Fragen im Detail ein­
gehen, und dies soll auch für die anderen 
Einwände gelten. 

Der Herr Abg. Honner hat von der so­
genannten Altmann-Leitung gesprochen. Ich 
darf ihm mitteilen, daß beim Bau dieser 
Leitung Fachleute gewarnt haben und es 
sich heute tatsächlich zeigt, daß diese Leitung 
zu schwach gebaut wurde und man jetzt 
darangehen muß, sie zu verstärken. (Zwischen­
ruf des Abg. H onne r.) 

Wenn der Herr Abg. Honner sagt, man solle 
vordringlich in den Ländern Oberösterreich, 
Salzburg usw. Kraftwerke bauen, so sind 
wir im allgemeinen seiner Meinung. Wir 
freuen uns sogar, wenn es möglich wird, 
durch den Ausbau dieser Kraftwerke die 
gesamte österreichische Heimat zu versorgen 
und darüber hinaus, wo es gegeben und vernünf­
tig ist, einen Export ins Ausland durchführen 
zu können. (Abg. Dengl e r :  Der Honner 
macht den ersten Spatenstich in Hainburg !) 

Die Vorarlberger Illwerke haben allerdings 
seit ihrer im Jahre 1925 erfolgten Gründung 
ihre Aufgabe in überstaatlicher Zusammen­
arbeit im Ausbau und in der Verwertung 
ihrer Wasserkräfte gesehen. Sie haben in 
konsequenter Durchführung dieses auf lange 
Sicht aufgestellten Planes den Ausbau der 
Wasserkräfte des Einzugsgebietes der IU nach 
einer wasser- und energiewirtschaftlich ein­
heitlichen Ausbauplanung vorgenommen und 
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weitergeführt. Herr Abg. Honner und alle 
meine werten Kolleginnen und Kollegen, ich 
lade ein, den Illwerke-Vertrag, der in der 
ersten Nachkriegszeit von weitblickenden Män­
nern ausgearbeitet wurde, zu studieren. Sie 
werden finden, daß dieser Illwerke-Vertrag 
dazu beiträgt, in ganz Österreich das V olks­
wohlergehen zu mehren. 

Derzeit sind bei den Illwerken bereits 350kW 
in Hochdruckspeicherkraftwerken mit einer 
Jahresproduktion von einer Milliarde Kilowatt­
stunden in Betrieb. Dieser auch durch die 
Ereignisse von 1945 nicht unterbrochenen 
Weiterentwicklung wurde durch den Ab­
schluß des Illwerke-Vertrages 1952 eine neue 
Basis gegeben. Das vorliegende Projekt des 
Lünersee-Werkes stellt nach einheitlicher Auf­
fassung ein notwendiges und energiewirtschaft­
lieh sinnvolles Glied in dieser Weiterentwick­
lung dar. 

Die Illwerke arbeiten im Verbundbetrieb 
zugegebenermaßen primär mit dem west­
deutschen 220 kV-Netz. Die Entwicklung auf 
diesem Gebiet bewegt sich aber schon auf einer 
höheren Ebene ; die Arbeitsweise des Ein­
satzes der Werkgruppe "Obere 111" zeigt, 
daß diese bereits über Deutschland mit meh­
reren anderen Landesnetzen, wie dem von 
Frankreich, Belgien, Holland und der Schweiz, 
und seit kurzem auch mit dem inneröster­
reichischen Verbundnetz zeitweise im gleichen 
Frequenzblock fährt. 

Die Errichtung des Lünersee-Werkes ist 
vordringlich, weil die vorhandene Leistung 
der Werkgruppe "Obere IU" der dauernd 
ansteigenden Gesamtleistung des bereits im 
Entstehen begriffenen westeuropäischen Ver­
bundnetzes angepaßt werden muß. Dieser 
Werkbau bedingt auch die Fortsetzung der 
in Westdeutschland bereits im Ausbau be­
griffenen neuen N ord-8üd-220j380 k V -Leitung 
bis zur bereits bestehenden und zu erweiternden 
Umspannanlage Bürs bei Bludenz, in welche 
die Energie der Illwerke eingespeist wird. 

Die Inbetriebnahme der ersten Maschinen­
gruppe wird Ende 1957 erwartet. Im Voll­
ausbau mit sechs Maschinengruppen wird 
das Werk eine installierte Leistung von 
250.000 kW haben, und zwar sowohl im 
Turbinen- wie im Pumpbetrieb . Die Spanne 
zwischen maximaler Leistungsabgabe im Tur­
binenbetrieb und der maximalen Leistungs­
aufnahme im Pump betrieb, also die Spanne, 
in der Spitzen der Netzbelastung reguliert 
werden können, erreicht eine halbe Million 
Kilowatt. Der große Beckeninhalt des Lüner­
sees in einer Höhenlage von 1970 m über dem 
Meeresspiegel ist nämlich für ein Winter­
spitzenlu:aftwerk wie geschaffen. Es fließen 
jährlich etwa 17 Millionen Kubikmeter Wasser 

zu. Um den Rest des Beckens zu nützen, 
müßte das Pumpwerk weitere 59 Millionen 
Kubikmeter Wasser, also mehr als das Drei­
fache des natürlichen Zulaufes, zupumpen, 
wobei wenig wertvolle unverkäufliche oder 
schwer verwendbare Nacht- und Sonntags­
energie in Werktagsspitzenkraft des Winters 
umgewandelt werden kann ; eine bieher in 
Österreich einmalige Möglichkeit. 

Die Vorarlberger Illwerke haben erst kürz­
lich die erste Hochdruckspeicherpumpe be­
stellt. Sie dürfte die größte für solchen Druck 
gebaute Pumpe der Welt sein. Beim Pumpen 
werden die Generatoren als gewaltige Motoren 
verwendet. Das Gefälle Lünersee bis zur 
Abarbeitung beträgt nämlich 978 m, in der 
zweiten Stufe 350 m. Freilich wird da vielleicht 
jemand fragen : Wenn nur 17 Millionen Kubik­
meter natürlich zufließen und man 59 Millionen 
Kubikmeter zusätzlich hinaufpumpen will, 
woher kommt das Wasser ? Bei diesem Kraft­
werk münden nämlich auch die Wasser von 
den Werkgruppen der oberen 111 ein. 

Noch eines : Je mehr Wasser hinaufgepumpt 
wird, umso biiliger stellt sich die Kilowatt­
stunde. Da, wie schon ausgeführt, der hier 
verwendete Strom kaum eine Verwertung hat, 
werden die Werksanlagen usw. durch das Hin­
aufpumpen besser genutzt. 

Hohes Haus ! Wer etwa vom Kahlenberg aus 
die Lichterflut dieser Großstadt sieht und be­
denkt, daß hier in Wien in den meisten Haus­
halten besonders auch der Hausfrau der Strom 
das Leben verschönert und angenehmer ge­
staltet, wenn man überlegt, in wie vielen Werk­
stätten und Fabriken Strom verwendet wird, 
um dadurch auch die Tätigkeit der arbeitenden 
Menschen zu erleichtern, und wie viel Strom 
sonst noch in dieser Großstadt verbraucht wird, 
muß man sich tatsächlich wundern, daß die 
Kapazität der Vorarlberger Illwerke, wenn sie 
einmal voll ausgebaut sind, fast das Doppelte 
des gesamten Stromverbrauches von Wien aus­
machen wird. Wien braucht jetzt rund 
1 .200,000.000 kWh im Jahr. Die Vorarlberger 
Illwerke werden nach ihrem Endausbau eine 
Arbeitsmöglichkeit von 2 Milliarden Kilowatt­
stunden haben. Ein anderer Vergleich : Ybbs­
Persenbeug soll, wenn es ausgebaut wird, ein 
Arbeitsvermögen von 1 .200,000.000 k Wh haben, 
allerdings besteht zwischen den Illwerken und 
Ybbs-Persenbeug der große Unterschied, daß 
bei den Illwerken hochwertiger Spitzenstrom 
erzeugt wird. 

Der auf die gesamten Baukosten noch feh­
lende Betrag von 400 Millionen Schilling soll 
mit einem Betrag von 260 Millionen Schilling 
durch den Kredit der Internationalen Bank 
für Wiederaufbau und Wirtschaftsförderung, 
also durch die Weltbank, und mit einem 
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Überbrückungskredit bis zu 200 Millionen 
Schilling, der von österreichischen Kredit­
instituten zugesichert ist, aufgebracht werden. 
Der gesamte Geldbedarf ist somit sichergestellt. 
Der echte unvermeidliche Importbedarf wird 
durch den Kredit der VI eltbank gedeckt. 

Der Finanzierungsplan weist ein selten 
günstiges Verhältnis - und darauf darf ich 
den Abg. Honner aufmerksam machen - von 
Eigen- zu Fremdmitteln, nämlich 1 : 1 ,  auf. 
Diese Tatsache wirkt sich nicht unerheblich 
auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage aus . 

Im Illwerke-Vertrag 1952 haben sich die 
Stromabnehmer verpflichtet, die anfallende 
Produktion, also auch die Energie des zu er­
richtenden Lünersee-Werkes, voll abzunehmen 
und auf der Basis der Jahreskostenrechnung 
zu bezahlen. Der Anleihedienst zur Bedek­
kung der angestrebten Weltbankanleihe ist 
aus der Durchführung des Illwerke-Vertrages 
1952 völlig gesichert. 

Die Illwerke als Bauherr des Projektes 
bilden eine wichtige Stütze der österreichischen 
Energiewirtschaft speziell auf dem Sektor 
Export. Ich darf hier einflechten, daß in der 
schwierigen Nachkriegszeit devisenmäßig ein 
großer Teil der damals von Österreich bezoge­
nen Kohle durch den Stromexport der Ill­
werke gedeckt werden konnte. (Der 
P r ä s i d e n t  übernimmt den Vorsitz.) 

Der sofortige Ausbau des Lünersee-Werkes 
ist in hervorragendem Maße geeignet, die euro­
päische Zusammenarbeit im allgemeinen zu 
fördern. Der Ausbau leistet darüber hinaus 
aber auch einen entscheidenden Beitrag zur 
Sicherstellung des Energiebedarfes insbeson­
dere an Winterenergie für Vorarlberg, das die 
für die Versorgung von Vorarlberg verfügbare 
Winterenergie bereits beansprucht hat. Aber 
auch Tirol und das ganze österreichische Ver­
bundnetz, das ein Drittel des Energiedar­
bietens für die Verwendung im Inland be­
kommt, schöpfen Nutzen daraus. 

Es wurde gesagt, daß wir den Strom zum 
Selbstkostenpreis ins Ausland liefern müßten. 
Das stimmt nicht. 'Vir liefern ihn lediglich zu 
einem Sonderpreis und haben dabei die eine 
große Bevorzugung, daß uns diese Auslands­
gruppen nicht nur den Strom in der vertraglichen 
Höhe abnehmen müssen, sondern auch jenen 
Strom, den wir bei unserem Drittel als Über­
schuß haben. 

Der Export der in Österreich nicht verwen­
deten Energie stärkt die österreichische 
Handels- und Zahlungsbilanz auf lange Sicht. 
Mit Ausnahme des Aufwandes für den Dienst 
der 'Veltbankanleihe stehen dem Exporterlös 
keine laufenden Gegenposten in der Zahlungs­
bilanz gegenüber. Der Exporterlös wird j e  
nach Ausnützung und Ausmaß der Verwendung 

inländischen Pumpstromes und der Verwer­
tung sonst unverkäuflicher Sommerschwach­
lastenergie über 100 Millionen Schilling aus­
machen. 

Das Lünersee-Werk bringt also eine wesent­
liche Verbesserung der Zahlungsbilanz im 
Verkehr mit der deutschen Bundesrepublik. 
Die aus dem Bau und Betrieb des Lünersee­
Werkes entstehende Vermehrung der Anlage­
werte und der Einnahmen der Illwerke bringt 
nach Beendigung der Laufzeit des Elektrizi­
tätsförderungsgesetzes eine merkliche Er­
höhung der Steuereinnahmen. Die Aufnahme 
der Weltbankanleihe ermöglicht vorerst die 
Ausführung des Bauvorhabens ohne jede 
Inanspruchnahme des derzeit angespannten 
inländischen Kapitalmarktes. Erst die Rest­
finanzierung bis zu 200 Millionen Schilling wird 
gegen Ende der Bauzeit eine solche nötig 
machen. 

Es ist beabsichtigt, die Schillingeröffl1ungs­
bilanz der Illwerke zum 1 .  April 1954 zu er­
stellen. Sie wird voraussichtlich folgende 
Zahlen aufweisen : 

Aktiva : 
in Millionen 

Schilling 
Nicht eingezahltes Grundkapital . . . . . . 7 ·50 
Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2390'-
Beteiligung, Wertpapiere . . . . . . . . . . . . 1 ·-
Anzahlungen auf Anlagen . . . . . . . . . . . 9,-
Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 13·-
Rechnungsabgrenzung . . . . . . . . . . . . . 1 ·50 

Zusammen 2522·-
Passiva : 

in Millionen 
Schilling 

Aktienkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Reserven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Wertberichtigungen . . . . . . . . . . . . . .  . 
Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

440·-
1241·-

490 ·-
10·-

341·-

Zusammen . . .  2522·-

Wenn wir abschließend diese Vorlage be­
urtei1en, handelt es sich also um ein gut fun­
diertes, gesundes Unternehmen. Die Illwerke 
werden die Anleihe bestens bedienen können. 
Der Bund geht als Bürge und Zahler kein 
Risiko ein. 

Ich darf den Unterhändlern für ihr geschicktes 
und erfolgreiches Arbeiten herzlich danken. 
Gewiß, ich sehe ein : Wo Licht ist, sind be­
kanntlich auch Schatten. Das gilt zugegebener­
maßen auch beim Bau von Großkraftwerken. 
Vorsichtiges Vergleichen ist daher Pflicht. 
Aber auch bei genauem Zusehen erweist sich 
das Lünersee-Projekt als ein Projekt mit ver­
hältnismäßig sehr viel Helle. ViiI' freuen uns, 
daß wir damit der lieben, weiten österreichi-
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sehen Heimat dienlich sein können. (Beifall 
bei der ÖV P.) 

Präsident : Zum 'Wort ist niemand mehr 
gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Der 
Herr Berichterstatter verzichtet auf das Schluß­
wort. 

Wir gelangen nunmehr zur Abstimmung. 
Bei der A b s ti m mung wird dem Abkommen 

die verfassungsmäßige Genehmigung erteilt. 

Präsident : 'Wir gelangen nun zum 7. Punkt 
der Tagesordnung : Bericht des Finanz- und 
Budgetausschusses über die Regierungsvor­
lage (538 d. B . ) : Bundesgesetz , womit die 
Geltungsdauer von Bestimmungen des Aus­
fuhrförderungsgesetzes 1953, BGBL Nr. 1 19 ,  
und des Ausfuhrförderungsgesetzes 1955, BGBL 
Nr. 15, verlängert wird (2. Ausfuhrförderungs-
gesetz 1955) (563 d. B . ) .  

-

Berichterstatter ist der Herr Abg. Machunze. 
Ich bitte ihn um seinen Bericht. 

Berichterstatter Machunze : Hohes Haus ! 
Mit dem Nachlassen der R üstungskonj unktur 
und der allmählichen Überwindung der Kriegs­
folgen werden nicht nur im Inland, sondern 
auch auf den Weltmärkten die Wettbewerbs­
bedingungen für die Exportwirtschaft immer 
schwieriger. Um ihre Erzeugnisse auf den 
Auslandsmärkten leichter absetzen zu können, 
haben verschiedene Staaten zum Teil sehr 
erhebliche Exporterleichterungen durch steuer­
politische Maßnahmen getroffen. 

Österreich ist aus verschiedenen Gründen 
gezwungen, einen Teil seiner industriellen 
und gewerblichen Erzeugnisse zu exportieren, 
wobei es nicht allein um den Ausgleich der 
Zahlungsbilanz geht, sondern um die Sicherung 
der Beschäftigung für zehntausende Arbeit­
nehmer. 

Das vom Nationalrat im Jahre 1953 be­
schlossene Ausfuhrförderungsgesetz war ein 
sehr wesentlicher Beitrag zur Sicherung der 
Konjunktur. Zu Beginn dieses Jahres wurde 
das Ausfuhrförderungsgesetz bis zum 31 .  Ok­
tober 1955 verlängert. Weil aber gerade im 
Außenhandel Planungen auf längere Sicht 
erforderlich sind, wird jetzt dem Hohen 
Haus vorgeschlagen, das Ausfuhrförderungs­
gesetz bis zum 30. Juni 1957 zu verlängern. 
Der Gesetzgeber will durch dieses Gesetz 
besonders den Export von Fertigwaren fördern, 
weil auf diesen Erzeugnissen der höchste 
Lohnanteil liegt. 

Wie notwendig derartige Maßnahmen sind, 
geht schon allein daraus hervor, daß der 
gesamte Export der Schweiz zu 80 Prozent 
aus Fertigwaren und nur zu 20 Prozent aus 
Rohstoffen und Halbfabrikaten besteht. Ähn­
lich liegen die Verhältnisse in der deutschen 

Bundesrepublik. In Österreich entfallen da­
gegen nur 43 Prozent aller Exporte auf Fertig­
waren und 57 Prozent auf Rohstoffe und 
Halbfabrikate. Diese Ziffern allein beweisen, 
daß eine intensive Förderung des Exportes 
von Fertigwaren dringend geboten erscheint. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
Regierungsvorlage 538 der Beilagen in seiner 
Sitzung vom 16 .  Juni behandelt und be­
schlossen, dem Hohen Haus vorzuschlagen, 
das Ausfuhrförderungsgesetz in der derzeit 
geltenden Fassung bis 30. Juni 1957 zu ver­
längern. 

Im Auftrag des Finanz- und Budgetaus­
schusses stelle ich daher den Antr ag, das 
Hohe Haus wolle der Regierungsvorlage die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Außerdem stelle ich den Antrag, General­
und Spezialdebatte unter einem durchzuführen. 

Präsident : Es ist der Antrag gestellt worden, 
General- und Spezialdebatte unter einem 
durchzuführen. - Ein Einwand dagegen wird 
nicht erhoben. 

Als erster Redner ist vorgemerkt der Herr 
Abg. Dr. Hofeneder. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Hofeneder : Hohes Haus ! Wie dem 
gedruckten Bericht zu entnehmen ist, hat 
die zur Debatte stehende Regierungsvorlage 
den Finanz- und Budgetausschuß einstimmig 
passiert, und es wurde über sie auch keine 
Debatte abgeführt. Andererseits konnte sich 
im Dezember 1954 das Hohe Haus gelegentlich 
der Debatte über das Ausfuhrförderungsgesetz 
noch nicht zu einer entsprechenden lang­
fristigen Verlängerung entschließen. Man hat 
die eine Komponente der Ausfuhrförderung, 
nämlich die Umsatzsteuerrückvergütung, bis 
30. Oktober 1955, die andere Komponente, 
nämlich die Bewertungsfreiheit abnutz barer 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, bis 
3 1 .  Dezember 1955 verlängert. Wenn nun 
der Gesetzgeber hinsichtlich der Umsatz­
steuerrückvergütung einen bewußten Schritt 
zur langfristigen Planung und Konsolidierung 
einer gesunden Exportförderung unternimmt 
- er tut dies im Wege einer Verlängerung 
bis 30. Juni 1957 -, so ist es vielleicht zweck­
mäßig, dieser Vorlage nicht nur routinemäßig 
zuzustimmen, sondern sich die Situation der 
gesamten österreichischen Exportwirtschaft vor 
Augen zu halten. Aus diesem Grunde werde 
ich mir auch erlauben, im Laufe meiner Aus­
führungen noch auf das separate und meines 
Erachtens zu Unrecht abgespaltene Problem 
der Bewertungsfreiheit zu sprechen zu kommen. 

Es ist heute sicherlich nicht notwendig, 
auf die Situation der österreichischen Wirt­
schaft nach Kriegsende noch im Detail zurück­
zukommen. Wir alle wissen ja, daß wir damals 
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buchstäblich vor dem Nichts standen, ja 
wir hatten nicht einmal Banknoten, sondern 
waren sogar in dieser Beziehung auf die von 
den Westmächten gedruckten Zahlungsmittel 
angewiesen. In den ersten beiden N achkriegs­
jahren war an einen Export überhaupt nicht 
zu denken. Und noch im Jahre 1947 und bis 
1948 hinein war sich niemand darüber im 
unklaren, daß beispielsweise auch nur die 
ERP-Einfuhren nicht durch entsprechende 
Exporterlöse kompensiert werden konnten. 
1953 aber erreichte die österreichische Wirt­
schaft einen bis dahin nicht für möglich ge­
haltenen Höhepunkt. In diesem Jahr war 
Österreich zum erstenmal seit 35 Jahren, seit 
Bestehen der Ersten Republik, im' Außen­
handel aktiv. Die Gesamteinfuhr 1953 betrug 
13.269 Millionen Schilling, die Ausfuhr 
13. 187 Millionen Schilling. Da die kommer­
zielle Einfuhr allein ' nur 12.352 Millionen 
Schilling ausmachte, belief sich also das 
Aktivum im kommerziellen Verkehr auf 835 Mil­
lionen Schilling im Jahr 1953 . 

An dieser für die Gesamtheit höchst er­
fre�lichen Entwicklung war in einem sehr 
maßgeblichen Umfang die österreichische In­
dustrie beteiligt, die nicht nur den inländischen 
Markt zu befriedigen bestrebt war, sondern 
auch die für die wirtschaftliche Existenz 
unerläßlichen Exporte in die Wege leitete 
und schließlich immer mehr und mehr forcierte. 
Im gleichen Jahr 1953 war die österreichische 
Ausfuhr um 56 Prozent höher als 1937. 

Dieser lebenswichtige Erfolg wäre aber 
trotz aller Bemühungen der in der Export­
wirtschaft selbständig und unselbständig Tä­
tigen nicht zu erreichen gewesen, hätte nicht 
der Verfassungsgerichtshof und vornehmlich 
die Gesetzgebung entsprechende Unterstützung 
gegeben. Der Verfassungsgerichtshof tat es 
in der Weise, daß er das bis dahin illegal 
betriebene "polnische Veto" im Außenhandels­
beirat beseitigt, damit auch unleidliche Ver­
zögerungen behoben und die Ministerverant­
wortlichkeit im verfassungsmäßigen Ausmaß 
wiederhergestellt hat ; die Gesetzgebung, indem 
sie anschließend an die Kursvereinheitlichung 
im Mai 1953 das Ausfuhrförderungsgesetz 
vom 9. Juni 1953 schuf, das unter anderem 
auch die Vergütungsgruppe 4 mit sich brachte. 
Und diese Vergütungsgruppe 4 war wie kaum 
eine andere Maßnahme geeignet, eine besondere 
Intensivierung des Exportes herbeizuführen. 

In der Folgezeit hat allerdings die so viel­
versprechende Steigerung des Exports nicht 
mehr angehalten. Die stetige Aufwärtsentwick­
lung unseres Außenhandels hat abgenommen, 
die Kurve ist schließlich verflacht, und seit 
August 1954 hat sich ein immer größer wer­
dendes Passivum in unserer Handelsbilanz 

abzuzeichnen begonnen. Im heurigen Jahr 
beginnt die Entwicklung so, daß ernsthafte 
überlegungen notwendig sind, um Schwierig­
keiten zu begegnen. Im Jahre 1 954 war 
unser Außenhandel bereits mit 1 136 Mil­
lionen Schilling passiv. Dieses Passivum ist 
nicht unmittelbar zur fühlbaren Kenntnis 
der Öffentlichkeit gedrungen, weil auf der 
anderen Seite vornehmlich der Fremdenverkehr 
einen entsprechenden und dankbar begrüßten 
Ausgleich schuf. Immerhin aber betrug 
vom Jänner bis April 1955 das österreichische 
Außenhandelspassivum bereits 1806 Millionen 
Schilling, war also bereits um 60 Prozent 
höher als das Passivum des ganzen abgelau­
fenen Jahres 1954. 

Diese Entwicklung hat eine ihrer Wurzeln 
zweifelsohne in der bewußten und vom Hohen 
HauB bejahten Fortführung und Stärkung 
der Liberalisierung. Ich darf allerdings in 
diesem Zusammenhang daran erinnern, daß 
innerhalb von zwei Jahren die österreichische 
Liberalisierung, also die Liberalisierung des 
Außenhandels, immerhin von 35 auf 83 Prozent 
erhöht wurde . Dies hatte unvorhergesehener­
maßen eine ungeahnte Importsteigerung zur 
Folge. So hat sich beispielsweise die Einfuhr 
von Pkws innerhalb eines Zeitraums von 
sechs Monaten um 128 Prozent erhöht. 

Es sind jetzt Stimmen lautgeworden, die 
dies als nicht ganz zufriedenstellend bezeichnen. 
Ich möchte dem allerdings entgegenhalten, 
daß die Mobilisierung und Motorisierung auch 
des Personenverkehrs einem sehr bedeutenden 
Kreis selbständig und unselbständig Werk­
tätiger unmittelbar Arbeit verschafft und 
darüber hinaus auf dem �Weg der Mineralöl­
steuer, die ja  bekanntlich zweckgebunden ist, 
den dringlichen Ausbau des Straßennetzes 
im Fremdenverkehrsland Österreich fördert. 

Man könnte vielleicht die Meinung ver­
treten, daß beim Gebrauchtwagenimport ein 
strenger Maßstab angelegt werden soll. Ich 
glaube aber, daß sich die Finanzverwaltung 
beim Gebrauchtwagenimport durch geeignete 
Maßnahmen vor der Gefahr schützen kann, 
daß etwa Österreich zum Absatzgebiet der 
europäischen Autofriedhöfe wird. Zweifels­
ohne wird hier die Verwaltung entsprechende 
Vorsorge treffen können. Aber nicht nur der 
Import etwa von Personenkraftwagen ist 
um 128 Prozent gestiegen, auch der Import 
von Lastkraftwagen ist um 104 Prozent 
gegenüber dem Vergleichszeitraum des vorigen 
Jahres gestiegen, weiters der Import von 
ätherischen Ölen um 60 Prozent. Die Importe 
von Öfen, Haushaltgeräten, Messerschmied­
waren, Beschlägen, Nägeln, Hand- und Ma­
schinenwerkzeugen haben im Jahre 1954 das 
doppelte Volumen von 1953 erreicht. 
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Schließlich haben seit dem Inkrafttreten der 
75prozentigen Liberalisierung die Importe von 
Baumwollgeweben, Kunstseidengeweben und 
Halbseidengeweben eine Steigerung von je 
zirka 100 Prozent, von Naturseidengeweben 
von zirka 200 Prozent erfahren, um nur einige 
Beispiele anzuführen. 

Das österreichische Guthaben bei der EZU 
hat im September 1954 noch 118 Millionen 
Dollar betragen und war im Mai 1955 restlos 
erschöpft. Es muß also bereits der 84-Mil­
lionen-Dollar-Kredit angegriffen werden. Man 
wird daher bei Fortschreiten der Liberali­
sierungswünsche sehr vorsichtig zu sein haben, 
und man wird eine über die bisher vereinbarten 
Ausmaße hinausgehende Liberalisierung erst 
dann in Angriff nehmen, wenn ein den euro­
päischen Gegebenheiten im allgemeinen und 
den österreichischen Erfordernissen im be­
sonderen Rechnung tragender Zolltarif ein­
geführt wird. Außerdem ist eine positive Er­
ledigung unseres GATT-Minimalkündigungs­
programms abzuwarten. 

In diesem Zusammenhang darf ich mich 
auch kurz mit einer Rede beschäftigen, die 
der Herr Kollege Czernetz vor einer Woche 
zu den Zollgesetzen gehalten hat. Er hat 
unter anderem ausgeführt, daß die große 
Gefahr bestünde, Österreich könnte fline Hoch­
schutzzollpolitik betreiben. Er hat es begrüßt, 
daß die Liberalisierung in Österreich eine 
scharfe Luft der Konkurrenz geschaffen hat 
und daß sie damit zu einem Faktor der Preis­
stabilisierung geworden sei. Aber gerade 
deswegen dürften Hochschutzzölle in keiner 
Weise eingeführt werden. Der Kollege Czernetz 
hat nur in einem sehr begrenzten Ausmaß 
für Erziehungszölle plädiert. Ein wirklicher 
Schutz für die Wirtschaft wird seiner Meinung 
nach nur durch eine höhere Leistungsfähigkeit 
erreicht. Diesen Ausführungen ist im all­
gemeinen beizupflichten, im Falle Österreich 
ist jedoch eine gewisse Behutsamkeit erforder­
lich, denn bei der vielfach geforderten scharfen 
Luft kann man sich leicht einen chronischen 
Stockschnupfen in der Beschäftigung holen, 
der dann nur sehr schwer oder gar nicht mehr 
zu beseitigen wäre. 

Daß diese Gefahren beispielsweise von den 
Interessenvertretungen der Beschäftigten, näm­
lich den Gewerkschaften, erkannt werden, 
zeigt ein Schreiben der Bau- und Holzarbeiter­
gewerkschaft an den Herrn Handelsminister, 
in dem sich die Bau- und Holzarbeitergewerk­
schaft dagegen zur Wehr setzt, daß ein zu 
niedriger Zoll für Importmöbel festgesetzt 
werden soll. Die Bau- und Holzarbeiter­
gewerkschaft führt in diesem Schreiben vom 
12. Jänner 1955 aus, daß die Produktions­
kosten der Möbelindustrie in Österreich wegen 

der kleinen Erzeugungsmengen viel höher 
sind als die Herstellungskosten von Möbeln 
ausländischer Provenienz. Es heißt in diesem 
Schreiben : "Die Auflageanzahl der indu­
striellen Möbelerzeugung in Österreich ist 
gleichfalls auf österreichische Marktverhält­
nisse abgestimmt und daher relativ klein." 
Dieser richtigen Feststellung der Bau- und 
Holzarbeitergewerkschaft kann man nur bei­
pflichten. Es ist eine Binsenwahrheit und es 
sollte nie übersehen werden, daß Österreich 
infolge seiner kleinen Absatzmärkte bei allen 
Maßnahmen, die Zollerleichterungen bezie­
hungsweise Liberalisierungserweiterungen zur 
Folge haben oder beabsichtigen, sehr vorsichtig 
sein muß . 

Die Bau- und Holzarbeitergewerkschaft fährt 
dann in ihrem Schreiben fort und führt aus, 
daß jede Freigabe des österreichischen Marktes 
für deutsche Möbel neben der gewünschten 
Preissenkung zumindest die Einstellung der 
gewerblichen Produktion sowie eine bedeutende 
Schädigung der industriellen Fertigung ver­
ursachen würde. Gegenwärtig seien Möbel noch 
in der Negativliste enthalten. Für zukünftige 
Verhandlungen über weitere Liberalisierungs­
maßnahmen möchte die Bau- und Holz­
arbeitergewerkschaft schon jetzt ihren ent­
schiedenen Einspruch gegen eine Liberali­
sierung dieser Warengruppe einlegen. Sie 
schreibt abschließend : "Wir müssen wegen 
der oben angeführten Gründe im Interesse 
der Erhaltung der Arbeitsplätze für die 
Möbelpositionen einen Zoll von durchschnitt­
lich 35 bis 40 Prozent fordern." Hinter diese 
Forderung kann sich auch die gewerbliche 
Wirtschaft voll und ganz stellen, weil wir der 
Meinung sind, daß bei einer allgemeinen 
Berücksichtigung der Konsumenteninteressen, 
etwa durch die Arbeiterkammern, der Schutz 
der Beschäftigten keineswegs übersehen wer­
den soll, und wir sind in diesem Zusammenhang 
den Gewerkschaften dankbar, daß sie im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten den Schutz der 
inländischen Beschäftigungsplätze in den Vor­
dergrund ihrer Bemühungen stellen. Es ist 
keine Rede davon, daß in Österreich irgendein 
billig und vernünftig denkender Mensch die 
Einführung von Hochschutzzöllen erwägt. Für 
Fertigwaren hat kein Vorschlag einer ernst 
zu nehmenden Gruppe einen höheren als 30-
bis 35prozentigen Zoll vorgesehen, und dies 
paßt sich dem europäischen Zoll niveau durch­
aus an. Es gibt europäische Staaten, beispiels­
weise Italien, die über weit höhere Zollsätze 
verfügen. 

Schließlich hat der Kollege Czernetz auch 
die USA zum Vergleich herangezogen. Dieses 
große und reiche Land verfügt über einen 
mit der österreichischen Wirtschaft nicht zu 
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vergleichenden größeren Inlandsmarkt und lichte Industrien und Privat betriebe. Daraus 
eine wesentlich leistungsfähigere Kapazität . ist zu entnehmen, daß sich das gesamte In­
Und auch hier sind die Amerikaner keineswegs vestitionsvolumen dieser Betriebe 1953 auf 
reine Toren. Sie wissen sich, wie etwa hin- 1690 Millionen und 1954 auf 1750 Millionen 
sichtlich der Zölle auf Schweizer Uhren, sehr belief. Dazu kommen noch die sehr bedeuten­
wohl zu helfen. Das Damoklesschwert über den Investitionen der zahlreichen von dieser 
unserem österreichischen Fahrradexport hängt Erhebung nicht erfaßten kleineren Industrie­
noch immer über diesem Wirtschaftszweig, und Gewerbebetriebe. Die unmittelbare Aus­
und in den USA sind unter anderem erst vor wirkung war jedermann erkennbar. Es trat 
kurzem die Einfuhrzölle für künstliche Zähne durch eine Modernisierung des Produktions­
gleich von 20 auf 70 Prozent erhöht worden. apparates eine erhöhte internationale Kon­
Auch die USA sind also hier durchaus kein kurrenzfähigkeit und eine allgemeine Be-
unbedingt zu befolgendes Beispiel. lebung der Volkswirtschaft ein. 

'Wir vermeinen, daß die Inlandsproduktion In keinem Zeitpunkt wie jetzt waren aber 
trotzdem mit Optimismus in die Zukunft Investitionen so vordringlich, denn es gilt 
blicken kann. Was im besonderen in den nicht nur, unsere Handels- und Zahlungs­
Kräften der heimischen Industrie steht, wird bilanz durch verstärkte Ausfuhr zu aktivieren, 
zweifelsohne geschehen. sondern, wie allgemein bekannt, auch die 

Die Beschäftigungslage ist heuer günstiger Lasten des Staatsvertrages auszugleichen. 

als im Vorjahr. Auch die Zahl der neu ein- Österreich kann sich im großen Kampf des 
internationalen Wettbewerbes nur dann halten gestellten Beschäftigten ist im April 1955 

um 9200 höher als im April 1954. Die Be- und seine Erfolge steigern, wenn jeder tech-

schäftigtenzahl hat überdies heuer bereits nische Fortschritt von unserer produzieren­

im April die Zweimillionengrenze überschritten, den Wirtschaft sofort ausgenützt wird. Das 

was im Vorjahr erst im Juni der Fall war. ist ein internationales Wirtschaftsgesetz, dem 
sich kein Staat entziehen kann. 

Wenn ich jetzt kurz auf ein weiteres An- Die Bewertungsfreiheit bietet die Möglich-
liegen der Exportwirtschaft zurückkomme, so keit hiezu, indem sie der Wirtschaft den so 
geschieht dies deshalb, weil die Exportwirt- notwendigen Ruck nach vorwärts ermöglicht. 
schaft der Meinung ist, daß wieder wie im Die innere Stärkung der Produktion kompen­
Jahre 1953 eine Koordination aller export- siert dann die Nachteile, die durch den späteren 
fördernden Maßnahmen durchgeführt werden Wegfall der Absetzungsmöglichkeiten ent­
soll . Es soll also nicht mehr die Spaltung stehen. Die Produktion profitiert aus der 
zwischen Umsatzsteuerrückvergütung und 1:3e- Bewertungsfreiheit, ebenso profitieren die wertungsfreiheit durchgeführt werden, die sich ' Bundesfinanzen, denn die verstärkte Beschäf­
im Vorjahr als unzweckmäßig erwiesen hat, tigung und der erhöhte Lebensstandard sind 
sondern es soll in möglichst kurzer Zeit wieder die allgemeine Folgewirkung. 
der im Jahre 1953 bestandene Zustand herbei- Hohes Haus ! Es wird daher ernsthaft 
geführt werden, nämlich beide Maßnahmen und in Kürze zu erwägen sein, auch das 
zu koordinieren. Die weitgehende Zerstörung Ende dieses Jahres auslaufende Gesetz über 
des industriellen Produktionsapparates durch die Bewertungsfreiheit vom 15. Dezember 1954 
Kriegsereignisse und Nachkriegsschäden hat über den Termin des 31 .  Dezember 1955 hinaus 
eine technische Erneuerung unbedingt er- zu verlängern. Nur damit können die schon 
forderlich gemacht. Wir haben zu diesem im Jahre 1953 vom Parlament beschlossenen 
Zwecke im Jahre 1949 und auch im Jahre 1951 und eingeleiteten Exportförderungen wieder­
Investitionsbegünstigungsgesetze beschlossen. hergestellt und möglichst weitergetrieben wer- . 
Zum Unterschied von diesen beiden Gesetzen den. 
- das letzte ist im Jahre 1954 abgelaufen - Wenn ich nun zu der gegenständlichen ist die Bewertungsfreiheit keine Steuerbefrei- Regierungsvorlage zurückkomme, so ist zu 
ung, sondern nur ein� Vorwegnahme der erwähnen, daß sich im Jahre 1953 die Schaffung 
Abschreibungsfreiheit. Die Bewertungsfreiheit der Vergütungsgruppe 4 als sehr fruchtbringend 
ist an Stelle der nicht verlängerten Investitions- erwiesen hat. Im heutigen Zeitpunkt ist die 
begünstigung unbedingt erforderlich. Sie ist Aufrechterhaltung dieser Maßnahme und Er­
nicht etwa ein Geschenk an den Produzenten, streckung auf einen möglichst langen Zeitraum 
sondern nur die Vorwegnahme erst später unerläßlich. Denn die derzeit in Österreich 
fällig werdender Abschreibungsmäglichkeiten. bestehende Umsatzsteuerrückvergütung, ins-

Die außerordentliche Bedeutung der Be- besondere auch die Vergütungsgruppe 4 mit 
wertungsfreiheit geht aus einer Zusammen- einem Vergütungs satz von 10 ,2 Prozent, ist 
stellung hervor, die 700 repräsentative Indu. auf längere Zeit hinaus das beste System zur 
striebetriebe in Österreich in sich schließt, und Aufrechterhaltung und möglichsten Steigerung 
zwar im gewogenen Durchschnitt verstaat- der Exporte. 
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Österreich stößt auf dem Weltmarkt auf wir ersuchen das Finanzministerium, hiefür 
immer größere Konkurrenz .  Fast sämtliche Verständnis zu haben, wenn diese Ungerechtig­
europäischen Staaten gewähren im Gegensatz keiten beseitigt würden und der Hauptaus­
zu Österreich, das nur eine Umsatzsteuerrück- schuß einer entsprechenden Modifizierungs­
vergütung vornimmt, wesentlich umfang- verordnung zustimmen würde. 
reichere Exportsubventionen. Es sind Fälle Zusammenfassend ist daher zu sagen, daß 
bekannt, in denen die Bundesrepublik Deutsch- die Exportwirtschaft sehr befriedigt ist, daß 
land offen oder versteckt Exportbonifikationen nunmehr auf zwei Jahre hinaus mit der 
bis zu 30 Pro�ent gibt. Au?h Italie�, En�land . Umsatzsteuervergütung der Gruppe 4 kalku­
und FrankrelCh kennen diese BomfikatlOnen liert und die Exporte daher auf einen langen 
in großem Ausmaß. Frankreich gewährt sogar Zeitraum hinaus geplant werden können. 
eine Vergütung der dem Unternehmen er- Es wäre der dringende 'Wunsch der Export­
wachsenden Soziallasten. International ge- wirtschaft, daß die gleiche langfristige Planung 
sehen können die von uns ergriffenen Maß- auch im Falle der Bewertungsfreiheit durch­
nahmen keineswegs angegriffen werden. Der gesetzt und damit die vom Hauptausschuß 
Ministerrat der OEEC hat ja nur diejenigen im Jahre 1953 als notwendig erkannte Einheit­
Ausfuhrprämien bekämpft, die über die Um- lichkeit der Exportförderungsmaßnahmell wie-
satzsteuerbelastung hinausgehen. Es ist derhergestellt wird. 
schließlich heute nur mehr als Binsenwahrheit 
zu bezeichnen, daß die Sicherung der Arbeits­
plätze weitgehend von der Aufrechterhaltung 
der Produktion und diese wieder von der 
Erhaltung der Exporte abhängig ist . 

Die Verlängerung des Ausfuhrförderungs­
gesetzes ist daher heute notwendiger denn je, 
und die Verlängerung bis zum Juni 1957 ist 
gerade deshalb zu begrüßen, weil nunmehr die 
heimische Produktion auf einen längeren 
Zeitraum kalkulieren und dies bei ihrer 
Offel,terstellung berücksichtigen kann. Aus 
diesem Grund - um noch einmal darauf zu­
rückzukommen - ist auch die Gleichziehung 
der Bewertungsfreiheit auf einen entsprechend 
langen Zeitraum, diesfalls aber auf den 31 .  De­
zember 1957, notwendig. 

Wenngleich im großen und ganzen also, 
wie erwähnt, das System der Vergütungs­
gruppe 4 gutgeheißen und begrüßt werden 
kann, so wird es in absehbarer Zeit doch not­
wendig sein, die Listen der Waren, die den 
Vergütungssatz der Gruppe 4 genießen, einer 
durchaus bescheidenen Revision zu  unter­
ziehen. Es gibt dort bekanntermaßen einige 
Ungereimtheiten. Beispielsweise gehören Spe­
zialmaschinen und Apparate für Buchdruck 
und Lithographie, die sogenannten Druck­
automaten, zu den wenigen Maschinen, die 
nicht in der Vergütungsgruppe 4 sind, und es 
muß als eine offenkundige Ungerechtigkeit 
bezeichnet werden, wenn so hochwertige lVla­
schinen nicht in den Vergütungssatz der 
Gruppe 4 einbezogen werden. So fallen 
zum Beispiel Schirmgestelle in die Gruppe 4, 
im zerlegten Zustand aber nur in die Gruppe 3. 
Auch hier wäre eine Änderung erforderlich. 
Kocher und Herde sind ebenfalls in der Ver­
gütungsgruppe 4, die Öfen dagegen nur in 
der Vergütungsgruppe 3 .  Produktionsmäßig 
bestehen dabei keinerlei Unterschiede. Es 
wäre nur ein Gebot der Gerechtigkeit, und 

Ich kann nur mit einem variierten alten 
lateinischen Sprichwort schließen : "Exportare 
necesse est" - Ausfuhr tut not ! Die Öster­
reichische Volkspartei wird aus diesem Grund 
und aus volkswirtschaftlichen Erwägungen 
jeder exportfördernden Maßnahme wie dieser 
ihre Zustimmung geben. (Beifall bei der 
Ö VP.j 

Präsident : Als nächster Redner ist der Herr 
Abg. Holoubek vorgemerkt. Ich erteile ihm 
das Wort. 

Abg. Holoubek :  Hohes Haus ! Meine Frak­
tion wird dem vorliegenden Gesetzentwurf 
zustimmen, umsomehr als es sich ja um keine 
materielle Änderung des Gesetzes handelt, 
sondern nur um eine Verlängerung. Die 
Entwicklung der Zahlungsbilanz gerade in den 
letzten Monaten muß uns ja alle veranlassen, 
alles mögliche zu tun, um den Export zu 
fördern. Die gegenwärtige Regierungsvorlage 
ist deshalb zu begrüßen, weil sie die Möglich­
keit schafft, durch die Verlängerung der Wirk­
samkeit des Ausfuhrförderungsgesetzes um 
eindreiviertel Jahre Exportofferte auf längere 
Sicht zu erstellen. 

Ich möchte heute hier nicht noch ein­
mal alle Einwände, Bedenken und Vorschläge 
anführen, die wir gelegentlich der Schaffung 
dieses Gesetzes und bei seinen späteren Novel­
lierungen gemacht haben, sie sind dem Hohen 
Haus hinlänglich bekannt. Ich möchte hier 
aber ganz kurz auf einige Probleme verweisen. 

Der Herr Abg. Hofeneder, mein Vorredner, 
hat auch von der Bewertung und von der be­
günstigten Abschreibung gesprochen. Es ist 
meiner Meinung nach keineswegs eine Export­
förderung, wenn diese begünstigte Abschrei­
bung und Bewertungsfreiheit auch für nicht 
exportierende Gewerbe besteht. Demgegenüber 
kann ich anführen, daß das die Arbeiter und 
Angestellten ja nicht als sehr gerecht empfinden, 
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weil die seinerzeitige Erhöhung des Werbe­
kostenpauschales nur ein geringer Ausgleich 
für diese verläßlichsten und pünktlichsten 
Steuerzahler ist. 

Ich glaube, der Herr Abg. Hofeneder hat 
es begrüßt, daß die Vergütungsgruppe 4 
in dem Gesetz verblieben ist. Ich stimme ihm 
zu, soweit es sich um Wirtschaftszweige han­
delt, die diese Begünstigung noch brauchen. 
Aber es wird notwendig sein, daß wir gelegent­
lich einmal überprüfen, ob nicht einzelne 
Wirtschaftszweige der Vergütungsgruppe 4 
diese Begünstigung nicht mehr notwendig 
haben. Ich erinnere daran, daß diese Wirt­
schaftszweige seinerzeit berücksichtigt wurden 
und die Vergütungsgruppe 4 im Zusammen­
hang mit der Angleichung der Wechselkurse 
in das Gesetz aufgenommen wurde. Ich glaube, 
daß heute diese Übergangsmaßnahmen in 
manchen dieser Wirtschaftszweige nicht mehr 
notwendig sind und daß sie heute bei manchen 
Gewerben eigentlich nur mehr eine nicht ganz 
gerechtfertigte staatliche Subvention dar­
stellen. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang eine 
Anregung, die seinerzeit bei der Begutachtung 
und Beratung dieses Gesetzes gemacht wurde, 
und zwar ist nirgends ersichtlich, welchen 
Umfang diese Umsatzsteuerrückvergütungen 
haben. Wir können · also die steuerliche Aus­
wirkung des Ausfuhrförderungsgesetzes eigent­
lich nicht feststellen. Vielleicht ist es möglich, 
daß im kommenden Budget eine eigene Post 
für Umsatzsteuerrückvergütung ersichtlich ge­
macht wird, und zwar getrennt nach Ausfuhr­
vergütungen und Ausfuhrhändlervergütungen. 
Wir hätten dann eine Übersicht, wie sich dieses 
Ausfuhrförderungsgesetz auswirkt, und dies 
wäre bei den kommenden Beratungen des 
Gesetzes eine nützliche Handhabe für die Ab­
geordneten, die dieses Gesetz neuerlich zur 
Beratung und Beschlußfassung vorgelegt er­
halten. 

Gelegentlich der heutigen Beratung dieses 
Entwurfes möchte ich aber noch eine andere 
Angelegenheit zur Sprache bringen. Der Herr 
Abg. Krippner hat als Berichterstatter zum 
ersten Ausfuhrförderungsgesetz 1 955 am 15. De­
zember 1 954 in diesem Hause festgestellt, daß 
er es begrüßt, daß in das Gesetz eine Bestim­
mung aufgenommerr wurde, derzufolge die 
vorsätzliche Erschleichung von Ausfuhr­
prämien als Betrug gewertet und durch das 
Gericht geahndet wird. Auch wir haben dies 
damals begrüßt und wir sind auch heute nach 
wie vor der Meinung, daß solche Gesetzes­
brecher unnachsichtlich der Bestrafung zuzu­
führen sind. Vor allem, so glaube ich, 
wäre es zweckmäßig, wenn wir bei einer 
neuerlichen Novellierung dieses Gesetzes Vor-

sorge treffen würden, daß so etwas nicht mehr 
so leicht passieren kann. Auch hier gilt der 
Grundsatz : Vorsorgen ist besser als heilen ! 
Es hat dazu einige Vorschläge gegeben, und 
ich gebe zu, daß sie in der Praxis der Wirtschaft 
nicht leicht in die Tat umzusetzen sind. 

Wie ist der Vorgang heute 1 Wenn heute 
jemand exportiert, so legt er dem Finanz­
ministerium die Faktura vor und die Bestäti­
gung, daß die Ware über die Grenze gegangen 
ist. Es wird ihm dann eben die Umsatzsteuer­
rückvergütung gewährt. Einem vorsätzlichen 
Schwindler wäre es sicherlich schwerer, wenn 
man etwa erst bei Eingang der Devisen in der 
Nationalbank, also erst dann, wenn die Fak­
tura beglichen ist, die Umsatzsteuerrückver­
gütung auszahlen würde. Ich weiß - und 
auch wer die Praxis der Wirtschaft kennt, 
weiß es -, daß dieser Weg schwer gangbar ist. 
Aber vielleicht gibt es einen Mittelweg über 
eine Bevorschussung und Endabrechnung ; 
das kann ich mir schon irgendwie vorstellen. 
Wenn wir so etwas schaffen könnten, dann 
wären Vorkommnisse, wie wir sie vor kurzem 
gelegentlich der aufgedeckten Exportschwinde­
leien gesehen haben, nicht leicht möglich. 
Vielleicht wäre es nie zu einem Fall Zorko 
gekommeI)., wenn wir hier etwas Ähnliches vor­
gekehrt hätten. 

Ich will mich mit dem Fall Zorko ein wenig 
beschäftigen, da er in mancher Hinsicht einer 
Aufklärung bedürftig ist. Wer Herr Zorko 
ist, das brauche ich dem Hohen Haus nicht zu 
sagen ; das ist hinlänglich aus den Zeitungs­
meldungen der letzten Tage und Wochen be­
kannt. 

Abgeordnete meiner Fraktion haben am 
7. Juni an den Herrn Justizminister eine An­
frage gerichtet und um Mitteilung gebeten; 
ob das Auslieferungsbegehren an die franzö­
sische Regierung gelangt ist und aus welchen 
Gründen die Auslieferung verzögert wird. In­
zwischen wurden wir alle vor wenigen Tagen 
damit überrascht, daß das zuständige franzö­
sische Gericht diese Auslieferung abgelehnt hat. 
Die Sache ist .aber nicht weniger schleierhaft, 
wenn aus französischen Pressemeldungen die 
Begründung ersichtlich ist, warum der Ge­
richtshof in Pau diese Auslieferung ablehnt. 

Diese Begründung, meine Damen und Herren, 
ist in einigen Punkten sehr, sehr merkwürdig. 
Es wird da gemeldet, daß der französische 
Gerichtshof in seiner Urteilsbegründung darauf 
hinweist, Österreich habe noch nicht die volle 
Souveränität und könne daher nicht garan­
tieren, daß der ausgelieferte Zorko von den 
Besatzungsmächten unbehelligt bleibe. Die Be­
gründung nerrnt ausdrücklich die Sowjetmacht 
und beschuldigt sie, daß sie zur Verfolgung 
solcher Delikte in ihrer Besatzungszone Fest-
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nahmen vorgenommen hat, ohne die anderen 
Besatzungsmächte davon zu unterrichten. Aus­
drücklich wird in dieser Begründung auf den 
Fall Sokolowsky hingewiesen. Zwei öster­
reichische Bürger haben außerdem nach dem 
Text dieser Begründung vor dem Gerichtshof 
eidesstattlich erklärt, daß Zorko· die Passage 
von rumänischen und ungarischen Bürgern nach 
dem Westen erleichtert habe. 

Ganz besonders interessant erscheint uns 
aber die Aussage des ausdrücklich in der 
Begründung genannten Zeugen Krobot , 
der ursprünglich tschechischer S taats­
bürger war und jetzt französischer Staats­
bürger ist. Dieser Zeuge Krobot sagte nach 
der Begründung des französischen Gerichts­
hofes vor diesem aus, ein naher Mitarbeiter 
eines österreichischen Ministers habe ihn ein­
geladen, Zorko abzuraten, nach Österreich 
zurückzukehren, weil die russischen Behörden 
gegen Zorko einschreiten könnten. 

Schließlich erklärt der französische Gerichts­
hof ausdrücklich, er zweifle nicht an dem guten 
Willen der österreichischen Behörden und 
Gerichte, es sei aber nicht ausgeschlossen, daß 
Zorko von anderen Mächten in Österreich 
wegen politischer oder anderer Vergehen ver­
folgt werde, die im Auslieferungsbegehren 
nicht genannt worden sind. 

Hohes Haus l Meine Damen und Herren ! 
Sind Sie mit mir nicht einer Meinung, daß 
diese Begleitumstände, die zur Nichtausliefe­
rung von Zorko geführt haben, sehr auf­
klärungsbedürftig sind ? Wer hat in Österreich, 
so frage ich das Hohe Haus, ein Interesse 
daran, daß Zorko nicht vor ein österreichisches 
Gericht gestellt wird ? Ich glaube, es ist nicht 
unbillig, wenn wir von der Regierung verlangen, 
daß sie den Fall Zorko nach der Verweigerung 
der Auslieferung nicht als abgeschlossen be­
trachtet, sondern unverzüglich eine Unter­
suchung einleitet und die Hintermänner des 
Herrn Zorko in Österreich ausfindig macht. 
Nach Herstellung der Souveränität Österreichs, 
die wir in absehbarer Zeit zu erwarten haben, 
fällt die eine Begründung, daß eine Besatzungs­
macht Zorko hier verhaften könnte, weg. 
Der Auslieferung würde dann nichts im Wege 
stehen. 

Abg. Dr. Gredler : Hohes Haus t Zu dieser 
späten Stunde habe ich weder die Absicht, 
Ihre Aufmerksamkeit lang in Anspruch zu 
nehmen, noch habe ich die Absicht, Sie einzu­
schläfern. Ich werde mich daher sehr kurz 
fassen. 

An sich, theoretisch, wäre meine Fraktion 
für die Beseitigung aller Zölle, für die Beseiti­
gung aller Exportvergütungen, für einen wirt­
schaftlichen Großraum. Anderseits muß man 
sich aber natürlich in der Außenhandelspolitik 
seinen Handelspartnern und seinen Nachbarn 
anpassen. Bei diesem Vergleich mit den Nach­
barstaaten schneidet unsere Praxis der Export­
vergütungen, unsere Praxis der Stützung unse­
res Außenhandels sicher positiv ab. Für ein 
kleines und schwer kriegs- und nachkriegs­
und besatzungs- und befreiungsgeschädigtes 
Land kann es letzten Endes nur das Prinzip 
geben : "Jockele, geh du voran !" Erst wenn 
sich auch das Ausland zur Praxis der Beseiti­
gung aller Privilegien für den . Außenhandel 
bekennt - papierene Deklarationen kennt 
nahezu jede Zusammenkunft des GATT, der 
OEEO, der Europa-Bewegung usw. -, erst 
dann, wenn dies Praxis geworden ist, wird 
auch für Österreich die Stunde schlagen, die 
entsprechenden Gesetze abzubauen. Aus diesen 
sachlichen Gründen hat sich meine Fraktion 
entschlossen, in Abweichung von ihrem theo­
retischen Grundkonzept sich positiv für dieses 
Gesetz auszusprechen. 

Wenn wir ganz kurz die österreichische 
Außenhandelssituation betrachten, so sehen 
wir, daß sie sich, wie Sie wissen, in den letzten 
Monaten ungünstiger entwickelt hat. Seinerzeit, 
als wir noch nicht voll liberalisiert hatten, 
stiegen die Exporte, denn damals war viel­
fach im Ausland, in den umgebenden Nachbar­
staaten des Westens, eine stärkere Liberali­
sierungsquote als in Österreich vorhanden. Wir 
hatten weniger Importe, weil unsere Schranken 
relativ höher waren als die Schranken der 
Nachbarstaaten ; ich spreche hier immer nur 
von den westlichen Staaten. In dieser Zeit 
hatte sich unsere Außenhandelsbilanz wesent­
lich zugunsten Österreichs verändert . Seit 
bei uns selbst stärker liberalisiert wurde, 
verschiebt sich langsam das Gewicht zugunsten 
der Importe und zuungunsten der Exporte. 
Damit sind wir in jene Situation eingetreten, 
die uns heute, wie Sie wissen, bereits wieder 
in eine passive Stellung bei der Europäischen 
Zahlungsunion gebracht hat, in jene Situation, 
die, wenn ich nicht irre, im März das bisher 
größte Außenhandelsdefizit Österreichs ab­
warf. 

Meine Damen und Herren ! Wir verlangen 
das, weil wir glauben, daß das österreichische 
Volk ein Recht hat zu erfahren, wer die Ver­
brecher an der österreichischen Wirtschaft 
deckt und .schützt. Wir sagen : Exportförderung 
mit allen möglichen Mitteln - ja !  Export­
schwindler und deren Hintermänner aber 
dorthin, wohin sie gehören : vor die Schranken 
des Gerichtes ! (Beifall bei der SPÖ.j Dazu kommen nun verschiedene Faktoren 

Präsident : Zum Wort ist noch gemeldet der ungünstiger Natur. Einer davon ist, sagen 
Herr Abg. Dr. Gredler. Ich erteile es ihm. wir es offen, das nicht rechtzeitig geänderte 
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Zollsystem. Ich weiß nicht, woran dies liegt. 
Ich weiß nicht, ob hier die verschiedenen 
wirtschaftlichen Auffassungen der Koalitions­
parteien der Grund waren, warum Österreich 
nicht rechtzeitig für eine zeitgemäße und 
moderne Gestaltung des ZoJlwesens gesorgt 
hat. Ich glaube nicht, daß angesichts seines 
enzyklopädischen Fachwissens in National­
ökonomie bei dem zuständigen Ressort­
minister ein Achillesfers'chen zu konstatieren 
ist. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : Ein agrarisches 
Fers'chen !) Ich weiß nicht, vielleicht war es ein 
agrarisches Fers'chen. Ich fürchte aber, es 
war ein Proporzfers'chen. Irgendein Achi1les­
fers'chen scheint es gewesen zu sein. Jedenfalls 
beweist mir Ihr Zwischenruf, daß Sie zumin­
dest die Tatsache des Zoll-Achillesfers'chens 
einräumen. Lediglich in der Begründung gibt 
es Abweichungen, wobei ich sicherlich kein so 
enzyklopädisches Proporz wissen wie Sie, Herr 
Kollege, aufzuweisen habe. 

Zu dem Thema zurückkommend : Wir haben 
al�o die ungünstige Situation in der ZoUge­
setzgebung, dann die Verschiebung in der 
Handelsbilanz und schließlich den Staats­
vertrag, der uns zusätzliche Lasten der Aus­
fuhr und damit verbunden zusätzliche 
Schwierigkeiten der Einfuhr aufbürdet. Es 
ist selbstverständlich , ' daß man in einem 
solchen mit einem Abflauen der Weltkonjunk­
tur zusammenfallenden Stadium natürlich für 
Exportförderung eintreten und daher ein 
solches Gesetz stützen muß. Schließlich haben 
wir ja die starken 150 Millionen Dollar-Forde­
rungen in Waren an die Union der Sozialisti­
schen Sowjetrepubliken abzudecken, und ich 
bin überzeugt, daß Rußland sehr genau weiß, 
welche Waren es übernehmen will, und sich 
nicht mit less essentials, mit, "weichen Waren", 
abfinden lassen wird, sondern uns Lieferungen 
auferlegen wird, die uns nötigen, auf der 
anderen Seite verschiedenes auf dem Sektor 
der Importe zu tun, um die entsprechenden 
Waren herbeizuschaffen. Dies aber wird uns 
zusätzlich in handelspolitische Schwierig­
keiten stürzen. 

Die Auseinandersetzung, soweit sie inter­
nationaler Natur war, ging nicht um die Rück­
vergütung der Umsatzsteuer überhaupt, son­
dern um die sogenannte Vergütungsgruppe 4, 
die erst durch das Ausfuhrförderungsgesetz 
1 953 geschaffen wurde und eines Tages mit 
diesem wieder verschwinden wird. Die Rück­
erstattung der Umsatzsteuer an sich ist im 
Umsatzsteuergesetz vorgesehen und entspricht 
überdies der internationalen Gepflogenheit. 
Nach Ansicht der OEEC und gewisser ameri­
kanischer Fachleute gehen nun die Vergütungs­
sätze in der Gruppe 4 von 10,2 Prozent über 
die übliche Umsatzsteuervorbelastung hinaus 

und stellen daher eine Art staatliche Export­
subvention dar, die angeblich sogar gegen die 
Ächtung des Dumping-Prinzips verstößt. 

Auch hier decke ich mich mit der Auffas­
sung der österreichischen Regierung, insofern 
nämlich, als man Österreich hier kaum einen 
V orwurf machen kann,. denn es ist im Ver­
gleich zu dem internationalen Standard noch 
immer ein durchaus positiv zu beurteilendes 
Land. Wenn Sie daran denken, daß Frank­
reich sich die Sozialversicherungsbeiträge rück­
vergüten läßt, daß Deutschland den Expor­
teuren steuerliche Rücklagen, erhebliche Frei­
beträge einräumt, daß schl�eßlich England 
verbilligte Rohstoffbezüge eingesetzt hat, dann 
wird man sehen, daß das österreichische System 
im int�rnationalen Standard keinesfalls be­
sonders bedrückend ist. 

Sehr richtig hat der Abg. Hofeneder darauf 
hingewiesen, daß auch die Vereinigten Staaten 
von Amerika durchaus nicht so positiv, so frei­
zügig in ihrer Handelspolitik sind, daß sie selbst 
durchaus nicht jene Großzügigkeit sprechen 
lassen, die sie bei unS immer sehen wollen. Es 
gibt dort die Buy American Act, es gibt dort 
die schwache Behandlung des Randall-Reports 
durch die amerikanische Regierung, es gibt 
dort die Escape-Klausel. Es würde viel zuweit 
führen, Ihre Aufmerksamkeit zu stark in An­
spruch nehmen, aber man hat schon das Gefühl, 
daß die amerikanische Handelspolitik häufig 
sehr anders handelt, als uns durch den 
Mund amerikanischer prominenter Staatsbürger 
empfohlen wird. 

Österreich hat sich sehr strikt an diese Bedin­
gungen gehalten. Österreich hat zum Beispiel 
die Embargo-Bestimmungen sehr genau er­
füllt, während andere Staaten über Hongkong 
einen recht munteren Handel getrieben haben 
beziehungsweise über die Schweiz, oder wo 
immer es war. Es ist das jener merkwürdige 
Geist, Wasser zu predigen und Wein zu trin­
ken, der manchmal zu Wort kommt, vielleicht 
auch jetzt bei der Vergebung der Olympiade 
an ein Dorf unaussprechlichen Namens, Squaw 
Valley, welches die äußeren Voraussetzungen 
dazu überhaupt nicht hat. Die schlechtere Be­
handlung der Stadt Innsbruck war ungerecht­
fertigt, da diese Stadt zweifellos traditionell 
und sportlich durchaus den Anspruch auf die 
Durchführung der Olympiade gehabt hätte. 
Ich ziehe darum einen Vergleich zwischen dieser 
Situation auf dem sportlichen Gebiet und der 
Einstellung auf dem außenpolitischen Gebiet. 
Ich glaube, daß aus der Überlegung der inter­
nationalen Handelsgepflogenheiten heraus ohne 
weiteres sich für dieses Gesetz sprechen läßt 
und ohne weiteres die Vorwürfe mancher aus­
ländischer Stellen zurückgewiesen werden 
können. 
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Es wäre vielleicht wert, eine kurze Anregung 
vorzubringen. Ich halte es für eine Ungerechtig­
keit, daß jeder Textilexporteur, jeder Holz­
exporteur, jeder Warenlieferant bei Waren­
lieferungen nach dem Ausland Umsatzsteuer­
rückvergütungen beanspruchen kann, also 
devisenwirtschaftlich gesehen hochwertige Aus­
landsgeschäfte abschließen kann, und dagegen 
etwa einer literarischen Agentur, die ihre Er­
zeugnisse in das Ausland gibt, dieses Recht 
auf Rückvergütung nicht zusteht. Die Ein­
nahme dieser Gruppe rangiert ja nicht unter 
Lieferungen, sondern unter Leistungen. Sie 
entspricht den Einnahmen aus dem Devisen­
verkehr, Transitverkehr, aus den Honoraren 
von Schauspielern, Musikern, Künstlern, die 
diese aus dem Ausland beziehen. Für alle 
diese Gruppen gibt es keine Rückvergütung, 
weil ihre Tätigkeit nicht als Export gewertet 
wird. Trotzdem scheint mir diese Tätigkeit 
ein echter Export, und zwar von Urheberrech­
ten und nicht von Waren. Ich habe über diese 
Frage schon einmal mit höheren Finanz­
beamten gesprochen, und auch sie schienen 
der Ansicht, daß hier eine gewisse Ungerech­
tigkeit vorliegt. Vielleicht werden wir Zeit 
haben, in den nächsten Monaten einmal auch 
dieses Problem zu prüfen. Interessanterweise 
sagte mir damals auch ein Finanzbeamter 
achselzuckend : " Nimmt Sie das in Österreich 
wunder, wo hier der geistige Arbeiter ohnedies 
stets auf der Schattenseite steht 1 "  Vielleicht 
wäre es möglich, den geistigen Arbeiter in dieser 
Beziehung aus dem Schatten vorzurücken. 

Abschließend möchte ich, wie mein Vor­
redner, ein positives Wort zu der Frage der 
Strafbestimmungen sagen. Ich habe nicht die 
Absicht, hier ein Drehbuch "Im Zeichen des 
Zorko" vorzuführen, und deshalb genügt es, 
daß ich mich bloß positiv zu dem Vorhanden­
sein dieser Bestimmungen ausspreche. 

Ein weiterer Schönheitsfehler des Gesetzes 
ist es nach den Ausführungen des Herrn 
Ministers, daß die Landwirtschaft zurückge-

stellt wurde. Ich höre, daß der Herr Bundes­
minister gesagt haben soll, es wäre besser 
gewesen, auch die Landwirtschaft entspre­
chend zu berücksichtigen. Es sind in diesem 
Gesetz für den Export von Butter, Käse, 
Fleisch und Vieh keine Ausfuhrvergütungen 
vorgesehen. Ohne daß ich in Anspruch nehme, 
auf diesem Gebiet Experte zu sein, scheint es 
mir notwendig, auf die Notlage der Gebirgs­
bauernschaft Rücksicht zu nehmen und auch 
dieser anscheinend dem Herrn Minister selbst 
vorschwebenden Tatsache der Ungerechtigkeit 
künftighin ein Augenmerk zu schenken. 

Ich habe in diesen wenigen Sätzen ausführen 
wollen, daß also meine Fraktion grundsätzlich 
gegen Exportvergütungen, gegen Zollersätze, 
gegen Beschränkungen der Liberalisierung ein­
gestellt ist, daß sie aber auf Grund der kon­
kreten Tatsachen und auf Grund des konkreten 
handelspolitischen Bildes, das uns die N achbar­
staaten geben, das uns überhaupt die handels­
politische Lage der Welt zeigt, für dieses Gesetz 
eintreten wird. (Beifall bei der Wd U.) 

Präsident : Zum Wort ist niemand mehr ge­
meldet. Die Debatte ist geschlossen. Der Herr 
Berichterstatter verzichtet auf das Schlußwort. 
Wir gelangen daher zur Abstimmung. 

Bei der A b st immung wird die Regierungs­
vorlage in z w e i t e r  und dr i t t e r  Lesung e i n­
s t immig  zum Beschluß erhoben. 

Präsident : Damit ist die Tagesordnung 
e r s chöpft. 

Die n ä c hste  Sitzung findet am 30. Juni, 
10 Uhr, statt. Die Tagesordnung wird noch 
schriftlich bekanntgegeben werden. 

Der Hauptausschuß wurde eine Viertel­
stunde nach der Haussitzung einberufen. Es 
ist mir die Anregung zugegangen, die Haupt­
ausschußsitzung sofort nach Schluß der Haus­
sitzung durchzuführen. Ich bitte daher die 
Mitglieder des Hauptausschusses, sofort in 
das Lokal V zu kommen. 

Die Sitzung ist ges chlo ssen. 

Schlu13 der Sitzung : 19 Uhr 

Druck der Österreicillschen Staatsdruckerei. 8371 55 
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